


 

 Anlage:  Stellungnahme des Kreises Mettmann zur  
 

 
3. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW,  
hier zur 2. Beteiligung 
 
Synopse  

 

 
Hinweise zum Lesen der Synopse:  
 
Erste Spalte: Wiedergabe der Festlegungen und Erläuterungen des geltenden LEP-Textes. Soweit durch Rechtsprechung Festlegungen des LEP verworfen 
worden sind, die wieder aufgenommen werden sollen, sind diese ehemaligen Festlegungen in grau dargestellt. 
 

Zweite Spalte: Geplante Änderungen aus der 1. Beteiligung der 3. LEP-Änderung im Jahr 2025. Die Änderungen sind hervorgehoben, und zwar neu hinzuge-
fügte Texte in blau sowie gestrichene Texte in rot und durchgestrichen.  
 

Dritte Spalte: Überarbeitete Änderungen aus der aktuellen 2. Beteiligung der 3. LEP-Änderung. Die Hervorhebungen aus der 1. Beteiligung wurden übernom-
men. Zusätzlich sind Änderungen gegenüber der 1. Beteiligung farbig hervorgehoben, und zwar neu hinzugefügte Texte in grün und Streichungen in braun. 
 
Rechte Spalte: Stellungnahme des Kreises Mettmann. Gegenüber der ersten Beteiligung sind Hinzufügungen blau hervorgehoben; Streichungen sind rot und 
durchgestrichen. 
 

Die Festlegungen (Ziele und Grundsätze) sind in jeder Spalte fett gedruckt, ebenfalls die zugehörigen Anregungen des Kreises Mettmann (rechte Spalte). 
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Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

2-3 Ziel 
Siedlungsraum und Freiraum 

2-3 Ziel  
Siedlungsraum und Freiraum 

2-3 Ziel 
Siedlungsraum und Freiraum 

 

Als Grundlage für eine nachhaltige, 
umweltgerechte und den siedlungs-
strukturellen Erfordernissen Rech-
nung tragende Entwicklung der 
Raumnutzung ist das Land in Ge-
biete zu unterteilen, die vorrangig 
Siedlungsfunktionen (Siedlungs-
raum) oder vorrangig Freiraumfunkti-
onen (Freiraum) erfüllen oder erfüllen 
werden.  
 
Die Siedlungsentwicklung der Ge-
meinden vollzieht sich innerhalb der 
regionalplanerisch festgelegten Sied-
lungsbereiche. 
 
Unberührt von Satz 2 kann sich in 
den im regionalplanerisch festgeleg-
ten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
eine Siedlungsentwicklung vollzie-
hen; die Siedlungsentwicklung in 
diesen Ortsteilen ist unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse der 
Landschaftsentwicklung und des Er-
halts der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche auf den Bedarf der ansässigen 
Bevölkerung und vorhandener Be-
triebe auszurichten. 
 
 
 
 
 
 
Ausnahmsweise können im regional-
planerisch festgelegten Freiraum 
Bauflächen und -gebiete dargestellt 
und festgesetzt werden, wenn 

Als Grundlage für eine nachhaltige, 
umweltgerechte und den siedlungs-
strukturellen Erfordernissen Rech-
nung tragende Entwicklung der 
Raumnutzung ist das Land in Ge-
biete zu unterteilen, die vorrangig 
Siedlungsfunktionen (Siedlungs-
raum) oder vorrangig Freiraumfunkti-
onen (Freiraum) erfüllen oder erfüllen 
werden.  
 
Die Siedlungsentwicklung der Ge-
meinden vollzieht sich innerhalb der 
des regionalplanerisch festgelegten 
Siedlungsbereiche Siedlungsraums.  
 
Unberührt von Satz 2 kann sich in 
den im regionalplanerisch festgeleg-
ten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
eine Siedlungsentwicklung vollzie-
hen; die Siedlungsentwicklung in 
diesen Ortsteilen ist unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse der 
Landschaftsentwicklung und des Er-
halts der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche auf den Bedarf der ansässigen 
Bevölkerung und vorhandener Be-
triebe auszurichten. 
In den im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
ist unberührt von Satz 2 eine Sied-
lungsentwicklung gemäß Ziel 2-4 
möglich.  
 
Ausnahmsweise können im regional-
planerisch festgelegten Freiraum 
Bauflächen und -gebiete, Gemeinbe-
darfsflächen oder Flächen für Sport- 

Als Grundlage für eine nachhaltige, 
umweltgerechte und den siedlungs-
strukturellen Erfordernissen Rech-
nung tragende Entwicklung der 
Raumnutzung ist das Land in Gebiete 
zu unterteilen, die vorrangig Sied-
lungsfunktionen (Siedlungsraum) 
oder vorrangig Freiraumfunktionen 
(Freiraum) erfüllen oder erfüllen wer-
den.  
 
Die Siedlungsentwicklung der Ge-
meinden vollzieht sich innerhalb der  
des regionalplanerisch festgelegten 
Siedlungsbereiche Siedlungsraums.  
 
Unberührt von Satz 2 kann sich in 
den im regionalplanerisch festgeleg-
ten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
eine Siedlungsentwicklung vollzie-
hen; die Siedlungsentwicklung in 
diesen Ortsteilen ist unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse der 
Landschaftsentwicklung und des Er-
halts der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche auf den Bedarf der ansässigen 
Bevölkerung und vorhandener Be-
triebe auszurichten. 
In den im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum gelegenen Ortsteilen  
ist unberührt von Satz 2 eine Sied-
lungsentwicklung gemäß Ziel 2-4  
möglich.  
 
Ausnahmsweise können im regional-
planerisch festgelegten Freiraum  
Bauflächen und -gebiete, Gemeinbe-
darfsflächen oder Flächen für Sport- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Änderungen erweitern die Mög-
lichkeiten einer Siedlungsentwick-
lung im Freiraum. 
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[Grau: Fassung 1. Änderung LEP – 
durch OVG-Urteil entfallen] 

- diese unmittelbar an den Sied-
lungsraum anschließen und die 
Festlegung des Siedlungsraums 
nicht auf einer deutlich erkenn-
baren Grenze beruht,  

- es sich um angemessene Erwei-
terungen oder Nachfolgenutzun-
gen vorhandener Betriebsstand-
orte oder um eine Betriebsverla-
gerung zwischen benachbarten 
Ortsteilen handelt, 

 

und Spielanlagen dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- diese unmittelbar an den Sied-
lungsraum anschließen und die 
Festlegung des Siedlungsraums 
nicht auf einer deutlich erkenn-
baren Grenze beruht oder 

- es sich um angemessene Erwei-
terungen vorhandener oder an-
gemessene Nachfolgenutzun-
gen aufgegebener Betriebs-
standorte handelt; dies umfasst 
nicht die Erweiterung oder 

und Spielanlagen dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- diese unmittelbar an den Sied-
lungsraum anschließen und die 
Festlegung des Siedlungsraums 
nicht auf einer deutlich erkenn-
baren Grenze beruht oder  

- es sich um angemessene Erwei-
terungen vorhandener oder an-
gemessene Nachfolgenutzun-
gen aufgegebener Betriebs-
standorte handelt; dies umfasst 
nicht die Erweiterung oder 

Kritisch zu sehen ist allerdings die 
Ausnahmeregelung für Sport- und 
Freizeitflächen im Freiraum, deren 
Darstellung und Festsetzung in den 
Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(ASB – ggf. mit Zweckbestimmung) 
erfolgen sollte. Es ist zu berücksich-
tigen, dass diese Nutzungen oft sehr 
großflächig angelegt sind und mit be-
deutsamen Freiraumfunktionen oder 
auch dem Landschaftsplan kollidie-
ren können. Hier erscheint eine abge-
wogene und bedarfsgerechte Veror-
tung solcher Anlagen über einen 
ASB oder einen ASB mit einer ent-
sprechenden Zweckbestimmung vor-
zugswürdig. 
 
Die Ausnahmetatbestände für das 
Ziel 2.3 sollten dahingehend einge-
schränkt werden, dass besonders 
hochwertige Freiräume, also Berei-
che für den Schutz der Natur (BSN), 
Bereiche für den Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Er-
holung (BSLE) und Regionale Grün-
züge nicht für Siedlungszwecke in 
Anspruch genommen werden dürfen. 
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- es sich um die angemessene 
Weiterentwicklung vorhandener 
Standorte von überwiegend 
durch bauliche Anlagen gepräg-
ten Erholungs-, Sport-, Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen 
einschließlich der Ferien- und 
Wochenendhausgebiete für 
diese Zwecke handelt,  

 
 

- es sich um die angemessene 
Folgenutzung zulässig errichte-
ter, erhaltenswerter, das Bild der 
Kulturlandschaft prägender Ge-
bäude oder Anlagen handelt,  

- es sich um Tierhaltungsanlagen 
handelt, die nicht der Privilegie-
rung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB unterliegen, 

- die besondere öffentliche 
Zweckbestimmung für bauliche 
Anlagen des Bundes oder des 
Landes sowie der Kommunen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
im Brand- und Katastrophen-
schutz dies erfordert oder 

- die jeweiligen baulichen Nutzun-
gen einer zugehörigen Freiraum-
nutzung deutlich untergeordnet 
sind. 

Nachfolgenutzung von Betriebs-
standorten, die nur aufgrund der 
Ortsgebundenheit ihres Haupt-
zwecks oder ihrer „besonderen 
Zweckbestimmung“ als privile-
gierte Betriebe zeitlich befristet 
im Außenbereich genehmigt 
worden sind oder 

- es sich um die angemessene 
Weiterentwicklung vorhandener 
Standorte von überwiegend 
durch bauliche Anlagen gepräg-
ten Erholungs-, Sport-, Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen 
einschließlich der Ferien- und 
Wochenendhausgebiete für 
diese Zwecke auf der Basis 
übergemeindlicher Abstimmun-
gen handelt oder 

- es sich um die angemessene 
Folgenutzung zulässig errichte-
ter, erhaltenswerter, das Bild der 
Kulturlandschaft prägender Ge-
bäude oder Anlagen handelt 
oder 

 
 
 

- die besondere öffentliche 
Zweckbestimmung für bauliche 
Anlagen des Bundes oder des 
Landes sowie der Kommunen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
im Brand- und Katastrophen-
schutz und im Rettungsdienst 
dies erfordert oder 

- die jeweiligen baulichen Nutzun-
gen einer zugehörigen Freiraum-
nutzung deutlich untergeordnet 
sind. 

Nachfolgenutzung von Betriebs-
standorten, die nur aufgrund der 
Ortsgebundenheit ihres Haupt-
zwecks oder ihrer „besonderen 
Zweckbestimmung“ als privile-
gierte Betriebe zeitlich befristet 
im Außenbereich genehmigt 
worden sind oder 

- es sich um die angemessene 
Weiterentwicklung vorhandener 
Standorte von überwiegend 
durch bauliche Anlagen gepräg-
ten Erholungs-, Sport-, Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen 
einschließlich der Ferien- und 
Wochenendhausgebiete für 
diese Zwecke auf der Basis über-
gemeindlicher Abstimmungen han-
delt oder  

- es sich um die angemessene 
Folgenutzung zulässig errichte-
ter, erhaltenswerter, das Bild der 
Kulturlandschaft prägender Ge-
bäude oder Anlagen handelt 
oder  

 
 
 

- die besondere öffentliche 
Zweckbestimmung für bauliche 
Anlagen des Bundes oder des 
Landes sowie der Kommunen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
im Brand- und Katastrophen-
schutz und im Rettungsdienst 
dies erfordert oder  

- die jeweiligen baulichen Nutzun-
gen einer zugehörigen Freiraum-
nutzung deutlich untergeordnet 
sind. 
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Erläuterung zu 2-3 
Eine homogene Verteilung und Durch-
mischung von Siedlungs- und Freiraum-
nutzungen ist mit einer nachhaltigen 
Raumentwicklung unvereinbar. Bei der 
hohen Bevölkerungsdichte in Nordrhein-
Westfalen würde dies zu einer starken 
Zersiedelung der Landschaft führen, die 
weder den sozialen und wirtschaftlichen 
Anforderungen an den Raum gerecht 
würde noch seine ökologischen Funktio-
nen gewährleisten könnte.  
 
Grundlegende Entscheidungen bezüg-
lich der nachhaltigen Raumentwicklung 
erfolgen mit der raumordnerischen Auf-
teilung des Raumes in „Siedlungsraum“ 
und „Freiraum“. Dabei ist die gewach-
sene Raumstruktur mit den Unterschie-
den von Verdichtungsgebieten und 
überwiegend ländlich strukturierten Ge-
bieten zugrunde zu legen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der nachhaltigen Raumentwick-
lung verbundene Umweltvorsorge und 
Sicherung von Ressourcen verlangt im 

Änderungen der Erläuterung zu 2-3  
Eine homogene Verteilung und Durch-
mischung von Siedlungs- und Freiraum-
nutzungen ist mit einer nachhaltigen 
Raumentwicklung unvereinbar. Bei der 
hohen Bevölkerungsdichte in Nordrhein-
Westfalen würde dies zu einer starken 
Zersiedelung der Landschaft führen, die 
weder den sozialen und wirtschaftlichen 
Anforderungen an den Raum gerecht 
würde noch seine ökologischen Funktio-
nen gewährleisten könnte. 
 
Grundlegende Entscheidungen bezüg-
lich der nachhaltigen Raumentwicklung 
erfolgen mit der raumordnerischen Auf-
teilung des Raumes in „Siedlungsraum“ 
(als der Summe von Allgemeinen Sied-
lungsbereichen und Bereichen für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen) 
und „Freiraum“. Dabei ist die gewach-
sene Raumstruktur mit den Unterschie-
den von Verdichtungsgebieten und 
überwiegend ländlich strukturierten Ge-
bieten zugrunde zu legen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit der nachhaltigen Raumentwick-
lung verbundene Umweltvorsorge und 
Sicherung von Ressourcen verlangt im 

Änderungen der Erläuterung zu 2-3  
Eine homogene Verteilung und Durch-
mischung von Siedlungs- und Freiraum-
nutzungen ist mit einer nachhaltigen 
Raumentwicklung unvereinbar. Bei der 
hohen Bevölkerungsdichte in Nordrhein-
Westfalen würde dies zu einer starken 
Zersiedelung der Landschaft führen, die 
weder den sozialen und wirtschaftlichen 
Anforderungen an den Raum gerecht  
würde noch seine ökologischen Funktio-
nen gewährleisten könnte. 
 
Grundlegende Entscheidungen bezüg-
lich der nachhaltigen Raumentwicklung 
erfolgen mit der raumordnerischen Auf-
teilung des Raumes in „Siedlungsraum“ 
(als der Summe von Allgemeinen Sied-
lungsbereichen und Bereichen für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen, 
wie sie in der Anlage 3 Nr. 1 zur Durch-
führungsverordnung zum Landespla-
nungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(LPlG-DVO) aufgeführt oder auf Grund-
lage des § 32 Abs. 4 LPlG-DVO entwi-
ckelt worden sind) und „Freiraum“ (ver-
gleiche Anlage 3 Nr. 2 zur LPlG-DVO 
oder den entsprechend auf Grundlage 
des § 32 Abs. 4 LPlG-DVO entwickelten 
Planzeichen). Dabei ist die gewachsene 
Raumstruktur mit den Unterschieden 
von Verdichtungsgebieten und überwie-
gend ländlich strukturierten Gebieten 
zugrunde zu legen. 
 
Die mit der nachhaltigen Raumentwick-
lung verbundene Umweltvorsorge und 
Sicherung von Ressourcen verlangt im 
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zur 2. Beteiligung 

dicht besiedelten und stark industriali-
sierten Nordrhein-Westfalen gleicher-
maßen einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Siedlungsraum und 
dem Freiraum. Angesichts der Sied-
lungsdynamik, die erst in den letzten 
Jahren eine Abschwächung erfahren 
hat, bleibt die Sicherung unverbauten 
und unversiegelten Raumes als Voraus-
setzung für die Erhaltung und Regene-
ration der natürlichen Lebensgrundla-
gen eine zentrale raumplanerische Auf-
gabe. Die Schaffung und Sicherstellung 
gesunder Umweltbedingungen ist eben-
falls eine Voraussetzung der Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse. 
 
 
Die Siedlungsentwicklung der Gemein-
den hat sich innerhalb des Siedlungs-
raumes bedarfsgerecht, nachhaltig und 
umweltverträglich zu vollziehen. Der 
Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten 
und seiner ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bedeutung entspre-
chend zu sichern und funktionsgerecht 
zu entwickeln. Den textlichen Festset-
zungen des LEP zur Weiterentwicklung 
von Siedlungsraum und Freiraum liegt 
die landesweit vorliegende regionalpla-
nerische Abgrenzung von Siedlungs-
raum und Freiraum zugrunde. Deren 
Fortschreibung oder einzelfallbezogene 
Änderung – unter Beachtung relevanter 
Festlegungen des LEP – ist wiederum 
Aufgabe der Regionalplanung. 
 
 
 
 
 

dicht besiedelten und stark industriali-
sierten Nordrhein-Westfalen gleicher-
maßen einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Siedlungsraum und 
dem Freiraum. Angesichts der Sied-
lungsdynamik, die erst in den letzten 
Jahren eine Abschwächung erfahren 
hat, bleibt dDie Sicherung unverbauten 
und unversiegelten Raumes als Voraus-
setzung für die Erhaltung und Regene-
ration der natürlichen Lebensgrundla-
gen bleibt eine zentrale raumplaneri-
sche Aufgabe. Die Schaffung und Si-
cherstellung gesunder Umweltbedin-
gungen ist ebenfalls eine Vorausset-
zung der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse. 
 
Die Siedlungsentwicklung der Gemein-
den hat sich innerhalb des Siedlungs-
raumes bedarfsgerecht, nachhaltig und 
umweltverträglich zu vollziehen. Der 
Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten 
und seiner ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bedeutung entspre-
chend zu sichern und funktionsgerecht 
zu entwickeln. Den textlichen Festle-
gungen des LEP zur Weiterentwicklung 
von Siedlungsraum und Freiraum liegt 
die landesweit vorliegende regionalpla-
nerische Abgrenzung von Siedlungs-
raum und Freiraum zugrunde. Deren 
Fortschreibung oder einzelfallbezogene 
Änderung – unter Beachtung relevanter 
Festlegungen des LEP – ist wiederum 
Aufgabe der Regionalplanung. 
 
Der im Ziel verwandte Begriff „Sied-
lungsentwicklung“ umfasst insbeson-
dere die bauleitplanerische Ausweisung 
von Bauflächen und Baugebieten. 

dicht besiedelten und stark industriali-
sierten Nordrhein-Westfalen gleicher-
maßen einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Siedlungsraum und 
dem Freiraum. Angesichts der Sied-
lungsdynamik, die erst in den letzten 
Jahren eine Abschwächung erfahren 
hat, bleibt dDie Sicherung unverbauten 
und unversiegelten Raumes als Voraus-
setzung für die Erhaltung und Regene-
ration der natürlichen Lebensgrundla-
gen bleibt eine zentrale raumplaneri-
sche Aufgabe. Die Schaffung und Si-
cherstellung gesunder Umweltbedin-
gungen ist ebenfalls eine Vorausset-
zung der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse. 
 
Die Siedlungsentwicklung der Gemein-
den hat sich innerhalb des Siedlungs-
raumes bedarfsgerecht, nachhaltig und 
umweltverträglich zu vollziehen. Der 
Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten 
und seiner ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bedeutung entspre-
chend zu sichern und funktionsgerecht 
zu entwickeln. Den textlichen Festle-
gungen des LEP zur Weiterentwicklung 
von Siedlungsraum und Freiraum liegt 
die landesweit vorliegende regionalpla-
nerische Abgrenzung von Siedlungs-
raum und Freiraum zugrunde. Deren 
Fortschreibung oder einzelfallbezogene 
Änderung – unter Beachtung relevanter 
Festlegungen des LEP – ist wiederum 
Aufgabe der Regionalplanung. 
 
Der im Ziel verwandte Begriff „Sied-
lungsentwicklung“ umfasst insbeson-
dere die bauleitplanerische Ausweisung 
von Bauflächen und Baugebieten. 
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Den regionalplanerisch festgelegten All-
gemeinen Siedlungsbereichen liegt eine 
vorhandene oder geplante Mindest-
größe von 2000 Einwohnern zugrunde; 
unterhalb dieser Größe können i.d.R. 
keine zentralörtlich bedeutsamen Ver-
sorgungsfunktionen ausgebildet wer-
den. 
 
Bei bestehendem Siedlungsflächenbe-
darf und fehlenden Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung bereits regionalpla-
nerisch festgelegter Siedlungsbereiche 
kann die Entwicklung eines kleineren 
Ortsteils vorgesehen werden, der dann 
regionalplanerisch als Siedlungsbereich 
festzulegen ist. Dies ist mit der Formu-
lierung "erfüllen oder erfüllen werden" 
im Ziel 2-3 zum Ausdruck gebracht und 
abweichend von Grundsatz 6.2-1 mög-
lich. 
 
Der im Ziel verwandte Begriff „Sied-
lungsentwicklung“ umfasst insbeson-
dere die bauleitplanerische Ausweisung 
von Bauflächen und Baugebieten sowie 
Entwicklungen gemäß § 34 BauGB. Die 
so definierte Siedlungsentwicklung 
muss zielkonform in den regionalplane-
risch festgelegten Siedlungsbereichen 
und – in begrenztem Umfang – in klei-
neren, dem regionalplanerisch festge-
legten Freiraum zugeordneten Ortsla-
gen erfolgen. 
 
 
 
 
 
 

 
Den regionalplanerisch festgelegten All-
gemeinen Siedlungsbereichen liegt 
i.d.R. eine vorhandene oder geplante 
Mindestgröße von etwa 2000 Einwoh-
nern zugrunde; unterhalb dieser Größe 
können i.d.R. keine zentralörtlich be-
deutsamen Versorgungsfunktionen aus-
gebildet werden. 
 
Bei bestehendem Siedlungsflächenbe-
darf und fehlenden Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung bereits regionalpla-
nerisch festgelegter Siedlungsbereiche 
kann die Entwicklung eines kleineren 
Ortsteils vorgesehen werden, der dann 
regionalplanerisch als Siedlungsbereich 
festzulegen ist. Dies ist mit der Formu-
lierung „erfüllen oder erfüllen werden“ 
im Ziel 2-3 zum Ausdruck gebracht und 
abweichend von Grundsatz 6.2-1 mög-
lich. 
 
Der im Ziel verwandte Begriff „Sied-
lungsentwicklung“ umfasst insbeson-
dere die bauleitplanerische Ausweisung 
von Bauflächen und Baugebieten sowie 
Entwicklungen gemäß § 34 BauGB. Die 
so definierte Siedlungsentwicklung 
muss zielkonform in den regionalplane-
risch festgelegten Siedlungsbereichen 
und – in begrenztem Umfang – in klei-
neren, dem regionalplanerisch festge-
legten Freiraum zugeordneten Ortsla-
gen erfolgen. 
 
Eine ausnahmslose Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf den regional-
planerisch festgelegten Siedlungsraum 
würde aber insbesondere den Belangen 

 
Den regionalplanerisch festgelegten All-
gemeinen Siedlungsbereichen liegt  
i.d.R. eine vorhandene oder geplante 
Mindestgröße von etwa 2000 Einwoh-
nern zugrunde; unterhalb dieser Größe 
können i.d.R. keine zentralörtlich be-
deutsamen Versorgungsfunktionen aus-
gebildet werden. 
 
Bei bestehendem Siedlungsflächenbe-
darf und fehlenden Möglichkeiten der  
Weiterentwicklung bereits regionalpla-
nerisch festgelegter Siedlungsbereiche  
kann die Entwicklung eines kleineren 
Ortsteils vorgesehen werden, der dann 
regionalplanerisch als Siedlungsbereich 
festzulegen ist. Dies ist mit der Formu-
lierung „erfüllen oder erfüllen werden“ 
im Ziel 2-3 zum Ausdruck gebracht und 
abweichend von Grundsatz 6.2-1 mög-
lich.  
 
Der im Ziel verwandte Begriff „Sied-
lungsentwicklung“ umfasst insbeson-
dere die bauleitplanerische Ausweisung 
von Bauflächen und Baugebieten sowie 
Entwicklungen gemäß § 34 BauGB. Die 
so definierte Siedlungsentwicklung  
muss zielkonform in den regionalplane-
risch festgelegten Siedlungsbereichen 
und – in begrenztem Umfang – in klei-
neren, dem regionalplanerisch festge-
legten Freiraum zugeordneten Ortsla-
gen erfolgen.  
 
Eine ausnahmslose Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf den regional-
planerisch festgelegten Siedlungsraum 
würde aber insbesondere den Belangen 
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vorhandener kleinerer Ortsteile nicht ge-
recht. Die festgelegte Konzentration der 
Siedlungsentwicklung auf den regional-
planerisch festgelegten Siedlungsraum 
betrifft insofern u. a. die wachstumsori-
entierte Allokation von Siedlungsflächen 
für Zuwanderung und Betriebsverlage-
rungen bzw. -neuansiedlungen. 
 
 
Siedlungsentwicklungen im Siedlungs-
raum und im regionalplanerischen Frei-
raum müssen in der Summe dem Sied-
lungsflächenbedarf (vgl. Ziel 6.1- 1) ent-
sprechen und deshalb überörtlich abge-
stimmt werden. Sie sollen auch einer 
flächeneffizienten Siedlungsentwicklung 
nicht widersprechen (vgl. Grundsatz 
6.1-2). Darüber hinaus ergibt sich aus 
Ziel 2-3, Satz 2, dass Siedlungsentwick-
lungen im regionalplanerischen Frei-
raum der grundsätzlich angestrebten 
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung 
auf den Siedlungsraum nicht zuwider-
laufen dürfen. 
 
Zu den Möglichkeiten der Ortsteilent-
wicklung wird bereits in Satz 3 von Ziel 
2-3 auf Ziel 2-4 verwiesen. 
 
Satz 4 von Ziel 2-3 enthält darüber hin-
aus (weitere) Ausnahmen für die Sied-
lungsentwicklung im Freiraum. Die Inan-
spruchnahme der Ausnahmen setzt vo-
raus, dass vorrangige Freiraumfunktio-
nen – im Sinne von raumordnerischen 
Zielen zum Schutz des Freiraums – 
nicht entgegenstehen (vgl. dazu aber 
auch in den entsprechenden textlichen 
Zielen enthaltene Ausnahmen).  
 

vorhandener kleinerer Ortsteile im Frei-
raum nicht gerecht. Die festgelegte 
Konzentration der Siedlungsentwicklung 
auf den regionalplanerisch festgelegten 
Siedlungsraum betrifft insofern u. a. die  
wachstumsorientierte Allokation von 
Siedlungsflächen für Zuwanderung und  
Betriebsverlagerungen bzw. -neuan-
siedlungen. 
 
Siedlungsentwicklungen im Siedlungs-
raum und im regionalplanerischen Frei-
raum müssen in der Summe dem Sied-
lungsflächenbedarf (vgl. Ziel 6.1- 1) ent-
sprechen und deshalb überörtlich abge-
stimmt werden. Sie sollen auch einer 
flächeneffizienten Siedlungsentwicklung 
nicht widersprechen (vgl. Grundsatz 
6.1-2). Darüber hinaus ergibt sich aus 
Ziel 2-3, Satz 2, dass Siedlungsentwick-
lungen im regionalplanerischen Frei-
raum der grundsätzlich angestrebten 
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung 
auf den Siedlungsraum nicht zuwider-
laufen dürfen. 
 
Zu den Möglichkeiten der Ortsteilent-
wicklung wird bereits in Satz 3 von Ziel 
2-3 auf Ziel 2-4 verwiesen. 
 
Satz 4 von Ziel 2-3 enthält darüber hin-
aus (weitere) Ausnahmen für die Sied-
lungsentwicklung im Freiraum. Die Inan-
spruchnahme der Ausnahmen setzt vo-
raus, dass vorrangige Freiraumfunktio-
nen – im Sinne von raumordnerischen 
Zielen zum Schutz des Freiraums – 
nicht entgegenstehen (vgl. dazu aber 
auch in den entsprechenden textlichen 
Zielen enthaltene Ausnahmen). 
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Ausgenommen von der Festlegung in 
Ziel 2.3 Satz 2 sind die Darstellung und 
Festsetzung von baulichen Vorhaben 
für 

- Vorhaben des Bundes oder des 
Landes, die aus zwingenden Grün-
den des öffentlichen Interesses 
notwendig sind, ihren Standort 
aber weder im Siedlungs-raum 
noch in den im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum gelegenen 
Ortsteilen haben können (z. B. im 
Landesinteresse erforderliche Vor-
haben mit besonderer Zweckbe-
stimmung wie Justizvollzugsanstal-
ten oder forensische Kliniken), 

- Vorhaben, die einer Freiraumnut-
zung funktional zugeordnet und im 
Flächenumfang deutlich unterge-
ordnet sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgenommen von der Festlegung in 
Ziel 2.3 Satz 2 sind die Darstellung und 
Festsetzung von baulichen Vorhaben 
für 

- Vorhaben des Bundes oder des 
Landes, die aus zwingenden Grün-
den des öffentlichen Interesses 
notwendig sind, ihren Standort 
aber weder im Siedlungs-raum 
noch in den im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum gelegenen 
Ortsteilen haben können (z. B. im 
Landesinteresse erforderliche Vor-
haben mit besonderer Zweckbe-
stimmung wie Justizvollzugsanstal-
ten oder forensische Kliniken), 

- Vorhaben, die einer Freiraumnut-
zung funktional zugeordnet und im 
Flächenumfang deutlich unterge-
ordnet sind.  

 
Mit der Ausnahme im ersten Spiegel-
strich wird klargestellt, dass Bauflächen 
und -gebiete, Gemeinbedarfsflächen 
oder Flächen für Sport- und Spielanla-
gen ausnahmsweise auch dann darge-
stellt und festgesetzt werden können, 
wenn sie zwar nicht innerhalb des regio-
nalplanerisch festgelegten Siedlungs-
raums (als der Summe von Allgemeinen 
Siedlungsbereichen und Bereichen für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen) 
liegen, aber an diesen angrenzen. Ge-
mäß den Bedürfnissen aus der Praxis 
der letzten Jahre (während der Gültig-
keit von Ziel 2-3 von 2019) ergibt sich, 
dass die Größenordnung solcher Bau-
leitplanungen in der Regel (zu mehr als 
80 %) unter 5 Hektar liegt und nur in 
Einzelfällen bei 10 Hektar (und mehr). 
Da die Auswirkungen dieser Ausnahme 

Ausgenommen von der Festlegung in 
Ziel 2.3 Satz 2 sind die Darstellung und 
Festsetzung von baulichen Vorhaben 
für  

- Vorhaben des Bundes oder des 
Landes, die aus zwingenden Grün-
den des öffentlichen Interesses 
notwendig sind, ihren Standort 
aber weder im Siedlungsraum 
noch in den im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum gelegenen 
Ortsteilen haben können (z. B. im 
Landesinteresse erforderliche Vor-
haben mit besonderer Zweckbe-
stimmung wie Justizvollzugsanstal-
ten oder forensische Kliniken), 

- Vorhaben, die einer Freiraumnut-
zung funktional zugeordnet und im 
Flächenumfang deutlich unterge-
ordnet sind. 

 
Mit der Ausnahme im ersten Spiegel-
strich wird klargestellt, dass Bauflächen 
und -gebiete, Gemeinbedarfsflächen 
oder Flächen für Sport- und Spielanla-
gen ausnahmsweise auch dann darge-
stellt und festgesetzt werden können, 
wenn sie zwar nicht innerhalb des regio-
nalplanerisch festgelegten Siedlungs-
raums (als der Summe von Allgemeinen 
Siedlungsbereichen und Bereichen für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen) 
liegen, aber an diesen angrenzen. Ge-
mäß den Bedürfnissen aus der Praxis 
der letzten Jahre (während der Gültig-
keit von Ziel 2-3 von 2019) ergibt sich, 
dass die Größenordnung solcher Bau-
leitplanungen in der Regel (zu mehr als 
80 %) unter 5 Hektar liegt und nur in 
Einzelfällen bei 10 Hektar (und mehr). 
Da die Auswirkungen dieser Ausnahme 
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auf der Grundlage der Evaluierung die-
ser Bauleitplanungen prognostiziert 
worden sind, und der Plangeber die 
Ausnahme auf dieser Grundlage wieder 
in den LEP aufgenommen hat, erscheint 
eine Orientierung an diesen Größenord-
nungen sachgerecht. 
 
Bei der Beurteilung, ob eine kommunale 
Bauleitplanung unmittelbar an den Sied-
lungsraum anschließt, ist auf die räumli-
che Nähe der vorgesehenen Planung 
zum festgelegten Siedlungsraum abzu-
stellen. In der Regel werden die kom-
munalen Bauleitplanungen an beste-
hende Siedlungsflächen im Flächennut-
zungsplan anschließen. Ein Anschluss 
an im Siedlungsraum liegende Fried-
höfe, Parks u. ä. ist jedoch ebenfalls 
möglich. 
 
Eine „deutlich erkennbare Grenze“ kann 
dabei sowohl planerisch als auch fak-
tisch festgelegt sein. Zur Beurteilung 
des jeweiligen Einzelfalls ist damit zum 
einen die Örtlichkeit mit ihren tatsächli-
chen Gegebenheiten zu betrachten. 
Zum anderen ist der Regionalplan her-
anzuziehen. Die Ausnahme ist nicht an-
wendbar, wenn sich die Grenze des 
Siedlungsraums z. B. erkennbar an na-
türlichen Gegebenheiten wie einem 
Flusslauf, topografischen Gegebenhei-
ten (z. B. in der dem Regionalplan zu-
grundeliegenden Kartengrundlage auf-
grund der Größe deutlich erkennbare 
Geländekante), an bereits vorhandener 
linienhafter und oberirdischer Infrastruk-
tur oder an Verwaltungsgrenzen orien-
tiert. Entsprechende Hinweise können 
sich nicht nur aus der zeichnerischen 

auf der Grundlage der Evaluierung die-
ser Bauleitplanungen prognostiziert 
worden sind, und der Plangeber die  
Ausnahme auf dieser Grundlage wieder 
in den LEP aufgenommen hat, erscheint 
eine Orientierung an diesen Größenord-
nungen sachgerecht. 
 
Bei der Beurteilung, ob eine kommunale 
Bauleitplanung unmittelbar an den Sied-
lungsraum anschließt, ist auf die räumli-
che Nähe der vorgesehenen Planung 
zum festgelegten Siedlungsraum abzu-
stellen. In der Regel werden die kom-
munalen Bauleitplanungen an beste-
hende Siedlungsflächen im Flächennut-
zungsplan anschließen. Ein Anschluss 
an im Siedlungsraum liegende Fried-
höfe, Parks u. ä. ist jedoch ebenfalls 
möglich.  
 
Eine „deutlich erkennbare Grenze“ kann 
dabei sowohl planerisch als auch fak-
tisch festgelegt sein. Zur Beurteilung 
des jeweiligen Einzelfalls ist damit zum 
einen die Örtlichkeit mit ihren tatsächli-
chen Gegebenheiten zu betrachten. 
Zum anderen ist der Regionalplan her-
anzuziehen. Die Ausnahme ist nicht an-
wendbar, wenn sich die Grenze des 
Siedlungsraums z. B. erkennbar an na-
türlichen Gegebenheiten wie einem 
Flusslauf, topografischen Gegebenhei-
ten (z. B. in der dem Regionalplan zu-
grundeliegenden Kartengrundlage auf-
grund der Größe deutlich erkennbare 
Geländekante), oder an bereits vorhan-
dener linienhafter und oberirdischer In-
frastruktur oder an Verwaltungsgrenzen 
orientiert. Entsprechende Hinweise kön-
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Darstellung, sondern auch aus der 
Planerläuterung oder Aufstellungsunter-
lagen ergeben. 
 
 
Mit der Ausnahme im zweiten Spiegel-
strich wird es den Kommunen ermög-
licht, angemessene Erweiterungen vor-
handener Betriebsstandorte und ange-
messene Nachfolgenutzungen aufgege-
bener Betriebsstandorte über eine Bau-
leitplanung zu sichern. Bei gewerblichen 
Tierhaltungsanlagen sind Ersatzneu-
bauten auch aus Gründen des Tier-
wohls als Erweiterungen anzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den Betriebsstandorten im Sinne der 
Ausnahme gehören die Standorte fak-
tisch bestehender oder ehemaliger Vor-
haben, die nach den §§ 30 ff. BauGB 
genehmigt oder genehmigungsfähig 
sind bzw. (im Falle der Nachfolgenut-
zung) waren. 
 
In Anlehnung an die Regelung in § 35 
Abs. 4 S. 1 Nr. 6 BauGB erfolgt im Wei-
teren die Konkretisierung des Begriffs 
der Angemessenheit. Dementspre-
chend muss die Erweiterung im Verhält-
nis zum vorhandenen Betriebsstandort 

nen sich nicht nur aus der zeichneri-
schen Darstellung Festlegung, sondern 
auch aus der Planerläuterung oder  
Aufstellungsunterlagen ergeben.  
 
Mit der Ausnahme im zweiten Spiegel-
strich wird es den Kommunen ermög-
licht, angemessene Erweiterungen vor-
handener Betriebsstandorte und ange-
messene Nachfolgenutzungen aufgege-
bener Betriebsstandorte über eine Bau-
leitplanung zu sichern. Bei gewerblichen 
Tierhaltungsanlagen umfassen die er-
möglichten Erweiterungen auch sind Er-
satzneubauten auch aus Gründen des 
Tierwohls als Erweiterungen anzuse-
hen. Bei bestehenden Biogasanlagen 
umfassen die über 50 %-Erweiterungen 
hinausgehenden ermöglichten Erweite-
rungen nur Maßnahmen, die erforder-
lich sind, um die Flexibilität der vorhan-
denen Biogasanlagen zu erhöhen, um 
dadurch einen Beitrag zur Stabilisierung 
der Stromnetze sowie der bedarfsge-
rechten Strom- und Wärmeerzeugung 
zu leisten. 
 
Zu den Betriebsstandorten im Sinne der 
Ausnahme gehören die Standorte fak-
tisch bestehender oder ehemaliger Vor-
haben, die nach den §§ 30 ff. BauGB 
genehmigt oder genehmigungsfähig 
sind bzw. (im Falle der Nachfolgenut-
zung) waren.  
 
In Anlehnung an die Regelung in § 35 
Abs. 4 Satz. 1 Nr. 6 BauGB erfolgt im 
Weiteren die Konkretisierung des Be-
griffs der Angemessenheit. Dement-
sprechend muss die Erweiterung im 
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angemessen sein. Es ist eine Einzelfall-
entscheidung vorzunehmen.Maßstab 
für die Beurteilung der Angemessenheit 
der Erweiterung ist der Vergleich zwi-
schen der Größe des vorhandenen und 
des durch die Planung erweiterten Stan-
dortes. Die baulich -räumliche Erweite-
rung muss im Verhältnis zur bisherigen 
Größe des Standortes angemessen 
sein und den betrieblichen Erfordernis-
sen entsprechen. Dabei ist ein funktio-
naler Zusammenhang zwischen dem 
vorhandenen Betriebsstandort und der 
beabsichtigten Erweiterung vorauszu-
setzen und von der bisherigen Struktur 
und Größe des Betriebsstandortes als 
Maßstab auszugehen. Vergrößerungen 
um mehr als die Hälfte des vorhande-
nen Betriebsstandortes gelten dabei in 
der Regel als nicht mehr angemessen. 
Dies gilt auch dann, wenn sich die Ver-
größerung um mehr als die Hälfte des 
Betriebs in Gesamtschau mehrerer Er-
weiterungen ergibt. Umfassendere Er-
weiterungen können ausnahmsweise 
angemessen sein, wenn sie sich auf an-
grenzende aufgegebene Betriebsstand-
orte bzw. Brachflächen erstrecken oder 
ausschließlich dem Schutz des Tier-
wohls dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhältnis zum vorhandenen Betriebs-
standort angemessen sein. Es ist eine 
Einzelfallentscheidung vorzunehmen. 
Maßstab für die Beurteilung der Ange-
messenheit der Erweiterung ist der Ver-
gleich zwischen der Größe des vorhan-
denen und des durch die Planung er-
weiterten Standortes. Die baulich-räum-
liche Erweiterung muss im Verhältnis 
zur bisherigen Größe des Standortes 
angemessen sein und den betrieblichen 
Erfordernissen entsprechen. Dabei ist 
ein funktionaler Zusammenhang zwi-
schen dem vorhandenen Betriebsstand-
ort und der beabsichtigten Erweiterung 
vorauszusetzen und von der bisherigen 
Struktur und Größe des Betriebsstan-
dortes als Maßstab auszugehen.  
Vergrößerungen um mehr als die Hälfte 
des vorhandenen Betriebsstandortes 
gelten dabei in der Regel als nicht mehr 
angemessen. Dies gilt auch dann, wenn 
sich die Vergrößerung um mehr als die 
Hälfte des Betriebs in der Gesamtschau 
mehrerer Erweiterungen ergibt. Umfas-
sendere Erweiterungen können aus-
nahmsweise angemessen sein, wenn 
sie sich auf angrenzende aufgegebene 
Betriebsstandorte bzw. Brachflächen er-
strecken, oder ausschließlich dem 
Schutz des Tierwohls dienen oder bei 
Biogasanlagen zur Sicherstellung der 
Flexibilität erforderlich sind und der 
Strom- und Wärmeversorgung dienen, 
wie z. B. die Errichtung von Zusatzbau-
ten zur Gasspeicherung, der Ausbau 
der Erzeugungsleistung, die Anpassung 
der Lagerkapazitäten sowie die Errich-
tung einer Aufbereitungsanlage.  
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In Anlehnung an die Durchführungsver-
ordnung zum Landesplanungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen, nach der raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen 
mit einer Fläche von mehr als 10 Hektar 
in der Regel in den Regionalplan aufzu-
nehmen sind, werden auch Bauleitpla-
nungen mit einer Fläche von mehr als 
10 Hektar nicht mehr als angemessen 
betrachtet.  
 
Eine Änderung der bisherigen Zweckbe-
stimmung des Betriebsstandortes oder 
seine Erweiterung für einen neuen 
Zweck ist von der Ausnahme nicht ge-
deckt. Bei Standorten landwirtschaftli-
cher Betriebe kann eine angemessene 
Erweiterung aber funktional zugeord-
nete vorhandene oder neue Nutzungen 
beinhalten, die bei alleiniger Betrach-
tung nicht der landwirtschaftlichen Pro-
duktion zuzurechnen sind, für die aber 
ein betrieblicher Zusammenhang mit 
der landwirtschaftlichen Betätigung be-
gründet werden kann. Die Bauleitpla-
nung muss dabei aber weiterhin durch 
einen landwirtschaftlichen Betrieb ge-
prägt sein (Hauptzweck). Bauleitplane-
risch kommt daher regelmäßig nur die 
Planung eines Sondergebietes für den 
gesamten Betriebsstandort in Frage. 
Die funktional zugeordneten nichtland-
wirtschaftlichen Nutzungen müssen sich 
zudem dem landwirtschaftlichen Betrieb 
quantitativ und qualitativ deutlich unter-
ordnen (Nebenzweck). Erforderlich ist 
ein enger räumlicher Zusammenhang 
zwischen der Hofstelle und der vorgese-
henen Erweiterung sowie eine flächen-
mäßige und bauliche Unterordnung. 
 

In Anlehnung an die Durchführungsver-
ordnung zum Landesplanungsgesetz  
Nordrhein-Westfalen LPlG-DVO, nach 
der raumbedeutsame Planungen und  
Maßnahmen mit einer Fläche von mehr 
als 10 Hektar in der Regel in den  
Regionalplan aufzunehmen sind, wer-
den auch Bauleitplanungen mit einer  
Fläche von mehr als 10 Hektar nicht 
mehr als angemessen betrachtet. 
 
Eine Änderung der bisherigen Zweckbe-
stimmung des Betriebsstandortes oder 
seine Erweiterung für einen neuen 
Zweck ist von der Ausnahme nicht ge-
deckt. Bei Standorten landwirtschaftli-
cher Betriebe kann eine angemessene 
Erweiterung aber funktional zugeord-
nete vorhandene oder neue Nutzungen 
beinhalten, die bei alleiniger Betrach-
tung nicht der landwirtschaftlichen Pro-
duktion zuzurechnen sind, für die aber 
ein betrieblicher Zusammenhang mit 
der landwirtschaftlichen Betätigung be-
gründet werden kann. Die Bauleitpla-
nung muss dabei aber weiterhin durch 
einen landwirtschaftlichen Betrieb ge-
prägt sein (Hauptzweck). Bauleitplane-
risch kommt daher regelmäßig nur die 
Planung eines Sondergebietes für den 
gesamten Betriebsstandort in Frage. 
Die funktional zugeordneten nichtland-
wirtschaftlichen Nutzungen müssen sich 
zudem dem landwirtschaftlichen Betrieb 
quantitativ und qualitativ deutlich unter-
ordnen (Nebenzweck). Erforderlich ist 
ein enger räumlicher Zusammenhang  
zwischen der Hofstelle und der vorgese-
henen Erweiterung sowie eine flächen-
mäßige und bauliche Unterordnung. 
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Eine angemessene Nachfolgenutzung 
aufgegebener Betriebsstandorte liegt 
vor, wenn die vorhandene Verkehrsinf-
rastruktur und die technische Infrastruk-
tur ausreichen, um die geplante Nach-
folgenutzung durchzuführen. Die Nach-
folgenutzung ist jedoch nicht mehr an-
gemessen, wenn die bisherige Nutzung 
des vorhandenen Betriebsstandortes er-
heblich verändert wird. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn vorhandene Betriebsstand-
orte von Forstwirtschaft und Landwirt-
schaft einschließlich des Gartenbaus 
und der Fischerei gewerblich nachge-
nutzt werden sollen. Die Nachfolgenut-
zung ist im Hinblick auf die angestrebte 
Konzentration der Siedlungsentwicklung 
und den Vorrang der Innenentwicklung 
ebenfalls nicht angemessen, wenn im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
nicht nachgewiesen wird, dass es für 
die angestrebte Bauleitplanung keine 
Alternativen im Siedlungsraum (oder in 
den im Freiraum gelegenen Ortsteilen) 
gibt. 
 
 
 
Mit der Ausnahme im dritten Spiegel-
strich können die in Nordrhein -Westfa-
len bereits bestehenden Strukturen für 
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus 
effizienter weiter genutzt und den dafür 
vorhandenen Standorten für diese Zwe-
cke wirtschaftlich eine Perspektive ein-
geräumt werden. Mit der Ausnahme 
kann an den isoliert im Freiraum bereits 
vorhandenen Standorten überwiegend 
durch bauliche Anlagen geprägter Erho-
lungs-, Sport-, Freizeit - und Tourismus-
einrichtungen einschließlich der Ferien - 

Eine angemessene Nachfolgenutzung 
aufgegebener Betriebsstandorte liegt  
vor, wenn die vorhandene Verkehrsinf-
rastruktur und die technische Infrastruk-
tur ausreichen, um die geplante Nach-
folgenutzung durchzuführen. Die Nach-
folgenutzung ist jedoch nicht mehr an-
gemessen, wenn die bisherige Nutzung 
des vorhandenen aufgegebenen Be-
triebsstandortes erheblich verändert 
wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn vor-
handene Betriebsstandorte von Forst-
wirtschaft und Landwirtschaft ein-
schließlich des Gartenbaus und der Fi-
scherei oder aufgegebene Standorte 
der Freiflächensolarenergie anderweitig 
gewerblich nachgenutzt werden sollen.  
Die Nachfolgenutzung ist im Hinblick 
auf die angestrebte Konzentration der 
Siedlungsentwicklung und den Vorrang 
der Innenentwicklung ebenfalls nicht an-
gemessen, wenn im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens nicht nachgewiesen 
wird, dass es für die angestrebte Bau-
leitplanung keine Alternativen im Sied-
lungsraum (oder in den im Freiraum ge-
legenen Ortsteilen) gibt.  
 
Mit der Ausnahme im dritten Spiegel-
strich können die in Nordrhein-Westfa-
len bereits bestehenden Strukturen für 
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus 
effizienter weiter genutzt und den dafür 
vorhandenen Standorten für diese Zwe-
cke wirtschaftlich eine Perspektive ein-
geräumt werden. Mit der Ausnahme 
kann an den isoliert im Freiraum bereits 
vorhandenen Standorten überwiegend 
durch bauliche Anlagen geprägter Erho-
lungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismus-
einrichtungen einschließlich der Ferien- 
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und Wochenendhausgebiete Bauleitpla-
nung betrieben werden. Zu den vorhan-
denen Standorten im Sinne der Aus-
nahme gehören die Standorte faktisch 
bestehender Vorhaben, die nach den §§ 
30 ff. BauGB genehmigt oder genehmi-
gungsfähig sind. 
 
Die „angemessene Weiterentwicklung“ 
im Sinne des dritten Spiegelstriches 
umfasst zusätzlich zur Möglichkeit der 
angemessenen Erweiterung dieser 
Standorte (bezüglich Größenordnung 
analog zu der gemäß zweitem Spiegel-
strich) auch angemessene Nutzungsan-
passungen und -änderungen für Erho-
lung, Sport, Freizeit und Tourismus. 
Nutzungsanpassungen und -änderun-
gen sind dann angemessen, wenn sie 
im sachlich -funktionalen Zusammen-
hang mit der bisherigen Standortnut-
zung stehen und den Charakter der bis-
herigen Standortnutzung im Wesentli-
chen erhalten. 
 
Der Bezugsrahmen für Standorte von 
überwiegend durch bauliche Anlagen 
geprägten Erholungs-, Sport -, Freizeit - 
und Tourismuseinrichtungen geht oft 
über die einzelnen Gemeindegrenzen 
hinaus. In diesen Fällen ist daher eine 
übergemeindliche Abstimmung erforder-
lich. Im Regelfall reicht hier eine kreis-
weite Abstimmung (z. B. durch entspre-
chende kreisweite Konzepte oder an-
lassbezogenen im Zusammenhang mit 
dem jeweiligen Bauleitplanverfahren) 
aus. Sofern im Ausnahmefall die Aus-
wirkungen der angemessenen Weiter-
entwicklung über Kreisgrenzen hinaus-

und Wochenendhausgebiete Bauleitpla-
nung betrieben werden. Zu den vorhan-
denen Standorten im Sinne der Aus-
nahme gehören die Standorte faktisch 
bestehender Vorhaben, die nach den §§ 
30 ff. BauGB genehmigt oder genehmi-
gungsfähig sind.  
 
Die „angemessene Weiterentwicklung“ 
im Sinne des dritten Spiegelstriches  
umfasst zusätzlich zur Möglichkeit der 
angemessenen Erweiterung dieser  
Standorte (bezüglich Größenordnung 
analog zu der gemäß zweitem Spiegel-
strich) auch angemessene Nutzungsan-
passungen und -änderungen für Erho-
lung, Sport, Freizeit und Tourismus. 
Nutzungsanpassungen und -änderun-
gen sind dann angemessen, wenn sie 
im sachlich-funktionalen Zusammen-
hang mit der bisherigen Standortnut-
zung stehen und den Charakter der bis-
herigen Standortnutzung im Wesentli-
chen erhalten.  
 
Der Bezugsrahmen für Standorte von 
überwiegend durch bauliche Anlagen  
geprägten Erholungs-, Sport-, Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen geht oft  
über die einzelnen Gemeindegrenzen 
hinaus. In diesen Fällen ist daher eine  
übergemeindliche Abstimmung erforder-
lich. Im Regelfall reicht hier eine kreis-
weite Abstimmung (z. B. durch entspre-
chende kreisweite Konzepte oder an-
lassbezogenen im Zusammenhang mit 
dem jeweiligen Bauleitplanverfahren) 
aus. Sofern im Ausnahmefall die Aus-
wirkungen der angemessenen Weiter-
entwicklung über Kreisgrenzen hinaus-
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gehen, kann auch eine regionale Ab-
stimmung erforderlich werden bis hin zu 
im Regionalplan verankerten Abstim-
mungen und Konzepten. 
 
Die Umwandlung bislang der Erholung 
dienender Sondergebiete in Gebiete mit 
dauerhafter Wohnnutzung wird von der 
Ausnahme nicht umfasst. Denn damit 
würde die bisherige Standortnutzung für 
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus 
ersetzt und nicht für diesen Zweck wei-
terentwickelt. 
 
Die Ausnahme richtet sich ausschließ-
lich an Bauleitplanungen für die Erwei-
terung vorhandener Standorte im regio-
nalplanerisch festgelegten Freiraum und 
geht für diese Fallgestaltungen den im 
ersten Satz von Ziel 6.6 -2 formulierten 
Anforderungen als spezielle Regelung 
vor. Für neue Standorte sind die Sätze 
2 bis 4 von Ziel 6.6 -2 des LEP NRW zu 
beachten, unabhängig davon, ob Bau-
leitplanung oder Regionalplanung be-
trieben werden soll. 
 
Mit der Ausnahme im vierten Spiegel-
strich wird der kommunalen Bauleitpla-
nung die Möglichkeit eröffnet, über das 
nach § 35 Abs. 4 BauGB zulässige Maß 
hinaus Erweiterungen durch Bauleitpla-
nung vorzusehen. Angemessene Folge-
nutzung bedeutet hierbei, dass die Er-
weiterungen für den Erhalt der genann-
ten Gebäude/Anlagen sinnvoll sind und 
nur mit geringen zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen verbunden sind. 
 

gehen, kann auch eine regionale Ab-
stimmung erforderlich werden bis hin zu 
im Regionalplan verankerten Abstim-
mungen und Konzepten.  
 
Die Umwandlung bislang der Erholung 
dienender Sondergebiete in Gebiete mit 
dauerhafter Wohnnutzung wird von der 
Ausnahme nicht umfasst. Denn damit 
würde die bisherige Standortnutzung für 
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus 
ersetzt und nicht für diesen Zweck wei-
terentwickelt.  
 
Die Ausnahme richtet sich ausschließ-
lich an Bauleitplanungen für die Erwei-
terung vorhandener Standorte im regio-
nalplanerisch festgelegten Freiraum und 
geht für diese Fallgestaltungen den im 
ersten Satz von Ziel 6.6-2 LEP formu-
lierten Anforderungen als spezielle Re-
gelung vor. Für neue Standorte sind die 
Sätze 2 bis 4 von Ziel 6.6-2 des LEP 
NRW zu beachten, unabhängig davon, 
ob Bauleitplanung oder Regionalpla-
nung betrieben werden soll.  
 
Mit der Ausnahme im vierten Spiegel-
strich wird der kommunalen Bauleitpla-
nung die Möglichkeit eröffnet, über das 
nach § 35 Abs. 4 BauGB zulässige Maß 
hinaus Erweiterungen durch Bauleitpla-
nung vorzusehen. Angemessene Folge-
nutzung bedeutet hierbei, dass die Er-
weiterungen für den Erhalt der genann-
ten Gebäude/Anlagen sinnvoll sind und 
nur mit geringen zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen verbunden sind.  
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Im Einzelfall kann eine solche Erweite-
rung unter den genannten Vorausset-
zungen auch die Neuerrichtung eines 
dem Hauptzweck untergeordneten Ne-
bengebäudes beinhalten. Seine Grenze 
findet die Folgenutzung allerdings in 
Ziel 6.1-4 des LEP NRW: Die Folgenut-
zung darf nicht zu einer Splittersiedlung 
führen, d. h. das neu errichtete Neben-
gebäude darf nicht zu Wohnzwecken 
dienen. 
 
Die Regelung richtet sich an die Bauleit-
planung und macht keine Vorgaben für 
die Vorhabenzulässigkeit nach § 35 
Abs. 4 BauGB. 
 
Mit dieser Festlegung soll dem drohen-
den Verfall von Baudenkmälern und an-
deren kulturell bedeutsamen Bauwer-
ken mit einer entsprechenden Bezie-
hung zum Freiraumvorgebeugt werden. 
Das Vorhaben muss dabei der Erhal-
tung des Gestaltwerts dienen. 
 
Bauliche Anlagen im Sinne der Aus-
nahme im fünften Spiegelstrich sind ins-
besondere Justizvollzugsanstalten, Auf-
nahmeeinrichtungen für Flüchtlinge und 
forensische Kliniken von Bund oder 
Land sowie kommunale Feuer- und Ret-
tungswachen und Standorte des Kata-
strophenschutzes. Dabei ist der Stand-
ort für die genannten Einrichtungen un-
ter Wahrung der fachgesetzlichen An-
forderungen und der entsprechenden 
Bedarfspläne mit Blick auf die ange-
strebte Konzentration der Siedlungsent-
wicklung auf den Siedlungsraum und 
den Vorrang der Innenentwicklung aus-
zuwählen (Alternativenprüfung). Bei 

Im Einzelfall kann eine solche Erweite-
rung unter den genannten Vorausset-
zungen auch die Neuerrichtung eines 
dem Hauptzweck untergeordneten Ne-
bengebäudes beinhalten. Seine Grenze 
findet die Folgenutzung allerdings in 
Ziel 6.1-4 des LEP NRW: Die Folgenut-
zung darf nicht zu einer Splittersiedlung 
führen, d. h. das neu errichtete Neben-
gebäude darf nicht zu Wohnzwecken 
dienen.  
 
Die Regelung richtet sich an die Bauleit-
planung und macht keine Vorgaben für 
die Vorhabenzulässigkeit nach § 35 
Abs. 4 BauGB.  
 
Mit dieser Festlegung soll dem drohen-
den Verfall von Baudenkmälern und an-
deren kulturell bedeutsamen Bauwer-
ken mit einer entsprechenden Bezie-
hung zum Freiraum vorgebeugt werden. 
Das Vorhaben muss dabei der Erhal-
tung des Gestaltwerts dienen.  
 
Bauliche Anlagen im Sinne der Aus-
nahme im fünften Spiegelstrich sind ins-
besondere Justizvollzugsanstalten, Auf-
nahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, und 
forensische Kliniken und weitere Vorha-
ben von Bund oder Land, die dienstli-
chen Zwecken der Bundeswehr oder 
der verbündeten Streitkräfte oder dem 
zivilen Bevölkerungsschutz dienen, so-
wie kommunale Feuer- und Rettungs-
wachen und Standorte des Katastro-
phenschutzes. Dabei ist der Standort für 
die genannten Einrichtungen unter 
Wahrung der fachgesetzlichen Anforde-
rungen und der entsprechenden Bedarf-
spläne mit Blick auf die angestrebte 
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Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 
von Bund oder Land ist die erforderliche 
Infrastrukturanbindung im Blick zu be-
halten. 
 
 
 
 
Zur Konkretisierung der Begrifflichkeiten 
in der Ausnahme im sechsten Spiegel-
strich „einer zugehörigen Freiraumnut-
zung“ und „deutlich untergeordnet“ (im 
Flächenumfang) lassen sich folgende 
Kriterien heranziehen. Eine bauliche 
Nutzung ist einer Freiraumnutzung in 
der Regel dann „zugehörig“, wenn diese 
die Freiraumnutzung ergänzt und funkti-
onal und räumlich der Freiraumnutzung 
zugeordnet werden kann und der Funk-
tion des jeweiligen Freiraumbereichs 
nicht entgegensteht. Von einer deutli-
chen Unterordnung kann in der Regel 
dann ausgegangen werden, wenn der 
grundsätzliche Charakter der Hauptnut-
zung, hier also der Freiraumnutzung, er-
halten bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzentration der Siedlungsentwicklung 
auf den Siedlungsraum und den Vor-
rang der Innenentwicklung auszuwählen 
(Alternativenprüfung). Bei Aufnahmeein-
richtungen für Flüchtlinge von Bund 
oder Land ist die erforderliche Infra-
strukturanbindung im Blick zu behalten. 
  
Zur Konkretisierung der Begrifflichkeiten 
in der Ausnahme im sechsten Spiegel-
strich „einer zugehörigen Freiraumnut-
zung“ und „deutlich untergeordnet“ (im 
Flächenumfang) lassen sich folgende 
Kriterien heranziehen. Eine bauliche 
Nutzung ist einer Freiraumnutzung in 
der Regel dann „zugehörig“, wenn diese 
die Freiraumnutzung ergänzt und funkti-
onal und räumlich der Freiraumnutzung 
zugeordnet werden kann und der Funk-
tion des jeweiligen Freiraumbereichs 
nicht entgegensteht. Von einer deutli-
chen Unterordnung kann in der Regel 
dann ausgegangen werden, wenn der 
grundsätzliche Charakter der Hauptnut-
zung, hier also der Freiraumnutzung, er-
halten bleibt. Daher fallen in der Regel 
unter diesen Spiegelstrich Bauleitpla-
nungen für bauliche Anlagen, die im Er-
scheinungsbild im Verhältnis zur Ge-
samtfläche der Anlage eine deutlich un-
tergeordnete Rolle spielen. Mit dieser 
Ausnahme können damit im genannten 
Umfang auch neue Standorte isoliert im 
Freiraum geschaffen werden. So sind 
(auch in Tagebaufolgelandschaften) z. 
B. Informationszentren mit unmittelba-
rem Bezug zu einem prägenden Land-
schaftselement, wassersorientierte An-
lagen an Gewässern oder auch unter-
geordnete bauliche Nutzungen, die für 
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Soweit der LEP-Festlegungen zu sonsti-
gen Vorhaben trifft, wie z.B. Vorhaben 
gemäß 6.6-2 (Standortanforderungen 
für bestimmte Einrichtungen für Erho-
lung, Sport, Freizeit und Tourismus), 
8.3-2 (Standorte von Abfallbehand-
lungsanlagen) und 10.2-5 (Solarener-
gienutzung) bleiben diese unberührt. 
 
 
 
 
 
Die Ausnahme gilt nicht für Bauleitpla-
nungen für gewerbliche Betriebe, die in-
folge Errichtung nicht oder wegen einer 
Erweiterung oder Änderung nicht mehr 
der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 
1, 4 oder 6 BauGB unterliegen. Es han-
delt sich um eine eng anzuwendende 
Ausnahmeregelung. Änderungen vor-
handener, bereits genehmigter Be-
triebe, die nur der Aufrechterhaltung 
des bereits genehmigten Betriebes die-
nen, sind nach der Vorschrift des § 35 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB weiterhin möglich, 
insbesondere, wenn sie nicht mit einer 
baulichen Erweiterung verbunden sind 
und sie dem Umweltschutz oder dem 
Tierwohl dienen. Insoweit ist auch eine 
feinsteuernde Bauleitplanung nicht aus-
geschlossen.  
 
Über den örtlichen Eigenbedarf hinaus-
gehende Baugebietsausweisungen sind 
oft mit entsprechenden Verlusten an an-
deren Orten und einer Minderauslas-

 
 
 
Soweit der LEP Festlegungen zu sonsti-
gen Vorhaben trifft, wie z.B. zu Vorha-
ben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO in Kap. 
6.5 oder zu Vorhaben gemäß 6.6-2 
(Standortanforderungen für bestimmte 
Einrichtungen für Erholung, Sport, Frei-
zeit und Tourismus), 8.3-2 (Standorte 
von Abfallbehandlungsanlagen) und 
10.2-5 (Solarenergienutzung) 10.2-14 
(Raumbedeutsame Freiflächen-Solar-
energie im Freiraum) bleiben diese un-
berührt. 
 
Die Ausnahme gilt nicht für Bauleitpla-
nungen für gewerbliche Betriebe, die in-
folge Errichtung nicht oder wegen einer 
Erweiterung oder Änderung nicht mehr 
der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 
1, 4 oder 6 BauGB unterliegen. Es han-
delt sich um eine eng anzuwendende 
Ausnahmeregelung. Änderungen vor-
handener, bereits genehmigter Be-
triebe, die nur der Aufrechterhaltung 
des bereits genehmigten Betriebes die-
nen, sind nach der Vorschrift des § 35 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB weiterhin möglich, 
insbesondere, wenn sie nicht mit einer 
baulichen Erweiterung verbunden sind 
und sie dem Umweltschutz oder dem 
Tierwohl dienen. Insoweit ist auch eine 
feinsteuernde Bauleitplanung nicht aus-
geschlossen. 
 
Über den örtlichen Eigenbedarf hinaus-
gehende Baugebietsausweisungen sind 
oft mit entsprechenden Verlusten an an-
deren Orten und einer Minderauslas-

freiraumbezogene Sportnutzungen not-
wendig sind, möglich.  
 
Soweit der LEP Festlegungen zu sonsti-
gen Vorhaben trifft, wie z. B. zu Vorha-
ben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO in Kap. 
6.5 oder zu Vorhaben gemäß 6.6-2 
(Standortanforderungen für bestimmte 
Einrichtungen für Erholung, Sport, Frei-
zeit und Tourismus), Ziel 8.3-2 LEP 
(Standorte von Abfallbehandlungsanla-
gen) und 10.2-5 (Solarenergienutzung) 
Ziel 10.2-14 LEP (Raumbedeutsame 
Freiflächen-Solarenergie im Freiraum), 
bleiben diese unberührt.  
 
Die Ausnahme gilt nicht für Bauleitpla-
nungen für gewerbliche Betriebe, die  
infolge Errichtung nicht oder wegen ei-
ner Erweiterung oder Änderung nicht  
mehr der Privilegierung gem. § 35 Abs. 
1 Nr. 1, 4 oder 6 BauGB unterliegen.  
Es handelt sich um eine eng anzuwen-
dende Ausnahmeregelung. Änderungen 
vorhandener, bereits genehmigter Be-
triebe, die nur der Aufrechterhaltung 
des bereits genehmigten Betriebes die-
nen, sind nach der Vorschrift des § 35 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB weiterhin möglich, 
insbesondere, wenn sie nicht mit einer 
baulichen Erweiterung verbunden sind 
und sie dem Umweltschutz oder dem 
Tierwohl dienen. Insoweit ist auch eine  
feinsteuernde Bauleitplanung nicht aus-
geschlossen. 
 
Über den örtlichen Eigenbedarf hinaus-
gehende Baugebietsausweisungen sind 
oft mit entsprechenden Verlusten an an-
deren Orten und einer Minderauslas-
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tung der dort i. d. R. vorhandenen Infra-
struktur verbunden und gehen zu Las-
ten der Freiraumfunktionen. Im Ergeb-
nis kann daraus ein unlauterer Wettbe-
werb resultieren. Siedlungserweiterun-
gen müssen insofern in der Summe 
dem überörtlichen Bedarf entsprechen 
und deshalb überörtlich abgestimmt 
werden. Das hierfür gegebene Instru-
ment ist die regionalplanerische Festle-
gung von Siedlungsbereichen. 
 
Eine ausnahmslose Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf regionalpla-
nerisch festgelegte Siedlungsbereiche 
würde aber den Belangen vorhandener 
kleinerer Ortsteile nicht gerecht. Die 
festgelegte Konzentration der Sied-
lungsentwicklung auf regionalplanerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche betrifft in-
sofern u. a. die wachstumsorientierte Al-
lokation von Siedlungsflächen für Zu-
wanderung und Betriebsverlagerungen 
bzw. -neuansiedlungen. 
 
Die Eigenentwicklung kleinerer Ortsteile 
mit einer Aufnahmefähigkeit von weni-
ger als 2000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern für den Bedarf der ansässigen 
Bevölkerung und die Entwicklung vor-
handener Betriebe bleibt weiterhin mög-
lich. 
 
Ihre Entwicklung soll auf die Tragfähig-
keit der vorhandenen Infrastruktur be-
schränkt werden. Außerdem ist sicher-
zustellen, dass das Wachstum solcher 
Ortsteile für sich betrachtet und in der 
Summe hinsichtlich der Inanspruch-
nahme von Freiflächen erheblich unter 
der Entwicklung der im Regionalplan 

tung der dort i. d. R. vorhandenen Infra-
struktur verbunden und gehen zu Las-
ten der Freiraumfunktionen. Im Ergeb-
nis kann daraus ein unlauterer Wettbe-
werb resultieren. Siedlungserweiterun-
gen müssen insofern in der Summe 
dem überörtlichen Bedarf entsprechen 
und deshalb überörtlich abgestimmt 
werden. Das hierfür gegebene Instru-
ment ist die regionalplanerische Festle-
gung von Siedlungsbereichen. 
 
Eine ausnahmslose Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf regionalpla-
nerisch festgelegte Siedlungsbereiche 
würde aber den Belangen vorhandener 
kleinerer Ortsteile nicht gerecht. Die 
festgelegte Konzentration der Sied-
lungsentwicklung auf regionalplanerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche betrifft in-
sofern u. a. die wachstumsorientierte Al-
lokation von Siedlungsflächen für Zu-
wanderung und Betriebsverlagerungen 
bzw. -neuansiedlungen. 
 
Die Eigenentwicklung kleinerer Ortsteile 
mit einer Aufnahmefähigkeit von weni-
ger als 2000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern für den Bedarf der ansässigen 
Bevölkerung und die Entwicklung vor-
handener Betriebe bleibt weiterhin mög-
lich. 
 
Ihre Entwicklung soll auf die Tragfähig-
keit der vorhandenen Infrastruktur be-
schränkt werden. Außerdem ist sicher-
zustellen, dass das Wachstum solcher 
Ortsteile für sich betrachtet und in der 
Summe hinsichtlich der Inanspruch-
nahme von Freiflächen erheblich unter 
der Entwicklung der im Regionalplan 

tung der dort i. d. R. vorhandenen Infra-
struktur verbunden und gehen zu Las-
ten der Freiraumfunktionen. Im Ergeb-
nis kann daraus ein unlauterer Wettbe-
werb resultieren. Siedlungserweiterun-
gen müssen insofern in der Summe 
dem überörtlichen Bedarf entsprechen 
und deshalb überörtlich abgestimmt 
werden. Das hierfür gegebene Instru-
ment ist die regionalplanerische Festle-
gung von Siedlungsbereichen.  
 
Eine ausnahmslose Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf regionalpla-
nerisch festgelegte Siedlungsbereiche 
würde aber den Belangen vorhandener 
kleinerer Ortsteile nicht gerecht. Die 
festgelegte Konzentration der Sied-
lungsentwicklung auf regionalplanerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche betrifft in-
sofern u. a. die wachstumsorientierte Al-
lokation von Siedlungsflächen für Zu-
wanderung und Betriebsverlagerungen 
bzw. -neuansiedlungen.  
 
Die Eigenentwicklung kleinerer Ortsteile 
mit einer Aufnahmefähigkeit von weni-
ger als 2000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern für den Bedarf der ansässigen 
Bevölkerung und die Entwicklung vor-
handener Betriebe bleibt weiterhin mög-
lich.  
 
Ihre Entwicklung soll auf die Tragfähig-
keit der vorhandenen Infrastruktur be-
schränkt werden. Außerdem ist sicher-
zustellen, dass das Wachstum solcher 
Ortsteile für sich betrachtet und in der 
Summe hinsichtlich der Inanspruch-
nahme von Freiflächen erheblich unter 
der Entwicklung der im Regionalplan 
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dargestellten Allgemeinen Siedlungsbe-
reiche bleibt. 
 
Ortsteile, in denen weniger als 2000 
Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht 
über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen. 
Gleichwohl ist in ländlich strukturierten 
Räumen im Rahmen der Eigenentwick-
lung durch eine aktive, integrierte Dorf-
entwicklung eine angemessene Da-
seinsvorsorge und eine Attraktivierung 
der Dorfkerne anzustreben, um diese 
nachhaltig zu sichern. In großen, dünn-
besiedelten Flächengemeinden bei-
spielsweise in der Eifel oder im Sauer-
land können einige solcher Ortsteile 
Versorgungsfunktionen (z. B. Schule) 
für andere, noch kleinere Ortsteile über-
nehmen. 

dargestellten Allgemeinen Siedlungsbe-
reiche bleibt. 
 
Ortsteile, in denen weniger als 2000 
Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht 
über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen. 
Gleichwohl ist in ländlich strukturierten 
Räumen im Rahmen der Eigenentwick-
lung durch eine aktive, integrierte Dorf-
entwicklung eine angemessene Da-
seinsvorsorge und eine Attraktivierung 
der Dorfkerne anzustreben, um diese 
nachhaltig zu sichern. In großen, dünn-
besiedelten Flächengemeinden bei-
spielsweise in der Eifel oder im Sauer-
land können einige solcher Ortsteile 
Versorgungsfunktionen (z. B. Schule) 
für andere, noch kleinere Ortsteile über-
nehmen. 
 

dargestellten Allgemeinen Siedlungsbe-
reiche bleibt. 
 
Ortsteile, in denen weniger als 2000 
Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht  
über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen.  
Gleichwohl ist in ländlich strukturierten 
Räumen im Rahmen der Eigenentwick-
lung durch eine aktive, integrierte Dorf-
entwicklung eine angemessene Da-
seinsvorsorge und eine Attraktivierung 
der Dorfkerne anzustreben, um diese 
nachhaltig zu sichern. In großen, dünn-
besiedelten Flächengemeinden bei-
spielsweise in der Eifel oder im Sauer-
land können einige solcher Ortsteile 
Versorgungsfunktionen (z. B. Schule) 
für andere, noch kleinere Ortsteile über-
nehmen. 

2-4 Ziel 
Entwicklung der Ortsteile im Frei-
raum 

2-4 Ziel 
Entwicklung der Ortsteile im Frei-
raum 

2-4 Ziel  
Entwicklung der Ortsteile im Frei-
raum 

 

Grau: Fassung 1. Änderung LEP – 
durch OVG-Urteil entfallen 
In den im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
ist unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse der Landschaftsentwick-
lung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche eine bedarfs-
gerechte, an die vorhandene Infra-
struktur angepasste Siedlungsent-
wicklung möglich. 
 
 
 
 

 
 
In den im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
ist unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse der Landschaftsentwick-
lung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche eine bedarfs-
gerechte, an die vorhandene Sied-
lungsstruktur und Infrastruktur ange-
passte Siedlungsentwicklung mög-
lich. 
 
 
 

 
 
In den im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum gelegenen Ortsteilen 
ist unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse der Landschaftsentwick-
lung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche eine bedarfs-
gerechte, an die vorhandene Sied-
lungsstruktur und Infrastruktur ange-
passte Siedlungsentwicklung mög-
lich.  
 
 
 

 
 
Die Änderungen erweitern die Mög-
lichkeiten einer Siedlungsentwick-
lung von Ortsteilen im Freiraum. 
 
Das Ziel 2.4 sollte dahingehend ein-
geschränkt werden, dass besonders 
hochwertige Freiräume, also Berei-
che für den Schutz der Natur (BSN), 
Bereiche für den Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Er-
holung (BSLE) und Regionale Grün-
züge nicht für Siedlungszwecke in 
Anspruch genommen werden dürfen. 
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Darüber hinaus ist die bedarfsge-
rechte Entwicklung eines solchen 
Ortsteils zu einem Allgemeinen Sied-
lungsbereich möglich, wenn ein hin-
reichend vielfältiges Infrastrukturan-
gebot zur Grundversorgung sicher-
gestellt wird. 

Darüber hinaus ist die bedarfsge-
rechte Entwicklung eines solchen 
Ortsteils zu einem Allgemeinen Sied-
lungsbereich möglich, wenn ein hin-
reichend vielfältiges Infrastrukturan-
gebot zur Grundversorgung sicher-
gestellt wird. 
 

Darüber hinaus ist die bedarfsge-
rechte Entwicklung eines solchen 
Ortsteils zu einem Allgemeinen Sied-
lungsbereich möglich, wenn ein hin-
reichend vielfältiges Infrastrukturan-
gebot zur Grundversorgung sicher-
gestellt wird. 

Ehemalige Erläuterung zum Ziel 2-4: 
Auch Ortsteile, die im regionalplane-
risch festgelegten Freiraum liegen, ha-
ben eine Entwicklungsperspektive. Die 
bedarfsgerechte Entwicklung dieser Ort-
steile (i. d. R. gemäß § 35 Abs. 5 LPlG-
DVO Wohnplätze mit einer Aufnahmefä-
higkeit von weniger als 2 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern) ist im Rah-
men der Tragfähigkeit der vorhandenen 
Infrastruktur möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überarbeitete Erläuterung zu 2-4: 
Über Ziel 2-4 werden die Möglichkeiten 
der Siedlungsentwicklung in den Orts-
teilen, die im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum liegen, festgelegt. Da-
bei sind vorrangige Freiraumfunktionen 
– im Sinne von raumordnerischen Zie-
len zum Schutz des Freiraums – zu be-
achten (vgl. dazu aber auch in den ent-
sprechenden textlichen Zielen enthal-
tene Ausnahmen). 
 
Ortsteile im Sinne der Ziele 2-3 und 2-4 
müssen dabei immer auch die Eigen-
schaften eines Wohnplatzes im Sinne 
von § 32 Absatz 5 der Verordnung zur 
Durchführung des Landesplanungsge-
setzes vom 8. Juni 2010 (GV. NRW. S. 
334), die zuletzt durch Änderungsver-
ordnung vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 27) geändert worden ist, aufweisen, 
und damit auf dauerhaftes Wohnen aus-
gerichtet sein. Streu- oder Splittersied-
lungen sind keine Ortsteile im Sinne der 
Ziele 2-3 und 2-4. Die Entstehung, Ver-
festigung oder Erweiterung solcher 
Streu- oder Splittersiedlungen ist damit 
auch nicht konform mit Ziel 2-4 (vgl. 
auch Ziel 6.1-4 LEP NRW). 
 
Die bedarfsgerechte Entwicklung dieser 
Ortsteile ist gemäß Satz 1 des Ziels an-
gepasst an die Siedlungsstruktur und im 

Änderungen der Erläuterung zu 2-4 
Über Ziel 2-4 werden die Möglichkeiten 
der Siedlungsentwicklung in den Orts-
teilen, die im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum liegen, festgelegt. Da-
bei sind vorrangige Freiraumfunktionen 
– im Sinne von raumordnerischen Zie-
len zum Schutz des Freiraums – zu be-
achten (vgl. dazu aber auch in den ent-
sprechenden textlichen Zielen enthal-
tene Ausnahmen).  
 
Ortsteile im Sinne der Ziele 2-3 und 2-4 
müssen dabei immer auch die Eigen-
schaften eines Wohnplatzes im Sinne 
von § 32 Abs.atz 5 der Verordnung zur 
Durchführung des Landesplanungsge-
setzes vom 8. Juni 2010 (GV. NRW. S. 
334), die zuletzt durch Änderungsver-
ordnung vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 27) geändert worden ist, aufweisen, 
und damit auf dauerhaftes Wohnen aus-
gerichtet sein. Streu- oder Splittersied-
lungen sind keine Ortsteile im Sinne der 
Ziele 2-3 und 2-4. Die Entstehung, Ver-
festigung oder Erweiterung solcher 
Streu- oder Splittersiedlungen ist damit 
auch nicht konform mit Ziel 2-4 (vgl. 
auch Ziel 6.1-4 LEP NRW).  
 
Die bedarfsgerechte Entwicklung dieser 
Ortsteile ist gemäß Satz 1 des Ziels an-
gepasst an die Siedlungsstruktur und im 
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Bedarfsgerecht bedeutet hierbei zum ei-
nen bezogen auf den Ortsteil regelmä-

Rahmen der Tragfähigkeit der vorhan-
denen Infrastruktur möglich. 
 
Die Anpassung an die vorhandene 
Siedlungsstruktur bedeutet, dass auch 
die Entwicklung dieser Ortsteile (als Teil 
der Siedlungsentwicklungen im regio-
nalplanerischen Freiraum insgesamt – 
vgl. 2. Satz von Ziel 2 -3 einschließlich 
der entsprechenden Erläuterungen) der 
grundsätzlich angestrebten Ausrichtung 
der Siedlungsentwicklung auf den Sied-
lungsraum nicht zuwiderlaufen dürfen. 
Dazu ist sicherzustellen, dass das 
Wachstum solcher Ortsteile für sich be-
trachtet und in der Summe hinsichtlich 
der Inanspruchnahme von Freiflächen 
erheblich unter der Entwicklung der im 
Regionalplan dargestellten Allgemeinen 
Siedlungsbereiche bleibt. 
 
 
Unter der vorhandenen Infrastruktur 
wird dabei die gesamte im Ortsteil vor-
handene soziale Infrastruktur (wie z. B. 
Kindergärten) und die existierende tech-
nische Infrastruktur (vor allem das Stra-
ßen- und Wegenetz sowie die Anlagen 
und Netze der Ver- und Entsorgungs-
systeme, wie zum Beispiel das Kanal-
netz) verstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Bedarfsgerecht bedeutet hierbei zum ei-
nen bezogen auf den Ortsteil regelmä-

Rahmen der Tragfähigkeit der vorhan-
denen Infrastruktur möglich.  
 
Die Anpassung an die vorhandene 
Siedlungsstruktur bedeutet, dass auch 
die Entwicklung dieser Ortsteile (als Teil 
der Siedlungsentwicklungen im regio-
nalplanerischen Freiraum insgesamt – 
vgl. 2. Satz von Ziel 2-3 Satz 2 ein-
schließlich der entsprechenden Erläute-
rungen) der grundsätzlich angestrebten 
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung 
auf den Siedlungsraum nicht zuwider-
laufen dürfen. Dazu ist sicherzustellen, 
dass das Wachstum solcher Ortsteile 
für sich betrachtet und in der Summe 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von 
Freiflächen erheblich unter der Entwick-
lung der im Regionalplan dargestellten 
festgelegten Allgemeinen Siedlungsbe-
reiche bleibt.  
 
Unter der vorhandenen Infrastruktur 
wird dabei in jedem Fall die gesamte im 
Ortsteil vorhandene soziale Infrastruktur 
(wie z. B. Kindergärten) und die existie-
rende technische Infrastruktur (vor al-
lem das Straßen- und Wegenetz sowie 
die Anlagen und Netze der Ver- und 
Entsorgungssysteme, wie zum Beispiel 
das Kanalnetz) verstanden. Wenn ein 
Ortsteil von einem anderen Ortsteil mit-
versorgt wird (z. B. über eine dort vor-
handene Grundschule), zählt diese in 
einem anderen Ortsteil mitgenutzte Inf-
rastruktur ebenfalls zur vorhandenen 
Infrastruktur.  
 
Bedarfsgerecht bedeutet hierbei zum ei-
nen bezogen auf den Ortsteil regelmä-
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ßig, dass der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung im Ortsteil, abnehmenden 
Belegungsdichten von Wohnungen, 
steigenden Wohnflächenansprüchen 
der Einwohner oder Sanierungs- oder 
Umstrukturierungsmaßnahmen im Bau-
bestand z. B. zur Beseitigung städte-
baulicher Missstände durch die Auswei-
sung zusätzlicher Wohnbauflächen 
Rechnung getragen werden kann. 
Hierzu sind auch Angebotsplanungen 
von Bauflächen und Baugebieten für ei-
nen mittel- bis langfristigen Planungsho-
rizont möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus ist in diesen Ortsteilen 
eine städtebauliche Abrundung oder Er-
gänzung von Wohnbauflächen im Rah-
men der Tragfähigkeit der vorhandenen 
Infrastruktur möglich. 
 
 
 
 
 
 

ßig, dass der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung im Ortsteil, abnehmenden 
Belegungsdichten von Wohnungen, 
steigenden Wohnflächenansprüchen 
der Einwohner/-innen oder Sanierungs- 
oder Umstrukturierungsmaßnahmen im 
Baubestand z. B. zur Beseitigung städ-
tebaulicher Missstände durch die Aus-
weisung zusätzlicher Wohnbauflächen 
Rechnung getragen werden kann. 
Hierzu sind auch Angebotsplanungen 
von Bauflächen und Baugebieten für ei-
nen mittel - bis langfristigen Planungs-
horizont möglich.  
 
Ein Bedarf kann sich auch aus Hoch-
wasserschutzmaßnahmen ergeben, die 
eine Aufgabe und Verlagerung von Be-
bauung in andere, weniger gefährdete 
Bereiche erforderlich machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus ist in diesen Ortsteilen 
eine städtebauliche Abrundung oder Er-
gänzung durch Wohnbauflächen im 
Rahmen der Tragfähigkeit der vorhan-
denen Infrastruktur, also der bisher 
noch nicht oder nicht mehr genutzten 
Kapazitäten der vorhandenen Infra-
strukturen möglich.  
Der Zubau der zur unmittelbaren inne-
ren Erschließung dieser Bauflächen und 
Baugebiete erforderlichen technischen 
Infrastrukturen ist dabei unschädlich.  

ßig, dass der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung im Ortsteil, abnehmenden 
Belegungsdichten von Wohnungen, 
steigenden Wohnflächenansprüchen 
der Einwohner/-innen Bevölkerung oder 
Sanierungs- oder Umstrukturierungs-
maßnahmen im Baubestand z. B. zur 
Beseitigung städtebaulicher Missstände 
durch die Ausweisung zusätzlicher 
Wohnbauflächen Rechnung getragen 
werden kann. Hierzu sind auch Ange-
botsplanungen von Bauflächen und 
Baugebieten für einen mittel- bis lang-
fristigen Planungshorizont möglich.  
 
Ein Bedarf kann sich auch aus Hoch-
wasserschutzmaßnahmen ergeben, die 
eine Aufgabe und Verlagerung von Be-
bauung in andere, weniger gefährdete 
Bereiche erforderlich machen.  
 
Unberührt davon kann ein Ausbau der 
vorhandenen Infrastruktur erfolgen, 
wenn dies für die ortsansässige Bevöl-
kerung erforderlich ist (z. B. Sanierun-
gen, Anpassung an geänderte gesetzli-
che Vorgaben).  
 
Darüber hinaus ist in diesen Ortsteilen 
eine städtebauliche Abrundung oder Er-
gänzung durch Wohnbauflächen im 
Rahmen der Tragfähigkeit der vorhan-
denen Infrastruktur, also der bisher 
noch nicht oder nicht mehr genutzten 
Kapazitäten der vorhandenen Infra-
strukturen möglich. Der Zubau der zur 
unmittelbaren inneren Erschließung die-
ser Bauflächen und Baugebiete erfor-
derlichen technischen Infrastrukturen ist 
dabei unschädlich. 
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Neben der im Ziel 2-3 genannten Aus-
nahmeregelung für vorhandene Be-
triebe oder Betriebsverlagerungen gel-
ten für die in kleinen Ortsteilen ansässi-
gen Betriebe, z.B. der Land- und Forst-
wirtschaft, des Handwerks sowie für 
Gewerbe, dass Erweiterungen am 
Standort oder Betriebsverlagerungen in-
nerhalb des Ortsteils, z.B. aus der Orts-
mitte an den Ortsrand, regelmäßig mög-
lich sind. Dies gilt auch für die bauleit-
planerische Sicherung betriebsgebun-
dener Flächenreserven für die Betriebe 
im Ortsteil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die in kleinen Ortsteilen ansässigen 
Betriebe, z.B. der Land- und Forstwirt-
schaft, des Handwerks sowie für Ge-
werbe, bedeutet bedarfsgerecht zum ei-
nen bezogen auf den Ortsteil regelmä-
ßig, dass Erweiterungen am Standort 
oder Betriebsverlagerungen innerhalb 
des Ortsteils, z.B. aus der Ortsmitte an 
den Ortsrand, oder in andere Ortsteile 
regelmäßig möglich sind. Dies gilt auch 
für die bauleitplanerische Sicherung be-
triebsgebundener Flächenreserven für 
die Betriebe im Ortsteil. Voraussetzung 
ist auch hier, dass dies im Rahmen der 
Tragfähigkeit der vorhandenen Infra-
struktur erfolgt. Eine Verlagerung von 
Gewerbebetrieben zwischen Ortsteilen 
kann beispielsweise zur Optimierung 
der eigenen Betriebsabläufe erforderlich 
sein. Nicht möglich ist aber die Verlage-
rung von Betrieben aus dem Siedlungs-
raum in die im regionalplanerisch fest-
gelegten Freiraum gelegenen Ortsteile, 
da dies einer konzentrierten Siedlungs-
entwicklung und der damit verbundenen 
effizienten Auslastung von Infrastruktu-
ren sowie der sparsamen Inanspruch-
nahme von Flächen zuwiderlaufen 
würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die in den im Freiraum gelegenen 
kleinen Ortsteilen ansässigen Betriebe, 
z. B. der Land- und Forstwirtschaft, des 
Handwerks sowie für Gewerbe, bedeu-
tet bedarfsgerecht zum einen bezogen 
auf den Ortsteil regelmäßig, dass Erwei-
terungen am Standort oder Betriebsver-
lagerungen innerhalb des Ortsteils, z. B. 
aus der Ortsmitte an den Ortsrand, oder 
in andere Ortsteile regelmäßig möglich 
sind. Dies gilt auch für die bauleitplane-
rische Sicherung betriebsgebundener 
Flächenreserven für die Betriebe im 
Ortsteil. Voraussetzung ist auch hier, 
dass dies im Rahmen der Tragfähigkeit 
der vorhandenen Infrastruktur erfolgt. 
Darüber hinaus kann Eeine Verlagerung 
von Gewerbebetrieben zwischen Orts-
teilen, kann beispielsweise zur Optimie-
rung der eigenen Betriebsabläufe, erfor-
derlich sein. Auch dies ist im Rahmen 
der Tragfähigkeit der vorhandenen Inf-
rastruktur möglich. Nicht möglich ist 
aber die Verlagerung von Betrieben aus 
dem Siedlungsraum in die im regional-
planerisch festgelegten Freiraum gele-
genen Ortsteile, da dies einer kon-
zentrierten Siedlungsentwicklung und 
der damit verbundenen effizienten Aus-
lastung von Infrastrukturen sowie der 
sparsamen Inanspruchnahme von Flä-
chen zuwiderlaufen würde.  
 
Ein ortsteilspezifischer Bedarf kann sich 
auch aus Hochwasserschutzmaßnah-
men ergeben, die eine Aufgabe und 
Verlagerung von Bebauung in andere, 
weniger gefährdete Bereiche erforder-
lich machen. 
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Bedarfsgerecht bedeutet zum anderen, 
dass die im Siedlungsraum und in den 
Ortsteilen ermöglichte Siedlungsent-
wicklung durch den bestehenden Sied-
lungsflächenbedarf (vgl. Ziel 6.1-1) ab-
gedeckt sein muss.  
 
Darüber hinaus dürfen derartige Sied-
lungsentwicklungen in den Ortsteilen 
der grundsätzlich angestrebten Ausrich-
tung der Siedlungsentwicklung auf den 
Siedlungsraum nicht zuwiderlaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die gemeindliche Steuerung und zur 
schlüssigen Begründung der oben be-
schriebenen Ortsteilentwicklungen kann 
ein gesamtgemeindliches Konzept mit 
einer Analyse der in den Ortsteilen vor-
handenen Infrastruktur, den noch freien 
Kapazitäten und den sich daraus unter 
Berücksichtigung des bestehenden 
Siedlungsflächenbedarfs ergebenden 
städtebaulichen Entwicklungspotenziale 
sinnvoll sein.  
 
 
 
 
 

Bedarfsgerecht bedeutet zum anderen, 
dass die in den Ortsteilen ermöglichte 
Siedlungsentwicklung flächensparend 
und bedarfsgerecht gemäß Ziel 6.1-1 
sein muss.  
 
 
Darüber hinaus ergibt sich aus Ziel 2-3 
Satz 2, dass derartige Siedlungsent-
wicklungen in den Ortsteilen der grund-
sätzlich angestrebten Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf den Sied-
lungsraum nicht zuwiderlaufen dürfen. 
 
Insgesamt sind bei den Siedlungsent-
wicklungen nach Ziel 2-4, Satz 1, auch 
die „Erfordernisse der Landschaftsent-
wicklung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche“ zu berücksichti-
gen. Damit wird im Wesentlichen auf die 
entsprechenden Festlegungen im LEP 
NRW (insbesondere Grundsätze 7.5-1 
und 7.5-2) und in den Regionalplänen 
hingewiesen. 
 
Für die gemeindliche Steuerung und zur 
schlüssigen Begründung der oben be-
schriebenen Ortsteilentwicklungen kann 
ein gesamtgemeindliches Konzept mit 
einer Analyse der in den Ortsteilen vor-
handenen Infrastruktur, den noch freien 
Kapazitäten und den sich daraus unter 
Berücksichtigung des bestehenden 
Siedlungsflächenbedarfs ergebenden 
städtebaulichen Entwicklungspotenziale 
sinnvoll sein. In jedem Fall muss sich 
der Nachweis, dass die Voraussetzun-
gen von Ziel 2-4, Satz 1, gegeben sind, 
aus der Begründung zum Bauleitplan 
ergeben. 
 

Bedarfsgerecht bedeutet zum anderen, 
dass die in den Ortsteilen ermöglichte 
Siedlungsentwicklung flächensparend 
und bedarfsgerecht gemäß Ziel 6.1-1 
sein muss.  
 
 
Darüber hinaus ergibt sich aus Ziel 2-3 
Satz 2, dass derartige Siedlungsent-
wicklungen in den Ortsteilen der grund-
sätzlich angestrebten Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf den Sied-
lungsraum nicht zuwiderlaufen dürfen. 
 
Insgesamt sind bei den Siedlungsent-
wicklungen nach Ziel 2-4, Satz 1, auch 
die „Erfordernisse der Landschaftsent-
wicklung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche“ zu berücksichti-
gen. Damit wird im Wesentlichen auf die 
entsprechenden Festlegungen im LEP 
NRW (insbesondere Grundsätze 7.5-1 
und 7.5-2) und in den Regionalplänen  
hingewiesen.  
 
Für die gemeindliche Steuerung und zur 
schlüssigen Begründung der oben be-
schriebenen Ortsteilentwicklungen kann 
ein gesamtgemeindliches Konzept mit 
einer Analyse der in den Ortsteilen vor-
handenen Infrastruktur, den noch freien 
Kapazitäten und den sich daraus unter 
Berücksichtigung des bestehenden 
Siedlungsflächenbedarfs ergebenden 
städtebaulichen Entwicklungspotenziale 
sinnvoll sein. In jedem Fall muss sich 
der Nachweis, dass die Voraussetzun-
gen von Ziel 2-4, Satz 1, gegeben sind, 
aus der Begründung zum Bauleitplan 
ergeben.  
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Ortsteile, in denen weniger als 2 000 
Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht 
über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen. 
Ein kleiner Ortsteil kann unter den Vo-
raussetzungen gemäß Absatz 2 jedoch 
auch zu einem Allgemeinen Siedlungs-
bereich entwickelt werden.  
 
 
Für eine mögliche Weiterentwicklung zu 
einem Allgemeinen Siedlungsbereich 
kommen Ortsteile in Frage, die entwe-
der bereits über ein hinreichend vielfälti-
ges Infrastrukturangebot zur Grundver-
sorgung verfügen oder in denen dieses 
zukünftig sichergestellt wird. Eine sol-
che Grundversorgung umfasst bei-
spielsweise eine Kita, ein Gemeinde-
haus, ein Bürgerzentrum, eine Grund-
schule, eine Kirche, Arztpraxen, einen 
Supermarkt bzw. einen Discounter. Zu-
künftig können gegebenenfalls Teile ei-
ner solchen Grundversorgung bei Vor-
handensein entsprechender Vorausset-
zungen (insbesondere Internetzugang 
und z.B. Lieferlogistik) auch durch digi-
tale Angebote wie z. B. Onlinesuper-
märkte oder E-Health-Angebote abge-
deckt werden.  
 
In großen, dünnbesiedelten Flächenge-
meinden beispielsweise in der Eifel oder 
im Sauerland können einige solcher 
Ortsteile z. B. auch Versorgungsfunktio-
nen für andere, noch kleinere Ortsteile 
übernehmen.  
 

Ortsteile, in denen weniger als 2 000 
Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht 
über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen. 
Ein kleiner Ortsteil kann unter den Vo-
raussetzungen gemäß Absatz 2 jedoch 
auch zu einem Allgemeinen Siedlungs-
bereich entwickelt werden. 
 
 
Für eine mögliche Weiterentwicklung zu 
einem Allgemeinen Siedlungsbereich 
kommen Ortsteile in Frage, die entwe-
der bereits über ein hinreichend vielfälti-
ges Infrastrukturangebot zur Grundver-
sorgung verfügen oder in denen dieses 
zukünftig sichergestellt wird. Eine sol-
che Grundversorgung umfasst bei-
spielsweise eine Kindertagesstätte, ein 
Gemeindehaus, ein Bürgerzentrum, 
eine Grundschule, eine Kirche, Arztpra-
xen, einen Supermarkt bzw. einen Dis-
counter. Zukünftig können gegebenen-
falls Teile einer solchen Grundversor-
gung bei Vorhandensein entsprechen-
der Voraussetzungen (insbesondere In-
ternetzugang und z.B. Lieferlogistik) 
auch durch digitale Angebote wie z. B. 
Onlinesupermärkte oder E-Health-An-
gebote abgedeckt werden. 
 
In großen, dünnbesiedelten Flächenge-
meinden beispielsweise in der Eifel oder 
im Sauerland können solche Ortsteile 
auch Versorgungsfunktionen für andere, 
noch kleinere Ortsteile übernehmen. 
 
 

Ortsteile, in denen weniger als 2 000 
Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht 
über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen. 
Ein im regionalplanerisch festgelegten 
Freiraum gelegener kleiner Ortsteil kann 
unter den Voraussetzungen gemäß 
AbsSatz 2 jedoch auch zu einem Allge-
meinen Siedlungsbereich entwickelt 
werden.  
Für eine mögliche Weiterentwicklung zu 
einem Allgemeinen Siedlungsbereich 
kommen Ortsteile in Frage, die entwe-
der bereits über ein hinreichend vielfälti-
ges Infrastrukturangebot zur Grundver-
sorgung verfügen oder in denen dieses 
zukünftig sichergestellt wird. Eine sol-
che Grundversorgung umfasst bei-
spielsweise eine Kindertagesstätte, ein 
Gemeindehaus, ein Bürgerzentrum, 
eine Grundschule, eine Kirche, Arztpra-
xen, einen Supermarkt bzw. einen Dis-
counter. Zukünftig können gGegebe-
nenfalls können Teile einer solchen 
Grundversorgung bei Vorhandensein 
entsprechender Voraussetzungen (ins-
besondere Internetzugang und z. B. Lie-
ferlogistik) auch durch digitale Angebote 
wie z. B. Onlinesupermärkte oder E-
Health-Angebote abgedeckt werden.  
 
In großen, dünnbesiedelten Flächenge-
meinden beispielsweise in der Eifel oder 
im Sauerland können solche Ortsteile 
auch Versorgungsfunktionen für andere, 
noch kleinere Ortsteile übernehmen.  
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Für die Neufestlegung eines kleineren 
Ortsteils als Allgemeinen Siedlungsbe-
reich kann darüber hinaus auch eine re-
gelmäßige ÖPNV-Anbindung sprechen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Weiterentwicklung von kleinen 
Ortsteilen zu einem Allgemeinen Sied-
lungsbereich ist ein nachvollziehbares 
gesamtgemeindliches Konzept zur an-
gestrebten Siedlungsentwicklung erfor-
derlich.“ 

Für die Neufestlegung eines kleineren 
Ortsteils als Allgemeinen Siedlungsbe-
reich kann darüber hinaus auch eine re-
gelmäßige ÖPNV-Anbindung sprechen. 
 
 
 
In jedem Fall ist für die Festlegung ei-
nes Ortsteils als Allgemeiner Siedlungs-
bereich im Regionalplan § 32 Absatz 5 
der Verordnung zur Durchführung des 
Landesplanungsgesetzes zu beachten, 
wonach die zeichnerische Festlegung 
eines (Allgemeinen) Siedlungsbereichs 
dann in Frage kommt, wenn eine Auf-
nahmefähigkeit des Ortsteils (Wohnplat-
zes) von 2 000 Einwohnern gegeben ist. 
Dementsprechend ist notwendig, dass 
der Ortsteil bereits eine Größe von 2 
000 Einwohnern erreicht hat oder zu-
mindest die Aufnahmefähigkeit von 2 
000 Einwohnern durch entsprechende 
Verortung von Wohnbauflächenreser-
ven gewährleistet sein muss. 
 
 
Für die Weiterentwicklung von kleinen 
Ortsteilen zu einem Allgemeinen Sied-
lungsbereich ist ein nachvollziehbares 
gesamtgemeindliches Konzept zur an-
gestrebten Siedlungsentwicklung erfor-
derlich. 
 

Für die Neufestlegung eines im regio-
nalplanerisch festgelegten Freiraum ge-
legenen kleineren Ortsteils als Allgemei-
nern Siedlungsbereich kann darüber 
hinaus auch eine regelmäßige ÖPNV-
Anbindung sprechen.  
 
In jedem Fall ist für die Festlegung ei-
nes Ortsteils als Allgemeiner Siedlungs-
bereich im Regionalplan § 32 Abs.atz 5 
der LPlG-DVO Verordnung zur Durch-
führung des Landesplanungsgesetzes 
zu beachten, wonach die zeichnerische 
Festlegung eines (Allgemeinen) Sied-
lungsbereichs dann in Frage kommt, 
wenn eine Aufnahmefähigkeit des Orts-
teils (Wohnplatzes) von etwa 2 000 Ein-
wohnern gegeben ist. Sofern Dement-
sprechend ist notwendig, dass der Orts-
teil nicht bereits eine Größe von etwa 2 
000 Einwohnern erreicht hat, muss oder 
zumindest die Aufnahmefähigkeit von 
etwa 2 000 Einwohnern durch entspre-
chende Verortung von Wohnbauflä-
chenreserven gewährleistet sein muss.  
 
Für die Weiterentwicklung von im regio-
nalplanerisch festgelegten Freiraum  
gelegenen kleinen Ortsteilen zu einem 
Allgemeinen Siedlungsbereich ist ein  
nachvollziehbares gesamtgemeindli-
ches Konzept zur angestrebten Sied-
lungsentwicklung erforderlich.  
Bei einer Regionalplanfortschreibung 
oder -neuaufstellung kann die regional-
planerische Gesamtkonzeption ein ge-
meindliches Entwicklungskonzept erset-
zen. Hierbei sind die kommunalen Ent-
wicklungsabsichten zu berücksichtigen. 
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  5-5 Ziel  
Sonderregelungen in Tage-
baufolgelandschaften 

 

  Innerhalb der im Landesentwick-
lungsplan nachrichtlich dargestellten 
Tagebaufolgelandschaften der Tage-
baue Garzweiler, Frimmersdorf, Ham-
bach und Inden II sind ausschließlich 
auf Grundlage der Festlegungen der 
rechtsverbindlichen Braunkohle-
pläne Hambach und Inden II sowie im 
Bereich der Seeufer des zukünftigen 
Tagebausees Garzweiler – abwei-
chend von den Zielen 7.2-3 und 7.3-2 
– in regionalplanerisch festgelegten 
Waldbereichen oder Bereichen für 
den Schutz der Natur naturverträgli-
che Erholungsnutzungen möglich.  
 
Zudem können innerhalb dieser im 
Landesentwicklungsplan nachricht-
lich dargestellten Tagebaufolgeland-
schaften bei fehlender Möglichkeit ei-
nes Siedlungsanschlusses auf 
Grundlage der Festlegungen der 
rechtsverbindlichen Braunkohlen-
pläne Hambach und Inden II sowie im 
Bereich des Bandeinschnitts und des  
nordöstlichen Ufers des zukünftigen 
Tagebausees Garzweiler – abwei-
chend von Ziel 6.6-2, Satz 3 ff. – iso-
liert im Freiraum neue Standorte 
raumbedeutsamer, überwiegend 
durch bauliche Anlagen geprägter 
Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tou-
rismuseinrichtungen festgelegt, dar-
gestellt oder festgesetzt werden. Die 
für Tagesanlagen des Tagebaus 
Garzweiler genutzten Flächen kön-
nen abweichend von Ziel 6.3-3 als 
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GIB festgelegt werden. 

  Erläuterung zu 5-5:  
Mit dem Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz vom 08. August 2020 ist 
der Ausstieg aus der Kohleverstromung 
bundesweit rechtlich festgelegt. Die 
Landesregierung hat diesen Prozess 
mit den Leitentscheidungen von 2021 
und 2023 räumlich konkretisiert und den 
Kohleausstieg im Rheinischen Revier 
deutlich beschleunigt. Der Tagebaube-
trieb wird früher beendet, die Abbaufel-
der werden verkleinert und mehrere bis-
lang zur Umsiedlung vorgesehene Ort-
schaften erhalten.  
 
Zentrales Ziel der Leitentscheidungen 
ist es, die entstehenden Tagebaufolge-
landschaften als „Räume der Zukunft“ 
zu entwickeln. Die Bergbaufolgeland-
schaften sollen wieder mit dem umge-
benden Raum verbunden und als viel-
fältige, nachhaltige und raumverträgli-
che Zukunftsräume für unterschiedliche 
Nutzungen ausgestaltet werden. 
 
Die Entwicklung dieser Folgelandschaf-
ten ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Strukturwandels im Rheinischen Revier; 
Nutzungskonflikte sind dabei im Rah-
men eines tragfähigen Gesamtkonzepts 
auszugleichen. In Umsetzung der Lei-
tentscheidungen wurden und werden 
die Braunkohlenpläne entsprechend an-
gepasst.  
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Für die Tagebaufolgelandschaften ha-
ben die drei Tagebauumfeldinitiativen in 
den letzten Jahren umfangreiche Kon-
zepte erarbeitet und mit den jeweils be-
troffenen Kommunen abgestimmt. Ziel-
richtung dabei: den Struktur- und Land-
schaftswandel aktiv mit langfristigen 
Rahmenplänen zu gestalten.  
 
Die im LEP nachrichtlich dargestellten 
Tagebaufolgelandschaften umfassen 
die Plangebiete der Braunkohlenpläne 
für die Tagebaue Hambach, Inden und 
Frimmersdorf in der jeweils rechtsgülti-
gen Fassung. Für den Tagebau Garz-
weiler einschließlich ergänzender Ände-
rungen für Frimmersdorf ist Bezugs-
punkt der vom Braunkohlenausschuss 
am 26.09.2025 getroffene Aufstellungs-
beschlusses. Mit Plangebiet sind dabei 
die Flächen gemeint, die in den jeweili-
gen zeichnerischen Festlegungen der 
Braunkohlenpläne von der sog. „Sicher-
heitslinie“ umfasst werden. Diese Ab-
grenzung inkludiert die sog. „Sicher-
heitszone“ und die „Abbaufläche“ der 
Tagebaue (zur Begriffsdefinition s. wei-
tergehend die textlichen Festlegungen 
und Erläuterungen in den Braunkohlen-
plänen sowie auch Anlage 2 zur LPlG 
DVO).  
 
Um die Handlungsfähigkeit der öffentli-
chen Planung und der Strukturwan-
delakteure sicherzustellen, sieht das 
Ziel im ersten Absatz eine Abweichung 
von den Zielen 7.2-3 und 7.3-2 für na-
turverträgliche Erholungsnutzungen vor, 
die bereits in den Braunkohlenplänen 
angelegt sind bzw. werden. Damit sind 
in den nachrichtlich dargestellten Tage-
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baufolgelandschaften, die regionalpla-
nerisch als Bereiche für den Schutz der 
Natur oder als Waldbereiche festgelegt 
sind oder werden, diese Nutzungen un-
ter der Maßgabe der Naturverträglich-
keit realisierbar.  
 
Durch die Begrenzung auf naturverträg-
liche Erholungsnutzungen wird gewähr-
leistet, dass trotz der Ausnahme die 
freiraumbezogenen Ziele des Landes-
entwicklungsplans im Wesentlichen ge-
wahrt bleiben und der Charakter der Ta-
gebaufolgelandschaften als großräu-
mige Freiraumkulisse sowie die damit 
verbundenen Ziele des Natur- und 
Landschaftsschutzes erhalten werden.  
 
Unter naturverträglichen Erholungsnut-
zungen werden solche Nutzungsarten  
verstanden, die die natürlichen Res-
sourcen und die Umwelt nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Waldcharakter so-
wie die Erholungsfunktion des Waldes 
und die Biodiversität müssen gewahrt 
bleiben. Die naturverträgliche Erho-
lungsnutzung darf den bestehenden 
Schutz- und Entwicklungszielen nicht 
entgegenstehen.  
 
Möglich sind damit in den Tagebau-
folgelandschaften in Bereichen für den  
Schutz der Natur und Waldbereichen 
insbesondere: Rad-, Wander- und Reit-
wege, Naturerlebnisräume, Anlagen zur 
Naturbeobachtung, Anlagen für sportli-
che Zwecke, soweit sie den Naturhaus-
halt nicht stören, sowie Anlagen zur In-
formation der Öffentlichkeit, zur natur-
verträglichen Besucherlenkung oder zur 
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Förderung des Naturverständnisses und 
-erlebnisses.  
 
Trotz der Abweichung von den Zielen 
7.2-3 und 7.3-2 gelten die Grundsätze 
7.2-4 und 7.3-3 weiterhin uneinge-
schränkt. Die Alternativenprüfungen der 
Grundsätze 7.2-4 und 7.3-3 sind maß-
geblich für die konkrete Standortwahl, 
so dass die Kernbereiche der natur-
schutzwürdigen Bereiche freigehalten 
werden sollen. Sie sind bei der Planung 
zu berücksichtigen, um Eingriffe in Be-
reiche für den Schutz der Natur und in 
Waldbereiche auf das erforderliche Maß 
zu begrenzen und eine sorgfältige, fach-
gerechte Abwägung sicherzustellen.  
 
Da die Tagebaufolgelandschaften für 
den Abbau zuvor von allen anderen 
Nutzungen geräumt wurden, finden sich 
in diesen Landschaften nicht überall un-
mittelbare Anknüpfungspunkte an vor-
handenen Siedlungsraum oder vorhan-
dene, im regionalplanerisch festgeleg-
ten Freiraum gelegene Ortsteile. Ziel 
6.6-2 gibt einen solchen Anschluss an 
vorhandenen Siedlungsraum (oder aus-
nahmsweise auch an geeignete, im  
regionalplanerisch festgelegten Frei-
raum gelegene Ortsteile) für neue 
Standorte von raumbedeutsamen, über-
wiegend durch bauliche Anlagen ge-
prägten Erholungs-, Sport-, Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen aber vor. 
Bestehende isoliert im Freiraum lie-
gende Standorte, für die Ziel 2-3 in be-
stimmten Fällen Erweiterungs- oder 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet, 
existieren in den zuvor abgebauten Tei-
len dieser Landschaften ebenfalls nicht.  
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Dieser Tatsache soll mit dem zweiten 
Absatz Rechnung getragen werden. 
Und zwar, als ausschließlich auf der 
Grundlage der rechtsverbindlichen Fest-
legungen der Braunkohlenpläne Ham-
bach und Inden II sowie im Bereich des 
Bandeinschnitts und des nordöstlichen 
Ufers des zukünftigen Tagebausees 
Garzweiler bauliche Entwicklungen für 
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus 
ermöglicht werden, auch wenn dort 
(noch) kein Siedlungsanschluss gege-
ben ist. Die Transformation der Land-
schaft und die durch den Kohleausstieg 
neu gewonnenen Räume können damit 
schon frühzeitig erlebbar gemacht und 
der Strukturwandel im Rheinischen Re-
vier damit unterstützt werden. Mittel- bis 
langfristig werden die meisten Standorte 
von den zukünftigen Seerändern aus 
mit den in der Nähe liegenden Ortstei-
len zusammenwachsen und dann auch 
wieder eine entsprechend konzentrierte 
Siedlungsentwicklung gewährleisten 
können. Auch eine gewerblich-industri-
elle Nachfolgenutzung der für Tagesan-
lagen des Tagebaus Garzweiler genutz-
ten Flächen unterstützt einen nachhalti-
gen Strukturwandel; die Festlegung ei-
nes Bereichs für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen an diesem Stand-
ort wird daher mit dem letzten Satz des 
zweiten Absatzes von Ziel 5-5 abwei-
chend von Ziel 6.3-3 ermöglicht. Die In-
anspruchnahme der über den zweiten 
Absatz dieses Ziels gegebenen Mög-
lichkeiten setzt allerdings voraus, dass 
vorrangige Freiraumfunktionen – im 
Sinne von raumordnerischen Zielen 
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zum Schutz des Freiraums – nicht ent-
gegenstehen (vgl. dazu aber auch in 
den entsprechenden textlichen Zielen 
enthaltene Ausnahmen). Weiterge-
hende Belange z. B. der Landschafts-
pflege, der Landwirtschaft, des Boden- 
und Grundwasserschutzes, des Immis-
sionsschutzes sowie der Erholungswert 
der Landschaft sind bei der Auswahl der 
Standorte zu berücksichtigen, soweit sie 
durch entsprechende Grundsätze des 
LEP oder der jeweiligen Regionalpläne 
abgebildet sind.  
 
Im Übrigen sei hier noch auf die über 
die Ausnahme im sechsten Spiegel-
strich von Ziel 2-3 Satz 4 ermöglichten 
kleineren Bauleitplanungen verwiesen, 
die ebenfalls keinen Siedlungsan-
schluss voraussetzen. Auch die Anwen-
dung dieser Ausnahme setzt allerdings 
voraus, dass vorrangige Freiraumfunkti-
onen – im Sinne von raumordnerischen 
Zielen zum Schutz des Freiraums – 
nicht entgegenstehen (vgl. dazu aber 
auch in den entsprechenden textlichen 
Zielen enthaltene Ausnahmen). 
 

6.1-1 Ziel  
Flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungsentwicklung 

6.1-1 Ziel  
Flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungsentwicklung 

6.1-1 Ziel  
Flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungsentwicklung 

 

Die Siedlungsentwicklung ist flä-
chensparend und bedarfsgerecht an 
der Bevölkerungsentwicklung, der 
Entwicklung der Wirtschaft, den vor-
handenen Infrastrukturen sowie den 
naturräumlichen und kulturland-
schaftlichen Entwicklungspotenzia-
len auszurichten. 
 

Die Siedlungsentwicklung ist flä-
chensparend und bedarfsgerecht an 
der Bevölkerungsentwicklung, der 
Entwicklung der Wirtschaft, den vor-
handenen Infrastrukturen sowie den 
naturräumlichen und kulturland-
schaftlichen Entwicklungspotenzia-
len auszurichten. 
 

Die Siedlungsentwicklung ist flä-
chensparend und bedarfsgerecht an 
der Bevölkerungsentwicklung, der 
Entwicklung der Wirtschaft, den vor-
handenen Infrastrukturen sowie den 
naturräumlichen und kulturland-
schaftlichen Entwicklungspotenzia-
len auszurichten.  
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Die Regionalplanung legt bedarfsge-
recht Allgemeine Siedlungsbereiche 
und Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen fest. 
 
Sofern im Regionalplan bereits be-
darfsgerecht Siedlungsraum darge-
stellt ist, darf Freiraum für die regio-
nalplanerische Festlegung neuen 
Siedlungsraums in Anspruch genom-
men werden, wenn zugleich an ande-
rer Stelle ein gleichwertiger, bisher 
planerisch für Siedlungszwecke vor-
gesehener Bereich im Regionalplan 
wieder als Freiraum festgelegt oder 
eine gleichwertige Baufläche im Flä-
chennutzungsplan in eine Freifläche 
umgewandelt wird (Flächentausch). 
 
 
Bisher in Regional- oder Flächennut-
zungsplänen für Siedlungszwecke 
vorgehaltene Flächen, für die kein 
Bedarf mehr besteht, sind wieder 
dem Freiraum zuzuführen, sofern sie 
noch nicht in verbindliche Bauleit-
pläne umgesetzt sind. 

Die Regionalplanung legt bedarfsge-
recht Allgemeine Siedlungsbereiche 
und Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen fest. 
 
Sofern im Regionalplan bereits be-
darfsgerecht Siedlungsraum darge-
stellt ist, darf Freiraum für die regio-
nalplanerische Festlegung neuen 
Siedlungsraums in Anspruch genom-
men werden, wenn zugleich an ande-
rer Stelle ein gleichwertiger, bisher 
planerisch für Siedlungszwecke vor-
gesehener Bereich im Regionalplan 
wieder als Freiraum festgelegt oder 
eine gleichwertige Baufläche im Flä-
chennutzungsplan in eine Freifläche 
umgewandelt wird (Flächentausch). 
 
 
Bisher in Regional- oder Flächennut-
zungsplänen für Siedlungszwecke 
vorgehaltene Flächen, für die kein 
Bedarf mehr besteht, sind wieder 
dem Freiraum zuzuführen, sofern sie 
noch nicht in verbindliche Bauleit-
pläne umgesetzt sind. 
 
Wegen der Herausforderungen der 
Brachflächenentwicklung sind neu 
entstehende Brachflächen nicht an 
anderer Stelle durch Rücknahmen 
von bisher in Regional- oder Flä-
chennutzungsplänen für Siedlungs-
zwecke vorgehaltene Flächen auszu-
gleichen. Die flächensparende und 
bedarfsgerechte Siedlungsentwick-
lung wird gewährleistet, indem über 
die Fortschreibung der Regio-

Die Regionalplanung legt bedarfsge-
recht Allgemeine Siedlungsbereiche 
und Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen fest.  
 
Sofern im Regionalplan bereits be-
darfsgerecht Siedlungsraum darge-
stellt festgelegt ist, darf Freiraum für 
die regionalplanerische Festlegung 
neuen Siedlungsraums in Anspruch 
genommen werden, wenn zugleich 
an anderer Stelle ein gleichwertiger, 
bisher planerisch für Siedlungszwe-
cke vorgesehener Bereich im Regio-
nalplan wieder als Freiraum festge-
legt oder eine gleichwertige Bauflä-
che im Flächennutzungsplan in eine 
Freifläche umgewandelt wird (Flä-
chentausch).  
 
Bisher in Regional- oder Flächennut-
zungsplänen für Siedlungszwecke  
vorgehaltene Flächen, für die kein 
Bedarf mehr besteht, sind wieder  
dem Freiraum zuzuführen, sofern sie 
noch nicht in verbindliche Bauleit-
pläne umgesetzt sind. 
 
Wegen der Herausforderungen der 
Brachflächenentwicklung sind neu  
entstehende Brachflächen nicht an 
anderer Stelle durch Rücknahmen  
von bisher in Regional- oder Flä-
chennutzungsplänen für Siedlungs-
zwecke vorgehaltene Flächen auszu-
gleichen. Die flächensparende und 
bedarfsgerechte Siedlungsentwick-
lung wird gewährleistet, indem über 
die Fortschreibung der Regio-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein vorübergehender Verzicht auf die 
Zurücknahme von Siedlungsfläche 
an anderer Stelle bei innerorts ent-
standenen großflächigen Brachen er-
scheint vertretbar, wenn das Ziel ei-
ner flächensparenden und bedarfs-
gerechten Siedlungsentwicklung 
nicht aus den Augen verloren wird. 
Allerdings ist es schon zur Vermei-
dung einer übermäßigen Inanspruch-
nahme von Siedlungsflächen im Frei-
raum erforderlich, alte wie neue 
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nalpläne langfristig wieder eine aus-
geglichene Flächenbilanz erreicht 
wird. 
 

nalpläne langfristig wieder eine aus-
geglichene Flächenbilanz erreicht 
wird. 

Brachflächen, die sich als Flächenre-
serve eignen, bei der Fortschreibung 
des Regionalplans auf den Sied-
lungsflächenbedarf anzurechnen. 
Der Schwierigkeit der Entwicklung 
von Brachflächen kann bei der Be-
darfsberechnung durch einen Brach-
flächenabschlag Rechnung getragen 
werden, d.h. die Regionalplanung 
rechnet Brachflächen nur anteilig als 
Reserve an. Dies war schon bei der 
Fortschreibung des Regionalplans 
Düsseldorf 2018 eine von der Regio-
nalplanungsbehörde angewendete 
Methodik, die sich bewährt hat. 
 

Erläuterung zu 6.1-1 
Der zeichnerisch abgebildete Sied-
lungsraum ist eine nachrichtliche Dar-
stellung aus den Regionalplänen (Stand 
01.01.2015). Die nachrichtliche Darstel-
lung im LEP soll eine Vorstellung von 
der aktuellen Siedlungsstruktur vermit-
teln, die gemäß den Zielen und Grunds-
ätzen des LEP weiterzuentwickeln ist. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll den 
Wohn-, Versorgungs-, Arbeits-, Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitbedürfnissen 
der heute lebenden Menschen gerecht 
werden, ohne die Entwicklungsmöglich-
keiten künftiger Generationen einzu-
schränken. Infolge des demographi-
schen Wandels, der mittel- und langfris-
tig zu einer Abnahme der Bevölkerung 
in Nordrhein-Westfalen führen wird, wird 
der Schwerpunkt der räumlichen Steue-
rung der Siedlungsentwicklung künftig 
weniger in der Neuausweisung von Flä-
chen liegen, sondern mehr die Erhal-

Änderungen der Erläuterung zu 6.1-1 
Der zeichnerisch abgebildete Sied-
lungsraum ist eine nachrichtliche Dar-
stellung aus den Regionalplänen (Stand 
01.01.2015). Die nachrichtliche Darstel-
lung im LEP soll eine Vorstellung von 
der aktuellen Siedlungsstruktur vermit-
teln, die gemäß den Zielen und Grunds-
ätzen des LEP weiterzuentwickeln ist. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll den 
Wohn-, Versorgungs-, Arbeits-, Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitbedürfnissen 
der heute lebenden Menschen gerecht 
werden, ohne die Entwicklungsmöglich-
keiten künftiger Generationen einzu-
schränken. Infolge des demographi-
schen Wandels, der mittel- und langfris-
tig zu einer Abnahme der Bevölkerung 
in Nordrhein-Westfalen führen wird, wird 
der Schwerpunkt der räumlichen Steue-
rung der Siedlungsentwicklung künftig 
weniger in der Neuausweisung von Flä-
chen liegen, sondern mehr die Erhal-

Änderungen der Erläuterung zu 6.1-1 
Der zeichnerisch abgebildete Sied-
lungsraum ist eine nachrichtliche Dar-
stellung aus den Regionalplänen (Stand 
01.01.2015). Die nachrichtliche Darstel-
lung im LEP soll eine Vorstellung von 
der aktuellen Siedlungsstruktur vermit-
teln, die gemäß den Zielen und Grunds-
ätzen des LEP weiterzuentwickeln ist. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll den 
Wohn-, Versorgungs-, Arbeits-, Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitbedürfnissen 
der heute lebenden Menschen gerecht 
werden, ohne die Entwicklungsmöglich-
keiten künftiger Generationen einzu-
schränken. Infolge des demographi-
schen Wandels, der mittel- und langfris-
tig zu einer Abnahme der Bevölkerung 
in Nordrhein-Westfalen führen wird, wird 
der Schwerpunkt der räumlichen Steue-
rung der Siedlungsentwicklung künftig 
weniger in der Neuausweisung von Flä-
chen liegen, sondern mehr die Erhal-
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tung und qualitative Entwicklung ge-
wachsener Siedlungsstrukturen unter 
sozialen, ökonomischen, ökologischen 
und kulturlandschaftlichen Gesichts-
punkten betreffen und auch offen sein 
für Rückbau von Siedlung und Infra-
struktur. 
 
Mittelfristig von besonderer Bedeutung 
ist die räumlich unterschiedliche Ent-
wicklung der Bevölkerung. Während ei-
nige Gemeinden einen prognostizierten 
Bevölkerungsrückgang von z. T. über 
10 % bewältigen müssen, wachsen an-
dere (zunächst) noch. Längerfristig ist 
davon auszugehen, dass die Bevölke-
rung in weiten Teilen Nordrhein-Westfa-
lens abnehmen wird. Vor diesem Hinter-
grund sollen nach Quantität und Quali-
tät nur solche Infrastrukturen geschaf-
fen werden, welche später auch von ei-
ner zurückgehenden Bevölkerung getra-
gen werden können. Bedingt durch die 
demographische Entwicklung kann in 
spezifischen Bereichen (Gesundheit 
und Pflege) jedoch auch ein Bedarf ent-
stehen, Infrastruktur auszubauen. 
 
Räumliche Ansprüche der Wirtschaft an 
gewerblichen und industriell nutzbaren 
Flächen sind nicht in gleichem Maße 
von der Bevölkerungsentwicklung ab-
hängig wie die Wohnsiedlungsflächen-
entwicklung. Bedeutsam sind diesbe-
züglich vor allem der Strukturwandel, 
die Entwicklung einzelner Branchen und 
Betriebe aber auch die Veränderung 
des Altersaufbaus der Bevölkerung, der 
es u. a. erschweren wird, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu finden und an die 
Betriebe zu binden. 

tung und qualitative Entwicklung ge-
wachsener Siedlungsstrukturen unter 
sozialen, ökonomischen, ökologischen 
und kulturlandschaftlichen Gesichts-
punkten betreffen und auch offen sein 
für Rückbau von Siedlung und Infra-
struktur. 
 
Mittelfristig von besonderer Bedeutung 
ist die räumlich unterschiedliche Ent-
wicklung der Bevölkerung. Während ei-
nige Gemeinden einen prognostizierten 
Bevölkerungsrückgang von z. T. über 
10 % bewältigen müssen, wachsen an-
dere (zunächst) noch. Längerfristig ist 
davon auszugehen, dass die Bevölke-
rung in weiten Teilen Nordrhein-Westfa-
lens abnehmen wird. Vor diesem Hinter-
grund sollen nach Quantität und Quali-
tät nur solche Infrastrukturen geschaf-
fen werden, welche später auch von ei-
ner zurückgehenden Bevölkerung getra-
gen werden können. Bedingt durch die 
demographische Entwicklung kann in 
spezifischen Bereichen (Gesundheit 
und Pflege) jedoch auch ein Bedarf ent-
stehen, Infrastruktur auszubauen. 
 
Räumliche Ansprüche der Wirtschaft an 
gewerblichen und industriell nutzbaren 
Flächen sind nicht in gleichem Maße 
von der Bevölkerungsentwicklung ab-
hängig wie die Wohnsiedlungsflächen-
entwicklung. Bedeutsam sind diesbe-
züglich vor allem der Strukturwandel, 
die Entwicklung einzelner Branchen und 
Betriebe aber auch die Veränderung 
des Altersaufbaus der Bevölkerung, der 
es u. a. erschweren wird, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu finden und an die 
Betriebe zu binden. 

tung und qualitative Entwicklung ge-
wachsener Siedlungsstrukturen unter 
sozialen, ökonomischen, ökologischen 
und kulturlandschaftlichen Gesichts-
punkten betreffen und auch offen sein 
für Rückbau von Siedlung und Infra-
struktur. 
 
Mittelfristig von besonderer Bedeutung 
ist die räumlich unterschiedliche Ent-
wicklung der Bevölkerung. Während ei-
nige Gemeinden einen prognostizierten 
Bevölkerungsrückgang von z. T. über 
10 % bewältigen müssen, wachsen an-
dere (zunächst) noch. Längerfristig ist 
davon auszugehen, dass die Bevölke-
rung in weiten Teilen Nordrhein-Westfa-
lens abnehmen wird. Vor diesem Hinter-
grund sollen nach Quantität und Quali-
tät nur solche Infrastrukturen geschaf-
fen werden, welche später auch von ei-
ner zurückgehenden Bevölkerung getra-
gen werden können. Bedingt durch die 
demographische Entwicklung kann in 
spezifischen Bereichen (Gesundheit 
und Pflege) jedoch auch ein Bedarf ent-
stehen, Infrastruktur auszubauen. 
 
Räumliche Ansprüche der Wirtschaft an 
gewerblichen und industriell nutzbaren 
Flächen sind nicht in gleichem Maße 
von der Bevölkerungsentwicklung ab-
hängig wie die Wohnsiedlungsflächen-
entwicklung. Bedeutsam sind diesbe-
züglich vor allem der Strukturwandel, 
die Entwicklung einzelner Branchen und 
Betriebe aber auch die Veränderung 
des Altersaufbaus der Bevölkerung, der 
es u. a. erschweren wird, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu finden und an die 
Betriebe zu binden. 
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Hierbei gewinnen weiche Standortfakto-
ren eine zusätzliche Bedeutung. Natur-
räumliche und kulturlandschaftliche Ge-
gebenheiten, die z. T. begrenzende 
Faktoren der Siedlungsentwicklung dar-
stellen, sind im Wettbewerb um Arbeits-
kräfte zugleich Potenziale für Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
bzw. eine hohe Zufriedenheit und Identi-
fikation mit dem jeweiligen Wohnort und 
der ganzen Region. 
 
Nach den landesplanerischen Zielen hat 
die Siedlungsentwicklung bedarfsge-
recht zu erfolgen. Bedarfsgerecht be-
deutet dabei einerseits, ausreichende 
Flächen für eine entsprechende Ent-
wicklung zur Verfügung zu stellen, an-
dererseits aber die Neudarstellung von 
Flächen auf das erforderliche Maß zu 
beschränken. Dabei kommt der sachge-
rechten Ermittlung der quantitativen Flä-
chenbedarfe für die Siedlungsentwick-
lung eine zentrale Rolle zu. Aufgrund 
der demographischen Entwicklung, des 
wirtschaftlichen Strukturwandels, der 
Anforderungen an eine nachhaltige und 
flächensparende Raumentwicklung und 
der Notwendigkeit, die derzeit metho-
disch unterschiedlichen Vorgehenswei-
sen in den Planungsregionen zu verein-
heitlichen, wurde eine Überarbeitung 
der Methoden für den regionalplaneri-
schen Flächenbedarf erforderlich. Dazu 
wurde beim Institut für Stadtbauwesen 
und Stadtverkehr der RWTH Aachen im 
März 2011 ein Gutachten in Auftrag ge-
geben. Dieses Gutachten hat die vor-
handenen methodischen Ansätze der 
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der demographischen Entwicklung, des 
wirtschaftlichen Strukturwandels, der 
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Wohnbau- und Wirtschaftsflächenbe-
darfsberechnungen analysiert und im 
Ergebnis eine Methode zur Ermittlung 
der Wohnbauflächenbedarfe vorge-
schlagen sowie im Bereich der Wirt-
schaftsflächen empfohlen, mittelfristig 
auf eine Trendfortschreibung der Daten 
des Siedlungsflächenmonitorings abzu-
stellen. 
 
Ob und in welchem Umfang ein Bedarf 
an zusätzlichen Siedlungsflächen be-
steht, ist von den Regionalplanungsbe-
hörden – aufbauend auf den genannten 
Gutachtenergebnissen – wie folgt zu er-
mitteln. 
 
Die Bedarfsberechnung für Wohnbau-
flächen hat das Ziel, ein ausreichendes 
Flächenangebot für die Versorgung der 
Haushalte mit Wohnraum in der Zukunft 
sicherstellen. Der Bedarf setzt sich aus 
folgenden Komponenten zusammen: 

- dem Neubedarf, der sich aus der 
Veränderung der Haushaltszahlen 
im Planungszeitraum gemäß Prog-
nose von IT.NRW ergibt (dieser 
kann auch negativ werden), 

- dem Ersatzbedarf für abgerissene, 
zusammengelegte oder aus ande-
ren Gründen nicht mehr nutzbare 
Wohnungen (jährlich 0,2 % des 
Wohnungsbestandes) und 

- der Fluktuationsreserve von 1% 
des Wohnungsbestandes zur Ge-
währleistung eines ausreichenden 
Wohnungsangebots für Um- bzw. 
Zuzugswillige; die Fluktuationsre-
serve darf auf bis zu maximal 3 % 
des Wohnungsbestandes angeho-
ben werden, wenn leerstehende 
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Wohnungen zur Hälfte auf die 
Fluktuationsreserve angerechnet 
werden, d. h. in dieser Höhe von 
der Fluktuationsreserve abgezo-
gen werden. 

 
In jedem Fall verbleibt der Gemeinde 
ein Grundbedarf in Höhe der Hälfte des 
Ersatzbedarfs – auch wenn sich bei der 
Zusammenfassung der Komponenten 
ein geringerer bzw. negativer Bedarf 
ergibt. 
 
Der so ermittelte Bedarf an Wohneinhei-
ten wird anhand siedlungsstrukturtypi-
scher Dichten (brutto einschließlich Er-
schließung 20 - 35 / 30 - 45 / 40 - 60 
WE/ha bei Siedlungsdichten unter 1000 
/ 1000 – 2000 oder Städte ab 100.000 
Einw. mit einer Dichte unter 1000 / über 
2000 Einw.je km²) in Flächen umge-
rechnet. 
 
Die Regionalplanungsbehörde kann in 
begründeten Fällen, z. B. auf der 
Grundlage empirischer Ermittlungen, 
von den genannten Richtwerten abwei-
chen. 
 
Der Bedarf an neuen Wirtschaftsflächen 
ergibt sich aus den Ergebnissen des 
Siedlungsflächenmonitorings nach § 4 
Abs. 4 LPlG (s. u.). Dazu wird für je-
weils eine Region (mindestens einen 
Kreis) die durchschnittliche jährliche In-
anspruchnahme der letzten (mindestens 
zwei) Monitoring-Perioden – ggf. diffe-
renziert nach lokal und überörtlich be-
deutsamen Flächen - mit der Zahl der 
Jahre des Planungszeitraums multipli-
ziert. Über die quantitative Verteilung 
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des Bedarfs auf die Gemeinden ent-
scheidet die Regionalplanung (s. dazu 
auch 6.3-1). Dabei sollen raumordneri-
sche Kriterien, insbesondere die Zahl 
der Beschäftigten, die zentralörtliche 
Bedeutung und die Wirtschaftsstruktur 
in den einzelnen Gemeinden, berück-
sichtigt werden. 
 
Die im Hinblick auf den bauleitplane-
risch erforderlichen Umfang von Sied-
lungsflächen ermittelten Bedarfe kön-
nen für die regionalplanerische Festle-
gung von Siedlungsraum um einen Pla-
nungs- bzw. Flexibilitätszuschlag von 
bis zu 20% erhöht werden. Im Rahmen 
der Anpassungsverfahren nach § 34 
LPlG und der Genehmigungsverfahren 
nach § 6 BauGB ist über das Siedlungs-
flächenmonitoring sicherzustellen, dass 
auf der Ebene der Bauleitplanung nur 
Flächen im Gesamtumfang des ermittel-
ten Bedarfs umgesetzt werden. 
 
Die Regionalplanung stellt diesem Be-
darf die auf Grundlage des Sied- 
lungsflächenmonitorings ermittelten pla-
nerisch verfügbaren Flächenreserven 
gegenüber. Eine Teilmenge dieser pla-
nerisch verfügbaren Flächenreserven 
stellen die Brachflächen dar, die sich für 
eine bauliche Nachnutzung eignen und 
bereits als Siedlungsflächen festgelegt 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 

des Bedarfs auf die Gemeinden ent-
scheidet die Regionalplanung (s. dazu 
auch 6.3-1). Dabei sollen raumordneri-
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auf der Ebene der Bauleitplanung nur 
Flächen im Gesamtumfang des ermittel-
ten Bedarfs umgesetzt werden. 
 
Die Regionalplanung stellt diesem Be-
darf die auf Grundlage des Sied- 
lungsflächenmonitorings ermittelten pla-
nerisch verfügbaren Flächenreserven 
gegenüber; Brachflächen werden nicht 
als Flächenreserven angerechnet. Eine 
Teilmenge dieser planerisch verfügba-
ren Flächenreserven stellen die Brach-
flächen dar, die sich für eine bauliche 
Nachnutzung eignen und bereits als 
Siedlungsflächen festgelegt sind. 
 
 
 
 
 
 

des Bedarfs auf die Gemeinden ent-
scheidet die Regionalplanung (s. dazu 
auch 6.3-1). Dabei sollen raumordneri-
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Die im Hinblick auf den bauleitplane-
risch erforderlichen Umfang von Sied-
lungsflächen ermittelten Bedarfe kön-
nen für die regionalplanerische Festle-
gung von Siedlungsraum um einen Pla-
nungs- bzw. Flexibilitätszuschlag von 
bis zu 20 % erhöht werden. Im Rahmen 
der Anpassungsverfahren nach § 34 
LPlG und der Genehmigungsverfahren 
nach § 6 BauGB ist über das Siedlungs-
flächenmonitoring sicherzustellen, dass 
auf der Ebene der Bauleitplanung nur 
Flächen im Gesamtumfang des ermittel-
ten Bedarfs umgesetzt werden. 
 
Die Regionalplanung stellt diesem Be-
darf die auf Grundlage des Sied- 
lungsflächenmonitorings ermittelten pla-
nerisch verfügbaren Flächenreserven 
gegenüber; Brachflächen werden nicht 
als Flächenreserven angerechnet. 
Für die Brachflächen führt NRW.Urban 
ein bauleitplanerisches Scoping im Hin-
blick auf die tatsächliche Nutzbarkeit  
durch. Eine Verpflichtung zur Neudar-
stellung von weiteren Flächen ist aus  
Brachflächen nicht herleitbar.  
Eine Teilmenge dieser planerisch ver-
fügbaren Flächenreserven stellen die 
Brachflächen dar, die sich für eine bauli-
che Nachnutzung eignen und bereits als 
Siedlungsflächen festgelegt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen allerdings erhebliche Be-
denken, dass nach der Erläuterung 
Brachflächen nicht mehr als Flächenre-
serve angerechnet werden sollen. 
Wenn eine Brachfläche mit einer neuen 
Nutzung entwickelt wird, deckt sie für 
die Gemeinde einen entsprechenden 
Bedarf ab und führt damit zu einer ent-
sprechenden Reduzierung des Flächen-
bedarfs insgesamt. Infolgedessen wird 
eine Flächenausweisung an anderer 
Stelle in der entsprechenden Größe der 
Brachfläche entbehrlich. 
 
Wenn abweichend davon Brachflächen 
nun nicht mehr angerechnet werden 
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sollen und damit nicht zu einer anteili-
gen ASB-/GIB-Reduzierung des Ge-
samtbedarfs einer Gemeinde führen, 
würde das bedeuten, dass von der Re-
gionalplanung über den eigentlichen 
Bedarf hinaus Fläche für ASB oder GIB 
ausgewiesen werden müsste. Im Ergeb-
nis würde dies zu einer überhöhten, 
nicht nachfragegerechten Festlegung 
von ASB-/GIB-Flächen im vormals regi-
onalplanerischen Freiraum führen. 
 
Die Nicht-Anrechnung von Brachflächen 
widerspricht damit der flächensparen-
den und bedarfsgerechten Siedlungs-
entwicklung gemäß Ziel 6.1-1 und auch 
dem Grundsatz 6.1.2 einer Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme („5-ha-
Grundsatz“). Entgegen der erklärten In-
tention der dritten Änderung würde da-
mit auch gerade kein Anreiz zur Brach-
flächenrevitalisierung entstehen, son-
dern der Druck auf die Siedlungsent-
wicklung im Freiraum vergrößert. 
 
Nach alledem wird konkret vorgeschla-
gen, den neu aufgenommenen Satz in 
der Erläuterung „Brachflächen werden 
nicht als Flächenreserven angerechnet“ 
wieder zu streichen.  
 
Der Satz ist kontraproduktiv und steht - 
bei richtigem Verständnis – auch im Wi-
derspruch zu der hinzugekommenen 
Zielformulierung in 6.1.1, und zwar ge-
rade im Hinblick darauf, dass bei einer 
Regionalplanfortschreibung (nach tem-
porärer Nichtberücksichtigung neu hin-
zutretender Brachflächen) wieder auf 
eine ausgeglichene Flächenbilanz unter 
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Hafenflächen gemäß dem Wasserstra-
ßen-, Hafen- und Logistikkonzept des 
Landes Nordrhein- Westfalen vom 
29.März 2016 (vgl. Tabelle 6 S. 51 und 
Anhang Ziffer 6.2 S. 91-104) und Stand-
orte für landesbedeutsame flächenin-
tensive Großvorhaben sind gesondert 
zu betrachten. Betriebsgebundene Er-
weiterungsflächen sind dann zur Hälfte 
anzurechnen, wenn ihre Inanspruch-
nahme in die Berechnung des Bedarfs 
an Wirtschaftsflächen eingeflossen ist. 
Wenn ihre Inanspruchnahme dagegen 
nicht in die Bedarfsberechnung einge-
flossen ist, müssen sie auch nicht ange-
rechnet werden (gesonderte Gegen-
überstellung Angebot (Bedarf) / Reser-
ven). 
 
Das Siedlungsflächenmonitoring gibt 
nicht nur einen Überblick über die aktu-
ellen Flächenreserven, sondern dient 
darüber hinaus dazu, Aufschluss über 
die tatsächliche Neuinanspruchnahme 
der planerischen Reserven auf FNP-
Ebene (Bauflächen) und der darüber 
hinausgehenden Siedlungsraumreser-
ven zu geben. Die Gemeinden unter-
stützen die Regionalplanungsbehörde, 
indem sie aktuelle Flächeninformatio-
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Anhang Ziffer 6.2 S. 91-104) und Stand-
orte für landesbedeutsame flächenin-
tensive Großvorhaben sind gesondert 
zu betrachten. Betriebsgebundene Er-
weiterungsflächen sind dann zur Hälfte 
anzurechnen, wenn ihre Inanspruch-
nahme in die Berechnung des Bedarfs 
an Wirtschaftsflächen eingeflossen ist. 
Wenn ihre Inanspruchnahme dagegen 
nicht in die Bedarfsberechnung einge-
flossen ist, müssen sie auch nicht ange-
rechnet werden (gesonderte Gegen-
überstellung Angebot (Bedarf) / Reser-
ven). 
 
Das Siedlungsflächenmonitoring gibt 
nicht nur einen Überblick über die aktu-
ellen Flächenreserven, sondern dient 
darüber hinaus dazu, Aufschluss über 
die tatsächliche Neuinanspruchnahme 
der planerischen Reserven auf FNP-
Ebene (Bauflächen) und der darüber 
hinausgehenden Siedlungsraumreser-
ven zu geben. Die Gemeinden unter-
stützen die Regionalplanungs-behörde, 
indem sie aktuelle Flächeninformatio-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hafenflächen gemäß dem Wasserstra-
ßen-, Hafen- und Logistikkonzept des 
Landes Nordrhein- Westfalen vom 
29.März 2016 (vgl. Tabelle 6 S. 51 und 
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hinausgehenden Siedlungsraumreser-
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Einbeziehung der Brachflächen abzu-
zielen ist. 
 
In jedem Fall sollen Brachflächen als 
Flächenreserven betrachtet und aner-
kannt werden, wenn NRW.Urban deren 
Nutzbarkeit im Sinne eines ASB oder 
GIB im Rahmen des Scopings festge-
stellt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

45 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

nen zur Verfügung stellen und ggf. be-
gründen, warum im Flächennutzungs-
plan dargestellte Bauflächen nicht ge-
nutzt werden können. 
 
Unter Brachflächen werden hier und in 
den folgenden Festlegungen nicht mehr 
genutzte Flächen verstanden (insbeson-
dere Altstandorte der Industrie und ehe-
malige Bahnflächen sowie die militäri-
schen Konversionsflächen), die als Po-
tenzial für neue Nutzungen dienen kön-
nen. Bestehende Zwischennutzungen 
sind dabei kein Ausschlusskriterium. 
Eine Teilmenge dieser Brachflächen 
stellen die für eine bauliche Nachnut-
zung (Siedlungsflächen) geeigneten 
Brachflächen dar, die in aller Regel im 
Siedlungszusammenhang liegen (vgl. 
aber Ziel 6.3-3, 2. und 3. Absatz). Ehe-
malige Tagebauflächen des Braunkoh-
lenabbaus werden im LEP nicht unter 
dem Begriff „Brachflächen“ subsumiert, 
da die Nachfolgenutzung (Rekultivie-
rung) bereits im Braunkohlenplan fest-
gelegt ist. Auch für andere Abgrabungs-
flächen ist die Nachfolgenutzung in aller 
Regel bereits festgelegt. 
 
Im Ergebnis sind drei grundsätzliche 
Fälle denkbar: 

- der prognostizierte Bedarf über-
steigt die Flächenreserven => 
Neudarstellung von Siedlungs-
raum; 

- der prognostizierte Bedarf ent-
spricht dem Umfang der Flächen-
reserven => ggf. Flächentausch, 
um Qualitäten zu verbessern; 

nen zur Verfügung stellen und ggf. be-
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plan dargestellte Bauflächen nicht ge-
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sind dabei kein Ausschlusskriterium. 
Eine Teilmenge dieser Brachflächen 
stellen die für eine bauliche Nachnut-
zung (Siedlungsflächen) geeigneten 
Brachflächen dar, die in aller Regel im 
Siedlungszusammenhang liegen (vgl. 
aber Ziel 6.3-3, 2. und 3. Absatz). Ehe-
malige Tagebauflächen des Braunkoh-
lenabbaus werden im LEP nicht unter 
dem Begriff „Brachflächen“ subsumiert, 
da die Nachfolgenutzung (Rekultivie-
rung) bereits im Braunkohlenplan fest-
gelegt ist. Auch für andere Abgrabungs-
flächen ist die Nachfolgenutzung in aller 
Regel bereits festgelegt. 
 
Im Ergebnis sind drei grundsätzliche 
Fälle denkbar: 

- der prognostizierte Bedarf über-
steigt die Flächenreserven => 
Neudarstellung von Siedlungs-
raum; 

- der prognostizierte Bedarf ent-
spricht dem Umfang der Flächen-
reserven => ggf. Flächentausch, 
um Qualitäten zu verbessern; 

nen zur Verfügung stellen und ggf. be-
gründen, warum im Flächennutzungs-
plan dargestellte Bauflächen nicht ge-
nutzt werden können. 
 
Unter Brachflächen werden hier und in 
den folgenden Festlegungen nicht mehr 
genutzte Flächen verstanden (insbeson-
dere Altstandorte der Industrie und ehe-
malige Bahnflächen sowie die militäri-
schen Konversionsflächen), die als Po-
tenzial für neue Nutzungen dienen kön-
nen. Bestehende Zwischennutzungen 
sind dabei kein Ausschlusskriterium. 
Eine Teilmenge dieser Brachflächen 
stellen die für eine bauliche Nachnut-
zung (Siedlungsflächen) geeigneten 
Brachflächen dar, die in aller Regel im 
Siedlungszusammenhang liegen (vgl. 
aber Ziel 6.3-3, 2. und 3. Absatz). Ehe-
malige Tagebauflächen des Braunkoh-
lenabbaus werden im LEP nicht unter 
dem Begriff „Brachflächen“ subsumiert, 
da die Nachfolgenutzung (Rekultivie-
rung) bereits im Braunkohlenplan fest-
gelegt ist. Auch für andere Abgrabungs-
flächen ist die Nachfolgenutzung in aller 
Regel bereits festgelegt. 
 
Im Ergebnis sind drei grundsätzliche 
Fälle denkbar: 

- der prognostizierte Bedarf über-
steigt die Flächenreserven => 
Neudarstellung von Siedlungs-
raum;  

- der prognostizierte Bedarf ent-
spricht dem Umfang der Flächen-
reserven => ggf. Flächentausch, 
um Qualitäten zu verbessern;  
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- die Flächenreserven übersteigen 
den prognostizierten Bedarf => 
Rücknahmen von Flächen. 

 
Sofern im Regionalplan aufgrund der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwick-
lung ein zusätzlicher Bedarf an Bauflä-
chen nachgewiesen wird, kann der 
Siedlungsraum zu Lasten des Frei-
raums grundsätzlich nur erweitert wer-
den, wenn auf Grundlage des Sied-
lungsflächenmonitorings im bisher fest-
gelegten Siedlungsraum für den Pla-
nungszeitraum keine geeigneten Flä-
chen in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen. 
 
Bei der Beurteilung der Eignung der 
Flächen sind die siedlungsklimatischen 
Funktionen zu berücksichtigen. 
 
Bei der Festlegung neuen Siedlungs-
raums ist die Marktfähigkeit der Flächen 
zu berücksichtigen. 
 
Wird unter der Voraussetzung des Ziels 
6.1.1 der Siedlungsraum zu Lasten des 
Freiraums erweitert, sind die Belange 
des Freiraumschutzes (vgl. Kapitel 7) 
bei der Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch mit Blick 
auf das Leitbild der „flächensparenden 
Siedlungsentwicklung“. 
 
Die Erweiterungsmöglichkeiten beste-
hender Betriebe sind über den Satz 2 
von Ziel 6.1-1 (bedarfsgerechte Festle-
gung ASB / GIB) und dadurch, dass es 
sich bei dem Vorrang der Innenentwick-
lung (6.1-6) um einen Grundsatz han-
delt, abgedeckt. 

- die Flächenreserven übersteigen 
den prognostizierten Bedarf => 
Rücknahmen von Flächen. 

 
Sofern im Regionalplan aufgrund der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwick-
lung ein zusätzlicher Bedarf an Bauflä-
chen nachgewiesen wird, kann der 
Siedlungsraum zu Lasten des Frei-
raums grundsätzlich nur erweitert wer-
den, wenn auf Grundlage des Sied-
lungsflächenmonitorings im bisher fest-
gelegten Siedlungsraum für den Pla-
nungszeitraum keine geeigneten Flä-
chen in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen. 
 
Bei der Beurteilung der Eignung der 
Flächen sind die siedlungsklimatischen 
Funktionen zu berücksichtigen. 
 
Bei der Festlegung neuen Siedlungs-
raums ist die Marktfähigkeit der Flächen 
zu berücksichtigen. 
 
Wird unter der Voraussetzung des Ziels 
6.1.1 der Siedlungsraum zu Lasten des 
Freiraums erweitert, sind die Belange 
des Freiraumschutzes (vgl. Kapitel 7) 
bei der Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch mit Blick 
auf das Leitbild der „flächensparenden 
Siedlungsentwicklung“. 
 
Die Erweiterungsmöglichkeiten beste-
hender Betriebe sind über den Satz 2 
von Ziel 6.1-1 (bedarfsgerechte Festle-
gung ASB / GIB) und dadurch, dass es 
sich bei dem Vorrang der Innenentwick-
lung (6.1-6) um einen Grundsatz han-
delt, abgedeckt. 

- die Flächenreserven übersteigen 
den prognostizierten Bedarf => 
Rücknahmen von Flächen.  

 
Sofern im Regionalplan aufgrund der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwick-
lung ein zusätzlicher Bedarf an Bauflä-
chen nachgewiesen wird, kann der 
Siedlungsraum zu Lasten des Frei-
raums grundsätzlich nur erweitert wer-
den, wenn auf Grundlage des Sied-
lungsflächenmonitorings im bisher fest-
gelegten Siedlungsraum für den Pla-
nungszeitraum keine geeigneten Flä-
chen in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen. 
 
Bei der Beurteilung der Eignung der 
Flächen sind die siedlungsklimatischen 
Funktionen zu berücksichtigen. 
 
Bei der Festlegung neuen Siedlungs-
raums ist die Marktfähigkeit der Flächen 
zu berücksichtigen. 
 
Wird unter der Voraussetzung des Ziels 
6.1.1 der Siedlungsraum zu Lasten des 
Freiraums erweitert, sind die Belange 
des Freiraumschutzes (vgl. Kapitel 7) 
bei der Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch mit Blick 
auf das Leitbild der „flächensparenden 
Siedlungsentwicklung“ Grundsatz 6.1-2. 
 
Die Erweiterungsmöglichkeiten beste-
hender Betriebe sind über den Satz 2 
von Ziel 6.1-1 (bedarfsgerechte Festle-
gung ASB / GIB) und dadurch, dass es 
sich bei dem Vorrang der Innenentwick-
lung (6.1-6) um einen Grundsatz han-
delt, abgedeckt. 
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Auf Grundlage der o. g. Bedarfsberech-
nungsmethoden bzw. Anrechnungsmo-
dalitäten überprüft die Landesplanungs-
behörde im Rahmen der Rechtsprüfung 
der aufgestellten Regionalpläne die Flä-
chenbilanzen. Dabei darf die Summe 
der von der Regionalplanung angesetz-
ten Bedarfe für ASB und GIB den für 
das Regionalplangebiet berechneten 
Bedarf an Wohnbau- und Wirtschaftsflä-
chen nicht überschreiten. Erforderliche 
Flächenrücknahmen sind in diesem Zu-
sammenhang nachzuweisen. 
 
 
Allein durch die Strategie der Innenent-
wicklung (Begriffsdefinition in Anleh-
nung an das BauGB) und des Flächen-
tauschs wird die Versorgung der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft mit Bauland 
nicht überall in Nordrhein-Westfalen zu 
verwirklichen sein. Daher ist eine am 
Bedarf orientierte Festlegung neuer All-
gemeiner Siedlungsbereiche und neuer 
Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen im Regionalplan möglich 
(s. o.). 
 
Wenn absehbar ist, dass die im Regio-
nalplan entsprechend dem errechneten 
Bedarf festgelegten Siedlungsbereiche 
schon vor Ablauf des Planungszeit-
raums in Anspruch genommen werden, 
kann eine Regionalplanänderung durch-
geführt werden. Bezüglich der Veror-
tung der Flächenbedarfe ist zunächst 
eine gemeindebezogene, darüber hin-
aus (je nach Größe und Art des Bedarfs 
und ggf. entgegenstehender Schutzaus-

 
Auf Grundlage der o. g. Bedarfsberech-
nungsmethoden bzw. Anrechnungsmo-
dalitäten überprüft die Landesplanungs-
behörde im Rahmen der Rechtsprüfung 
der aufgestellten Regionalpläne die Flä-
chenbilanzen. Dabei darf die Summe 
der von der Regionalplanung angesetz-
ten Bedarfe für ASB und GIB den für 
das Regionalplangebiet berechneten 
Bedarf an Wohnbau- und Wirtschaftsflä-
chen nicht überschreiten. Erforderliche 
Flächenrücknahmen sind in diesem Zu-
sammenhang nachzuweisen. 
 
 
Allein durch die Strategie der Innenent-
wicklung (Begriffsdefinition in Anleh-
nung an das BauGB) und des Flächen-
tauschs wird die Versorgung der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft mit Bauland 
nicht überall in Nordrhein-Westfalen zu 
verwirklichen sein. Daher ist eine am 
Bedarf orientierte Festlegung neuer All-
gemeiner Siedlungsbereiche und neuer 
Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen im Regionalplan möglich 
(s. o.). 
 
Wenn absehbar ist, dass die im Regio-
nalplan entsprechend dem errechneten 
Bedarf festgelegten Siedlungsbereiche 
schon vor Ablauf des Planungszeit-
raums in Anspruch genommen werden, 
kann eine Regionalplanänderung durch-
geführt werden. Bezüglich der Veror-
tung der Flächenbedarfe ist zunächst 
eine gemeindebezogene, darüber hin-
aus (je nach Größe und Art des Bedarfs 
und ggf. entgegenstehender Schutzaus-

 
Auf Grundlage der o. g. Bedarfsberech-
nungsmethoden bzw. Anrechnungsmo-
dalitäten überprüft die Landesplanungs-
behörde im Rahmen der Rechtsprüfung 
ermittelt die Regionalplanungsbehörde 
für die der aufgestellten Regionalpläne 
die Flächenbilanzen. Dabei darf die 
Summe der von der Regionalplanung 
angesetzten Bedarfe für ASB und GIB 
den für das Regionalplangebiet berech-
neten Bedarf an Wohnbau- und Wirt-
schaftsflächen nicht überschreiten. Er-
forderliche Flächenrücknahmen sind in 
diesem Zusammenhang nachzuweisen. 
 
Allein durch die Strategie der Innenent-
wicklung (Begriffsdefinition in Anleh-
nung an das BauGB) und des Flächen-
tauschs wird die Versorgung der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft mit Bauland 
nicht überall in Nordrhein-Westfalen zu 
verwirklichen sein. Daher ist eine am 
Bedarf orientierte Festlegung neuer All-
gemeiner Siedlungsbereiche und neuer 
Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen im Regionalplan möglich 
(s. o.). 
 
Wenn absehbar ist, dass die im Regio-
nalplan entsprechend dem errechneten 
Bedarf festgelegten Siedlungsbereiche 
schon vor Ablauf des Planungszeit-
raums in Anspruch genommen werden, 
kann eine Regionalplanänderung durch-
geführt werden. Bezüglich der Veror-
tung der Flächenbedarfe ist zunächst 
eine gemeindebezogene, darüber hin-
aus (je nach Größe und Art des Bedarfs 
und ggf. entgegenstehender Schutzaus-
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weisungen) aber auch eine auf die Re-
gion bezogene Betrachtung erforderlich 
(vgl. auch Ziel 6.3-1). 
 
Auch wenn Siedlungsflächenreserven 
bedarfsgerecht im Regionalplan gesi-
chert sind, kann es erforderlich oder er-
wünscht sein, eine beabsichtigte sied-
lungsräumliche Nutzung nicht in diesen, 
sondern in einem neu auszuweisenden 
Siedlungsbereich unterzubringen. In 
solchen Fällen ist zunächst zu prüfen, 
ob ein gleichwertiger, bisher planerisch 
für Siedlungszwecke vorgesehener Be-
reich im Regionalplan wieder dem Frei-
raum zugeführt oder eine Baufläche im 
Flächennutzungsplan in eine innerstäd-
tische Freifläche umgewandelt werden 
kann (Flächentausch). Die Gleichwertig-
keit bezieht sich dabei sowohl auf die 
Quantität als auch auf die Qualität der 
Freiraumfunktionen nach LPlG-DVO. 
Dabei wird auch die besondere Schutz-
würdigkeit bestimmter Böden berück-
sichtigt. Ein Bedarfsnachweis für die 
neue Siedlungsfläche ist bei diesem 
Nullsummenspiel nicht erforderlich, vo-
rausgesetzt es handelt sich um Flächen 
gleichen Umfangs und entsprechender 
Freiraumqualität. Zur Gleichwertigkeit 
der Tauschflächen ist im Verfahren zur 
Aufstellung von Raumordnungsplänen 
ggf. eine Stellungnahme der zuständi-
gen Fachbehörden einzuholen. 
 
Ein Flächentausch ist erforderlich, wenn 
im Regionalplan und im Flächennut-
zungsplan in ausreichendem Umfang 
Vorsorge für den absehbaren Bauland-
bedarf getroffen wurde, aber Nutzungs-

weisungen) aber auch eine auf die Re-
gion bezogene Betrachtung erforderlich 
(vgl. auch Ziel 6.3-1). 
 
Auch wenn Siedlungsflächenreserven 
bedarfsgerecht im Regionalplan gesi-
chert sind, kann es erforderlich oder er-
wünscht sein, eine beabsichtigte sied-
lungsräumliche Nutzung nicht in diesen, 
sondern in einem neu auszuweisenden 
Siedlungsbereich unterzubringen. In 
solchen Fällen ist zunächst zu prüfen, 
ob ein gleichwertiger, bisher planerisch 
für Siedlungszwecke vorgesehener Be-
reich im Regionalplan wieder dem Frei-
raum zugeführt oder eine Baufläche im 
Flächennutzungs-plan in eine innerstäd-
tische Freifläche umgewandelt werden 
kann (Flächentausch). Die Gleichwertig-
keit bezieht sich dabei sowohl auf die 
Quantität als auch auf die Qualität der 
Freiraumfunktionen nach LPlG-DVO. 
Dabei wird auch die besondere Schutz-
würdigkeit bestimmter Böden berück-
sichtigt. Ein Bedarfsnachweis für die 
neue Siedlungsfläche ist bei diesem 
Nullsummenspiel nicht erforderlich, vo-
rausgesetzt es handelt sich um Flächen 
gleichen Umfangs und entsprechender 
Freiraumqualität. Zur Gleichwertigkeit 
der Tauschflächen ist im Verfahren zur 
Aufstellung von Raumordnungsplänen 
ggf. eine Stellungnahme der zuständi-
gen Fachbehörden einzuholen. 
 
Ein Flächentausch ist erforderlich, wenn 
im Regionalplan und im Flächennut-
zungsplan in ausreichendem Umfang 
Vorsorge für den absehbaren Bauland-
bedarf getroffen wurde, aber Nutzungs-

weisungen) aber auch eine auf die Re-
gion bezogene Betrachtung erforderlich 
(vgl. auch Ziel 6.3-1). 
 
Auch wenn Siedlungsflächenreserven 
bedarfsgerecht im Regionalplan gesi-
chert sind, kann es erforderlich oder er-
wünscht sein, eine beabsichtigte sied-
lungsräumliche Nutzung nicht in diesen, 
sondern in einem neu auszuweisenden 
Siedlungsbereich unterzubringen. In 
solchen Fällen ist zunächst zu prüfen, 
ob ein gleichwertiger, bisher planerisch 
für Siedlungszwecke vorgesehener Be-
reich im Regionalplan wieder dem Frei-
raum zugeführt oder eine Baufläche im 
Flächennutzungsplan in eine innerstäd-
tische Freifläche umgewandelt werden 
kann (Flächentausch). Die Gleichwertig-
keit bezieht sich dabei sowohl auf die 
Quantität als auch auf die Qualität der 
Freiraumfunktionen nach LPlG-DVO. 
Dabei wird auch die besondere Schutz-
würdigkeit bestimmter Böden berück-
sichtigt. Ein Bedarfsnachweis für die 
neue Siedlungsfläche ist bei diesem  
Nullsummenspiel nicht erforderlich, vo-
rausgesetzt es handelt sich um Flächen 
gleichen Umfangs und entsprechender 
Freiraumqualität. Zur Gleichwertigkeit 
der Tauschflächen ist im Verfahren zur 
Aufstellung von Raumordnungsplänen 
ggf. eine Stellungnahme der zuständi-
gen Fachbehörden einzuholen. 
 
Ein Flächentausch ist erforderlich, wenn 
im Regionalplan und im Flächennut-
zungsplan in ausreichendem Umfang 
Vorsorge für den absehbaren Bauland-
bedarf getroffen wurde, aber Nutzungs-
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hemmnisse die tatsächliche Verfügbar-
keit des Baulandes einschränken, so 
dass das planerisch gesicherte Bau-
landpotenzial dem nachweisbaren Be-
darf nicht genügt. Entsprechend können 
auch aus anderen Gründen Umplanun-
gen erforderlich sein, welche die Inan-
spruchnahme von Flächen im bisher ge-
sicherten Freiraum erfordern. 
 
Die Regionalplanung hat dem Freiraum 
weitere, bisher als Siedlungsraum gesi-
cherte Flächen zuzuführen, wenn diese 
infolge des Bevölkerungsrückgangs 
oder des Strukturwandels nicht mehr 
zur Bedarfsdeckung für Siedlungszwe-
cke benötigt werden. Soweit die Sied-
lungsflächenreserven die Siedlungsflä-
chenbedarfe überschreiten, hat unter 
den im Ziel genannten Voraussetzun-
gen bei Regionalplanfortschreibungen 
eine Rücknahme von über den Bedarf 
hinausgehenden Siedlungsflächen zu 
erfolgen, die im Benehmen mit den 
Kommunen umzusetzen ist. Werden bei 
einer Regionalplanänderung Siedlungs-
bereiche neu festgelegt, sollen nicht 
mehr benötigte Siedlungsflächenreser-
ven im Benehmen mit den betroffenen 
Kommunen zurückgenommen werden, 
soweit die Summe aus neu festgelegten 
Flächen und Reserven den voraussicht-
lichen Bedarf bis zum Ende des Pla-
nungszeitraums überschreitet. Solche 
Möglichkeiten sind insbesondere in Ver-
dichtungsräumen zur qualitätsverbes-
sernden Auflockerung zu nutzen. 
 
Ziel 6.1-1 und die nachfolgenden Ziele 
und Grundsätze des LEP zur Wie-

hemmnisse die tatsächliche Verfügbar-
keit des Baulandes einschränken, so 
dass das planerisch gesicherte Bau-
landpotenzial dem nachweisbaren Be-
darf nicht genügt. Entsprechend können 
auch aus anderen Gründen Umplanun-
gen erforderlich sein, welche die Inan-
spruchnahme von Flächen im bisher ge-
sicherten Freiraum erfordern. 
 
Die Regionalplanung hat dem Freiraum 
weitere, bisher als Siedlungsraum gesi-
cherte Flächen zuzuführen, wenn diese 
infolge des Bevölkerungsrückgangs 
oder des Strukturwandels nicht mehr 
zur Bedarfsdeckung für Siedlungszwe-
cke benötigt werden. Soweit die Sied-
lungsflächenreserven die Siedlungsflä-
chenbedarfe überschreiten, hat unter 
den im Ziel genannten Voraussetzun-
gen bei Regionalplanfortschreibungen 
eine Rücknahme von über den Bedarf 
hinausgehenden Siedlungsflächen zu 
erfolgen, die im Benehmen mit den 
Kommunen umzusetzen ist. Werden bei 
einer Regionalplanänderung Siedlungs-
bereiche neu festgelegt, sollen nicht 
mehr benötigte Siedlungsflächenreser-
ven im Benehmen mit den betroffenen 
Kommunen zurückgenommen werden, 
soweit die Summe aus neu festgelegten 
Flächen und Reserven den voraussicht-
lichen Bedarf bis zum Ende des Pla-
nungszeitraums überschreitet. Solche 
Möglichkeiten sind insbesondere in Ver-
dichtungsräumen zur qualitätsverbes-
sernden Auflockerung zu nutzen. 
 
Ziel 6.1-1 und die nachfolgenden Ziele 
und Grundsätze des LEP zur Wie-

hemmnisse die tatsächliche Verfügbar-
keit des Baulandes einschränken, so 
dass das planerisch gesicherte Bau-
landpotenzial dem nachweisbaren Be-
darf nicht genügt. Entsprechend können 
auch aus anderen Gründen Umplanun-
gen erforderlich sein, welche die Inan-
spruchnahme von Flächen im bisher ge-
sicherten Freiraum erfordern. 
 
Die Regionalplanung hat dem Freiraum 
weitere, bisher als Siedlungsraum gesi-
cherte Flächen zuzuführen, wenn diese 
infolge des Bevölkerungsrückgangs 
oder des Strukturwandels nicht mehr 
zur Bedarfsdeckung für Siedlungszwe-
cke benötigt werden. Soweit die Sied-
lungsflächenreserven die Siedlungsflä-
chenbedarfe überschreiten, hat unter 
den im Ziel genannten Voraussetzun-
gen bei Regionalplanfortschreibungen 
eine Rücknahme von über den Bedarf 
hinausgehenden Siedlungsflächen zu 
erfolgen, die im Benehmen mit den 
Kommunen umzusetzen ist. Werden bei 
einer Regionalplanänderung Siedlungs-
bereiche neu festgelegt, sollen nicht 
mehr benötigte Siedlungsflächenreser-
ven im Benehmen mit den betroffenen 
Kommunen zurückgenommen werden, 
soweit die Summe aus neu festgelegten 
Flächen und Reserven den voraussicht-
lichen Bedarf bis zum Ende des Pla-
nungszeitraums überschreitet. Solche 
Möglichkeiten sind insbesondere in Ver-
dichtungsräumen zur qualitätsverbes-
sernden Auflockerung zu nutzen. 
 
Ziel 6.1-1 und die nachfolgenden Ziele 
und Grundsätze des LEP zur  
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dernutzung von geeigneten Brachflä-
chen, zur „dezentralen Konzentration“, 
zur Vermeidung von bandartigen Ent-
wicklungen und Splittersiedlungen und 
zum Vorrang der Innenentwicklung leis-
ten in diesem Sinne einen raumordneri-
schen Beitrag zu dem Bestreben, die 
Flächeninanspruchnahme in Nordrhein-
Westfalen bis 2020 auf 5 ha pro Tag 
und langfristig auf „Netto-Null“ zu redu-
zieren. 

dernutzung von geeigneten Brachflä-
chen, zur „dezentralen Konzentration“, 
zur Vermeidung von bandartigen Ent-
wicklungen und Splittersiedlungen und 
zum Vorrang der Innenentwicklung leis-
ten in diesem Sinne einen raumordneri-
schen Beitrag zu dem Bestreben, die 
Flächeninanspruchnahme in Nordrhein-
Westfalen bis 2020 auf 5 ha pro Tag 
und langfristig auf „Netto-Null“ zu redu-
zieren. 
 

Wiedernutzung von geeigneten Brach-
flächen, zur „dezentralen Konzentra-
tion“, zur Vermeidung von bandartigen 
Entwicklungen und Splittersiedlungen 
und zum Vorrang der Innenentwicklung 
leisten in diesem Sinne einen raumord-
nerischen Beitrag zu dem Bestreben, 
die Flächeninanspruchnahme in Nord-
rhein-Westfalen bis 2020 auf 5 ha pro 
Tag und langfristig auf „Netto-Null“ zu 
reduzieren. 
 

6.1-2 Grundsatz  
Leitbild „flächensparende Sied-
lungsentwicklung“ 

6.1-2 Grundsatz 
Leitbild „flächensparende Sied-
lungsentwicklung“ 
Flächensparsame Siedlungsent-
wicklung (5-Hektar-Grundsatz) 

6.1-2 Grundsatz 
Leitbild „flächensparende Sied-
lungsentwicklung“ 
Flächensparsame Siedlungsent-
wicklung (5-Hektar-Grundsatz) 

 
 
 
 

Die Regional- und Bauleitplanung 
soll die flächensparende Siedlungs-
entwicklung im Sinne des Leitbildes, 
in Nordrhein-Westfalen das tägliche 
Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 
ha und langfristig auf „Netto-Null“ zu 
reduzieren, umsetzen. 

Die Regional- und Bauleitplanung 
soll die flächensparende Siedlungs-
entwicklung im Sinne des Leitbildes, 
in Nordrhein-Westfalen das tägliche 
Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 
ha und langfristig auf „Netto-Null“ zu 
reduzieren, umsetzen. 
Regional- und Bauleitplanung sollen 
darauf hinwirken, die zusätzliche Flä-
cheninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke zeitnah 
auf 5 Hektar pro Tag und perspekti-
visch auch weitergehend durch kon-
krete Maßnahmen mit der Zielset-
zung einer vollständigen Flächen-
kreislaufwirtschaft zu reduzieren. 
 
Zielsetzung ist es, mit der Ressource 
Fläche sparsam und vorausschau-
end umzugehen und zugleich be-
darfsgerechte Entwicklungsperspek-
tiven für Wirtschaft und Wohnraum 

Die Regional- und Bauleitplanung 
soll die flächensparende Siedlungs-
entwicklung im Sinne des Leitbildes, 
in Nordrhein-Westfalen das tägliche 
Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 
ha und langfristig auf „Netto-Null“ zu 
reduzieren, umsetzen.  
Regional- und Bauleitplanung sollen 
darauf hinwirken, die zusätzliche Flä-
cheninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke zeitnah 
auf 5 Hektar pro Tag und perspekti-
visch auch weitergehend durch kon-
krete Maßnahmen mit der Zielset-
zung einer vollständigen Flächen-
kreislaufwirtschaft zu reduzieren.  
 
Zielsetzung ist es, mit der Ressource 
Fläche sparsam und vorausschau-
end umzugehen und zugleich be-
darfsgerechte Entwicklungsperspek-
tiven für Wirtschaft und Wohnraum 

Das ausdrückliche Bemühen um die 
Reduzierung des Flächenverbrauchs 
durch die Konkretisierung des 
Grundsatzes ist zu begrüßen. Es wird 
sich zeigen, wie die Vorgaben in der 
Praxis umgesetzt werden. Insofern 
ist es vorausschauend, dass eine 
Evaluation und ein eventuelles Nach-
steuern bereits in dem Grundsatz an-
gelegt sind. 
 
Sofern sich allerdings bei der Evalua-
tion hinsichtlich einer flächensparen-
den Siedlungsentwicklung keine po-
sitiven Effekte einstellen, sollte ein 
Nachsteuern erfolgen, damit die Re-
gelungen nicht ins Leere laufen. 
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sowie eine qualitätsvolle und klima-
gerechte Siedlungsentwicklung zu 
ermöglichen. In diesem Sinne gilt es, 
den Anspruch einer flächensparen-
den Siedlungsentwicklung stets mit 
den weiteren und gleichwertigen An-
forderungen, die an eine nachhaltige 
Stadt- und Gemeindeentwicklung ge-
stellt sind (z.B. Klima-, Starkregen- 
und Hitzeresilienz, hohe Lebens- und 
Aufenthaltsqualität, qualitätsvoller 
Städtebau), abzuwägen und best-
möglich in Einklang zu bringen. 
 
Voraussetzung dafür ist die Kenntnis 
der wesentlichen Faktoren für die 
Flächeninanspruchnahme sowie die 
Identifizierung von Potenzialen zu 
deren Reduktion in den jeweiligen 
Planungsregionen. Dabei ist eine dif-
ferenzierte Betrachtung der Nut-
zungsarten zwingende Vorausset-
zung. Neben Wohnbau- und Wirt-
schaftsflächen sind auch Flächen für 
Sport/Freizeit/Erholung, innerstädti-
sche Grünflächen und naturschutz-
rechtliche Ausgleichsflächen vertieft 
zu betrachten. Dabei sind Flächen für 
den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und auch nicht im Siedlungs-
raum integrierte naturschutzrechtli-
che Ausgleichsflächen bilanziell 
nicht als Flächeninanspruchnahme 
einzubeziehen. 
 
Die Regionalplanung entwickelt auf 
dieser Basis passgenau für die jewei-
lige Planungsregion Konzepte und 
konkrete Maßnahmen, ggf. auch für 
die einzelnen Nutzungsarten differen-

sowie eine qualitätsvolle und klima-
gerechte Siedlungsentwicklung zu 
ermöglichen. In diesem Sinne gilt es, 
den Anspruch einer flächensparen-
den Siedlungsentwicklung stets mit 
den weiteren und gleichwertigen An-
forderungen, die an eine nachhaltige 
Stadt- und Gemeindeentwicklung ge-
stellt sind (z. B. Klima-, Starkregen- 
und Hitzeresilienz, hohe Lebens- und 
Aufenthaltsqualität, qualitätsvoller 
Städtebau), abzuwägen und best-
möglich in Einklang zu bringen.  
 
Voraussetzung dafür ist die Kenntnis 
der wesentlichen Faktoren für die 
Flächeninanspruchnahme sowie die 
Identifizierung von Potenzialen zu 
deren Reduktion in den jeweiligen 
Planungsregionen. Dabei ist eine dif-
ferenzierte Betrachtung der Nut-
zungsarten zwingende Vorausset-
zung. Neben Wohnbau- und Wirt-
schaftsflächen sind auch Flächen für 
Sport/Freizeit/Erholung, innerstädti-
sche Grünflächen und naturschutz-
rechtliche Ausgleichsflächen vertieft 
zu betrachten. Dabei sind Flächen für 
den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und auch nicht im Siedlungs-
raum integrierte naturschutzrechtli-
che Ausgleichsflächen bilanziell 
nicht als Flächeninanspruchnahme 
einzubeziehen.  
 
Auf dieser Basis entwickelt die Die 
Regionalplanung unter Einbeziehung 
der Kommunen entwickelt auf dieser 
Basis passgenaue Lösungen für die 
jeweilige Planungsregion Konzepte 
und konkrete Maßnahmen, ggf. auch 
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ziert, für eine effizientere und sparsa-
mere Flächennutzung und bringt 
diese formell im Regionalplan oder 
über informelle Strategien in Zusam-
menarbeit mit den Kommunen in die 
Umsetzung. 
 
 
 
 
 
 
Die Landesplanung wird die gemäß 
Ziel 6.1-1 in den Planungsregionen 
ermittelten Flächenbedarfe, die regio-
nalplanerischen Festlegungen sowie 
die tatsächliche Inanspruchnahme in 
den Regionen im Hinblick auf die Re-
duzierung der Flächeninanspruch-
nahme evaluieren. Soweit für die Re-
duzierung der Flächeninanspruch-
nahme im Sinne des Grundsatzes 
und der oben genannten weiteren 
Zielsetzungen (Flächensparen, wirt-
schaftliche Entwicklungsperspekti-
ven, qualitätsvolle und klimagerechte 
Siedlungsentwicklung) erforderlich, 
werden weitergehende Maßnahmen 
empfohlen. 
 

für die einzelnen Nutzungsarten dif-
ferenziert, für eine effizientere und 
sparsamere Flächennutzung und 
bringt diese formell im Regionalplan 
oder über informelle Strategien in Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen in 
die Umsetzung. Diese fließen in Ver-
bindung mit den gemäß Ziel 6.1-1 er-
mittelten Flächenbedarfen in die Re-
gionalplanung und in informelle Stra-
tegien ein. 
 
Die Landesplanung wird die Umset-
zung dieses Grundsatzes gemäß Ziel 
6.1-1 in den Planungsregionen ermit-
telten Flächenbedarfe, die regional-
planerischen Festlegungen sowie die 
tatsächliche Inanspruchnahme in 
den Regionen im Hinblick auf die Re-
duzierung der Flächeninanspruch-
nahme durch die Träger der Regio-
nalplanung evaluieren. Soweit erfor-
derlich, für die Reduzierung der  
Flächeninanspruchnahme im Sinne 
des Grundsatzes und der oben ge-
nannten weiteren Zielsetzungen (Flä-
chensparen, wirtschaftliche Entwick-
lungsperspektiven, qualitätsvolle 
und klimagerechte Siedlungsent-
wicklung) erforderlich, werden wei-
tergehende Maßnahmen zur Errei-
chung der landesplanerischen Ziel-
setzungen empfohlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Streichung der Passagen 
sollte keine Aufweichung der Verfol-
gung der Ziele des Grundsatzes ver-
bunden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterung zu Punkt 6.1-2 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len unterstützt das Ziel der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie, den Flächen-
verbrauch bis zum Jahr 2020 bundes-
weit auf 30 Hektar pro Tag zu senken, 
d.h. für NRW den Flächenverbrauch 

Änderungen der Erläuterung zu 6.1-2 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len unterstützt das Ziel der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie, den Flächen-
verbrauch bis zum Jahr 2020 bundes-
weit auf 30 Hektar pro Tag zu senken, 
d.h. für NRW den Flächenverbrauch 

Änderungen der Erläuterung zu 6.1-2 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len unterstützt das Ziel der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie, den Flächen-
verbrauch bis zum Jahr 2020 bundes-
weit auf 30 Hektar pro Tag zu senken, 
d.h. für NRW den Flächenverbrauch 
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entsprechend seinem Anteil an der bun-
desdeutschen Siedlungs- und Verkehrs-
fläche mindestens auf fünf Hektar pro 
Tag zu senken. Längerfristig verfolgt sie 
das Ziel des Netto-Null-Flächenver-
brauchs, d.h. die Gebäude- und Freiflä-
chen, Verkehrsflächen und Betriebsflä-
chen sollen in der Flächenbilanz kein 
Wachstum mehr aufweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entsprechend seinem Anteil an der bun-
desdeutschen Siedlungs- und Verkehrs-
fläche mindestens auf fünf Hektar pro 
Tag zu senken Längerfristig verfolgt sie 
das Ziel des Netto-Null-Flächenver-
brauchs, d.h. die Gebäude- und Freiflä-
chen, Verkehrsflächen und Betriebsflä-
chen sollen in der Flächenbilanz kein 
Wachstum mehr aufweisen.  
die zusätzliche Inanspruchnahme von 
Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke bis zum Jahr 2030 bun-
desweit auf unter 30 Hektar pro Tag zu 
senken. Hierzu soll in Nordrhein-West-
falen die Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche zeitnah auf 5 Hektar pro 
Tag gesenkt werden. Dabei sind Flä-
chen für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und auch nicht im Siedlungs-
raum integrierte naturschutzrechtliche 
Ausgleichsflächen bilanziell nicht als 
Flächeninanspruchnahme einzubezie-
hen. Auch das Ziel der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie, bis zum Jahr 
2050 einen Flächenverbrauch von netto 
Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirt-
schaft zu erreichen, unterstützt die Lan-
desregierung. Eine Flächenkreislaufwirt-
schaft setzt voraus, dass nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ 
neue Wege im Flächenschutz beschrit-
ten werden. Um auf veränderte Rah-
menbedingungen reagieren zu können, 
wird es auch künftig nötig sein, Flächen 
neu in Anspruch zu nehmen. Eine Flä-
chenkreislaufwirtschaft setzt dann vo-
raus, dass gleichzeitig an anderer Stelle 
im gleichen Umfang Siedlungs- und 
Verkehrsflächen an Natur und Land-
schaft zurückgegeben werden und ins-
besondere die Innenentwicklung und 

entsprechend seinem Anteil an der bun-
desdeutschen Siedlungs- und Verkehrs-
fläche mindestens auf fünf Hektar pro 
Tag zu senken. Längerfristig verfolgt sie 
das Ziel des Netto-Null-Flächenver-
brauchs, d.h. die Gebäude- und Freiflä-
chen, Verkehrsflächen und Betriebsflä-
chen sollen in der Flächenbilanz kein 
Wachstum mehr aufweisen.  
die zusätzliche Inanspruchnahme von 
Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke bis zum Jahr 2030 bun-
desweit auf unter 30 Hektar pro Tag zu 
senken. Hierzu soll in Nordrhein-West-
falen die Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche zeitnah auf 5 Hektar pro 
Tag gesenkt werden. Dabei sind Flä-
chen für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und auch nicht im Siedlungs-
raum integrierte naturschutzrechtliche 
Ausgleichsflächen bilanziell nicht als 
Flächeninanspruchnahme einzubezie-
hen. Auch das Ziel der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie, bis zum Jahr 
2050 einen Flächenverbrauch von netto 
Null im Sinne einer Flächenkreislaufwirt-
schaft zu erreichen, unterstützt die Lan-
desregierung. Eine Flächenkreislaufwirt-
schaft setzt voraus, dass nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ 
neue Wege im Flächenschutz beschrit-
ten werden. Um auf veränderte Rah-
menbedingungen reagieren zu können, 
wird es auch künftig nötig sein, Flächen 
neu in Anspruch zu nehmen. Eine Flä-
chenkreislaufwirtschaft setzt dann vo-
raus, dass gleichzeitig an anderer Stelle 
im gleichen Umfang Siedlungs- und 
Verkehrsflächen an Natur und Land-
schaft zurückgegeben werden und ins-
besondere die Innenentwicklung und 
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Im Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG 
wird u. a. ausgeführt: „Der Raum ist in 
seiner Bedeutung für die Funktionsfä-
higkeit der Böden, des Wasserhaus-
halts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie 
des Klimas einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen zu entwickeln, zu si-
chern oder, soweit erforderlich, möglich 
und angemessen, wiederherzustellen. 
[…]  
 
 
 
Die erstmalige Inanspruchnahme von 
Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke ist zu vermindern, insbe-
sondere durch die vorrangige Aus-
schöpfung der Potenziale für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, für 
die Nachverdichtung und für andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung der 
Städte und Gemeinden sowie zur Ent-
wicklung vorhandener Verkehrsflächen.“ 
 
 
 
 
Die Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme ist eine wichtige Aufgabe 
im Zusammenhang mit der weiteren 
Entwicklung von Nordrhein-Westfalen. 
Eine flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungs- und Verkehrsflächen-
entwicklung trägt dazu bei, mögliche 

hier die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen weiter massiv gestärkt wird, z. 
B. durch die Unterstützung des AAV 
(Verband für Flächenrecycling und Alt-
lastensanierung). 
 
Im Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG 
wird u. a. ausgeführt: „Der Raum ist in 
seiner Bedeutung für die Funktionsfä-
higkeit der Böden, des Wasserhaus-
halts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie 
des Klimas einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen zu entwickeln, zu si-
chern oder, soweit erforderlich, möglich 
und angemessen, wiederherzustellen. 
Bei der Gestaltung räumlicher Nutzun-
gen sind Naturgüter sparsam und scho-
nend in Anspruch zu nehmen; […]  
 
Die erstmalige Inanspruchnahme von 
Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke ist zu verringern, insbe-
sondere durch quantifizierte Vorgaben 
zur Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme sowie durch die vorran-
gige Ausschöpfung der Potenziale für 
die Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, für die Nachverdichtung und für 
andere Maßnahmen zur Innenentwick-
lung der Städte und Gemeinden sowie 
zur Entwicklung vorhandener Verkehrs-
flächen.“  
 
Die Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme ist eine wichtige Aufgabe 
im Zusammenhang mit der weiteren 
Entwicklung von Nordrhein-Westfalen. 
Eine flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungs- und Verkehrsflächen-
entwicklung trägt dazu bei, mögliche 

hier die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen weiter massiv gestärkt wird, z. 
B. durch die Unterstützung des AAV 
(Verband für Flächenrecycling und Alt-
lastensanierung).  
 
Im Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG 
wird u. a. ausgeführt: „Der Raum ist in 
seiner Bedeutung für die Funktionsfä-
higkeit der Böden, des Wasserhaus-
halts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie 
des Klimas einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen zu entwickeln, zu si-
chern oder, soweit erforderlich, möglich 
und angemessen, wiederherzustellen. 
Bei der Gestaltung räumlicher Nutzun-
gen sind Naturgüter sparsam und scho-
nend in Anspruch zu nehmen; […] 
 
Die erstmalige Inanspruchnahme von 
Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke ist zu verringern, insbe-
sondere durch quantifizierte Vorgaben 
zur Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme sowie durch die vorran-
gige Ausschöpfung der Potenziale für 
die Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, für die Nachverdichtung und für 
andere Maßnahmen zur Innenentwick-
lung der Städte und Gemeinden sowie 
zur Entwicklung vorhandener Verkehrs-
flächen.“  
 
Die Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme ist eine wichtige Aufgabe 
im Zusammenhang mit der weiteren 
Entwicklung von Nordrhein-Westfalen. 
Eine flächensparende und bedarfsge-
rechte Siedlungs- und Verkehrsflächen-
entwicklung trägt dazu bei, mögliche 
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Konkurrenzen zwischen den Gemein-
den mit daraus u. U. resultierenden stei-
genden Infrastrukturfolgekosten und 
wachsenden wirtschaftlichen Belastun-
gen für die Gemeinden und deren Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu vermei-
den. Sie ist als Chance einer Entwick-
lung und nicht als Hemmnis zu sehen. 
 
Der zumindest langfristig für Nordrhein-
Westfalen erwartete Rückgang der Be-
völkerung kann die in diesem Leitbild 
bzw. in der bundesweiten Nachhaltig-
keitsstrategie verfolgte Verminderung 
der Flächeninanspruchnahme erleich-
tern. Die Reduzierung des Siedlungsflä-
chenwachstums wird im Planungszeit-
raum des LEP allerdings nicht ohne 
eine ergänzende Steuerung durch die 
Raumordnung möglich sein. 
 
Eine wirtschaftlich effiziente Flächennut-
zung soll unter der Berücksichtigung der 
drei wesentlichen Strategien verfolgt 
werden: Vermeidung (Aktiver Flächen-
schutz und flächensparendes Bauen), 
Mobilisierung (Aktivierung von Baulü-
cken, Entsiegelung im Bestand) und 
Revitalisierung (Revitalisierung bezie-
hungsweise Rekultivierung von Brach-
flächen und Stadtumbau). 
 
Die Regionalplanung soll den Grund-
satz u. a. dadurch umsetzen, dass die 
Träger der Regionalplanung in den Er-
arbeitungsverfahren den Beitrag von 
Regionalplanänderungen zum täglichen 
Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche für ihr Plangebiet erfassen 
und der Landesplanungsbehörde ge-

Konkurrenzen zwischen den Gemein-
den mit daraus u. U. resultierenden stei-
genden Infrastrukturfolgekosten und 
wachsenden wirtschaftlichen Belastun-
gen für die Gemeinden und deren Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu vermei-
den. Sie ist als Chance einer Entwick-
lung und nicht als Hemmnis zu sehen. 
 
Der zumindest langfristig für Nordrhein-
Westfalen erwartete Rückgang der Be-
völkerung kann die in diesem Leitbild 
bzw. in der bundesweiten Nachhaltig-
keitsstrategie verfolgte Verminderung 
der Flächeninanspruchnahme erleich-
tern. Die Reduzierung des Siedlungsflä-
chenwachstums wird im Planungszeit-
raum des LEP allerdings nicht ohne 
eine ergänzende Steuerung durch die 
Raumordnung möglich sein.  
 
Eine wirtschaftlich effiziente Flächennut-
zung soll unter der Berücksichtigung der 
drei wesentlichen Strategien verfolgt 
werden: Vermeidung (Aktiver Flächen-
schutz und flächensparendes Bauen), 
Mobilisierung (Aktivierung von Baulü-
cken, Entsiegelung im Bestand) und 
Revitalisierung (Revitalisierung bezie-
hungsweise Rekultivierung von Brach-
flächen und Stadtumbau).  
 
Die Regionalplanung soll den Grund-
satz u. a. dadurch umsetzen, dass die 
Träger der Regionalplanung in den Er-
arbeitungsverfahren den Beitrag von 
Regionalplanänderungen zum täglichen 
Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche für ihr Plangebiet erfassen 
und der Landesplanungsbehörde ge-

Konkurrenzen zwischen den Gemein-
den mit daraus u. U. resultierenden stei-
genden Infrastrukturfolgekosten und 
wachsenden wirtschaftlichen Belastun-
gen für die Gemeinden und deren Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu vermei-
den. Sie ist als Chance einer Entwick-
lung und nicht als Hemmnis zu sehen. 
 
Der zumindest langfristig für Nordrhein-
Westfalen erwartete Rückgang der Be-
völkerung kann die in diesem Leitbild 
bzw. in der bundesweiten Nachhaltig-
keitsstrategie verfolgte Verminderung 
der Flächeninanspruchnahme erleich-
tern. Die Reduzierung des Siedlungsflä-
chenwachstums wird im Planungszeit-
raum des LEP allerdings nicht ohne 
eine ergänzende Steuerung durch die 
Raumordnung möglich sein.  
 
Eine wirtschaftlich effiziente Flächennut-
zung soll unter der Berücksichtigung der 
drei wesentlichen Strategien verfolgt 
werden: Vermeidung (Aktiver Flächen-
schutz und flächensparendes Bauen), 
Mobilisierung (Aktivierung von Baulü-
cken, Entsiegelung im Bestand) und 
Revitalisierung (Revitalisierung bezie-
hungsweise Rekultivierung von Brach-
flächen und Stadtumbau). 
 
Die Regionalplanung soll den Grund-
satz u. a. dadurch umsetzen, dass die  
Träger der Regionalplanung in den Er-
arbeitungsverfahren den Beitrag von  
Regionalplanänderungen zum täglichen 
Wachstum der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche für ihr Plangebiet erfassen 
und der Landesplanungsbehörde ge-
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mäß § 4 Abs. 4 LPlG (Monitoring) be-
richten. Der Beitrag besteht dabei darin, 
dass durch die Neudarstellung von 
Siedlungsraum die Möglichkeit geschaf-
fen wird, diese Flächen nach entspre-
chender bauleitplanerischer Umsetzung 
auch tatsächlich in Anspruch zu neh-
men. Die Landesplanungsbehörde be-
wertet dies bereits im Rahmen ihrer Be-
ratung der Regionalplanungsbehörden 
im laufenden Verfahren im Hinblick auf 
die landesweite Entwicklung der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche. Da sich das 
Leitbild, insbesondere die Reduzierung 
der Flächenneuinanspruchnahme bis 
2020 auf 5 ha/Tag, auf den Indikator 
"Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche (SuV)" bezieht, wird darüber hin-
aus vom Land laufend evaluiert, wie 
sich dieser Indikator verändert und zwar 
durch die Auswertung der entsprechen-
den Statistik. 
 
Die Bauleitplanung soll den Grundsatz 
zum einen über ihre weitere Mitwirkung 
am Siedlungsflächenmonitoring umset-
zen und damit zur Transparenz bezüg-
lich der Inanspruchnahme von Flächen-
reserven beitragen. Zum anderen sollen 
insbesondere bei der Formulierung von 
Festsetzungen in Bebauungsplänen die 
Möglichkeiten genutzt werden, auf eine 
flächensparende Umsetzung der Pla-
nung hinzuwirken. 

mäß § 4 Abs. 4 LPlG (Monitoring) be-
richten. Der Beitrag besteht dabei darin, 
dass durch die Neudarstellung von 
Siedlungsraum die Möglichkeit geschaf-
fen wird, diese Flächen nach entspre-
chender bauleitplanerischer Umsetzung 
auch tatsächlich in Anspruch zu neh-
men. Die Landesplanungsbehörde be-
wertet dies bereits im Rahmen ihrer Be-
ratung der Regionalplanungsbehörden 
im laufenden Verfahren im Hinblick auf 
die landesweite Entwicklung der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche. Da sich das 
Leitbild, insbesondere die Reduzierung 
der Flächenneuinanspruchnahme bis 
2020 auf 5 ha/Tag, auf den Indikator 
"Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche (SuV)" bezieht, wird darüber hin-
aus vom Land laufend evaluiert, wie 
sich dieser Indikator verändert und zwar 
durch die Auswertung der entsprechen-
den Statistik. 
 
Die Bauleitplanung soll den Grundsatz 
zum einen über ihre weitere Mitwirkung 
am Siedlungsflächenmonitoring umset-
zen und damit zur Transparenz bezüg-
lich der Inanspruchnahme von Flächen-
reserven beitragen. Zum anderen sollen 
insbesondere bei der Formulierung von 
Festsetzungen in Bebauungsplänen die 
Möglichkeiten genutzt werden, auf eine 
flächensparende Umsetzung der Pla-
nung hinzuwirken. 
 
Gemäß Ziel 6.1-1 werden ein Großteil 
aller Potenziale für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, für die Nachver-
dichtung und für andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung auf die ebenfalls 

mäß § 4 Abs. 4 LPlG (Monitoring) be-
richten. Der Beitrag besteht dabei darin, 
dass durch die Neudarstellung von 
Siedlungsraum die Möglichkeit geschaf-
fen wird, diese Flächen nach entspre-
chender bauleitplanerischer Umsetzung 
auch tatsächlich in Anspruch zu neh-
men. Die Landesplanungsbehörde be-
wertet dies bereits im Rahmen ihrer Be-
ratung der Regionalplanungsbehörden 
im laufenden Verfahren im Hinblick auf 
die landesweite Entwicklung der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche. Da sich das  
Leitbild, insbesondere die Reduzierung 
der Flächenneuinanspruchnahme bis 
2020 auf 5 ha/Tag, auf den Indikator 
"Zunahme der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche (SuV)" bezieht, wird darüber hin-
aus vom Land laufend evaluiert, wie 
sich dieser Indikator verändert und zwar 
durch die Auswertung der entsprechen-
den Statistik.  
 
Die Bauleitplanung soll den Grundsatz 
zum einen über ihre weitere Mitwirkung 
am Siedlungsflächenmonitoring umset-
zen und damit zur Transparenz bezüg-
lich der Inanspruchnahme von Flächen-
reserven beitragen. Zum anderen sollen 
insbesondere bei der Formulierung von 
Festsetzungen in Bebauungsplänen die 
Möglichkeiten genutzt werden, auf eine 
flächensparende Umsetzung der Pla-
nung hinzuwirken.  
 
Gemäß Ziel 6.1-1 werden ein Großteil 
aller Potenziale für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, für die Nachver-
dichtung und für andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung auf die ebenfalls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bislang sollten „ein Großteil“ der Sied-
lungsflächenreserven, die der Innenent-
wicklung dienen, auf die gemäß dem 
Ziel 6.1-1 ermittelten Flächenbedarfe für 
Wohnen und Wirtschaft angerechnet 
werden. Jetzt soll nur noch „ein Teil“ 
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gemäß Ziel 6.1-1 zu ermittelnden Flä-
chenbedarfe für Wohnen und Wirtschaft 
angerechnet. Dies trägt bereits dazu 
bei, die in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ge-
nannte erstmalige Inanspruchnahme 
von Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke zu verringern. 
 
 
 
Auch in Nordrhein-Westfalen nehmen 
die Flächenkonkurrenzen jedoch zu, 
was einen noch sparsameren Umgang 
mit der nicht vermehrbaren Ressource 
„Fläche“ notwendig macht. Allerdings 
steuert die Raumordnung nur einen Teil 
der Siedlungsentwicklung, nämlich die 
über Bauleitpläne und z. B. nicht die im 
Außenbereich über § 35 BauGB ermög-
lichte Siedlungsentwicklung. Sie steuert 
auch nur sehr begrenzt die wesentlich 
über die Fachplanung geprägte Ent-
wicklung der Verkehrsfläche. Unter an-
derem aus diesen Gründen, aber auch 
wegen der notwendigen Abwägung zwi-
schen dem Anspruch einer flächenspa-
renden Siedlungsentwicklung und ande-
ren gleichwertigen Anforderungen, die 
an eine nachhaltige Stadt- und Gemein-
deentwicklung gestellt sind (z.B. Klima-, 
Starkregen- und Hitzeresilienz, hohe 
Lebens- und Aufenthaltsqualität, quali-
tätsvoller Städtebau), wurden die in 
dem vorliegenden Grundsatz veranker-
ten Steuerungsansätze gewählt – und 
die 5 Hektar pro Tag nicht einfach auf 
alle 396 Gemeinden umgelegt. 
 
 
 
 

gemäß Ziel 6.1-1 zu ermittelnden Flä-
chenbedarfe für Wohnen und Wirtschaft 
auch ein Teil der Siedlungsflächenre-
serven angerechnet, die der Innenent-
wicklung dienen. Dies trägt bereits dazu 
bei, die in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ge-
nannte erstmalige Inanspruchnahme 
von Freiflächen für Siedlungs- und  
Verkehrszwecke zu verringern. 
 
Auch in Nordrhein-Westfalen nehmen 
die Flächenkonkurrenzen jedoch zu, 
was einen noch sparsameren Umgang 
mit der nicht vermehrbaren Ressource 
„Fläche“ notwendig macht. Allerdings 
steuert die Raumordnung nur einen Teil 
der Siedlungsentwicklung baulichen 
Entwicklung, die später in die Ermittlung 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche ein-
geht. nämlich die über Bauleitpläne und 
z. B. nicht die im Außenbereich über 
§ 35 BauGB ermöglichte Siedlungsent-
wicklung. Sie steuert auch nur sehr be-
grenzt die wesentlich über die Fachpla-
nung geprägte Entwicklung der Ver-
kehrsfläche. Unter anderem aus diesen 
Gründen diesem Grund, aber auch we-
gen der notwendigen Abwägung zwi-
schen dem Anspruch einer flächenspa-
renden Siedlungsentwicklung und ande-
ren gleichwertigen Anforderungen, die 
an eine nachhaltige Stadt- und Gemein-
deentwicklung gestellt sind (z. B. Klima-
, Starkregen- und Hitzeresilienz, hohe 
Lebens- und Aufenthaltsqualität, quali-
tätsvoller Städtebau), wurden die in 
dem vorliegenden Grundsatz veranker-
ten Steuerungsansätze gewählt – und 
die 5 Hektar pro Tag nicht einfach auf 
alle 396 Gemeinden umgelegt.  
 

dieser Flächenreserven angerechnet 
werden. Dies ist für die ernsthafte Ver-
folgung des Flächensparziels nicht ziel-
führend. 
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Um konkrete Maßnahmen passgenau 
entwickeln zu können, ist nicht nur eine 
Kenntnis der für Wind- und Freiflächen-
solarenergieanlagen und der für nicht 
im Siedlungsraum integrierte natur-
schutzrechtliche Ausgleichsflächen ge-
nutzten Flächenanteile an der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche erforderlich, 
sondern eine insgesamt differenzierte 
Betrachtung der einzelnen Nutzungsar-
ten der Siedlungs- und Verkehrsfläche. 
Eine solche regionsbezogene Auswer-
tung wird den einzelnen Planungsregio-
nen noch innerhalb des Verfahrens der 
3. LEP-Änderung zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Darauf aufbauend entwickelt die Regio-
nalplanung dann gemeinsam mit den 
Kommunen Konzepte und Maßnahmen 
und bringt diese in die Umsetzung. Po-
tenzielle Instrumente oder Maßnahmen 
können u.a. sein:  
 

- Gemeinsam mit den Kommunen 
darauf hinzuwirken, dass im Be-
reich der Wohnbauflächenentwick-
lung Angebote für alle Bevölke-
rungsgruppen möglichst flächen-
sparend bereitgestellt werden, z.B. 
durch Bereitstellung von Wohn-
raum für alle Bevölkerungsgruppen 
in gemischter Bauweise, Evaluie-
rung der Siedlungsflächen-Be-
darfsberechnung. Im Sinne einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung 
sind dabei insbesondere die För-
dermöglichkeiten von Nachnut-
zung für Leerstand in Ortskernen 
und alten Einfamilienhaussiedlun-
gen einzubeziehen. 

Um konkrete Maßnahmen Lösungen 
passgenau entwickeln zu können, ist 
nicht nur eine Kenntnis der für Wind- 
und Freiflächensolarenergieanlagen 
und der für nicht im Siedlungsraum inte-
grierte naturschutzrechtliche Aus-
gleichsflächen genutzten Flächenanteile 
an der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
erforderlich, sondern eine insgesamt dif-
ferenzierte Betrachtung der einzelnen 
Nutzungsarten der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche. Eine solche regionsbezo-
gene Auswertung wird den einzelnen 
Planungsregionen noch innerhalb des 
Verfahrens der 3. LEP-Änderung zur 
Verfügung gestellt. 
 
Darauf aufbauend entwickelt die Regio-
nalplanung dann gemeinsam mit den 
Kommunen Konzepte und Maßnahmen 
passgenaue Lösungen und bringt diese 
in die Umsetzung. Potenzielle Instru-
mente oder Maßnahmen können u. a. 
sein:  

- Gemeinsam mit den Kommunen 
darauf hinzuwirken, dass im Be-
reich der Wohnbauflächenentwick-
lung Angebote für alle Bevölke-
rungsgruppen möglichst flächen-
sparend bereitgestellt werden, z. 
B. durch Bereitstellung von Wohn-
raum für alle Bevölkerungsgruppen 
in gemischter Bauweise, Evaluie-
rung der Siedlungsflächen-Be-
darfsberechnung. Im Sinne einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung  
sind dabei insbesondere die För-
dermöglichkeiten von Nachnut-
zung für Leerstand in Ortskernen 
und alten Einfamilienhaussiedlun-
gen einzubeziehen.  
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- Kommunen sollen in ihren Bauleit-
plänen Darstellungen und Festset-
zungen treffen, welche die multi-
funktionale und mehrgeschossige 
Nutzung der Wirtschaftsflächen 
fördern. 

- Die Regionalplanung soll die Ent-
wicklung der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche und der versiegelten 
Flächen in der Planungsregion ins-
gesamt und in den einzelnen Ge-
meinden beobachten und der Lan-
desplanung dazu im Rahmen der 
Berichtspflicht zum Siedlungsflä-
chenmonitoring ergänzend berich-
ten.  

 
Die Regionalräte können dabei über ei-
gene Veranstaltungen oder auch ent-
sprechende Festlegungen in den Regio-
nalplänen unterstützen; sie können aber 
auch ihre Mitbestimmungs- und Vor-
schlagsrechte bei bestehenden bzw. für 
neue Förderprogramme gemäß § 9 Ab-
sätze 2, 3 und 4 Landesplanungsgesetz 
nutzen, um eine effizientere und sparsa-
mere Flächennutzung zu unterstützen. 
 
 
Die erste Gruppe beispielhaft genannter 
Konzepte und Maßnahmen bzw. Instru-
mente betrifft den Bereich der Wohn-
bauflächenentwicklung. Danach sollen 
zum einen möglichst flächensparend 
Angebote für alle Bevölkerungsgruppen 
bereitgestellt werden, z. B. durch die 
Bereitstellung von Wohnraum für alle 
Bevölkerungsgruppen in gemischter 
Bauweise. Attraktive Angebote von bar-
rierefreiem Wohnraum in den Ortsmitten 
können die Nachnutzung von in Teilen 

- Kommunen sollen in ihren Bauleit-
plänen Darstellungen und Festset-
zungen treffen, welche die multi-
funktionale und mehrgeschossige 
Nutzung der Wirtschaftsflächen 
fördern. 

- Die Regionalplanung soll die Ent-
wicklung der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche und der versiegelten  
Flächen in der Planungsregion ins-
gesamt und in den einzelnen Ge-
meinden beobachten und der Lan-
desplanung dazu im Rahmen der 
Berichtspflicht zum Siedlungsflä-
chenmonitoring ergänzend berich-
ten.  

 
Die Regionalräte können dabei über ei-
gene Veranstaltungen oder auch ent-
sprechende Festlegungen in den Regio-
nalplänen unterstützen; sie können aber 
auch ihre Mitbestimmungs- und Vor-
schlagsrechte bei bestehenden bzw. für 
neue Förderprogramme gemäß § 9 Ab-
sätze 2, 3 und 4 Landesplanungsgesetz 
LPlG nutzen, um eine effizientere und 
sparsamere Flächennutzung zu unter-
stützen.  
 
Die erste Gruppe beispielhaft genannter 
Konzepte und Maßnahmen bzw. Instru-
mente betrifft den Bereich der Wohn-
bauflächenentwicklung. Danach sollen 
zum einen möglichst flächensparend 
Angebote für alle Bevölkerungsgruppen 
bereitgestellt werden, z. B. durch die 
Bereitstellung von Wohnraum für alle 
Bevölkerungsgruppen in gemischter 
Bauweise. Attraktive Angebote von bar-
rierefreiem Wohnraum in den Ortsmitten 
können die Nachnutzung von in Teilen 
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des ländlichen Raumes in Nordrhein-
Westfalen zu findenden leerstehenden 
oder untergenutzten Einfamilienhäuser 
unterstützen – und damit die Inan-
spruchnahme von Flächen für neue Ein-
familienhausgebiete reduzieren. Als ein 
weiteres Beispiel wird die Evaluierung 
der Siedlungsflächen-Bedarfsberech-
nung genannt, also welchen Beitrag 
diese Bedarfsberechnungen leisten, um 
im Bereich der Wohnbauflächenent-
wicklung Angebote für alle Bevölke-
rungsgruppen möglichst flächensparend 
bereitzustellen. Die Umsetzung dieser 
Bedarfsberechnungen auf der kommu-
nalen Ebene ist dabei einzubeziehen. 
Nicht zuletzt wird in diesem Zusammen-
hang auch dazu aufgefordert, die ver-
schiedenen Fördermöglichkeiten zu be-
rücksichtigen bzw. zu nutzen. Zu nen-
nen sind hier neben den Möglichkeiten 
im Rahmen der Landesinitiative Bau-
LandLeben.- NRW oder des AAV z. B. 
auch das neue Bundesförderprogramm 
„Jung kauft Alt“, das Familien mit min-
derjährigen Kindern und kleineren bis 
mittleren Einkommen beim Wohneigen-
tumserwerb von sanierungsbedürftigen 
Bestandsgebäuden unterstützt. 
 
 
Die im zweiten Spiegelstrich beispielhaft 
genannte Maßnahme fordert die Ge-
meinden dazu auf, zukünftig die Mög-
lichkeiten im Rahmen der Bauleitpla-
nung zu nutzen, um Wirtschaftsflächen 
effizienter zu nutzen als bisher. Dies 
können z. B. im Bereich der Logistik 
entsprechende Vorgaben zu Mehrge-
schossigkeit sein. Multifunktionalität von 
Wirtschaftsflächen bedeutet, dass auf 

des ländlichen Raumes in Nordrhein-
Westfalen zu findenden leerstehenden 
oder untergenutzten Einfamilienhäuser 
unterstützen – und damit die Inan-
spruchnahme von Flächen für neue Ein-
familienhausgebiete reduzieren. Als ein 
weiteres Beispiel wird die Evaluierung 
der Siedlungsflächen-Bedarfsberech-
nung gemäß Ziel 6.1-1 genannt, also 
welchen Beitrag diese Bedarfsberech-
nungen leisten, um im Bereich der 
Wohnbauflächenentwicklung Angebote 
für alle Bevölkerungsgruppen möglichst 
flächensparend bereitzustellen. Die Um-
setzung dieser Bedarfsberechnungen 
auf der kommunalen Ebene ist dabei 
einzubeziehen. Nicht zuletzt wird in die-
sem Zusammenhang auch dazu aufge-
fordert, die verschiedenen Fördermög-
lichkeiten zu berücksichtigen bzw. zu 
nutzen. Zu nennen sind hier neben den 
Möglichkeiten im Rahmen der Landes-
initiative BauLandLeben.NRW oder des 
AAV z. B. auch das neue Bundesförder-
programm „Jung kauft Alt“, das Familien 
mit minderjährigen Kindern und kleine-
ren bis mittleren Einkommen beim 
Wohneigentumserwerb von sanierungs-
bedürftigen Bestandsgebäuden unter-
stützt.  
 
Die im zweiten Spiegelstrich beispielhaft 
genannte Maßnahme fordert die Ge-
meinden dazu auf, zukünftig die Mög-
lichkeiten im Rahmen der Bauleitpla-
nung zu nutzen, um Wirtschaftsflächen 
effizienter zu nutzen als bisher. Dies 
können z. B. im Bereich der Logistik 
entsprechende Vorgaben zu Mehrge-
schossigkeit sein. Multifunktionalität von 
Wirtschaftsflächen bedeutet, dass auf 
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einer Wirtschaftsfläche gewerblich-in-
dustrielle Nutzungen mit anderen Nut-
zungen wie Erneuerbare Energien, 
Klimaanpassungsmaßnahmen usw. 
kombiniert werden. Denkbar sind z. B. 
Logistiknutzungen kombiniert mit Büro- 
oder anderen gewerblichen Nutzungen 
sowie Dachflächen-Solarenergie und 
Fassadenbegrünungen. Eine Multico-
dierung von Flächen und Gebäuden 
sollte zum Standard werden. 
 
Trotz des Unterschieds zwischen ge-
planter und damit über die Raumord-
nung beeinflussbarer Siedlungsentwick-
lung und der Zunahme der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche soll die Regional-
planung die Entwicklung der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche im Blick behalten 
und der Landesplanung dazu im Rah-
men der Berichtspflicht zum Siedlungs-
flächenmonitoring über die Entwicklung 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
der eigenen Planungsregion und den je-
weiligen Gemeinden berichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dieser Grundlage und auf Grund-
lage der weiteren, im letzten Absatz des 
Grundsatzes genannten Schritte kann 

einer Wirtschaftsfläche gewerblich-in-
dustrielle Nutzungen mit anderen Nut-
zungen wie Eerneuerbare Energien, 
Klimaanpassungsmaßnahmen usw. 
kombiniert werden. Denkbar sind z. B. 
Logistiknutzungen kombiniert mit Büro- 
oder anderen gewerblichen Nutzungen 
sowie Dachflächen-Solarenergie und 
Fassadenbegrünungen. Eine Multico-
dierung von Flächen und Gebäuden 
sollte zum Standard werden.  
 
Trotz des Unterschieds zwischen ge-
planter und damit über die Raumord-
nung beeinflussbarer Siedlungsentwick-
lung baulicher Entwicklung und der Zu-
nahme der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che soll die Regionalplanung die Ent-
wicklung der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche im Blick behalten und der Lan-
desplanung dazu im Rahmen der Be-
richtspflicht zum Siedlungsflächenmoni-
toring über die Entwicklung der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche in der eige-
nen Planungsregion und den jeweiligen 
Gemeinden berichten.  
 
Über die Umsetzung des Grundsatzes 
in den einzelnen Planungsregionen ent-
scheiden die jeweiligen Träger der Re-
gionalplanung. Die Evaluierung durch 
die Landesplanung dient dazu, die Wirk-
samkeit des Grundsatzes in Nordrhein-
Westfalen insgesamt besser beurteilen 
und – soweit erforderlich - weiterge-
hende Maßnahmen zur Erreichung der 
landesplanerischen Zielsetzungen emp-
fehlen zu können.  
Auf dieser Grundlage und auf Grund-
lage der weiteren, im letzten Absatz des 
Grundsatzes genannten Schritte kann 
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die Landesplanung die Wirksamkeit des 
neuen Grundsatzes im Hinblick auf die 
Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme evaluieren und ggf. weiterge-
hende Maßnahmen empfehlen. 
 

die Landesplanung die Wirksamkeit des 
neuen Grundsatzes im Hinblick auf die 
Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme evaluieren und ggf. weiterge-
hende Maßnahmen empfehlen. 
 

6.1-8 Grundsatz  
Wiedernutzung von Brachflächen 

6.1-8 Grundsatz 
Wiedernutzung von Brachflächen 

6.1-8 Grundsatz  
Wiedernutzung von Brachflächen 

 

Durch Flächenrecycling sollen 
Brachflächen neuen Nutzungen zu-
geführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei sollen isoliert im Freiraum lie-
gende Flächen einer Freiraumnut-
zung zugeführt werden. 
Zu den Nachfolgenutzungen regio-
nalbedeutsamer Brachflächen soll 
frühzeitig ein regionales Konzept er-
arbeitet werden. 

Durch Flächenrecycling sollen 
Brachflächen neuen Nutzungen zu-
geführt werden. Dabei sollen bisher 
gewerblich oder industriell genutzte 
Brachflächen im oder angrenzend an 
den Siedlungsraum weiterhin ge-
werblich oder industriell genutzt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei sollen iIsoliert im Freiraum lie-
gende Flächen sollen einer Freiraum-
nutzung zugeführt werden. 
Zu den Nachfolgenutzungen regio-
nalbedeutsamer Brachflächen soll 
frühzeitig ein regionales Konzept er-
arbeitet werden. 

Durch Flächenrecycling sollen 
Brachflächen neuen Nutzungen zu-
geführt werden. Dabei sollen bisher 
gewerblich oder industriell genutzte 
Brachflächen im oder angrenzend an 
den Siedlungsraum weiterhin ge-
werblich oder industriell genutzt wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei sollen iIsoliert im Freiraum lie-
gende Flächen sollen einer Freiraum-
nutzung zugeführt werden.  
Zu den Nachfolgenutzungen regio-
nalbedeutsamer Brachflächen soll 
frühzeitig ein regionales Konzept er-
arbeitet werden.  

Diese Regelung wird als problema-
tisch angesehen, weil sie mögliche 
sinnvolle Entwicklungsmöglichkeiten 
aus Sicht des kommunalen Pla-
nungshoheitsträgers zu sehr ein-
schränkt. Es kommt sehr auf die 
Lage der Fläche und auf den konkre-
ten Bedarf im Siedlungsraum für die 
Frage an, welche Folgenutzung sinn-
voll ist. Das kann eine gewerbliche 
Nutzung sein. Es gibt aber evtl. be-
reits Wohnnutzungen in der Fläche 
oder generell einen hohen Woh-
nungsdruck, der die Umwandlung ei-
ner Gewerbefläche ganz oder teil-
weise zu einer Wohnbaufläche recht-
fertigt. Ggf. wird eine gewerbliche 
Fortführung auch durch Nutzungs-
konflikte mit angrenzenden Nutzun-
gen erschwert. Auch eine Aufwer-
tung oder Wiederherstellung von 
Grün- und Freiflächen u.a. zur Steige-
rung der innerstädtischen Aufent-
haltsqualität oder für das städtische 
Klima wird durch diesen Grundsatz 
deutlich erschwert. 
In den im Zuge der zweiten Beteili-
gung überarbeiteten Erläuterungen 
wird auf diese Kritik teilweise einge-
gangen. Eine Abweichung von dem 
Grundsatz wird unter bestimmten Be-
dingungen zugunsten der Schaffung 
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Im Hinblick auf die Wiedernutzung 
ggf. belasteter Brachflächen soll der 
Altlastenverdacht im Planungspro-
zess frühzeitig geklärt werden. 

 
Im Hinblick auf die Wiedernutzung 
ggf. belasteter Brachflächen soll der 
Altlastenverdacht im Planungspro-
zess frühzeitig geklärt werden. 
 

 
Im Hinblick auf die Wiedernutzung 
ggf. belasteter Brachflächen soll  
der Altlastenverdacht im Planungs-
prozess frühzeitig geklärt werden. 

von Wohnbauflächen als möglich an-
gesehen (siehe unten).  
 
 

Erläuterung zu 6.1-8 
Die im Zusammenhang mit der Indust-
riegeschichte Nordrhein-Westfalens in 
großer Zahl entstandenen Brachen (ins-
besondere Altstandorte der Industrie 
und ehemalige Bahnflächen) und die 
vom Militär nicht mehr beanspruchten 
Flächen (Konversionsflächen) sollen zur 
Schonung bisher unbebauter Freiflä-
chen einer Sanierung und Wiedernut-
zung zugeführt werden. Dabei muss der 
Aufwand für die Wiedernutzung wirt-
schaftlich vertretbar sein. 
 
Die Nachfolgenutzung richtet sich ins-
besondere nach den umgebenden 
Raumnutzungen und -funktionen. Gren-
zen die Flächen an den Siedlungsraum, 
kann eine siedlungsräumliche Nachfol-
genutzung in Betracht kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Erläuterung zu 6.1-8 
Die im Zusammenhang mit der Indust-
riegeschichte Nordrhein-Westfalens in 
großer Zahl entstandenen Brachen (ins-
besondere Altstandorte der Industrie 
und ehemalige Bahnflächen) und die 
vom Militär nicht mehr beanspruchten 
Flächen (Konversionsflächen) sollen zur 
Schonung bisher unbebauter Freiflä-
chen einer Sanierung und Wiedernut-
zung zugeführt werden. Dabei muss der 
Aufwand für die Wiedernutzung wirt-
schaftlich vertretbar sein. 
 
Die Nachfolgenutzung richtet sich ins-
besondere nach den umgebenden 
Raumnutzungen und -funktionen. Gren-
zen die Flächen Brachflächen an den 
Siedlungsraum, kann eine siedlungs-
räumliche Nachfolgenutzung in Betracht 
kommen.  
Im Siedlungsraum gelegene Brachflä-
chen sollten in aller Regel für eine sied-
lungsräumliche Nachfolgenutzung her-
angezogen werden. Gerade im Sied-
lungsraum bzw. -zusammenhang lie-
gende zuvor gewerblich oder industriell 
genutzte Brachflächen werden in den 
letzten Jahren zunehmend für neue 
Wohngebiete genutzt. Zukünftig sollten 
diese Brachflächen vorrangig weiter für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen 
gesichert werden, um die insbesondere 
im Siedlungsraum vorhandenen Nut-

Änderung der Erläuterung zu 6.1-8 
Die im Zusammenhang mit der Indust-
riegeschichte Nordrhein-Westfalens in  
großer Zahl entstandenen Brachen (ins-
besondere Altstandorte der Industrie  
und ehemalige Bahnflächen) und die 
vom Militär nicht mehr beanspruchten  
Flächen (Konversionsflächen) sollen zur 
Schonung bisher unbebauter Freiflä-
chen einer Sanierung und Wiedernut-
zung zugeführt werden. Dabei muss der 
Aufwand für die Wiedernutzung wirt-
schaftlich vertretbar sein.  
 
Die Nachfolgenutzung richtet sich ins-
besondere nach den umgebenden 
Raumnutzungen und -funktionen. Gren-
zen die Flächen Brachflächen an den 
Siedlungsraum, kann eine siedlungs-
räumliche Nachfolgenutzung in Betracht 
kommen. 
Im Siedlungsraum gelegene Brachflä-
chen sollten in aller Regel für eine sied-
lungsräumliche Nachfolgenutzung her-
angezogen werden. Gerade im Sied-
lungsraum bzw. -zusammenhang lie-
gende zuvor gewerblich oder industriell 
genutzte Brachflächen werden in den 
letzten Jahren zunehmend für neue 
Wohngebiete genutzt. Zukünftig sollten 
diese Brachflächen vorrangig weiter für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen 
gesichert werden, um die insbesondere 
im Siedlungsraum vorhandenen Nut-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

64 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für isoliert im Freiraum liegende Flä-
chen ist eine regionalplanerische Ände-
rung in ‚Allgemeinen Siedlungsbereich‘ 
entsprechend der Festlegungen in Kapi-
tel 6.2 in der Regel ausgeschlossen. 
Die nach Ziel 6.6-2 ausnahmsweise 
mögliche Nachnutzung einer Brachflä-
che für „andere raumbedeutsame, über-
wiegend durch bauliche Anlagen ge-
prägte Erholungs-, Sport-, Freizeit- und 

zungsmischungen mit kleinräumiger Zu-
ordnung von Wohnen und Arbeiten so-
weit wie möglich und sinnvoll beizube-
halten und an diesen Standorten zu-
kunftsfähig fortzuentwickeln. Bei an-
grenzender Wohnbebauung und mit 
Blick auf den zumindest in Teilregionen 
hohen Wohnraumbedarf sollte zumin-
dest geprüft werden, ob ein Teil dieser 
Brachflächen für kleinere Handwerksbe-
triebe, für die urbane Produktion oder 
weitere wohnverträgliche gewerbliche 
Nutzungen weiterhin sinnvoll nutzbar 
ist. Dies schließt jedoch nicht aus, dass 
auch im Siedlungsraum liegende oder 
an den Siedlungsraum angrenzende 
Brachflächen für Klimaanpassungsmaß-
nahmen o. ä. genutzt werden sollen, 
wenn dies erforderlich ist (vgl. dazu 
auch Grundsatz 6.1-2, zweiter Satz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für isoliert im Freiraum liegende Flä-
chen ist eine regionalplanerische Ände-
rung in ‚Allgemeinen Siedlungsbereich‘ 
entsprechend der Festlegungen in Kapi-
tel 6.2 in der Regel ausgeschlossen. 
Die nach Ziel 6.6-2 ausnahmsweise 
mögliche Nachnutzung einer Brachflä-
che für „andere raumbedeutsame, über-
wiegend durch bauliche Anlagen ge-
prägte Erholungs-, Sport-, Freizeit- und 

zungsmischungen mit kleinräumiger Zu-
ordnung von Wohnen und Arbeiten so-
weit wie möglich und sinnvoll beizube-
halten und an diesen Standorten zu-
kunftsfähig fortzuentwickeln. Bei an-
grenzender Wohnbebauung und mit 
Blick auf den zumindest in Teilregionen 
hohen Wohnraumbedarf sollte zumin-
dest geprüft werden, ob ein Teil dieser 
Brachflächen für kleinere Handwerksbe-
triebe, für die urbane Produktion oder 
weitere wohnverträgliche gewerbliche 
Nutzungen weiterhin sinnvoll nutzbar 
ist. Dies schließt jedoch nicht aus, dass 
auch im Siedlungsraum liegende oder 
an den Siedlungsraum angrenzende 
Brachflächen für Klimaanpassungsmaß-
nahmen o. ä. genutzt werden sollen, 
wenn dies erforderlich ist (vgl. dazu 
auch Grundsatz 6.1-2, zweiter Satz). 
Ein erheblicher, bisher nicht verorteter 
Bedarf an Wohnbauflächen kann insbe-
sondere in Gemeinden mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt allerdings ein 
Grund sein, von diesem zweiten Satz 
des Grundsatzes 6.1-8 abzuweichen. 
Dies umso mehr, wenn gewerbliche 
oder industrielle Nachnutzungen sich 
über mehrere Jahre hinweg nicht reali-
sieren lassen.  
 
Für isoliert im Freiraum liegende Flä-
chen ist eine regionalplanerische Ände-
rung in ‚Allgemeinen Siedlungsbereich‘ 
entsprechend der Festlegungen in Kapi-
tel 6.2 in der Regel ausgeschlossen. 
Die nach Ziel 6.6-2 ausnahmsweise 
mögliche Nachnutzung einer Brachflä-
che für „andere raumbedeutsame, über-
wiegend durch bauliche Anlagen ge-
prägte Erholungs-, Sport-, Freizeit- und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angesichts der oben geäußerten Kritik 
an dem Grundsatz wird diese Klarstel-
lung in der nebenstehenden Erläuterung 
begrüßt, die immerhin ein Abweichen 
von dem Grundsatz zugesteht, um 
Wohnbauflächen zu schaffen.  
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Tourismuseinrichtungen“ und eine sich 
daraus ergebende Festlegung als „All-
gemeinen Siedlungsbereich mit Zweck-
bindung“ bleiben unberührt.  
 
 
 
 
 
 
Eine Umwandlung in ‚Gewerbe- und In-
dustrieansiedlungsbereich‘ kann nur 
entsprechend der Festlegungen des Ka-
pitels 6.3 erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erarbeitung eines regionalen Kon-
zeptes zu den Nachfolgenutzungen re-
gionalbedeutsamer Brachflächen (Min-
destgröße i. d. R. 10 ha, s. LPlG-DVO) 
ist insbesondere für die oft sehr großflä-
chigen militärischen Konversionsflächen 
sinnvoll. Es soll als Grundlage für die 
Regionalplanung dienen. Aufgrund der 
oft gegebenen erheblichen Flächen-
größe ist in der Regel eine Orientierung 

Tourismuseinrichtungen“ und eine sich 
daraus u. U. ergebende Festlegung als 
„Allgemeinen Siedlungsbereich mit 
Zweckbindung“ bleiben unberührt. Auch 
die mit der Ausnahme im zweiten Spie-
gelstrich von Ziel 2-3 Satz 4 ermöglichte 
angemessene Nachfolgenutzung isoliert 
im Freiraum liegender, aufgegebener 
Betriebsstandorte bleibt unberührt. 
 
Eine Umwandlung in ‚Gewerbe- und In-
dustrieansiedlungsbereich‘ kann nur 
entsprechend der Festlegungen des Ka-
pitels 6.3 erfolgen.  
Die Wiedernutzung von großen bisher 
gewerblich oder industriell genutzten 
Brachflächen, die isoliert im Freiraum 
liegen, zu gewerblichen und industriel-
len Zwecken ist insbesondere dann 
sinnvoll, wenn sie bereits an regional 
bedeutsame Stromnetze von mindes-
tens 110 kV angebunden sind oder zeit-
nah an ein regionales Wärmenetz ange-
bunden werden können. 
 
 
 
 
 
 
Die Erarbeitung eines regionalen Kon-
zeptes zu den Nachfolgenutzungen re-
gionalbedeutsamer Brachflächen (Min-
destgröße i. d. R. 10 ha, s. LPlG-DVO) 
ist insbesondere für die oft sehr großflä-
chigen militärischen Konversionsflächen 
sinnvoll. Es soll als Grundlage für die 
Regionalplanung dienen. Aufgrund der 
oft gegebenen erheblichen Flächen-
größe ist in der Regel eine Orientierung 

Tourismuseinrichtungen“ und eine sich 
daraus u. U. ergebende Festlegung als 
„Allgemeinen Siedlungsbereich mit 
Zweckbindung“ bleiben unberührt. Auch 
die mit der Ausnahme im zweiten Spie-
gelstrich von Ziel 2-3 Satz 4 ermöglichte 
angemessene Nachfolgenutzung isoliert 
im Freiraum liegender, aufgegebener 
Betriebsstandorte bleibt unberührt.  
 
Eine Umwandlung in ‚Gewerbe- und In-
dustrieansiedlungsbereich‘ kann nur 
entsprechend der Festlegungen des Ka-
pitels 6.3 erfolgen. Die Wiedernutzung 
von großen bisher gewerblich oder in-
dustriell genutzten Brachflächen, die 
isoliert im Freiraum liegen, zu gewerbli-
chen und industriellen Zwecken ist ins-
besondere dann sinnvoll, wenn sie be-
reits an regional bedeutsame Strom-
netze von mindestens 110 kV angebun-
den sind oder zeitnah an ein regionales 
Wärmenetz angebunden werden kön-
nen. Eine Freiraumnutzung isoliert im 
Freiraum liegender Brachflächen kann 
auch die Nutzung durch Freiflächenso-
larenergie beinhalten (vergleiche dazu 
auch Grundsatz 10.2-17 oder Anlage 3 
der LPlG-DVO).  
 
Die Erarbeitung eines regionalen Kon-
zeptes zu den Nachfolgenutzungen re-
gionalbedeutsamer Brachflächen (Min-
destgröße i. d. R. 10 ha, s. LPlGDVO) 
ist insbesondere für die oft sehr großflä-
chigen militärischen Konversionsflächen 
sinnvoll. Es soll als Grundlage für die 
Regionalplanung dienen. Aufgrund der 
oft gegebenen erheblichen Flächen-
größe ist in der Regel eine Orientierung 
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an dem Planungsraum des Regionalpla-
nes, ggf. an dessen Teilabschnitten, er-
forderlich. Der Einstieg in die Vorarbei-
ten eines solchen Konzeptes kann ent-
sprechend dem Erkenntnisstand über 
das voraussichtliche Ende der militäri-
schen Nutzung erfolgen. Sofern sinn-
voll, soll die federführende Regionalpla-
nungsbehörde neben den betroffenen 
Kommunen weitere öffentliche und pri-
vate Akteure der Region (regionale Ent-
wicklungsgesellschaften etc.) in die Er-
arbeitung des Konzeptes einbeziehen. 
 
Voraussetzung für die Umnutzung von 
Brachflächen ist oft eine fachgerechte 
Altlastenbehandlung und eine frühzei-
tige, der Planungsebene entsprechende 
Abklärung des Altlastenverdachts in der 
Regional- und Bauleitplanung. 
 
 
 
 
Bei isoliert im Freiraum liegenden Kon-
versionsflächen ist der Grundsatz 7.1-7 
zu berücksichtigen. 

an dem Planungsraum des Regionalpla-
nes, ggf. an dessen Teilabschnitten, er-
forderlich. Der Einstieg in die Vorarbei-
ten eines solchen Konzeptes kann ent-
sprechend dem Erkenntnisstand über 
das voraussichtliche Ende der militäri-
schen Nutzung erfolgen. Sofern sinn-
voll, soll die federführende Regionalpla-
nungsbehörde neben den betroffenen 
Kommunen weitere öffentliche und pri-
vate Akteure der Region (regionale Ent-
wicklungsgesellschaften etc.) in die Er-
arbeitung des Konzeptes einbeziehen. 
 
Voraussetzung für die Umnutzung von 
Brachflächen ist oft eine fachgerechte 
Altlastenbehandlung und eine frühzei-
tige, der Planungsebene entsprechende 
Abklärung des Altlastenverdachts in der 
Regional- und Bauleitplanung. Hier 
kann der Verband für Flächenrecycling 
und Altlastensanierung (AAV) unterstüt-
zen. 
 
Bei isoliert im Freiraum liegenden Kon-
versionsflächen ist der Grundsatz 7.1-7 
zu berücksichtigen. 
 

an dem Planungsraum des Regionalpla-
nes, ggf. an dessen Teilabschnitten, er-
forderlich. Der Einstieg in die Vorarbei-
ten eines solchen Konzeptes kann ent-
sprechend dem Erkenntnisstand über 
das voraussichtliche Ende der militäri-
schen Nutzung erfolgen. Sofern sinn-
voll, soll die federführende Regionalpla-
nungsbehörde neben den betroffenen 
Kommunen weitere öffentliche und pri-
vate Akteure der Region (regionale Ent-
wicklungsgesellschaften etc.) in die Er-
arbeitung des Konzeptes einbeziehen.  
 
Voraussetzung für die Umnutzung von 
Brachflächen ist oft eine fachgerechte 
Altlastenbehandlung und eine frühzei-
tige, der Planungsebene entsprechende 
Abklärung des Altlastenverdachts in der 
Regional- und Bauleitplanung. Hier 
kann der Verband für Flächenrecycling 
und Altlastensanierung (AAV) unterstüt-
zen. 
 
Bei isoliert im Freiraum liegenden Kon-
versionsflächen ist der Grundsatz 7.1-7 
zu berücksichtigen. 
 

 6.1-10 Grundsatz  
Spielräume für die Bauleitplanung 

6.1-10 Grundsatz  
Spielräume für die Bauleitplanung 

 

 Die Regionalplanung soll bei der 
Fortschreibung oder Neuaufstellung 
von Regionalplänen im Zusammen-
hang mit der flächensparenden und 
bedarfsgerechten Festlegung von 
Siedlungsraum den Einsatz von ge-
eigneten Instrumenten zur flexiblen 
Flächeninanspruchnahme durch die 
Bauleitplanung prüfen. 
 

Die Regionalplanung soll bei der 
Fortschreibung oder Neuaufstellung 
von Regionalplänen im Zusammen-
hang mit der flächensparenden und 
bedarfsgerechten Festlegung von 
Siedlungsraum den Einsatz von ge-
eigneten Instrumenten zur flexiblen 
Flächeninanspruchnahme durch die 
Bauleitplanung prüfen. 

Das Schaffen von Spielräumen ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Letztlich 
kommt es dann auf die konkrete Aus-
gestaltung solcher Instrumente auf 
der Regionalplanebene an.  
 
Diese Flexibilisierung ist aber nur 
dann unkritisch zu sehen, wenn da-
bei die wesentlichen Freiraumfunkti-
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onen und -ziele des LEP und des Re-
gionalplans ihrerseits angemessene 
Berücksichtigung und ggf. Beach-
tung finden. 
 

 Erläuterung zu 6.1-10 
Bei der bauleitplanerischen Umsetzung 
der in den Regionalplänen festgelegten 
Allgemeinen Siedlungsbereiche und der 
Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen sind Gemeinden in Tei-
len mit wiederkehrenden Herausforde-
rungen konfrontiert. Hierzu zählen man-
gelnde oder rasch wechselnde Flächen-
verfügbarkeiten, geänderte Eigentümer-
interessen, konkrete Flächenanfragen 
von Investoren, Erweiterungs- und Ver-
lagerungswünsche ansässiger Betriebe 
oder unvorhersehbare fachrechtliche 
Restriktionen. 
 
Die Regionalplanung hat hierauf bereits 
reagiert und unterschiedliche Instru-
mente entwickelt, um den Gemeinden 
Spielräume für eine räumlich und zeit-
lich flexiblere Baulandentwicklung zu er-
möglichen. Ein Ansatz besteht darin, 
den Siedlungsraum im Regionalplan 
zeichnerisch durchgängig umfangrei-
cher als den gemäß Ziel 6.1-1 ermittel-
ten Flächenbedarf festzulegen. Dabei 
bleibt über textliche Zielfestlegungen 
gewährleistet, dass die Siedlungsraum-
flächen durch die Bauleitplanung be-
darfsgerecht im Sinne von Ziel 6.1-1 in 
Anspruch genommen werden (soge-
nannte „Flex-Modelle“). Ebenso können 
in Regionalplänen gut geeignete poten-
zielle Siedlungsflächen über den ermit-
telten Flächenbedarf hinaus gesichert 

Änderung der Erläuterung zu 6.1-10 
Bei der bauleitplanerischen Umsetzung 
der in den Regionalplänen festgelegten 
Allgemeinen Siedlungsbereiche und der 
Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen sind Gemeinden in Tei-
len mit wiederkehrenden Herausforde-
rungen konfrontiert. Hierzu zählen man-
gelnde oder rasch wechselnde Flächen-
verfügbarkeiten, geänderte Eigentümer-
interessen, konkrete Flächenanfragen 
von Investoren, Erweiterungs- und Ver-
lagerungswünsche ansässiger Betriebe 
oder unvorhersehbare fachrechtliche 
Restriktionen.  
 
Die Regionalplanung hat hierauf bereits 
reagiert und unterschiedliche Instru-
mente entwickelt, um den Gemeinden 
Spielräume für eine räumlich und zeit-
lich flexiblere Baulandentwicklung zu er-
möglichen. Ein Ansatz besteht darin, 
den Siedlungsraum im Regionalplan 
zeichnerisch durchgängig umfangrei-
cher als den gemäß Ziel 6.1-1 ermittel-
ten Flächenbedarf festzulegen. Dabei 
bleibt über textliche Zielfestlegungen 
gewährleistet, dass die als Vorrang- 
und/oder Vorbehaltsgebiete festgeleg-
ten Siedlungsraumflächen durch die 
Bauleitplanung bedarfsgerecht im Sinne 
von Ziel 6.1-1 in Anspruch genommen 
werden (sogenannte „Flex-Modelle“); 
eine Regionalplanänderung ist dabei 
nicht erforderlich. Ebenso können in Re-
gionalplänen gut geeignete potenzielle 
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und erst dann als Siedlungsraum fest-
gelegt werden, wenn ein entsprechen-
der Flächenbedarf besteht („Sondie-
rungsbereiche“ oder ähnliche Festle-
gungen). Darüber hinaus kommen Be-
darfskonten und ein virtueller Gewerbe-
flächenpool zum Einsatz. 
 
 
 
Gerade die Fortschreibung oder die 
Neuaufstellung eines Regionalplans 
bietet die Möglichkeit, Flexibilisie-
rungsoptionen zu prüfen und insbeson-
dere unter Beachtung von Ziel 6.1-1 be-
stehende Instrumente weiterzuführen, 
anzupassen oder neue Lösungen zu 
entwickeln. Die möglichen Instrumente 
sollen dabei nach wie vor auf die Rah-
menbedingungen in den jeweiligen Re-
gionen abgestimmt sein. Ob und welche 
Ansätze für eine Region geeignet sind, 
kann unter anderem von der Siedlungs-
struktur, topografischen und naturräum-
lichen Gegebenheiten, den ermittelten 
Siedlungsflächenbedarfen oder beste-
henden und zu erwartenden Nutzungs-
konkurrenzen abhängen. Es können so-
wohl gesamtregionale als auch teilregio-
nale Lösungen sinnvoll sein. 
 
 
 
Vor allem bei Konzeptionen, die die 
räumliche Flächenauswahl für die Bau-
leitplanung gegenüber dem gemäß Ziel 
6.1-1 ermittelten Flächenbedarf umfang-
reich ausweiten, muss die grundsätzlich 
angestrebte Konzentration der Sied-
lungsentwicklung auf den Siedlungs-

Siedlungsflächen über den ermittelten 
Flächenbedarf hinaus gesichert und erst 
dann als Siedlungsraum festgelegt wer-
den, wenn ein entsprechender Flächen-
bedarf besteht („Sondierungsbereiche“ 
oder ähnliche Festlegungen). Darüber 
hinaus kommen Bedarfskonten und ein 
virtueller Gewerbeflächenpool zum Ein-
satz.  
 
Gerade die Fortschreibung oder die 
Neuaufstellung eines Regionalplans 
bietet die Möglichkeit, Flexibilisie-
rungsoptionen zu prüfen und insbeson-
dere unter Beachtung von Ziel 6.1-1 be-
stehende Instrumente weiterzuführen, 
anzupassen oder neue Lösungen zu 
entwickeln. Die möglichen Instrumente 
sollen dabei nach wie vor auf die Rah-
menbedingungen in den jeweiligen Re-
gionen abgestimmt sein. Ob und welche 
Ansätze für eine Region geeignet sind, 
kann unter anderem von der Siedlungs-
struktur, topografischen und naturräum-
lichen Gegebenheiten, den ermittelten 
Siedlungsflächenbedarfen, Belangen 
des Freiraumschutzes und der Frei-
raumentwicklung oder bestehenden und 
zu erwartenden Nutzungskonkurrenzen 
abhängen. Es können sowohl gesamt-
regionale als auch teilregionale Lösun-
gen sinnvoll sein.  
 
Vor allem bei Konzeptionen, die die 
räumliche Flächenauswahl für die Bau-
leitplanung gegenüber dem gemäß Ziel 
6.1-1 ermittelten Flächenbedarf umfang-
reich ausweiten, muss die grundsätzlich 
angestrebte Konzentration der Sied-
lungsentwicklung auf den Siedlungs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

69 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

raum und auf die im Freiraum gelege-
nen Ortsteile sichergestellt bleiben (ver-
gleiche insbesondere Ziele 2-3 und 2-
4). Weiterhin ist gemäß Ziel 6.1-4 zu be-
achten, dass keine Splittersiedlungen 
oder bandartige Siedlungsentwicklun-
gen entstehen. Auch bei der Festlegung 
von Siedlungsraum im Zuge der soge-
nannten „Flex-Modelle“ kann es maß-
stabsbedingt vorkommen, dass kleinere 
schützenswerte Teilflächen aufgrund 
fachrechtlicher Vorgaben nicht genutzt 
werden können; dies ist bei der bauleit-
planerischen Umsetzung entsprechend 
zu beachten. 
 
Die Regionalplanung soll die eingesetz-
ten Instrumente zur flexiblen Flächenin-
anspruchnahme durch die Bauleitpla-
nung in regelmäßigen Abständen, spä-
testens aber mit der nächsten Fort-
schreibung oder Neuaufstellung des 
Regionalplans evaluieren. Dies soll 
dazu dienen, die beabsichtigte Wirkung 
mit den tatsächlichen Entwicklungen ab-
zugleichen und die Instrumente bei Be-
darf anzupassen. Darüber hinaus kann 
so auch in anderen Regionen besser 
beurteilt werden, ob und inwieweit eine 
Umsetzung der jeweiligen Instrumente 
im eigenen Regionalplan in Frage kom-
men kann. 
 

raum und auf die im Freiraum gelege-
nen Ortsteile sichergestellt bleiben (ver-
gleiche insbesondere Ziele 2-3 und 2-
4). Weiterhin ist gemäß Ziel 6.1-4 zu be-
achten, dass keine Splittersiedlungen 
oder bandartige Siedlungsentwicklun-
gen entstehen. Auch bei der Festlegung 
von Siedlungsraum im Zuge der soge-
nannten „Flex-Modelle“ kann es maß-
stabsbedingt vorkommen, dass kleinere 
schützenswerte Teilflächen aufgrund 
fachrechtlicher Vorgaben nicht genutzt 
werden können; dies ist bei der bauleit-
planerischen Umsetzung entsprechend 
zu beachten. 
 
Die Regionalplanung soll die eingesetz-
ten Instrumente zur flexiblen Flächenin-
anspruchnahme durch die Bauleitpla-
nung in regelmäßigen Abständen, spä-
testens aber mit der nächsten Fort-
schreibung oder Neuaufstellung des 
Regionalplans evaluieren. Dies soll 
dazu dienen, die beabsichtigte Wirkung 
mit den tatsächlichen Entwicklungen ab-
zugleichen und die Instrumente bei Be-
darf anzupassen. Darüber hinaus kann 
so auch in anderen Regionen besser 
beurteilt werden, ob und inwieweit eine 
Umsetzung der jeweiligen Instrumente 
im eigenen Regionalplan in Frage kom-
men kann. 
 

  6.3-6 Grundsatz  
Zielabweichungsverfahren für neue 
Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen mit besonde-
rer Lagegunst 
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  Sofern sich im Einzelfall Standorte 
ohne Siedlungsanschluss aufgrund 
ihrer Lagegunst – insbesondere un-
mittelbare Anbindung an die Auto-
bahn und weitere infrastrukturelle 
Vorteile – als besonders geeignet für 
die regionalwirtschaftliche Entwick-
lung erweisen, kann unter Einhaltung 
der bedarfsgerechten Siedlungsent-
wicklung die Möglichkeit der Neu-
festlegung als Bereich für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen im 
Wege einer Zielabweichung nach 
§ 16 LPlG geprüft werden. 
 

In diesem Grundsatz wird lediglich 
die Möglichkeit eines Zielabwei-
chungsverfahrens angesprochen, 
ohne die Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen selbst zu ändern.  
Dennoch ist die zugrunde liegende 
Absicht fragwürdig, GIB auch außer-
halb eines Siedlungszusammen-
hangs zu ermöglichen. Wenn über-
haupt, sollte die Festlegung von GIB 
hierfür nur in extrem seltenen, atypi-
schen Einzelfällen in Frage kommen 
dürfen. 
 
Die Festlegung neuer Bereiche für 
gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) ohne Siedlungsanschluss 
im Freiraum wird unter den Aspekten 
von Freiraum-, Klima-, Gewässer-, Bi-
otop- und Artenschutz grundsätzlich 
kritisch beurteilt. 
 

  Erläuterung zu 6.3-6 
Ziel 6.3-3 lässt unter bestimmten Vo-
raussetzungen ausnahmsweise die 
Festlegung neuer Bereiche für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen (GIB) 
isoliert im Freiraum zu.  
 
Die Auswirkungen von Strukturwandel 
und Transformation der Wirtschaft sind 
gegenwärtig noch nicht vollständig ab-
sehbar. 
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Insofern kann derzeit auch nicht ausge-
schlossen werden, dass es zukünftig für 
einen erfolgreichen Strukturwandel / 
eine erfolgreiche Transformation der 
Wirtschaft in Einzelfällen der Festlegung 
weiterer isoliert im Freiraum liegender 
GIB bedarf, unabhängig vom Vorliegen 
der Voraussetzungen der bestehenden 
Ausnahmen in Ziel 6.3-3.  
 
In solchen atypischen Einzelfällen kann 
die Ausweisung eines GIB ohne Sied-
lungsanschluss auch dann eine Vor-
zugsvariante darstellen, wenn eine 
Festlegung neuer GIB mit Siedlungsan-
schluss grundsätzlich möglich wäre. 
Dies kann insbesondere dann der Fall 
sein, wenn es sich um Standorte mit ei-
ner besonderen Eignung für die regio-
nalwirtschaftliche Entwicklung und einer 
entsprechenden Lagegunst handelt. In 
diesen Fällen ist die Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens gemäß § 16 
LPlG eröffnet. 
 
Bei Standorten mit einer besonderen 
Eignung für die regionalwirtschaftliche 
Entwicklung und einer entsprechenden 
Lagegunst handelt es sich um solche 
Bereiche, die in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zu einer Anschlussstelle ei-
ner Bundesautobahn und zu sonstigen 
leistungsfähigen Verkehrs-, Energie- 
oder digitalen Infrastrukturen liegen. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist 
eine Festsetzung in den o. g. atypi-
schen Einzelfällen unter Abweichung 
von Ziel 6.3-3 unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten regelmäßig vertretbar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es kann nicht per se davon ausgegan-
gen werden, dass unter den genannten 
Voraussetzungen eine GIB-Festlegung 
über ein Zielabweichungsverfahren „re-
gelmäßig vertretbar“ ist. Eine solche 
Wendung legt aber nahe, dass schon 
auf der Ebene der Landesentwicklungs-
planung ein Abwägungsergebnis vorge-
zeichnet werden soll. Dabei werden an 
dieser Stelle viele öffentliche Belange 
ausgeblendet. Das wird der bei einem 
Zielabweichungsverfahren regelmäßig 
gegebenen atypischen Fallgestaltung 
nicht gerecht. Die Abweichung von den 
zahlreichen entgegensehenden Rege-
lungen des LEP und der Regionalpläne 
darf nicht zur Regel gemacht werden. 
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Dabei sollen nur solche Standorte in 
Betracht gezogen werden, die geringe 
Nutzungskonflikte aufweisen. Erhebli-
che Beeinträchtigungen der Freiraum-
funktionen sowie der Belange von Natur 
und Landschaft sind zu vermeiden. Die 
Flächeninanspruchnahme soll sparsam 
und effizient erfolgen. Auch diese GIB 
sind auf die gemäß Ziel 6.1-1 ermittel-
ten Bedarfe anzurechnen. 
 
Die allgemeine Möglichkeit der Zielab-
weichung gemäß §16 LPlG bleibt von 
diesem Grundsatz unberührt. 
 

 
 
 

6.4-1 Ziel 
„Standorte für landesbedeutsame 
flächenintensive Großvorhaben“ 

6.4-1 Ziel 
„Standorte für landesbedeutsame 
flächenintensive Großvorhaben“ 

6.4-1 Ziel 
„Standorte für landesbedeutsame 
flächenintensive Großvorhaben“ 

 

Als Standorte für landesbedeut-
same flächenintensive Großvorha-
ben werden festgelegt: 
1. Datteln/Waltrop, 
2. Euskirchen/Weilerswist, 
3. Geilenkirchen-Lindern, 
4. Grevenbroich-Neurath.  
 
Standorte für landesbedeutsame 
flächenintensive Großvorhaben 
sind in dem in den Erläuterungen 
genannten Flächenumfang zu si-
chern. 
 

Als Standorte für landesbedeut-
same flächenintensive Großvorha-
ben werden festgelegt: 
1. Datteln/Waltrop, 
2. Euskirchen/Weilerswist, 
3. Geilenkirchen-Lindern, 
4. Grevenbroich-Neurath.  
 
Standorte für landesbedeutsame 
flächenintensive Großvorhaben 
sind in dem in den Erläuterungen 
genannten Flächenumfang zu si-
chern. 
 

Als Standorte für landesbedeut-
same flächenintensive Großvorha-
ben werden festgelegt: 
1. Datteln/Waltrop, 
2. Euskirchen/Weilerswist, 
3. Geilenkirchen-Lindern, 
4. Grevenbroich-Neurath.  
 
Standorte für landesbedeutsame 
flächenintensive Großvorhaben 
sind in dem in den Erläuterungen 
genannten Flächenumfang zu si-
chern. 
 

 

Erläuterung zu 6.4-1 
In Nordrhein-Westfalen wird seit Jahr-
zehnten eine Flächenvorsorge für lan-
desbedeutsame flächenintensive Groß-
vorhaben betrieben. Das produzierende 
Gewerbe in Nordrhein-Westfalen stellt 
weiterhin eine tragende Säule für die 

Änderung der Erläuterung zu 6.4-1 
In Nordrhein-Westfalen wird seit Jahr-
zehnten eine Flächenvorsorge für lan-
desbedeutsame flächenintensive Groß-
vorhaben betrieben. Das produzierende 
Gewerbe in Nordrhein-Westfalen stellt 
weiterhin eine tragende Säule für die 

Erläuterung zu 6.4-1 
In Nordrhein-Westfalen wird seit Jahr-
zehnten eine Flächenvorsorge für lan-
desbedeutsame flächenintensive Groß-
vorhaben betrieben. Das produzierende 
Gewerbe in Nordrhein-Westfalen stellt 
weiterhin eine tragende Säule für die 
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Wirtschaft Nordrhein-Westfalens dar. 
Rund ein Viertel der Wertschöpfung 
wird direkt oder indirekt vom produzie-
renden Gewerbe erbracht. 
 
Damit sich Nordrhein-Westfalen im in-
ternationalen Standortwettbewerb auch 
zukünftig erfolgreich positionieren kann, 
werden – neben der Flächenvorsorge 
durch Regional- und Bauleitplanung 
(vgl. Kap. 6.3) – auch weiterhin eine 
ausgewählte Anzahl von Standorten für 
landesbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben mit besonderer Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes Nordrhein-Westfalen gesi-
chert. Dies bietet folgende Vorteile: 

- die Neuansiedlung von Großvorha-
ben wäre von besonderer Bedeu-
tung für das industriepolitische 
Image des Landes; 

- Neuansiedlungen dieser Größen-
ordnung können als industrielle 
Kerne vielfältige Chancen und An-
knüpfungspunkte für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) und 
unternehmensorientierte Dienst-
leistungen bieten;  

- ohne Sicherung würde die Zahl der 
geeigneten Flächen durch Nut-
zungskonkurrenzen tendenziell 
weiter abnehmen. 

 
 
Grundlage der Auswahl ist eine Unter-
suchung der überwiegend bereits seit 
1978 im LEP gesicherten Standorte für 
landesbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben und der aktuellen und 
zukünftigen Konversionsflächen ab ei-
ner Größe von rd. 200 ha (vgl. dazu 

Wirtschaft Nordrhein-Westfalens dar. 
Rund ein Viertel der Wertschöpfung 
wird direkt oder indirekt vom produzie-
renden Gewerbe erbracht. 
 
Damit sich Nordrhein-Westfalen im in-
ternationalen Standortwettbewerb auch 
zukünftig erfolgreich positionieren kann, 
werden – neben der Flächenvorsorge 
durch Regional- und Bauleitplanung 
(vgl. Kap. 6.3) – auch weiterhin eine 
ausgewählte Anzahl von Standorten für 
landesbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben mit besonderer Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes Nordrhein-Westfalen gesi-
chert. Dies bietet folgende Vorteile: 

- die Neuansiedlung von Großvorha-
ben wäre von besonderer Bedeu-
tung für das industriepolitische 
Image des Landes; 

- Neuansiedlungen dieser Größen-
ordnung können als industrielle 
Kerne vielfältige Chancen und An-
knüpfungspunkte für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) und 
unternehmensorientierte Dienst-
leistungen bieten; 

- ohne Sicherung würde die Zahl der 
geeigneten und entsprechend gro-
ßen Flächen durch Nutzungskon-
kurrenzen tendenziell weiter ab-
nehmen. 

 
Grundlage der Auswahl ist eine Unter-
suchung Beibehaltung der überwiegend 
bereits seit 1978 vier im LEP von 2017 
gesicherten Standorte für landesbedeut-
same flächenintensive Großvorhaben 
ist eine aktuelle Überprüfung. und der 

Wirtschaft Nordrhein-Westfalens dar. 
Rund ein Viertel der Wertschöpfung 
wird direkt oder indirekt vom produzie-
renden Gewerbe erbracht.  
 
Damit sich Nordrhein-Westfalen im in-
ternationalen Standortwettbewerb auch 
zukünftig erfolgreich positionieren kann, 
werden – neben der Flächenvorsorge 
durch Regional- und Bauleitplanung 
(vgl. Kap. 6.3) – auch weiterhin eine 
ausgewählte Anzahl von Standorten für 
landesbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben mit besonderer Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes Nordrhein-Westfalen gesi-
chert. Dies bietet folgende Vorteile:  

- die Neuansiedlung von Großvorha-
ben wäre von besonderer Bedeu-
tung für das industriepolitische 
Image des Landes; 

- Neuansiedlungen dieser Größen-
ordnung können als industrielle 
Kerne vielfältige Chancen und An-
knüpfungspunkte für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) und 
unternehmensorientierte Dienst-
leistungen bieten; 

- ohne Sicherung würde die Zahl der 
geeigneten und entsprechend gro-
ßen Flächen durch Nutzungskon-
kurrenzen tendenziell weiter ab-
nehmen.  

 
Grundlage der Auswahl ist eine Unter-
suchung Beibehaltung der überwiegend 
bereits seit 1978 vier im LEP von 2017 
gesicherten Standorte für landesbedeut-
same flächenintensive Großvorhaben 
ist eine aktuelle Überprüfung. und der 
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ausführlicher Anlage 1, Teil A, des Um-
weltberichtes). Für die Untersuchung 
wurde auf die bereits in einer Untersu-
chung des ILS von 2001 verwendeten 
Kriterien zur Überprüfung der Gebiete 
für flächenintensive Großvorhaben im 
LEP von 1995 zurückgegriffen, die dazu 
nach wie vor als geeignet betrachtet 
werden. Im Einzelnen waren dies: die 
Erschließung bzw. Erschließbarkeit, die 
Verfügbarkeit (Eigentümerstruktur), na-
turschutzfachliche Restriktionen, Rest-
riktionen bezüglich der Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften („großräumige Lage“) 
und weitere Restriktionen wie z. B. die 
Nähe zu Wohngebieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Auswahl ergibt sich 
dadurch, dass im Rahmen der Abwä-
gung bereits genutzte Standorte und 
Standorte, für die in der Region hinrei-
chend konkretisierte entgegenstehende 
Planvorstellungen bestehen, ausge-
nommen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktuellen und zukünftigen Konversions-
flächen ab einer Größe von rd. 200 ha 
(vgl. dazu ausführlicher Anlage 1, Teil 
A, des Umweltberichtes). Für die Unter-
suchung wurde auf die bereits in einer 
Untersuchung des ILS von 2001 ver-
wendeten Kriterien zur Überprüfung der 
Gebiete für flächenintensive Großvorha-
ben im LEP von 1995 zurückgegriffen, 
die dazu nach wie vor als geeignet be-
trachtet werden. Im Einzelnen waren 
dies Für die Überprüfung wurden fol-
gende Kriterien verwendet: die Erschlie-
ßung bzw. Erschließbarkeit, die Verfüg-
barkeit (Eigentümerstruktur), weitere 
technische Infrastruktur (Ver- und Ent-
sorgung, erneuerbares Energieangebot, 
Netzanschlüsse) sowie Planungsrecht, 
Vermarktungsreife und naturschutzfach-
liche Restriktionen, Restriktionen be-
züglich der Verfügbarkeit von Arbeits-
kräften („großräumige Lage“) und wei-
tere Restriktionen wie z. B. die Nähe zu 
Wohngebieten. Darüber hinaus wurden 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für solche Standorte überprüft. Die 
vorliegende Auswahl ergibt sich 
dadurch, dass im Rahmen der Abwä-
gung bereits genutzte Standorte und 
Standorte, für die in der Region hinrei-
chend konkretisierte entgegenstehende 
Planvorstellungen bestehen, ausge-
nommen wurden. 
Im Ergebnis erscheint es nach wie vor 
sinnvoll, solche Standorte in Nordrhein-
Westfalen zu sichern. Nach der Über-
prüfung könnte der erste Bauabschnitt 
des LEP-Standort Geilenkirchen-Lin-
dern einschließlich der technischen Inf-
rastruktur mit verkehrlicher Anbindung 
innerhalb von zwei bis drei Jahren mit 
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60 Hektar entwickelt werden. Weitere 
81 Hektar haben eine als realistisch ein-
zuschätzende Entwicklungsperspektive. 
Die notwendigen planungsrechtlichen 
Verfahren sind bereits eingeleitet. Der 
Standort in Datteln/Waltrop weist u. a. 
den Vorteil auf, dass fast die komplette 
Entwicklungsfläche und die für die erfor-
derlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen benötigten Flächen bereits ver-
fügbar und die Voraussetzungen für die 
technische Infrastruktur mit verkehrli-
cher Anbindung weitgehend vorhanden 
bzw. in Vorbereitung sind. Ein Bebau-
ungsplan für eine Teilfläche liegt hier 
bereits vor und ist für einen 2. Bauab-
schnitt in Vorbereitung.  
Am LEP-Standort Euskirchen/Weilers-
wist wiederum ist mit bisher 143 Hektar 
bereits der größte Teil der Fläche ein-
schließlich der kurzfristig weiterzuentwi-
ckelnden technischen Infrastruktur mit 
verkehrlicher Anbindung verfügbar; da-
bei hat die größte zusammenhängende 
Fläche mit Vermarktungspotenzial bis-
her eine Größe von 80 Hektar. Die Flä-
chengröße des Standortes wird gegen-
über der bisher landes- und regionalpla-
nerisch gesicherten Fläche um 30 Hek-
tar reduziert, so dass insgesamt noch 
190 Hektar, davon noch 113 Hektar ver-
fügbare Fläche, zusammenhängend 
noch 50 Hektar verbleiben. Die notwen-
digen planungsrechtlichen Verfahren 
sind für diese 80 Hektar große Fläche 
bereits eingeleitet. Der Standort Gre-
venbroich-Neurath verfügt laut Gutach-
ten von NRW.Urban zwar über gute Vo-
raussetzungen bezüglich der techni-
schen Infrastruktur inklusive der ver-
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Fläche mit Vermarktungspotenzial bis-
her eine Größe von 80 Hektar. Die Flä-
chengröße des Standortes wird gegen-
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Die vier Standorte sind im Landesent-
wicklungsplan durch ein entsprechen-
des Symbol verortet und in den Regio-
nalplänen räumlich konkret festgelegt: 
1. Datteln/Waltrop mit rd. 330 ha, 
2. Euskirchen/Weilerswist mit rd. 220 
ha, 
3. Geilenkirchen-Lindern mit rd. 240 ha, 
4. Grevenbroich-Neurath mit rd. 300 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sind auch weiterhin in dem genann-
ten Flächenumfang zu sichern. 
 
 
Für die drei Standorte Datteln/Waltrop, 
Euskirchen/Weilerswist und Geilenkir-
chen-Lindern gibt es bereits Entwick-
lungsinitiativen. Für diese Standorte 
wird eine mittelfristige Verfügbarkeit an-
gestrebt. Das schließt die Anbindung an 

kehrlichen Anbindung, wurde aber we-
gen nicht vorhandener bzw. nicht ge-
klärter Flächenverfügbarkeiten zunächst 
als Standort ohne Entwicklungsperspek-
tive eingeordnet. Entgegen dieser Ein-
schätzung haben sich aktuell durch Initi-
ativen vor Ort neue Entwicklungsper-
spektiven auch für den Standort Gre-
venbroich-Neurath hinsichtlich der Flä-
chenverfügbarkeit ergeben und somit 
wird der Standort ebenfalls weiter gesi-
chert.  
 
Die vier Standorte sind im Landesent-
wicklungsplan durch ein entsprechen-
des Symbol verortet und in den Regio-
nalplänen räumlich konkret festgelegt 
bzw. festzulegen (s. Ziel 6.4-2 Satz 2): 
1. Datteln/Waltrop mit rd. 330 ha Hektar 

(hier kann die Nutzung für einen inno-
vativen landesbedeutsamen flächen-
intensiven Vorhabenverbund in Kom-
bination mit einem Energiepark er-
möglicht werden, vgl. Ziel 6.4-2), 

2. Euskirchen/Weilerswist mit rd. 220 ha 
190 Hektar, 

3. Geilenkirchen-Lindern mit rd. 240 ha 
Hektar, 

4. Grevenbroich-Neurath mit rd. 300 ha 
Hektar. 
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nur in dem genannten Flächenumfang 
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das überregionale Verkehrsnetz (insbe-
sondere Straße und Schiene) ein. 
 
Die vier Standorte sind vor heranrü-
ckenden Nutzungen zu schützen, die 
eine zielkonforme Nutzung erschweren 
oder unmöglich machen. Um die ange-
strebte gewerblich-industrielle Nutzung 
an diesen Standorten zu verwirklichen, 
müssen daher z. B. benachbarte Allge-
meine Siedlungsbereiche ausreichende 
Schutzabstände einhalten. Bestehende 
Baurechte bleiben unberührt. 
 

das überregionale Verkehrsnetz (insbe-
sondere Straße und Schiene) ein. 
 
Die vier Standorte sind vor heranrü-
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an diesen Standorten zu verwirklichen, 
müssen daher z. B. benachbarte Allge-
meine Siedlungsbereiche ausreichende 
Schutzabstände einhalten. Bestehende 
Baurechte bleiben unberührt. 
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eine zielkonforme Nutzung erschweren 
oder unmöglich machen. Um die ange-
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an diesen Standorten zu verwirklichen, 
müssen daher z. B. benachbarte Allge-
meine Siedlungsbereiche ausreichende 
Schutzabstände einhalten. Bestehende 
Baurechte bleiben unberührt. 
 

6.4-2 Ziel  
Inanspruchnahme von Standorten 
für landesbedeutsame flächenin-
tensive Großvorhaben 

6.4-2 Ziel  
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für landesbedeutsame flächenin-
tensive Großvorhaben 

6.4-2 Ziel  
Inanspruchnahme von Standorten 
für landesbedeutsame flächenin-
tensive Großvorhaben 

 

Die landesbedeutsamen Standorte 
für flächenintensive Großvorhaben 
sind für raumbedeutsame Vorhaben 
mit besonderer Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vorbehal-
ten, die industriell geprägt sind und 
einen Flächenbedarf von mindestens 
50 ha haben. Diese Größenordnung 
bezieht sich auf die geplante Endaus-
baustufe eines einzelnen Großvorha-
bens oder eines Vorhabensverbun-
des.  
 
 
 
 
 
 
 
Ausnahmsweise kann für Vorhaben-
verbünde mehrerer Betriebe ein 

Die landesbedeutsamen Standorte 
für flächenintensive Großvorhaben 
sind für raumbedeutsame Vorhaben 
mit besonderer Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vorbehal-
ten, die industriell geprägt sind und. 
Außerdem müssen diese raumbe-
deutsamen Vorhaben an den Stand-
orten Datteln/Waltrop, Geilenkirchen-
Lindern und Grevenbroich-Neurath 
einen Flächenbedarf von mindestens 
50 ha Hektar, am Standort Euskir-
chen/Weilerswist von mindestens 20 
Hektar, haben. Diese Größenordnun-
gen beziehten sich auf die geplante 
Endausbaustufe eines einzelnen 
Großvorhabens oder eines Vorha-
bensverbundes. 
 
Ausnahmsweise kann Soll ein Stand-
ort für Vorhabenverbünde mehrerer 
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50 ha Hektar, am Standort Euskir-
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Endausbaustufe eines einzelnen 
Großvorhabens oder eines Vorha-
bensverbundes.  
 
Ausnahmsweise kann Soll ein Stand-
ort für Vorhabenverbünde mehrerer 
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Standort in Anspruch genommen 
werden, wenn sichergestellt ist, 
dass: 

- die einzelnen Vorhaben funktio-
nell miteinander verbunden sind 
und 

- die erste Ansiedlung eines Vor-
habenverbundes durch ein Pro-
duktionsunternehmen mit einem 
Flächenbedarf von mindestens 
10 ha erfolgt. 

 
 

Betriebe ein Standort in Anspruch 
genommen werden, wenn muss si-
chergestellt ist sein, dass: 

- die einzelnen Vorhaben funktio-
nell miteinander verbunden sind 
und 

- die erste Ansiedlung eines Vor-
habenverbundes durch ein Pro-
duktionsunternehmen mit einem 
Flächenbedarf von mindestens 
10 ha Hektar erfolgt. 

 
Abweichend von den oben genann-
ten Voraussetzungen darf der Stand-
ort Datteln/Waltrop durch einen Ener-
giepark in Anspruch genommen wer-
den, der maximal die Hälfte der ge-
samten Fläche des Standortes um-
fasst. 
 
 
 

Betriebe ein Standort in Anspruch 
genommen werden, wenn muss si-
chergestellt ist sein, dass: 

- die einzelnen Vorhaben funktio-
nell miteinander verbunden sind 
und 

- die erste Ansiedlung eines Vor-
habenverbundes durch ein Pro-
duktionsunternehmen mit einem 
Flächenbedarf von mindestens 
10 ha Hektar erfolgt. 

 
Abweichend von den oben genann-
ten Voraussetzungen darf der Stand-
ort Datteln/Waltrop durch einen Ener-
giepark in Anspruch genommen wer-
den, der maximal die Hälfte der ge-
samten Fläche des Standortes um-
fasst und durch die Nutzung von 
Windenergieanlagen und Agri-PV ei-
nen Fortbestand der bisherigen land-
wirtschaftlichen Nutzung sicherstellt. 
 

Erläuterung zu 6.4-2 
Standorte für landesbedeutsame flä-
chenintensive Großvorhaben sind der 
Ansiedlung von Vorhaben mit besonde-
rer Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes Nordrhein-
Westfalen vorbehalten. Für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes be-
sonders bedeutsam sind Vorhaben, die 

- maßgeblich zur Schaffung und Si-
cherung von Arbeitsplätzen beitra-
gen (arbeitsintensive Betriebe), 

- für die im Land vorhandene zulie-
fernde und weiterverarbeitende In-
dustrie von Bedeutung sind (wichti-
ges Glied in einer Wertschöp-
fungskette) oder 

Änderung der Erläuterung zu 6.4-2 
Standorte für landesbedeutsame flä-
chenintensive Großvorhaben sind der 
Ansiedlung von Vorhaben mit besonde-
rer Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes Nordrhein-
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ges Glied in einer Wertschöp-
fungskette) oder 
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cherung von Arbeitsplätzen beitra-
gen (arbeitsintensive Betriebe), 

- für die im Land vorhandene zulie-
fernde und weiterverarbeitende In-
dustrie von Bedeutung sind (wichti-
ges Glied in einer Wertschöp-
fungskette) oder  
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- zur Stärkung der Innovationskraft 
des Landes beitragen (Betriebe 
oder Betriebsverbünde mit neuen, 
zukunftsweisenden Produkten 
oder Produktionsverfahren). 

 
Die Inanspruchnahme der Standorte 
durch Vorhaben, die weder landesbe-
deutsam noch flächenintensiv sind, wie 
z.B. reine Unternehmensverlagerungen, 
wird grundsätzlich ausgeschlossen. Fol-
gende Ausnahmen sind jedoch möglich: 

- Verlagerungen, bei denen Be-
triebserweiterungen am bisherigen 
Betriebsstandort nicht mehr mög-
lich sind; 

- Entstehen eines zusätzlichen 
neuen Unternehmensstandortes, 
wobei der bisherige erhalten bleibt; 

- Entwicklung neuer Geschäftsfelder 
eines Unternehmens. 

 
Die Standorte sind überwiegend für Nut-
zungen vorgesehen, die industriell ge-
prägt oder für die Industrie von beson-
derer Bedeutung sind. Dazu zählen bei-
spielsweise Unternehmen des Automo-
bil-, Maschinen- und Anlagenbaus, der 
pharmazeutischen, chemischen und 
Kunststoffindustrie, der Energie- und 
Regelungstechnik oder arbeitsintensive 
Veredelungsbetriebe des Logistikgewer-
bes. 
 
 
 
 
 
Die Standorte dienen nicht der regiona-
len Versorgung mit Flächen für emittie-
rende Gewerbe- und Industriebetriebe 

- zur Stärkung der Innovationskraft 
des Landes beitragen (Betriebe 
oder Betriebsverbünde mit neuen, 
zukunftsweisenden Produkten 
oder Produktionsverfahren). 
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gende Ausnahmen sind jedoch möglich: 

- Verlagerungen, bei denen Be-
triebserweiterungen am bisherigen 
Betriebsstandort nicht mehr mög-
lich sind; 

- Entstehen eines zusätzlichen 
neuen Unternehmensstandortes, 
wobei der bisherige erhalten bleibt; 

- Entwicklung neuer Geschäftsfelder 
eines Unternehmens. 

 
Die Standorte sind überwiegend für Nut-
zungen vorgesehen, die industriell ge-
prägt oder für die Industrie von beson-
derer Bedeutung sind. Dazu zählen bei-
spielsweise Unternehmen des Automo-
bil-, Maschinen- und Anlagenbaus, der 
pharmazeutischen, chemischen und 
Kunststoffindustrie, der Energie- und 
Regelungstechnik oder arbeitsintensive 
Veredelungsbetriebe des Logistikgewer-
bes sowie Unternehmen, die für die 
Transformation des Landes zu einem 
klimaneutralen, digitalen und wider-
standsfähigen Wirtschaftsstandort von 
Bedeutung sind. 
 
Die Standorte dienen nicht der regiona-
len Versorgung mit Flächen für emittie-
rende Gewerbe- und Industriebetriebe 

- zur Stärkung der Innovationskraft 
des Landes beitragen (Betriebe 
oder Betriebsverbünde mit neuen, 
zukunftsweisenden Produkten 
oder Produktionsverfahren).  

 
Die Inanspruchnahme der Standorte 
durch Vorhaben, die weder landesbe-
deutsam noch flächenintensiv sind, wie 
z.B. reine Unternehmensverlagerungen, 
wird grundsätzlich ausgeschlossen. Fol-
gende Ausnahmen sind jedoch möglich:  

- Verlagerungen, bei denen Be-
triebserweiterungen am bisherigen 
Betriebsstandort nicht mehr mög-
lich sind;  

- Entstehen eines zusätzlichen 
neuen Unternehmensstandortes, 
wobei der bisherige erhalten bleibt;  

- Entwicklung neuer Geschäftsfelder 
eines Unternehmens.  

 
Die Standorte sind überwiegend für Nut-
zungen vorgesehen, die industriell ge-
prägt oder für die Industrie von beson-
derer Bedeutung sind. Dazu zählen bei-
spielsweise Unternehmen des Automo-
bil-, Maschinen- und Anlagenbaus, der 
pharmazeutischen, chemischen und 
Kunststoffindustrie, der Energie- und 
Regelungstechnik oder arbeitsintensive 
Veredelungsbetriebe des Logistikgewer-
bes sowie Unternehmen, die für die 
Transformation des Landes zu einem 
klimaneutralen, digitalen und wider-
standsfähigen Wirtschaftsstandort von 
Bedeutung sind.  
 
Die Standorte dienen nicht der regiona-
len Versorgung mit Flächen für emittie-
rende Gewerbe- und Industriebetriebe 
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und gehen daher auch nicht in die Er-
mittlung des regionalen Gewerbeflä-
chenbedarfs ein (s. Kap. 6.3). Die An-
siedlung von großflächigen Einzelhan-
dels-, Freizeit-, Sport- oder Erholungs-
einrichtungen kommt nicht in Betracht 
(s. Kap. 6.5 und 6.6). 
 
Der Mindestflächenbedarf für Großvor-
haben wird entsprechend der Praxis der 
Wirtschaftsförderung auf 50 ha festge-
legt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Untersuchung im Auftrag von 
NRW.Invest zeigt z. B., dass von den 
75 in Deutschland und in sechs weite-
ren europäischen Nachbarländern seit 
2009 vorgefundenen Investitionsvorha-
ben > 12 ha die ganz überwiegende 
Mehrheit einen Flächenbedarf < 50 ha 
aufwies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und gehen daher auch nicht in die Er-
mittlung des regionalen Gewerbeflä-
chenbedarfs ein (s. Kap. 6.3). Die An-
siedlung von großflächigen Einzelhan-
dels-, Freizeit-, Sport- oder Erholungs-
einrichtungen kommt nicht in Betracht 
(s. Kap. 6.5 und 6.6).  
 
Der Mindestflächenbedarf für Großvor-
haben wird entsprechend der langjähri-
gen Praxis der Wirtschaftsförderung auf 
50 ha Hektar festgelegt. Nur am Stand-
ort Euskirchen/Weilerswist wird der Min-
destflächenbedarf auf 20 Hektar redu-
ziert; diese Anpassung erfolgt vor dem 
Hintergrund der bisherigen Vermark-
tungserfahrungen an diesem Standort 
und der jüngeren Anfragen für diese 
Fläche.  
 
Eine Untersuchung im Auftrag von 
NRW.Invest hatte gezeigt z. B., dass 
von den 75 in Deutschland und in sechs 
weiteren europäischen Nachbarländern 
seit 2009 vorgefundenen Investitions-
vorhaben > 12 ha Hektar die ganz über-
wiegende Mehrheit einen Flächenbedarf 
< 50 ha Hektar aufwies. Dies war in 
2019 auch der Grund für eine Reduzie-
rung der Mindestflächeninanspruch-
nahme von 80 auf 50 Hektar. Eine aktu-
elle Analyse von NRW.Global Business 
zum Ansiedlungsgeschehen landesbe-
deutsamer, flächenintensiver Großvor-
haben in den letzten drei Jahren zeigt 
abnehmende Anfragen durch „Gigafac-
tories“ mit sehr hohen Flächenbedarfen 
und zunehmende Anfragen aus Bran-
chen, die ebenfalls transformationsrele-
vant sind (bspw. PV-Produktion). Diese 

und gehen daher auch nicht in die Er-
mittlung des regionalen Gewerbeflä-
chenbedarfs ein (s. Kap. 6.3). Die An-
siedlung von großflächigen Einzelhan-
dels-, Freizeit-, Sport- oder Erholungs-
einrichtungen kommt nicht in Betracht 
(s. Kap. 6.5 und 6.6).  
 
Der Mindestflächenbedarf für Großvor-
haben wird entsprechend der langjähri-
gen Praxis der Wirtschaftsförderung auf 
50 ha Hektar festgelegt. Nur am Stand-
ort Euskirchen/Weilerswist wird der Min-
destflächenbedarf auf 20 Hektar redu-
ziert; diese Anpassung erfolgt vor dem 
Hintergrund der bisherigen Vermark-
tungserfahrungen an diesem Standort 
und der jüngeren Anfragen für diese 
Fläche.  
 
Eine Untersuchung im Auftrag von 
NRW.Invest hatte gezeigt z. B., dass 
von den 75 in Deutschland und in sechs 
weiteren europäischen Nachbarländern 
seit 2009 vorgefundenen Investitions-
vorhaben > 12 ha Hektar die ganz über-
wiegende Mehrheit einen Flächenbedarf 
< 50 ha Hektar aufwies. Dies war in 
2019 auch der Grund für eine Reduzie-
rung der Mindestflächeninanspruch-
nahme von 80 auf 50 Hektar. Eine aktu-
elle Analyse von NRW.Global Business 
zum Ansiedlungsgeschehen landesbe-
deutsamer, flächenintensiver Großvor-
haben in den letzten drei Jahren zeigt 
abnehmende Anfragen durch „Gigafac-
tories“ mit sehr hohen Flächenbedarfen 
und zunehmende Anfragen aus Bran-
chen, die ebenfalls transformationsrele-
vant sind (bspw. PV-Produktion). Diese 
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Dies zeigt, dass durch die Vorgabe des 
Mindestflächenbedarfs von 50 ha (und 
die Vorgabe des Mindestflächenbedarfs 
von 10 ha für die erste Ansiedlung eines 
Vorhabenverbundes) eine wirksame Ab-
grenzung der vier Standorte für landes-
bedeutsame flächenintensive Großvor-
haben gegenüber kommunalen und re-
gionalbedeutsamen Gewerbegebieten 
gegeben ist. In den Regionen, in denen 
es schon über einen längeren Zeitraum 
ein Siedlungsflächenmonitoring gibt, 
zeigt sich darüber hinaus, dass die 
meisten Flächeninanspruchnahmen in 
Gewerbe- bzw. Industriegebieten deut-
lich unter 10 ha liegen. Gewerbe- und 
Industriegebiete bzw. die entsprechen-
den im Regionalplan gesicherten Berei-
che für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen wiederum bieten in aller Regel 
keine zusammenhängenden Flächen 
größer 50 ha an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unternehmen können ebenfalls Impuls-
geber für weitere Ansiedlungen auf der 
LEP-Fläche sein und die Entwicklung 
des gesamten Rheinischen Reviers zu 
einem modernen und klimaneutralen 
Energie- und Industrierevier der Zukunft 
unterstützen, haben aber oftmals Flä-
chenbedarfe unter 50 Hektar.  
 
Dies zeigt, dass durch die Mit der Vor-
gabe des Mindestflächenbedarfs von 50 
ha Hektar (am Standort Euskir-
chen/Weilerswist von 20 Hektar) und 
die der Vorgabe des Mindestflächenbe-
darfs von 10 ha Hektar für die erste An-
siedlung eines Vorhabenverbundes) ist 
eine wirksame Abgrenzung der vier 
Standorte für landesbedeutsame flä-
chenintensive Großvorhaben gegen-
über kommunalen und regionalbedeut-
samen Gewerbegebieten gegeben ist. 
In den Regionen, in denen es schon 
über einen längeren Zeitraum ein Sied-
lungsflächenmonitoring gibt, zeigt sich 
darüber hinaus, dass die meisten Flä-
cheninanspruchnahmen für Einzelvor-
haben in Gewerbe- bzw. Industriegebie-
ten deutlich unter 10 ha liegen. Ge-
werbe- und Industriegebiete bzw. die 
entsprechenden im Regionalplan gesi-
cherten Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen wiederum bieten 
bisher noch eher selten in aller Regel 
keine zusammenhängenden Flächen 
größer 50 ha an. Wenn sie dies tun, gel-
ten für die Inanspruchnahme solcher 
Flächen auch oft Mindestflächenbe-
darfe, die allerdings mit 5 bzw. 10 Hek-
tar (vgl. z. B. die regionalen Kooperati-
onsstandorte im Regionalplan Ruhr 

Unternehmen können ebenfalls Impuls-
geber für weitere Ansiedlungen auf der 
LEP-Fläche sein und die Entwicklung 
des gesamten Rheinischen Reviers zu 
einem modernen und klimaneutralen 
Energie- und Industrierevier der Zukunft 
unterstützen, haben aber oftmals Flä-
chenbedarfe unter 50 Hektar.  
 
Dies zeigt, dass durch die Mit der Vor-
gabe des Mindestflächenbedarfs von 50 
ha Hektar (am Standort Euskir-
chen/Weilerswist von 20 Hektar) und 
die der Vorgabe des Mindestflächenbe-
darfs von 10 ha Hektar für die erste An-
siedlung eines Vorhabenverbundes) ist 
eine wirksame Abgrenzung der vier 
Standorte für landesbedeutsame flä-
chenintensive Großvorhaben gegen-
über kommunalen und regionalbedeut-
samen Gewerbegebieten gegeben ist. 
In den Regionen, in denen es schon 
über einen längeren Zeitraum ein Sied-
lungsflächenmonitoring gibt, zeigt sich 
darüber hinaus, dass die meisten Flä-
cheninanspruchnahmen für Einzelvor-
haben in Gewerbe- bzw. Industriegebie-
ten deutlich unter 10 ha liegen. Ge-
werbe- und Industriegebiete bzw. die 
entsprechenden im Regionalplan gesi-
cherten Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen wiederum bieten 
bisher noch eher selten in aller Regel 
keine zusammenhängenden Flächen 
größer 50 ha an. Wenn sie dies tun, gel-
ten für die Inanspruchnahme solcher 
Flächen auch oft Mindestflächenbe-
darfe, die allerdings mit 5 bzw. 10 Hek-
tar (vgl. z. B. die regionalen Kooperati-
onsstandorte im Regionalplan Ruhr 
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Als „flächenintensives Großvorhaben“ 
kann in einem begründeten Einzelfall 
ein Vorhabenverbund mehrerer Be-
triebe unter den im Ziel genannten und 
im Folgenden weiter ausgeführten Vo-
raussetzungen anerkannt werden. Bei 
einem solchen Vorhabenverbund hat 
zwar jedes einzelne Vorhaben für sich 
genommen einen geringeren Flächen-
bedarf als 50 ha, die Vorhaben sind 
aber funktionell so miteinander verbun-
den, dass sie in ihrer Gesamtheit in der 
Endausbaustufe einen Raumanspruch 
von mindestens 50 ha aufweisen. Auch 
hier bezieht sich die Größenordnung 
von 50 ha auf die geplante Endausbau-
stufe eines Vorhabenverbundes. 
 
 
Die erste Ansiedlung eines Vorhaben-
verbundes hat durch ein Unternehmen 
mit einem Flächenbedarf von mindes-
tens 10 ha zu erfolgen. 
 
Entscheidend ist der aus der funktionel-
len Verbindung resultierende besondere 
Raumbedarf der Vorhaben in ihrer Ge-
samtheit. Im Gegensatz zu einer ledig-
lich organisatorischen oder rechtlichen 
Verbindung besteht ein funktioneller 
Verbund beispielsweise im Verhältnis 
Zulieferbetrieb/technischer Endfertigung 
oder bei Herstellern eines Produktes 
aus mehreren chemischen Rohstoffen 

oder bestimmte Bereiche für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen im Regi-
onalplan Düsseldorf) noch immer deut-
lich unter den 20 Hektar liegen, die für 
den Standort Euskirchen-Weilerswist 
nun vorgegeben sind. 
 
Als „flächenintensives Großvorhaben“ 
kann in einem begründeten Einzelfall 
auch ein Vorhabenverbund mehrerer 
Betriebe unter den im Ziel genannten 
und im Folgenden weiter ausgeführten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 
Bei einem solchen Vorhabenverbund 
hat zwar jedes einzelne Vorhaben für 
sich genommen einen geringeren Flä-
chenbedarf als 50 ha Hektar, die Vorha-
ben sind aber funktionell so miteinander 
verbunden, dass sie in ihrer Gesamtheit 
in der Endausbaustufe einen Rauman-
spruch von mindestens 50 ha Hektar 
aufweisen. Auch hier bezieht sich die 
Größenordnung von 50 ha Hektar auf 
die geplante Endausbaustufe eines Vor-
habenverbundes. 
 
Die erste Ansiedlung eines Vorhaben-
verbundes hat durch ein Unternehmen 
mit einem Flächenbedarf von mindes-
tens 10 ha Hektar zu erfolgen. 
 
Entscheidend ist der aus der funktionel-
len Verbindung resultierende besondere 
Raumbedarf der Vorhaben in ihrer Ge-
samtheit. Im Gegensatz zu einer ledig-
lich organisatorischen oder rechtlichen 
Verbindung besteht ein funktioneller 
Verbund beispielsweise im Verhältnis 
Zulieferbetrieb/technischer Endfertigung 
oder bei Herstellern eines Produktes 
aus mehreren chemischen Rohstoffen 

oder bestimmte Bereiche für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen im Regi-
onalplan Düsseldorf) noch immer deut-
lich unter den 20 Hektar liegen, die für 
den Standort Euskirchen-Weilerswist 
nun vorgegeben sind. 
 
Als „flächenintensives Großvorhaben“ 
kann in einem begründeten Einzelfall 
auch ein Vorhabenverbund mehrerer 
Betriebe unter den im Ziel genannten 
und im Folgenden weiter ausgeführten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 
Bei einem solchen Vorhabenverbund 
hat zwar jedes einzelne Vorhaben für 
sich genommen einen geringeren Flä-
chenbedarf als 50 ha Hektar, die Vorha-
ben sind aber funktionell so miteinander 
verbunden, dass sie in ihrer Gesamtheit 
in der Endausbaustufe einen Rauman-
spruch von mindestens 50 ha Hektar 
aufweisen. Auch hier bezieht sich die 
Größenordnung von 50 ha Hektar auf 
die geplante Endausbaustufe eines Vor-
habenverbundes. 
 
Die erste Ansiedlung eines Vorhaben-
verbundes hat durch ein Unternehmen 
mit einem Flächenbedarf von mindes-
tens 10 ha Hektar zu erfolgen. 
 
Entscheidend ist der aus der funktionel-
len Verbindung resultierende besondere 
Raumbedarf der Vorhaben in ihrer Ge-
samtheit. Im Gegensatz zu einer ledig-
lich organisatorischen oder rechtlichen 
Verbindung besteht ein funktioneller 
Verbund beispielsweise im Verhältnis 
Zulieferbetrieb/technischer Endfertigung 
oder bei Herstellern eines Produktes 
aus mehreren chemischen Rohstoffen 
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oder zwischen Betrieben, die Teil eines 
Innovations- und Wertschöpfungsnetz-
werkes sind. Als funktionell verbundene 
Vorhaben in diesem Sinne wären etwa 
integrierte chemische Anlagen nach 4. 
BImSchV bzw. UVPG zu werten (also 
etwa ein Verbund zur Herstellung von 
Stoffen oder Stoffgruppen durch chemi-
sche Umwandlung im industriellen Um-
fang, bei dem sich mehrere Einheiten 
nebeneinander befinden und in funktio-
neller Hinsicht miteinander verbunden 
sind). Die gemeinsame Platzierung 
funktionell verbundener Vorhaben an ei-
nem einzigen Standort vermeidet ein 
Verkehrsaufkommen zwischen den Ein-
zelvorhaben bzw. ermöglicht überhaupt 
erst derartige aufeinander angewiesene 
Nutzungen. 
 
Ein raumordnerischer Vertrag, der auch 
private Vorhabenträger bindet, ist insbe-
sondere bei Inanspruchnahme des 
Standortes durch einen funktionellen 
Vorhabenverbund zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
 

oder zwischen Betrieben, die Teil eines 
Innovations- und Wertschöpfungsnetz-
werkes sind. Als funktionell verbundene 
Vorhaben in diesem Sinne wären etwa 
integrierte chemische Anlagen nach 4. 
BImSchV bzw. UVPG zu werten (also 
etwa ein Verbund zur Herstellung von 
Stoffen oder Stoffgruppen durch chemi-
sche Umwandlung im industriellen Um-
fang, bei dem sich mehrere Einheiten 
nebeneinander befinden und in funktio-
neller Hinsicht miteinander verbunden 
sind). Die gemeinsame Platzierung 
funktionell verbundener Vorhaben an ei-
nem einzigen Standort vermeidet ein 
Verkehrsaufkommen zwischen den Ein-
zelvorhaben bzw. ermöglicht überhaupt 
erst derartige aufeinander angewiesene 
Nutzungen. 
 
Ein raumordnerischer Vertrag, der auch 
private Vorhabenträger bindet, ist insbe-
sondere bei Inanspruchnahme des 
Standortes durch einen funktionellen 
Vorhabenverbund zu empfehlen. 
 
Am Standort Datteln/Waltrop kann den 
aktuellen Rahmenbedingungen (Ansied-
lungskriterium für immer mehr Unter-
nehmen ist die Eigenversorgung mit Er-
neuerbaren Energien) insofern Rech-
nung getragen werden als hier – anders 
als auf den anderen drei Standorten – 
die Kombination eines landesbedeutsa-
men flächenintensiven Vorhabenver-
bundes mit einem großen Energiepark 
ermöglicht wird, um so mindestens die 
Eigenversorgung des Industriegebietes 
mit Erneuerbaren Energien, ggf. auch 
Wasserstoff zu gewährleisten. Um wei-
terhin auch auf Landesebene Standorte 

oder zwischen Betrieben, die Teil eines 
Innovations- und Wertschöpfungsnetz-
werkes sind. Als funktionell verbundene 
Vorhaben in diesem Sinne wären etwa 
integrierte chemische Anlagen nach 4. 
BImSchV bzw. UVPG zu werten (also 
etwa ein Verbund zur Herstellung von 
Stoffen oder Stoffgruppen durch chemi-
sche Umwandlung im industriellen Um-
fang, bei dem sich mehrere Einheiten 
nebeneinander befinden und in funktio-
neller Hinsicht miteinander verbunden 
sind). Die gemeinsame Platzierung 
funktionell verbundener Vorhaben an ei-
nem einzigen Standort vermeidet ein 
Verkehrsaufkommen zwischen den Ein-
zelvorhaben bzw. ermöglicht überhaupt 
erst derartige aufeinander angewiesene 
Nutzungen.  
 
Ein raumordnerischer Vertrag, der auch 
private Vorhabenträger bindet, ist insbe-
sondere bei Inanspruchnahme des tan-
dortes durch einen funktionellen Vorha-
benverbund zu empfehlen.  
 
Am Standort Datteln/Waltrop kann den 
aktuellen Rahmenbedingungen (Ansied-
lungskriterium für immer mehr Unter-
nehmen ist die Eigenversorgung mit 
Eerneuerbaren Energien) insofern 
Rechnung getragen werden als hier – 
anders als auf den anderen drei Stand-
orten – die Kombination eines landes-
bedeutsamen flächenintensiven Vorha-
benverbundes mit einem großen Ener-
giepark ermöglicht wird, um so mindes-
tens die Eigenversorgung des Industrie-
gebietes mit Eerneuerbaren Energien, 
ggf. auch Wasserstoff zu gewährleisten. 
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für sehr große Vorhaben oder Vorha-
benverbünde vorzuhalten und so das in 
Nordrhein-Westfalen damit sehr ausdif-
ferenzierte Gewerbeflächenangebot zu 
erhalten, wird diese Möglichkeit nur für 
einen Standort geschaffen. Die Wahl 
des Standortes in Datteln und Waltrop 
für diese mögliche Kombination berück-
sichtigt, dass dieser Standort im Hin-
blick auf die den Frei- bzw. Naturraum 
schützenden raumordnerischen Be-
lange der sensibelste der vier über den 
LEP gesicherten Standorte für landes-
bedeutsame flächenintensive Großvor-
haben ist. Der Begriff „Energiepark“ um-
fasst in diesen Festlegungen bzw. Er-
läuterungen nicht die Nutzung von fossi-
len Energieträgern. 
 

Mit einer gezielten Nutzung von Wind-
energie und/oder geeigneten Formen 
von Agri-PV kann dabei eine überwie-
gende landwirtschaftliche Nutzung der 
Flächen weiterhin erfolgen. Um weiter-
hin auch auf Landesebene Standorte für 
sehr große Vorhaben oder Vorhaben-
verbünde vorzuhalten und so das in 
Nordrhein-Westfalen damit sehr ausdif-
ferenzierte Gewerbeflächenangebot zu 
erhalten, wird diese Möglichkeit nur für 
einen Standort geschaffen. Die Wahl 
des Standortes in Datteln und Waltrop 
für diese mögliche Kombination berück-
sichtigt, dass dieser Standort im Hin-
blick auf die den Frei- bzw. Naturraum 
schützenden raumordnerischen Be-
lange der sensibelste der vier über den 
LEP gesicherten Standorte für landes-
bedeutsame flächenintensive Großvor-
haben ist. Der Begriff „Energiepark“ um-
fasst in diesen Festlegungen bzw. Er-
läuterungen nicht die Nutzung von fossi-
len Energieträgern. 
 

6.5-2 Ziel  
Standorte des großflächigen Ein-
zelhandels mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten nur in zentralen 
Versorgungsbereichen 

6.5-2 Ziel  
Standorte des großflächigen Ein-
zelhandels mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten nur in zentralen 
Versorgungsbereichen 

6.5-2 Ziel  
Standorte des großflächigen Ein-
zelhandels mit zentrenrelevanten  
Kernsortimenten nur in zentralen 
Versorgungsbereichen 

 
 

Dabei dürfen Kerngebiete und Son-
dergebiete für Vorhaben im Sinne 
des § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-
ordnung [Anm: für großflächigen 
Einzelhandel] mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten nur:  

- in bestehenden zentralen Ver-
sorgungsbereichen sowie  

Dabei dürfen Kerngebiete und Son-
dergebiete für Vorhaben im Sinne 
des § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-
ordnung [Anm: für großflächigen 
Einzelhandel] mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten nur: 

- in bestehenden zentralen Ver-
sorgungsbereichen sowie 

Dabei dürfen Kerngebiete und Son-
dergebiete für Vorhaben im Sinne 
des § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-
ordnung [Anm: für großflächigen 
Einzelhandel] mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten nur: 

- in bestehenden zentralen Ver-
sorgungsbereichen sowie 
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- in neu geplanten zentralen Ver-
sorgungsbereichen in städte-
baulich integrierten Lagen, die 
aufgrund ihrer räumlichen Zu-
ordnung sowie verkehrsmäßi-
gen Anbindung für die Versor-
gung der Bevölkerung zentrale 
Funktionen des kurz-, mittel- 
oder langfristigen Bedarfs erfül-
len sollen, dargestellt und fest-
gesetzt werden. 

 
Zentrenrelevant sind  

- die Sortimente gemäß Anlage 1 
und  

- weitere von der jeweiligen Ge-
meinde als zentrenrelevant fest-
gelegte Sortimente (ortstypische 
Sortimentsliste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- in neu geplanten zentralen Ver-
sorgungsbereichen in städte-
baulich integrierten Lagen, die 
aufgrund ihrer räumlichen Zu-
ordnung sowie verkehrsmäßi-
gen Anbindung für die Versor-
gung der Bevölkerung zentrale 
Funktionen des kurz-, mittel- 
oder langfristigen Bedarfs erfül-
len sollen, dargestellt und fest-
gesetzt werden. 

 
Zentrenrelevant sind 

- die Sortimente gemäß Anlage 1 
und 

- weitere von der jeweiligen Ge-
meinde als zentrenrelevant fest-
gelegte Sortimente (ortstypische 
Sortimentsliste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- in neu geplanten zentralen Ver-
sorgungsbereichen in städte-
baulich integrierten Lagen, die 
aufgrund ihrer räumlichen Zu-
ordnung sowie verkehrsmäßi-
gen Anbindung für die Versor-
gung der Bevölkerung zentrale 
Funktionen des kurz-, mittel- 
oder langfristigen Bedarfs erfül-
len sollen, dargestellt und fest-
gesetzt werden. 

 
Zentrenrelevant sind 

- die Sortimente gemäß Anlage 1 
und 

- weitere von der jeweiligen Ge-
meinde als zentrenrelevant fest-
gelegte Sortimente (ortstypische 
Sortimentsliste) 

 
Ausnahmsweise dürfen Sonderge-
biete für Vorhaben im Sinne des § 11  
Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
mit nahversorgungsrelevanten Kern-
sortimenten auch außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn das Vorha-
ben  

- eine Gesamtverkaufsfläche von 
1.200 m² nicht überschreitet,  

- in einem im Einzelhandelskon-
zept der Gemeinde festgelegten 
Nahversorgungsstandort liegt, 
der sich innerhalb eines baulich 
verdichteten Siedlungszusam-
menhangs mit wesentlichen 
Wohnanteilen befindet oder di-
rekt angrenzend liegt, und  

- zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung ist zu begrüßen, weil 
sie die Erfordernisse der wirtschaftli-
chen Entwicklung im Bereich der 
Nahversorgung nachzeichnet. 
Dadurch wird die Genehmigungspra-
xis auch entbürokratisiert. 
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Ausnahmsweise dürfen Sonderge-
biete für Vorhaben im Sinne des § 11 
Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
mit nahversorgungsrelevanten Kern-
sortimenten auch außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn nachweis-
lich: 
 
 
 
 
 

- eine Lage in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen aus städte-
baulichen oder siedlungsstruk-
turellen Gründen, insbesondere 
der Erhaltung gewachsener bau-
licher Strukturen oder der Rück-
sichtnahme auf ein historisch 
wertvolles Ortsbild, nicht mög-
lich ist und 

 
 
 
 
 

- die Bauleitplanung der Gewähr-
leistung einer wohnortnahen 
Versorgung mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten 
dient und 

- zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

 
Ausnahmsweise dürfen Sonderge-
biete für Vorhaben im Sinne des § 11 
Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
mit nahversorgungsrelevanten Kern-
sortimenten auch außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn nachweis-
lich: 

- die Bauleitplanung der Gewähr-
leistung einer wohnortnahen 
Versorgung mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten 
dient und  

- eine Lage in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen aus städte-
baulichen oder siedlungsstruk-
turellen Gründen, insbesondere 
der Erhaltung gewachsener bau-
licher Strukturen oder der Rück-
sichtnahme auf ein historisch 
wertvolles Ortsbild, nicht mög-
lich oder aus siedlungsstruktu-
rellen Gründen nicht zweckmä-
ßig zur wohnortnahen Versor-
gung mit nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten ist und 

- die Bauleitplanung der Gewähr-
leistung einer wohnortnahen 
Versorgung mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten 
dient und 

- zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

 

 
Darüber hinaus dürfen Aausnahms-
weise dürfen Sondergebiete für Vor-
haben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit nahver-
sorgungsrelevanten Kernsortimenten 
auch außerhalb zentraler Versor-
gungsbereiche dargestellt und fest-
gesetzt werden, wenn nachweislich:  

- die Bauleitplanung der Gewähr-
leistung einer wohnortnahen 
Versorgung mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten 
dient und  

- eine Lage in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen aus städte-
baulichen oder siedlungsstruk-
turellen Gründen, insbesondere 
der Erhaltung gewachsener bau-
licher Strukturen oder der Rück-
sichtnahme auf ein historisch 
wertvolles Ortsbild, nicht mög-
lich oder aus siedlungsstruktu-
rellen Gründen nicht zweckmä-
ßig zur wohnortnahen Versor-
gung mit nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten ist und 

- die Bauleitplanung der Gewähr-
leistung einer wohnortnahen 
Versorgung mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten 
dient und 

- zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

 

 

Erläuterung zu 6.5-2 
(Hinweis: die Absätze 1 bis 17 der Er-
läuterungen werden nicht geändert und 
daher nicht wiedergegeben.) 

Änderungen der Erläuterung zu 6.5-2 
(Hinweis: die Absätze 1 bis 17 der Er-
läuterungen werden nicht geändert und 
daher nicht wiedergegeben.) 

Änderungen der Erläuterung zu 6.5-2 
(Hinweis: die Absätze 1 bis 17 der Er-
läuterungen werden nicht geändert und 
daher nicht wiedergegeben.) 
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Gemäß Einzelhandelserlass des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 
22.09.2008 (Nr. 2.8) bzw. Bericht der 
Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Le-
bensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 
BauNVO“ vom 30. April 2002 (ZfBR 
2002, S. 598) „reicht die in § 11 Abs. 3 
BauNVO angelegte Flexibilität grund-
sätzlich aus, um unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls sachgerechte Standor-
tentscheidungen für Betriebe des Le-
bensmitteleinzelhandels zu treffen. 
Auch bei Erreichen der Großflächig-
keitsschwelle von 800 m² Verkaufsflä-
che […] und oberhalb des Regelvermu-
tungswertes von 1.200 m² Geschossflä-
che können Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die in § 11 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO bezeichneten Auswirkungen 
(z. B. auf Verkehr, mwelt, Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche und die 
verbrauchernahe Versorgung) nicht vor-
liegen.“ Gehen von einem Vorhaben 
nicht die in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
bezeichneten Auswirkungen aus, unter-
liegt eine dieses Vorhaben zulassende 
Bauleitplanung auch nicht den Vorga-
ben des Integrationsgebots. 
 
 
Die in Ziel 6.5-2 formulierte Ausnah-
meregelung trägt der Tatsache Rech-
nung, dass die Neuansiedlung oder Er-
weiterung eines solchen Betriebes des 
Lebensmitteleinzelhandels unter Um-
ständen die Darstellung und Festset-
zung eines Sondergebietes für Vorha-
ben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO erfor-
dern kann. Zur Sicherung einer wohnor-

 
Gemäß Einzelhandelserlass des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 
22.09.2008 14.12.2021 (Nr. 2.8 3.1.2) 
bzw. Bericht der Arbeitsgruppe „Struk-
turwandel im Lebensmitteleinzelhandel 
und § 11 Abs. 3 BauNVO“ vom 30. April 
2002 (ZfBR 2002, S. 598) „reicht die in 
§ 11 Abs. 3 BauNVO angelegte Flexibi-
lität grundsätzlich aus, um unter Berück-
sichtigung des Einzelfalls sachgerechte 
Standortentscheidungen für Betriebe 
des Lebensmitteleinzelhandels zu tref-
fen. Auch bei Erreichen der Großflä-
chigkeitsschwelle von 800 m² Verkaufs-
fläche […] und oberhalb des Regelver-
mutungswertes von 1.200 m² Ge-
schossfläche können Anhaltspunkte da-
für bestehen, dass die in § 11 Abs. 3 
Satz 2 BauNVO bezeichneten Auswir-
kungen (z. B. auf Verkehr, Umwelt, Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche 
und die verbrauchernahe Versorgung) 
nicht vorliegen.“ Gehen von einem Vor-
haben nicht die in § 11 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO bezeichneten Auswirkungen 
aus, unterliegt eine dieses Vorhaben 
zulassende Bauleitplanung auch nicht 
den Vorgaben des Integrationsgebots. 
 
Die in Ziel 6.5-2 formulierte Ausnah-
meregelung trägt der Tatsache Rech-
nung, dass die Neuansiedlung oder Er-
weiterung eines solchen Betriebes des 
Lebensmitteleinzelhandels unter Um-
ständen die Darstellung und Festset-
zung eines Sondergebietes für Vorha-
ben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO erfor-
dern kann. Zur Sicherung einer wohnor-
tnahen Versorgung vor allem mit Le-
bensmitteln kann es ausnahmsweise 

 
Gemäß Einzelhandelserlass des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 
22.09.2008 14.12.2021 (Nr. 2.8 3.1.2) 
bzw. Bericht der Arbeitsgruppe „Struk-
turwandel im Lebensmitteleinzelhandel 
und § 11 Abs. 3 BauNVO“ vom 30. April 
2002 (ZfBR 2002, S. 598) „reicht die in 
§ 11 Abs. 3 BauNVO angelegte Flexibi-
lität grundsätzlich aus, um unter Berück-
sichtigung des Einzelfalls sachgerechte 
Standortentscheidungen für Betriebe 
des Lebensmitteleinzelhandels zu tref-
fen. Auch bei Erreichen der Großflä-
chigkeitsschwelle von 800 m² Verkaufs-
fläche […] und oberhalb des Regelver-
mutungswertes von 1.200 m² Ge-
schossfläche können Anhaltspunkte da-
für bestehen, dass die in § 11 Abs. 3 
Satz 2 BauNVO bezeichneten Auswir-
kungen (z. B. auf Verkehr, Umwelt, Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche 
und die verbrauchernahe Versorgung) 
nicht vorliegen.“ Gehen von einem Vor-
haben nicht die in § 11 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO bezeichneten Auswirkungen 
aus, unterliegt eine dieses Vorhaben 
zulassende Bauleitplanung auch nicht 
den Vorgaben des Integrationsgebots.  
 
Die in Ziel 6.5-2 formulierten Ausnah-
meregelungen trägt tragen der Tatsa-
che Rechnung, dass die Neuansiedlung 
oder Erweiterung eines solchen Betrie-
bes des Lebensmitteleinzelhandels un-
ter Umständen die Darstellung und 
Festsetzung eines Sondergebietes für 
Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO 
erfordern kann. Zur Sicherung einer 
wohnortnahen Versorgung vor allem mit 
Lebensmitteln kann es ausnahmsweise 
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tnahen Versorgung vor allem mit Le-
bensmitteln kann es ausnahmsweise 
geboten sein, von der sonst geltenden 
Bindung des zentrenrelevanten Einzel-
handels an die zentralen Versorgungs-
bereiche abzuweichen. 
 
Während eine solche Ausnahme der Si-
cherung der Nahversorgung dient, dür-
fen die Innenstädte und örtlichen Zen-
tren durch die Ansiedlung solcher Vor-
haben nicht geschwächt werden. Auch 
nach der Untersuchung von Junker und 
Kruse „stellen die Warengruppen aus 
dem Bereich der täglichen Bedarfsde-
ckung wichtige Frequenzbringer dar“ – 
und zwar in den zentralen Versorgungs-
bereichen aller Hierarchiestufen, mit 
Ausnahme der Hauptgeschäftszentren 
der Oberzentren (vgl. „Grundlagen für 
die Erarbeitung einer neuen landespla-
nerischen Regelung zur Steuerung des 
großflächigen Einzelhandels“, Junker 
und Kruse, Dortmund, Juni 2011, S. 
28). Der LEP NRW – Sachlicher Teil-
plan Großflächiger Einzelhandel bindet 
die Ausnahme daher an enge und ab-
schließende Voraussetzungen. Diese 
stellen sicher, dass die Ausnahme nur 
in sachlich begründeten Fällen greift 
und das mit dem Integrationsverbot ver-
bundene Ziel nicht unterlaufen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geboten sein, von der sonst geltenden 
Bindung des zentrenrelevanten Einzel-
handels an die zentralen Versorgungs-
bereiche abzuweichen. 
 
 
 
Während eine solche Ausnahme der Si-
cherung der Nahversorgung dient, dür-
fen die Innenstädte und örtlichen Zen-
tren durch die Ansiedlung solcher Vor-
haben nicht geschwächt werden. Auch 
nach der Untersuchung von Junker und 
Kruse „stellen die Warengruppen aus 
dem Bereich der täglichen Bedarfsde-
ckung wichtige Frequenzbringer dar“ – 
und zwar in den zentralen Versorgungs-
bereichen aller Hierarchiestufen, mit 
Ausnahme der Hauptgeschäftszentren 
der Oberzentren (vgl. „Grundlagen für 
die Erarbeitung einer neuen landespla-
nerischen Regelung zur Steuerung des 
großflächigen Einzelhandels“, Junker 
und Kruse, Dortmund, Juni 2011, S. 
28). Der LEP NRW – Sachlicher Teil-
plan Großflächiger Einzelhandel bindet 
die Ausnahme daher an enge und ab-
schließende Voraussetzungen. Diese 
stellen sicher, dass die Ausnahme nur 
in sachlich begründeten Fällen greift 
und das mit dem Integrationsverbot ver-
bundene Ziel nicht unterlaufen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geboten sein, von der sonst geltenden 
Bindung des zentrenrelevanten Einzel-
handels an die zentralen Versorgungs-
bereiche abzuweichen, wenn die im Ziel  
formulierten Voraussetzungen gegeben 
sind. 
 
Während eine solche die Ausnahmen 
der Sicherung der Nahversorgung dient 
dienen, dürfen die Innenstädte und örtli-
chen Zentren durch die Ansiedlung sol-
cher Vorhaben nicht geschwächt wer-
den. Auch nach der Untersuchung von 
Junker und Kruse „stellen die Waren-
gruppen aus dem Bereich der täglichen 
Bedarfsdeckung wichtige Frequenzbrin-
ger dar“ – und zwar in den zentralen 
Versorgungsbereichen aller Hierarchie-
stufen, mit Ausnahme der Hauptge-
schäftszentren der Oberzentren (vgl. 
„Grundlagen für die Erarbeitung einer 
neuen landesplanerischen Regelung 
zur Steuerung des großflächigen Einzel-
handels“, Junker und Kruse, Dortmund, 
Juni 2011, S. 28). Mittlerweile hat die 
Nahversorgung aber auch als Fre-
quenzbringer für die Oberzentren an 
Bedeutung gewonnen. Der LEP NRW – 
Sachlicher Teilplan Großflächiger Ein-
zelhandel bindet die Ausnahmen daher 
an enge und abschließende Vorausset-
zungen. Diese stellen sicher, dass die 
Ausnahmen nur in sachlich begründe-
ten Fällen greiften und das mit dem In-
tegrationsverbot verbundene Ziel nicht 
unterlaufen wird.  
 
In Ziel 6.5-2 sind zwei Ausnahmen for-
muliert.  
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Die erste Ausnahme ist auf die Ansied-
lung bzw. Erweiterung von Nahversor-
gungsbetrieben bis zu einer Verkaufs-
fläche von 1.200 m² beschränkt. Diese 
und die weiteren Voraussetzungen da-
für sind im Ziel definiert. Gemäß Einzel-
handelserlasses kommt den Gemein-
den bei der Steuerung der Einzelhan-
delsentwicklung eine entscheidende 
Rolle zu. Mit der Aufstellung von ge-
meindlichen Einzelhandelskonzepten 
und der planungsrechtlichen Umset-
zung dieser Konzepte durch Bauleit-
pläne können die Gemeinden die Ent-
wicklung ihrer Zentren und Nebenzen-
tren unterstützen und gleichzeitig für 
eine ausgewogene Versorgung sorgen. 
Der zweite Spiegelstrich in der ersten 
Ausnahme nimmt dies auf und stellt da-
bei sicher, dass der neue Standort in ei-
nem Einzelhandelskonzept gemäß § 1  
Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch als Nah-
versorgungsstandort festgelegt ist und  
sich innerhalb eines baulich verdichte-
ten Siedlungszusammenhangs mit  
wesentlichen Wohnanteilen oder direkt 
angrenzend befindet. Dies trägt zu einer 
wohnortnahen Versorgung bei und ver-
hindert isoliert liegende Standorte z.B. 
in Gewerbegebieten. Gleichzeitig erhal-
ten die Kommunen einen Konkretisie-
rungsspielraum in Bezug auf die Festle-
gung der Nahversorgungstandorte. 
Durch die Voraussetzung, dass diese 
Standorte in einem baulich verdichteten 
Siedlungszusammenhang mit wesentli-
chen Wohnanteilen oder direkt angren-
zend liegen müssen, werden dieser 
Konkretisierung Grenzen gesetzt. Einen 
baulich verdichteten Siedlungszusam-

Die Erläuterungen zur ersten Ausnah-
meregelung sind zutreffend und zu be-
grüßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

90 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kann die Voraussetzung gemäß dem 
ersten Spiegelstrich, d. h. eine Lage ist 
in den zentralen Versorgungsbereichen 
aus städtebaulichen oder siedlungs-
strukturellen Gründen nicht möglich, bei 
sehr kleinteilig parzellierten zentralen 
Versorgungsbereichen im ländlichen 
Raum erfüllt sein.  
 
Nach dem zweiten Spiegelstrich kommt 
eine solche Bauleitplanung zur Ansied-
lung eines Vorhabens im Sinne des § 
11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevan-
tem Kernsortiment nur zur Gewährleis-
tung einer „wohnortnahen“ Versorgung 
in Betracht.  
 
Diese Voraussetzung ist von den jewei-
ligen siedlungsstrukturellen Gegeben-
heiten abhängig. Sie setzt in der Regel 
die fußläufige Erreichbarkeit voraus, 
mindestens aber die Erreichbarkeit mit 
dem Öffentlichen Personennahverkehr. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kann die Voraussetzung gemäß dem 
ersten Spiegelstrich, d. h. eine Lage ist 
in den zentralen Versorgungsbereichen 
aus städtebaulichen oder siedlungs-
strukturellen Gründen nicht möglich, bei 
sehr kleinteilig parzellierten zentralen 
Versorgungsbereichen im ländlichen 
Raum erfüllt sein. 
 
Nach dem zweiten ersten Spiegelstrich 
kommt eine solche Bauleitplanung zur 
Ansiedlung eines Vorhabens im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenre-
levantem Kernsortiment nur zur Ge-
währleistung einer „wohnortnahen“ Ver-
sorgung mit nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten in Betracht. 
Diese Voraussetzung ist von den jewei-
ligen siedlungsstrukturellen Gegeben-
heiten abhängig. Sie setzt in der Regel 
die fußläufige Erreichbarkeit voraus, 
mindestens aber die Erreichbarkeit mit 
dem Öffentlichen Personennahverkehr. 
Bei der Bestimmung des „wohnortna-
hen“ Bereichs wird in der Regel die fuß-
läufige Erreichbarkeit des Nahversor-
gungsstandortes ausschlaggebend 
sein. Dabei wird es in verdichteten, 

menhang mit wesentlichen Wohnantei-
len zeichnet aus, dass er nicht in einem 
Gewerbegebiet liegt. Auch die erste 
Ausnahme findet ihre Grenze darin, 
dass zentrale Versorgungsbereiche von 
Gemeinden nicht wesentlich beeinträch-
tigt werden dürfen. Damit ist der Schutz 
der Innenstädte und der Erhalt vitaler 
Zentren weiterhin gewährleistet.  
 
Die zweite Ausnahme enthält die im 
Folgenden benannten Voraussetzun-
gen.  
So kann die Voraussetzung gemäß dem 
ersten Spiegelstrich, d. h. eine Lage ist 
in den zentralen Versorgungsbereichen 
aus städtebaulichen oder siedlungs-
strukturellen Gründen nicht möglich, bei 
sehr kleinteilig parzellierten zentralen 
Versorgungsbereichen im ländlichen 
Raum erfüllt sein.  
 
Nach dem zweiten ersten Spiegelstrich 
kommt eine solche Bauleitplanung zur 
Ansiedlung eines Vorhabens im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenre-
levantem Kernsortiment nur zur Ge-
währleistung einer „wohnortnahen“ Ver-
sorgung mit nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten in Betracht. 
Diese Voraussetzung ist von den jewei-
ligen siedlungsstrukturellen Gegeben-
heiten abhängig. Sie setzt in der Regel 
die fußläufige Erreichbarkeit voraus, 
mindestens aber die Erreichbarkeit mit 
dem Öffentlichen Personennahverkehr. 
Bei der Bestimmung des „wohnortna-
hen“ Bereichs wird in der Regel die fuß-
läufige Erreichbarkeit des Nahversor-
gungsstandortes ausschlaggebend 
sein. Dabei wird es sich in verdichteten, 
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städtischen Räumen um einen ca. 700 
m bis 1.000 m fußläufigen Radius (vgl. 
u. a. OVG Lüneburg, Beschluss vom 
28.09.2015, 1 MN 144/15) handeln, der 
aber je nach den konkreten räumlichen 
Gegebenheiten (insbesondere durch 
Siedlungsstrukturen, die Erreichbarkeit 
von Verkehrswegen und Barrierewirkun-
gen) weiter gefasst werden kann. So 
kann bspw. gerade im ländlichen Raum 
auch eine für die Ortslage bzw. den Be-
zugsraum relevante regionalplanerische 
ASB-Festlegung mit deutlich längeren 
Fußwegen oder unter angemessener 
Berücksichtigung der Nutzung von 
Fahrrädern den „wohnortnahen“ Bereich 
bestimmen. 
 
 
 
 
Gegenstand der zweiten Ausnahmevo-
raussetzung ist die Frage, ob städte-
bauliche oder siedlungsstrukturelle 
Gründe gegen eine Lage in einem zent-
ralen Versorgungsbereich sprechen.  
 
Städtebauliche Gründe (eher relevant 
bei Standorten mit Nähe zu einem zent-
ralen Versorgungsbereich, da bei 
Standorten, die weiter entfernt liegen, 
bereits siedlungsstrukturelle Gründe die 
Inanspruchnahme der Ausnahme be-
gründen können): In diesem Fall ist 
vorab zu prüfen, ob im naheliegenden 
bestehenden zentralen Versorgungsbe-
reich vorhandene Potenzialflächen für 
eine Gewährleistung der wohnortnahen 
Versorgung im Bezugsraum in Frage 
kommen oder durch seine Erweiterung 
ein Sondergebiet für ein Vorhaben im 

städtischen Räumen um einen ca. 700 
m bis 1.000 m fußläufigen Radius (vgl. 
u. a. OVG Lüneburg, Beschluss vom 
28.09.2015, 1 MN 144/15) handeln, der 
aber je nach den konkreten räumlichen 
Gegebenheiten (insbesondere durch 
Siedlungsstrukturen, die Erreichbarkeit 
von Verkehrswegen und Barrierewirkun-
gen oder einer entsprechend guten Er-
reichbarkeit jenseits des 1.000 m Ra-
dius durch ÖPNV und Radverkehr) wei-
ter gefasst werden kann. So kann bspw. 
gerade im ländlichen Raum auch eine 
für die Ortslage bzw. den Bezugsraum 
relevante regionalplanerische ASB-
Festlegung mit deutlich längeren Fuß-
wegen oder unter angemessener Be-
rücksichtigung der Nutzung von Fahrrä-
dern den „wohnortnahen“ Bereich be-
stimmen.  
 
Gegenstand der zweiten Ausnahmevo-
raussetzung ist die Frage, ob städte-
bauliche oder siedlungsstrukturelle 
Gründe gegen eine Lage in einem zent-
ralen Versorgungsbereich sprechen.  
 
Städtebauliche Gründe (eher relevant 
bei Standorten mit Nähe zu einem zent-
ralen Versorgungsbereich, da bei 
Standorten, die weiter entfernt liegen, 
bereits siedlungsstrukturelle Gründe die 
Inanspruchnahme der Ausnahme be-
gründen können): In diesem Fall ist 
vorab zu prüfen, ob im naheliegenden 
bestehenden zentralen Versorgungsbe-
reich vorhandene Potenzialflächen für 
eine Gewährleistung der wohnortnahen 
Versorgung im Bezugsraum in Frage 
kommen oder durch seine Erweiterung 
ein Sondergebiet für ein Vorhaben im 
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Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit 
nahversorgungsrelevanten Kernsorti-
menten dargestellt und festgesetzt wer-
den kann. Die dabei insbesondere zu 
betrachtenden städtebaulichen Gründe 
sind bereits im Ziel dargelegt (Erhaltung 
gewachsener baulicher Strukturen, 
Rücksichtnahme auf ein historisch wert-
volles Ortsbild); ein weiterer städtebauli-
cher Grund können sehr kleinteilig par-
zellierte zentrale Versorgungsbereiche 
sein. Eine erst dann folgende Alterna-
tivenprüfung für außerhalb des zentra-
len Versorgungsbereichs liegende 
Standorte hat sich (ebenfalls) von innen 
nach außen zu bewegen und vorrangig 
städtebaulich integrierte Standorte in 
den Blick zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Siedlungsstrukturelle Gründe (i. d. R. 
eher relevant bei Standorten ohne Nähe 
zu einem zentralen Versorgungsbe-
reich): Diese Fallkonstellation berück-
sichtigt, dass die Suche nach Potenzial-
flächen im nächstgelegenen zentralen 
Versorgungsbereich aufgrund sied-
lungsstruktureller Besonderheiten (z. B. 
der räumlichen Distanz zum Bezugs-
raum) keine Lösung zur adäquaten 
Nahversorgung im Planungsraum dar-
stellt. Dafür kommen u. a. räumlich tren-
nende Barrieren wie Eisenbahntrassen 
oder Flüsse sowie eine durch eine ent-
sprechende Topographie bedingte sehr 

Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit 
nahversorgungsrelevanten Kernsorti-
menten dargestellt und festgesetzt wer-
den kann. Die dabei insbesondere zu 
betrachtenden städtebaulichen Gründe 
sind bereits im Ziel dargelegt (Erhaltung 
gewachsener baulicher Strukturen, 
Rücksichtnahme auf ein historisch wert-
volles Ortsbild); ein weiterer städtebauli-
cher Grund können sehr kleinteilig par-
zellierte zentrale Versorgungsbereiche 
sein. Eine erst dann folgende Alterna-
tivenprüfung für außerhalb des zentra-
len Versorgungsbereichs liegende 
Standorte hat sich (ebenfalls) von innen 
nach außen zu bewegen und vorrangig 
städtebaulich integrierte Standorte in 
den Blick zu nehmen, dabei aber zu dif-
ferenzieren, ob es sich um ein Neubau-
vorhaben oder um die Erweiterung ei-
nes bestehenden Vorhabens handelt. 
So wäre z.B. bei der Erweiterung eines 
bestehenden Vorhabens keine Alterna-
tivenprüfung erforderlich.  
 
Siedlungsstrukturelle Gründe (i. d. R. 
eher relevant bei Standorten ohne Nähe 
zu einem zentralen Versorgungsbe-
reich): Diese Fallkonstellation berück-
sichtigt, dass die Suche nach Potenzial-
flächen im nächstgelegenen zentralen 
Versorgungsbereich aufgrund sied-
lungsstruktureller Besonderheiten (z. B. 
der räumlichen Distanz zum Bezugs-
raum) keine Lösung zur adäquaten 
Nahversorgung im Planungsraum dar-
stellt. Dafür kommen u. a. räumlich tren-
nende Barrieren wie Eisenbahntrassen 
oder Flüsse sowie eine durch eine ent-
sprechende Topographie bedingte sehr 
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disperse Siedlungsstruktur innerhalb ei-
ner Gemeinde, aber auch eine räumli-
che Distanz in Frage, durch welche der 
nächstliegende zentrale Versorgungs-
bereich vor allem fußläufig nicht zu er-
reichen ist. Diese Konstellationen sind 
insbesondere im ländlichen Raum – 
aber auch in städtischen Räumen mit 
entsprechend disperser Siedlungsstruk-
tur – denkbar. In diesem Fall ist vorran-
gig zu prüfen, ob sich in dem ASB/Be-
zugsraum, für den die wohnortnahe 
Versorgung gewährleistet werden soll, 
ein integrierter Standort identifizieren 
lässt, welcher im Verbund mit weiteren 
Komplementärnutzungen als Anknüp-
fungspunkt für die Entwicklung eines 
neuen zentralen Versorgungsbereichs 
eignen kann. Ist dies nicht möglich, ist – 
da es sich bei der Ausnahme um eine 
Ausnahme vom in Ziel 6.5 -2 formulier-
ten Integrationsgebot handelt – bei der 
weiteren Prüfung von Alternativstandor-
ten eine möglichst städtebaulich inte-
grierte Lage (vgl. dazu Einzelhandelser-
lass des Landes Nordrhein - Westfalen) 
anzustreben (Suche von innen nach au-
ßen).  
Bei der Bewertung von möglichen Flä-
chen entbinden weder eine mangelnde 
Flächenverfügbarkeit – zumindest so-
fern die Kommune sich nicht nachweis-
lich um eine Mobilisierung der Flächen 
bemüht hat – noch der vorgetragene 
Bedarf eines großen Stellplatzangebots 
eines potentiellen Nahversorgungs-
marktes von dem Erfordernis einer städ-
tebaulich integrierten Lage.  
 

disperse Siedlungsstruktur innerhalb ei-
ner Gemeinde, aber auch eine räumli-
che Distanz in Frage, durch welche der 
nächstliegende zentrale Versorgungs-
bereich vor allem fußläufig nicht zu er-
reichen ist. Diese Konstellationen sind 
insbesondere im ländlichen Raum – 
aber auch in städtischen Räumen mit 
entsprechend disperser Siedlungsstruk-
tur – denkbar. In diesem Fall ist vorran-
gig zu prüfen, ob sich in dem ASB/Be-
zugsraum, für den die wohnortnahe 
Versorgung gewährleistet werden soll, 
ein integrierter Standort identifizieren 
lässt, welcher im Verbund mit weiteren 
Komplementärnutzungen als Anknüp-
fungspunkt für die Entwicklung eines 
neuen zentralen Versorgungsbereichs 
eignen kann. Ist dies nicht möglich, ist – 
da es sich bei der Ausnahme um eine 
Ausnahme vom in Ziel 6.5-2 formulier-
ten Integrationsgebot handelt – bei der 
weiteren Prüfung von Alternativstandor-
ten eine möglichst städtebaulich inte-
grierte Lage (vgl. dazu Einzelhandelser-
lass des Landes Nordrhein-Westfalen) 
anzustreben (Suche von innen nach au-
ßen).  
Bei der Bewertung von möglichen Flä-
chen entbinden weder eine mangelnde 
Flächenverfügbarkeit – zumindest so-
fern die Kommune sich nicht nachweis-
lich um eine Mobilisierung der Flächen 
bemüht hat – noch der vorgetragene 
Bedarf eines großen Stellplatzangebots 
eines potentiellen Nahversorgungs-
marktes von dem Erfordernis einer städ-
tebaulich integrierten Lage. 
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Zu der Bestimmung einer wesentlichen 
Beeinträchtigung zentraler Versor-
gungsbereiche – dritter Spiegelstrich – 
wird auf die entsprechenden Erläuterun-
gen zu Ziel 6.5-3 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Voraussetzungen für die Ausnahme 
sind im Ziel abschließend aufgeführt; 
der Nachweis für das Vorliegen der 
Ausnahmevoraussetzungen ist durch 
die Gemeinde zu führen. 
 
 

Zu der Bestimmung einer wesentlichen 
Beeinträchtigung zentraler Versor-
gungsbereiche – dritter Spiegelstrich – 
wird auf die entsprechenden Erläuterun-
gen zu Ziel 6.5-3 verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Voraussetzungen für die Ausnahme 
sind im Ziel abschließend aufgeführt; 
der Nachweis für das Vorliegen der 
Ausnahmevoraussetzungen ist durch 
die Gemeinde zu führen. 
 
Alle drei Spiegelstriche sind kumulativ 
zu erfüllen. 
 

Zu der Bestimmung einer wesentlichen 
Beeinträchtigung zentraler Versor-
gungsbereiche – dritter Spiegelstrich in 
beiden Ausnahmen – wird auf die ent-
sprechenden Erläuterungen zu Ziel 6.5-
3 verwiesen. 
 
Insgesamt bietet es sich mit Blick auf 
Grundsatz 6.1-2 an, auch bei den mit  
den Ausnahmen zur Nahversorgung er-
möglichten Standorten außerhalb zent-
raler Versorgungsbereiche Flächen effi-
zient zu nutzen – sei es durch eine mul-
tifunktionale oder mehrgeschossige 
Nutzung; z. B. könnten Parkflächen 
nicht separat, sondern unter- oder ober-
halb des Marktes angeordnet werden.  
 
Die Voraussetzungen für die Ausnahme 
sind im Ziel abschließend aufgeführt; 
der Nachweis für das Vorliegen der 
Ausnahmevoraussetzungen ist durch 
die Gemeinde zu führen.  
 
Alle drei Spiegelstriche in beiden Aus-
nahmen sind jeweils kumulativ zu  
erfüllen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diese Erläuterung ist im Hinblick auf 
eine flächensparende Siedlungsent-
wicklung zu begrüßen. 

7.1-5 Ziel 
Grünzüge 

7.1-5 Ziel 
Grünzüge 

7.1-5 Ziel 
Grünzüge 

 

Zur siedlungsräumlichen Gliederung 
sind in den Regionalplänen regionale 
Grünzüge als Vorranggebiete festzu-
legen. Sie sind auch als  

- siedlungsnahe Freiflächen für 
freiraumorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzungen, 

- Biotopverbindungen und  

Zur siedlungsräumlichen Gliederung 
sind in den Regionalplänen regionale 
Grünzüge als Vorranggebiete festzu-
legen. Sie sind auch als  

- siedlungsnahe Freiflächen für 
freiraumorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzungen, 

- Biotopverbindungen und  

Zur siedlungsräumlichen Gliederung 
sind in den Regionalplänen regionale 
Grünzüge als Vorranggebiete festzu-
legen. Sie sind auch als  

- siedlungsnahe Freiflächen für 
freiraumorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzungen, 

- Biotopverbindungen und  
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- in ihren klimatischen und lufthy-
gienischen Funktionen zu erhal-
ten und zu entwickeln. 

 
Regionale Grünzüge sind im Hinblick 
auf ihre freiraum- und siedlungsbe-
zogenen Funktionen vor einer sied-
lungsräumlichen Inanspruchnahme 
zu schützen. Sie dürfen für sied-
lungsräumliche Entwicklungen aus-
nahmsweise in Anspruch genommen 
werden, wenn für die siedlungsräum-
liche Entwicklung keine Alternativen 
außerhalb des betroffenen Grünzu-
ges bestehen und die Funktionsfä-
higkeit des Grünzuges erhalten 
bleibt. 

- in ihren klimatischen und lufthy-
gienischen Funktionen zu erhal-
ten und zu entwickeln. 

 
Regionale Grünzüge sind im Hinblick 
auf ihre freiraum- und siedlungsbe-
zogenen Funktionen vor einer sied-
lungsräumlichen Inanspruchnahme 
zu schützen. Sie dürfen für sied-
lungsräumliche Entwicklungen aus-
nahmsweise in Anspruch genommen 
werden, wenn für die siedlungsräum-
liche Entwicklung keine Alternativen 
außerhalb des betroffenen Grünzu-
ges bestehen und die Funktionsfä-
higkeit des Grünzuges erhalten 
bleibt. 

- in ihren klimatischen und lufthy-
gienischen Funktionen zu erhal-
ten und zu entwickeln. 

 
Regionale Grünzüge sind im Hinblick 
auf ihre freiraum- und siedlungsbe-
zogenen Funktionen vor einer sied-
lungsräumlichen Inanspruchnahme 
zu schützen. Sie dürfen für sied-
lungsräumliche Entwicklungen aus-
nahmsweise in Anspruch genommen 
werden, wenn für die siedlungsräum-
liche Entwicklung keine Alternativen 
außerhalb des betroffenen Grünzu-
ges bestehen und die Funktionsfä-
higkeit des Grünzuges erhalten 
bleibt. 

Erläuterung zu 7.1-5  
Schutz, Pflege und Entwicklung des 
Freiraumes sind insbesondere in ver-
dichteten Räumen im besonderen Maße 
erforderlich, da die hier noch vorhande-
nen Freiflächen einerseits besondere 
freiraum- und siedlungsbezogene Funk-
tionen erfüllen, andererseits aber durch 
konkurrierende Raumansprüche stark 
bedroht sind. 
 
In den Regionalplänen sind besonders 
in verdichteten Räumen regionale Grün-
züge festzulegen, um das Zusammen-
wachsen von Siedlungsbereichen zu 
vermeiden und siedlungsnahe Flächen  
für Erholung, Sport und Freizeit, lufthy-
gienische und klimatische Ausgleichs-
wirkungen, eine  Vernetzung von Bioto-
pen, die Landwirtschaft sowie für an-
dere Freiraumfunktionen zu sichern und  
zu entwickeln.  
 

Erläuterung zu 7.1-5  
Schutz, Pflege und Entwicklung des 
Freiraumes sind insbesondere in ver-
dichteten Räumen im besonderen Maße 
erforderlich, da die hier noch vorhande-
nen Freiflächen einerseits besondere 
freiraum- und siedlungsbezogene Funk-
tionen erfüllen, andererseits aber durch 
konkurrierende Raumansprüche stark 
bedroht sind. 
 
In den Regionalplänen sind besonders 
in verdichteten Räumen regionale Grün-
züge festzulegen, um das Zusammen-
wachsen von Siedlungsbereichen zu 
vermeiden und siedlungsnahe Flächen  
für Erholung, Sport und Freizeit, lufthy-
gienische und klimatische Ausgleichs-
wirkungen, eine  Vernetzung von Bioto-
pen, die Landwirtschaft sowie für an-
dere Freiraumfunktionen zu sichern und  
zu entwickeln.  
 

Erläuterung zu 7.1-5  
Schutz, Pflege und Entwicklung des 
Freiraumes sind insbesondere in ver-
dichteten Räumen im besonderen Maße 
erforderlich, da die hier noch vorhande-
nen Freiflächen einerseits besondere 
freiraum- und siedlungsbezogene Funk-
tionen erfüllen, andererseits aber durch 
konkurrierende Raumansprüche stark 
bedroht sind. 
 
In den Regionalplänen sind besonders 
in verdichteten Räumen regionale Grün-
züge festzulegen, um das Zusammen-
wachsen von Siedlungsbereichen zu 
vermeiden und siedlungsnahe Flächen 
für Erholung, Sport und Freizeit, lufthy-
gienische und klimatische Ausgleichs-
wirkungen, eine Vernetzung von Bioto-
pen, die Landwirtschaft sowie für an-
dere Freiraumfunktionen zu sichern und 
zu entwickeln. Außerdem tragen die re-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ergänzten Erläuterungen sind zu 
begrüßen. 
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Die Festlegung der regionalen Grün-
züge in den Regionalplänen soll auf der 
Basis der im LEP nachrichtlich darge-
stellten Grünzüge erfolgen und diese 
weiterentwickeln; die nachrichtliche  
Darstellung gibt die Abgrenzung der re-
gionalen Grünzüge zum Zeitpunkt der 
LEP-Erarbeitung wieder. 
 
Dazu gehören insbesondere die Grün-
züge in den stärker verdichteten Räu-
men der Rheinschiene und des Ruhrge-
bietes. Im Ruhrgebiet hat die Festle-
gung und Sicherung von regionalen 
Grünzügen und Regionalparke eine 
lange Tradition. Die sieben in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden regionalen Grün-
züge im Ruhrgebiet aus den 1920er 
Jahren wurden mit der Internationalen 
Bauausstellung „Emscher Park“ mit 
dem Neuen Emschertal als neuem Ost-
West-Grünzug zum „Emscher Land-
schaftspark“ vernetzt. Die weitere Aus-
gestaltung des Emscher Landschafts-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festlegung der regionalen Grün-
züge in den Regionalplänen soll auf der 
Basis der im LEP nachrichtlich darge-
stellten Grünzüge erfolgen und diese 
weiterentwickeln; die nachrichtliche  
Darstellung gibt die Abgrenzung der re-
gionalen Grünzüge zum Zeitpunkt der 
LEP-Erarbeitung wieder. 
 
Dazu gehören insbesondere die Grün-
züge in den stärker verdichteten Räu-
men der Rheinschiene und des Ruhrge-
bietes. Im Ruhrgebiet hat die Festle-
gung und Sicherung von regionalen 
Grünzügen und Regionalparke eine 
lange Tradition. Die sieben in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden regionalen Grün-
züge im Ruhrgebiet aus den 1920er 
Jahren wurden mit der Internationalen 
Bauausstellung „Emscher Park“ mit 
dem Neuen Emschertal als neuem Ost-
West-Grünzug zum „Emscher Land-
schaftspark“ vernetzt. Die weitere Aus-
gestaltung des Emscher Landschafts-

gionalen Grünzüge durch ihre Lufthygi-
ene- und Kühlungseffekte zur Minde-
rung von Hitzestress und der Verbesse-
rung der Luftqualität bei. Diese Funktio-
nen gewinnen vor dem Hintergrund des 
Klimawandels insbesondere in verdich-
teten Räumen erheblich an Bedeutung. 
Darüber hinaus sind sie von zentraler 
Bedeutung für die Vernetzung von Bio-
topen und den Arten- und Biotopschutz.  
Regionale Grünzüge tragen zugleich 
dazu bei, großräumig zusammenhän-
gende Freiräume zu erhalten und einer 
weiteren Zersiedelung entgegenzuwir-
ken, was auch für die dauerhafte Siche-
rung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
von zentraler Bedeutung ist.  
Die Festlegung der regionalen Grün-
züge in den Regionalplänen soll auf der 
Basis der im LEP nachrichtlich darge-
stellten Grünzüge erfolgen und diese 
weiterentwickeln; die nachrichtliche Dar-
stellung gibt die Abgrenzung der regio-
nalen Grünzüge zum Zeitpunkt der 
LEP-Erarbeitung wieder.  
 
Dazu gehören insbesondere die Grün-
züge in den stärker verdichteten Räu-
men der Rheinschiene und des Ruhrge-
bietes. Im Ruhrgebiet hat die Festle-
gung und Sicherung von regionalen 
Grünzügen und Regionalparke eine 
lange Tradition. Die sieben in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden regionalen Grün-
züge im Ruhrgebiet aus den 1920er 
Jahren wurden mit der Internationalen 
Bauausstellung „Emscher Park“ mit 
dem Neuen Emschertal als neuem Ost-
West-Grünzug zum „Emscher Land-
schaftspark“ vernetzt. Die weitere Aus-
gestaltung des Emscher Landschafts-
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parks ist in der Laufzeit des vorliegen-
den LEP eine besondere Aufgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale Grünzüge sind insbesondere 
durch die Bauleitplanung im Rahmen 
der vorgegebenen landesplanerischen 
Ziele zu sichern und mit weiteren Flä-
chen, die der wohnungsnahen Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitnutzung der 
Bevölkerung dienen oder besondere 
Bedeutung für die Stadtökologie den Ar-
ten- und Biotopschutz sowie die Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels 
haben, zu ergänzen, zu vernetzen und 
ggf. wiederherzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn siedlungsräumliche Inanspruch-
nahmen von regionalen Grünzügen im 
Ausnahmefall unabwendbar sind, soll 
geprüft werden, ob im funktionalen Um-
feld des Grünzuges, der durch die Sied-
lungsausweisung betroffen ist, insbe-
sondere durch Rücknahmen von Sied-
lungsbereichen und Bauflächen oder 
durch Erweiterung des Grünzuges an 

parks ist in der Laufzeit des vorliegen-
den LEP eine besondere Aufgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale Grünzüge sind insbesondere 
durch die Bauleitplanung im Rahmen 
der vorgegebenen landesplanerischen 
Ziele zu sichern und mit weiteren Flä-
chen, die der wohnungsnahen Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitnutzung der 
Bevölkerung dienen oder besondere 
Bedeutung für die Stadtökologie den Ar-
ten- und Biotopschutz sowie die Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels 
haben, zu ergänzen, zu vernetzen und 
ggf. wiederherzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn siedlungsräumliche Inanspruch-
nahmen von regionalen Grünzügen im 
Ausnahmefall unabwendbar sind, soll 
geprüft werden, ob im funktionalen Um-
feld des Grünzuges, der durch die Sied-
lungsausweisung betroffen ist, insbe-
sondere durch Rücknahmen von Sied-
lungsbereichen und Bauflächen oder 
durch Erweiterung des Grünzuges an 

parks ist in der Laufzeit des vorliegen-
den LEP eine besondere Aufgabe.  
Die Weiterentwicklung des Land-
schaftsparks stellt auch im Kontext der 
Klimaanpassung eine wichtige Aufgabe 
dar, um die Verbesserung der klimati-
schen Resilienz durch Schaffung von 
Kühlzonen und den Erhalt von Natur-
räumen zu entwickeln. 
 
Regionale Grünzüge sind insbesondere 
durch die Bauleitplanung im Rahmen 
der vorgegebenen landesplanerischen 
Ziele zu sichern und mit weiteren Flä-
chen, die der wohnungsnahen Erho-
lungs-, Sport- und Freizeitnutzung der 
Bevölkerung dienen oder besondere 
Bedeutung für die Stadtökologie den Ar-
ten- und Biotopschutz sowie die Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels 
haben, zu ergänzen, zu vernetzen und 
ggf. wiederherzustellen.  
 
Auch die Landwirtschaft soll von einer 
nachhaltigen Entwicklung und Nutzung 
der Regionalen Grünzüge profitieren, 
etwa durch die Bereitstellung von ökolo-
gisch wertvollen Flächen, die gleichzei-
tig landwirtschaftliche Nutzungsmöglich-
keiten bieten.  
 
Wenn siedlungsräumliche Inanspruch-
nahmen von regionalen Grünzügen im 
Ausnahmefall unabwendbar sind, soll 
geprüft werden, ob im funktionalen Um-
feld des Grünzuges, der durch die Sied-
lungsausweisung betroffen ist, insbe-
sondere durch Rücknahmen von Sied-
lungsbereichen und Bauflächen oder 
durch Erweiterung des Grünzuges an 
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anderer Stelle ein funktionaler Aus-
gleich zugunsten des Grünzuges er-
reicht werden kann. 

 

anderer Stelle ein funktionaler Aus-
gleich zugunsten des Grünzuges er-
reicht werden kann. 

 

anderer Stelle ein funktionaler Aus-
gleich zugunsten des Grünzuges er-
reicht werden kann. 

7.2-2 Ziel 
Gebiete für den Schutz der Natur 

7.2-2 Ziel 
Gebiete für den Schutz der Natur 

7.2-2 Ziel 
Gebiete für den Schutz der Natur 

 

Die im LEP zeichnerisch festgelegten 
Gebiete für den Schutz der Natur 
sind für den landesweiten Biotopver-
bund zu sichern und in den Regio-
nalplänen über die Festlegung von 
Bereichen zum Schutz der Natur zu 
konkretisieren. Die Bereiche zum 
Schutz der Natur sind durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu erhalten und 
zu entwickeln.  
 
Das im LEP zeichnerisch festgelegte 
Gebiet für den Schutz der Natur, wel-
ches das Gebiet des bestehenden 
Nationalparks Eifel überlagert, ist 
durch Festlegungen der Regionalpla-
nung in seiner Einzigartigkeit und na-
turräumlichen Funktionsvielfalt zu er-
halten und zu entwickeln. 
  
Das im LEP zeichnerisch festgelegte 
Gebiet für den Schutz der Natur, wel-
ches das Gebiet des derzeitigen 
Truppenübungsplatzes Senne über-
lagert, das sich im Eigentum des 
Bundes befindet, ist durch Festle-
gungen der Regionalplanung in sei-
ner Einzigartigkeit und naturräumli-
chen Funktionsvielfalt als einer der 
bedeutendsten zusammenhängen-
den Biotopkomplexe in Nordrhein-
Westfalen so zu erhalten, dass die 

Die im LEP zeichnerisch festgelegten 
Gebiete für den Schutz der Natur 
sind für den landesweiten Biotopver-
bund zu sichern und in den Regio-
nalplänen über die Festlegung von 
Bereichen zum Schutz der Natur zu 
konkretisieren. Die Bereiche zum 
Schutz der Natur sind durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu erhalten und 
zu entwickeln.  
 
Das im LEP zeichnerisch festgelegte 
Gebiet für den Schutz der Natur, wel-
ches das Gebiet des bestehenden 
Nationalparks Eifel überlagert, ist 
durch Festlegungen der Regionalpla-
nung in seiner Einzigartigkeit und na-
turräumlichen Funktionsvielfalt zu er-
halten und zu entwickeln. 
  
Das im LEP zeichnerisch festgelegte 
Gebiet für den Schutz der Natur, wel-
ches das Gebiet des derzeitigen 
Truppenübungsplatzes Senne über-
lagert, das sich im Eigentum des 
Bundes befindet, ist durch Festle-
gungen der Regionalplanung in sei-
ner Einzigartigkeit und naturräumli-
chen Funktionsvielfalt als einer der 
bedeutendsten zusammenhängen-
den Biotopkomplexe in Nordrhein-
Westfalen so zu erhalten, dass die 

Die im LEP zeichnerisch festgelegten 
Gebiete für den Schutz der Natur 
sind für den landesweiten Biotopver-
bund zu sichern und in den Regio-
nalplänen über die Festlegung von 
Bereichen zum Schutz der Natur zu 
konkretisieren. Die Bereiche zum 
Schutz der Natur sind durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu erhalten und 
zu entwickeln.  
 
Das im LEP zeichnerisch festgelegte 
Gebiet für den Schutz der Natur, wel-
ches das Gebiet des bestehenden 
Nationalparks Eifel überlagert, ist 
durch Festlegungen der Regionalpla-
nung in seiner Einzigartigkeit und na-
turräumlichen Funktionsvielfalt zu er-
halten und zu entwickeln. 
  
Das im LEP zeichnerisch festgelegte 
Gebiet für den Schutz der Natur, wel-
ches das Gebiet des derzeitigen 
Truppenübungsplatzes Senne über-
lagert, das sich im Eigentum des 
Bundes befindet, ist durch Festle-
gungen der Regionalplanung in sei-
ner Einzigartigkeit und naturräumli-
chen Funktionsvielfalt als einer der 
bedeutendsten zusammenhängen-
den Biotopkomplexe in Nordrhein-
Westfalen so zu erhalten, dass die 
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Unterschutzstellung als Nationalpark 
möglich ist. 
 

Unterschutzstellung als Nationalpark 
möglich ist. 

 

Unterschutzstellung als Nationalpark 
möglich ist. 

Erläuterung zu 7.2-2 
In den im LEP festgelegten Gebieten für 
den Schutz der Natur haben die Ziele 
des Naturschutzes Vorrang vor anderen 
raumbedeutsamen Nutzungsansprü-
chen. Diese Gebiete sind als Grundge-
rüst des landesweiten Biotopverbundes 
zu erhalten oder zu entwickeln. 
 
Die zeichnerische Festlegung der Ge-
biete zum Schutz der Natur erfasst die 
FFH-Gebiete, Kernflächen der Vogel-
schutzgebiete, den Nationalpark Eifel, 
die ausgewiesenen Naturschutzgebiete 
sowie weitere naturschutzfachlich wert-
volle Gebiete, die für den Aufbau eines 
landesweiten Biotopverbundes beson-
dere Bedeutung haben. Dies umfasst 
auch den besonderen Schutz von Flä-
chen, für die das politische Ziel besteht, 
einen zukünftigen Nationalpark Senne 
zu schaffen. 
 
Ziel 7.2-2 Absatz 2 und Absatz 3 dienen 
der raumordnerischen Sicherung des 
bestehenden Nationalparks Eifel sowie 
der Sicherung einer geeigneten Ge-
bietskulisse für die mögliche Auswei-
sung eines künftigen Nationalparks 
„Senne“.  
 
Es liegen einstimmige Landtagsbe-
schlüsse aus den Jahren 1991 und 
2005 vor, die die Ausweisung eines Na-
tionalparks im Bereich der Senne als 
strategisches Ziel festlegen. 
 

Änderung der Erläuterung zu 7.2-2 
In den im LEP festgelegten Gebieten für 
den Schutz der Natur haben die Ziele 
des Naturschutzes Vorrang vor anderen 
raumbedeutsamen Nutzungsansprü-
chen. Diese Gebiete sind als Grundge-
rüst des landesweiten Biotopverbundes 
zu erhalten oder zu entwickeln. 
 
Die zeichnerische Festlegung der Ge-
biete zum Schutz der Natur erfasst die 
FFH-Gebiete, Kernflächen der Vogel-
schutzgebiete, den Nationalpark Eifel, 
die ausgewiesenen Naturschutzgebiete 
sowie weitere naturschutzfachlich wert-
volle Gebiete, die für den Aufbau eines 
landesweiten Biotopverbundes beson-
dere Bedeutung haben. Dies umfasst 
auch den besonderen Schutz von Flä-
chen, für die das politische Ziel besteht, 
einen zukünftigen Nationalpark Senne 
zu schaffen. 
 
Ziel 7.2-2 Absatz 2 und Absatz 3 dienen 
der raumordnerischen Sicherung des 
bestehenden Nationalparks Eifel sowie 
der Sicherung einer geeigneten Ge-
bietskulisse für die mögliche Auswei-
sung eines künftigen Nationalparks 
„Senne“. 
 
Es liegen einstimmige Landtagsbe-
schlüsse aus den Jahren 1991 und 
2005 vor, die die Ausweisung eines Na-
tionalparks im Bereich der Senne als 
strategisches Ziel festlegen. 
 

Änderung der Erläuterung zu 7.2-2 
In den im LEP festgelegten Gebieten für 
den Schutz der Natur haben die Ziele 
des Naturschutzes Vorrang vor anderen 
raumbedeutsamen Nutzungsansprü-
chen. Diese Gebiete sind als Grundge-
rüst des landesweiten Biotopverbundes 
zu erhalten oder zu entwickeln.  
 
Die zeichnerische Festlegung der Ge-
biete zum Schutz der Natur erfasst die 
FFH-Gebiete, Kernflächen der Vogel-
schutzgebiete, den Nationalpark Eifel, 
die ausgewiesenen Naturschutzgebiete 
sowie weitere naturschutzfachlich wert-
volle Gebiete, die für den Aufbau eines 
landesweiten Biotopverbundes beson-
dere Bedeutung haben. Dies umfasst 
auch den besonderen Schutz von Flä-
chen, für die das politische Ziel besteht, 
einen zukünftigen Nationalpark Senne 
zu schaffen.  
 
Ziel 7.2-2 Absatz 2 und Absatz 3 dien-
ten der raumordnerischen Sicherung 
des bestehenden Nationalparks Eifel 
sowie der Sicherung einer geeigneten 
Gebietskulisse für die mögliche Auswei-
sung eines künftigen Nationalparks 
„Senne“.  
 
Es liegen einstimmige Landtagsbe-
schlüsse aus den Jahren 1991 und 
2005 vor, die die Ausweisung eines Na-
tionalparks im Bereich der Senne als 
strategisches Ziel festlegen.  
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Die fachliche Eignung des Truppen-
übungsplatzes Senne für eine derartige 
Ausweisung ist durch Gutachten belegt. 
Nach Aufgabe der militärischen Nut-
zung des Truppenübungsplatzes 
Senne, oder soweit mit dieser verein-
bar, soll auf den Flächen des Bundes 
ein Nationalpark Senne geschaffen wer-
den. Die textlichen Festlegungen dienen 
dazu, diese besondere Schutzwürdig-
keit der Sennelandschaft dauerhaft mit 
den Mitteln der Raumordnung zu erhal-
ten. Um das Gebiet der Senne in seiner 
Einzigartigkeit als einer der bedeutends-
ten zusammenhängenden Biotopkom-
plexe in Nordrhein-Westfalen zu erhal-
ten, stellt die Regionalplanung insbe-
sondere sicher, dass die naturräumli-
chen Voraussetzungen für eine künftige 
Unterschutzstellung als Nationalpark er-
halten werden. 
 
Die Darstellungsschwelle für diese Ge-
biete liegt maßstabsbedingt im LEP bei 
150 ha, weshalb der LEP nur das 
Grundgerüst des landesweiten Bio-
topverbundes zeichnerisch festlegen 
kann. Die Gebiete zum Schutz der Na-
tur sind deshalb in den Regionalplänen 
über die Festlegung von Bereichen zum 
Schutz der Natur (BSN) zu konkretisie-
ren und auf der Basis eines natur-
schutzfachlichen Fachbeitrages um wei-
tere für den regionalen Biotopverbund 
bedeutsame Bereiche zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 

Die fachliche Eignung des Truppen-
übungsplatzes Senne für eine derartige 
Ausweisung ist durch Gutachten belegt. 
Nach Aufgabe der militärischen Nut-
zung des Truppenübungsplatzes 
Senne, oder soweit mit dieser verein-
bar, soll auf den Flächen des Bundes 
ein Nationalpark Senne geschaffen wer-
den. Die textlichen Festlegungen dienen 
dazu, diese besondere Schutzwürdig-
keit der Sennelandschaft dauerhaft mit 
den Mitteln der Raum-ordnung zu erhal-
ten. Um das Gebiet der Senne in seiner 
Einzigartigkeit als einer der bedeutends-
ten zusammenhängenden Biotopkom-
plexe in Nordrhein-Westfalen zu erhal-
ten, stellt die Regionalplanung insbe-
sondere sicher, dass die naturräumli-
chen Voraussetzungen für eine künftige 
Unterschutzstellung als Nationalpark er-
halten werden. 
 
Die Darstellungsschwelle für diese Ge-
biete liegt maßstabsbedingt im LEP bei 
150 ha, weshalb der LEP nur das 
Grundgerüst des landesweiten Bio-
topverbundes zeichnerisch festlegen 
kann. Die Gebiete zum Schutz der Na-
tur sind deshalb in den Regionalplänen 
über die Festlegung von Bereichen zum 
Schutz der Natur (BSN) zu konkretisie-
ren und auf der Basis eines natur-
schutzfachlichen Fachbeitrages um wei-
tere für den regionalen Biotopverbund 
bedeutsame Bereiche zu ergänzen. 
 
Gemäß der DVO zum LPlG können in 
den Regionalplänen Bereiche für den 
Schutz der Natur (Vorranggebiete) fest-
gelegt werden, in denen der Schutz, die 
Pflege und die Entwicklung wertvoller 

Die fachliche Eignung des Truppen-
übungsplatzes Senne für eine derartige 
Ausweisung ist durch Gutachten belegt. 
Nach Aufgabe der militärischen Nut-
zung des Truppenübungsplatzes 
Senne, oder soweit mit dieser verein-
bar, soll auf den Flächen des Bundes 
ein Nationalpark Senne geschaffen wer-
den. Die textlichen Festlegungen dienen 
dazu, diese besondere Schutzwürdig-
keit der Sennelandschaft dauerhaft mit 
den Mitteln der Raumordnung zu erhal-
ten. Um das Gebiet der Senne in seiner 
Einzigartigkeit als einer der bedeutends-
ten zusammenhängenden Biotopkom-
plexe in Nordrhein-Westfalen zu erhal-
ten, stellt die Regionalplanung insbe-
sondere sicher, dass die naturräumli-
chen Voraussetzungen für eine künftige 
Unterschutzstellung als Nationalpark er-
halten werden.  
 
Die Darstellungsschwelle für diese Ge-
biete liegt maßstabsbedingt im LEP bei 
150 ha, weshalb der LEP nur das 
Grundgerüst des landesweiten Bio-
topverbundes zeichnerisch festlegen 
kann. Die Gebiete zum Schutz der Na-
tur sind deshalb in den Regionalplänen 
über die Festlegung von Bereichen zum 
Schutz der Natur (BSN) zu konkretisie-
ren und auf der Basis eines natur-
schutzfachlichen Fachbeitrages um wei-
tere für den regionalen Biotopverbund 
bedeutsame Bereiche zu ergänzen.  
 
Gemäß der DVO zum LPlG können in 
den Regionalplänen Bereiche für den 
Schutz der Natur (Vorranggebiete) fest-
gelegt werden, in denen der Schutz, die 
Pflege und die Entwicklung wertvoller 
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Auf der Grundlage der Verpflichtung 
zum Aufbau eines europäischen 
Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ hat 
Nordrhein-Westfalen insgesamt 518 
FFH-Gebiete und 28 Vogelschutzge-
biete (Stand 2011), die ca. 8,4 % der 
Landesfläche einnehmen, an die EU ge-
meldet. Die FFH-Gebiete sind weitge-
hend als Naturschutzgebiete ausgewie-
sen. 
 
Der Schutz der Vogelschutzgebiete ist 
bereits über § 48 c Abs. 5 LG NW gere-
gelt und bedarf keiner weiteren Festset-
zung als Naturschutzgebiet, sofern nicht 
in Teilbereichen andere Schutzgründe 
dafür sprechen. 
 
 
Neben dem Nationalpark Eifel sowie 
den bereits rechtskräftig festgesetzten 
Naturschutzgebieten (ab 150 ha) wer-
den weitere für den Naturschutz und 

Arten und Lebensgemeinschaften als 
Teil eines landesweiten Biotopverbun-
des sowie der Erhalt und der Schutz an-
derer Naturerscheinungen Vorrang von 
entgegenstehenden Nutzungen haben. 
Dazu gehören insbesondere auch fest-
gesetzte Naturschutzgebiete und Frei-
raumbereiche, die künftig in ihren we-
sentlichen Teilen entsprechend ge-
schützt werden sollen. 
 
In Bereichen für den Schutz der Natur 
sind andere raumbedeutsame Funktio-
nen oder Nutzungen ausgeschlossen, 
soweit diese mit den vorrangigen Funk-
tionen oder Nutzungen des BSN nicht 
vereinbar sind (vgl. § 7 Abs. 3 ROG). 
 
Auf der Grundlage der Verpflichtung 
zum Aufbau eines europäischen 
Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ hat 
Nordrhein-Westfalen insgesamt 518 
517 FFH-Gebiete und 28 29 Vogel-
schutzgebiete (Stand 2011 2024), die 
ca. 8,4 8,9 % der Landesfläche einneh-
men, an die EU gemeldet. Die FFH-Ge-
biete sind weitgehend als Naturschutz-
gebiete ausgewiesen. 
 
Der Schutz der Vogelschutzgebiete ist 
bereits über § 48 c Abs. 5 LG NW § 52 
LNatSchG NRW geregelt und bedarf 
keiner weiteren Festsetzung als Natur-
schutzgebiet, sofern nicht in Teilberei-
chen andere Schutzgründe dafür spre-
chen. 
 
Neben dem Nationalpark Eifel sowie 
den bereits rechtskräftig festgesetzten 
Naturschutzgebieten (ab 150 ha) wer-
den weitere für den Naturschutz und 

Arten und Lebensgemeinschaften als 
Teil eines landesweiten Biotopverbun-
des sowie der Erhalt und der Schutz an-
derer Naturerscheinungen Vorrang von 
entgegenstehenden Nutzungen haben. 
Dazu gehören insbesondere auch fest-
gesetzte Naturschutzgebiete und Frei-
raumbereiche, die künftig in ihren we-
sentlichen Teilen entsprechend ge-
schützt werden sollen.  
 
In Bereichen für den Schutz der Natur 
sind andere raumbedeutsame Funktio-
nen oder Nutzungen ausgeschlossen, 
soweit diese mit den vorrangigen Funk-
tionen oder Nutzungen des BSN nicht 
vereinbar sind (vgl. § 7 Abs. 3 ROG).  
 
Auf der Grundlage der Verpflichtung 
zum Aufbau eines europäischen 
Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ hat 
Nordrhein-Westfalen insgesamt 518 
517 FFH-Gebiete und 28 29 Vogel-
schutzgebiete (Stand 2011 2024), die 
ca. 8,4 8,9 % der Landesfläche einneh-
men, an die EU gemeldet. Die FFH-Ge-
biete sind weitgehend als Naturschutz-
gebiete ausgewiesen. 
 
Der Schutz der Vogelschutzgebiete ist 
bereits über § 48 c Abs. 5 LG NW § 52 
LNatSchG NRW geregelt und bedarf 
keiner weiteren Festsetzung als Natur-
schutzgebiet, sofern nicht in Teilberei-
chen andere Schutzgründe dafür spre-
chen. 
 
Neben dem Nationalpark Eifel sowie 
den bereits rechtskräftig festgesetzten 
Naturschutzgebieten (ab 150 ha) wer-
den weitere für den Naturschutz und 
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den landesweiten Biotopverbund wert-
volle Gebiete, die in den Regionalplä-
nen mit Planungsstand vom 31. Dezem-
ber 2014 als Bereiche zum Schutz der 
Natur festgelegt sind in die Kulisse der 
Gebiete zum Schutz der Natur einbezo-
gen. 
 
Die Festlegung der Gebiete für den 
Schutz der Natur beruht auf fachlichen 
Einschätzungen des LANUV und ist auf 
der Planungsebene des LEPs mit ande-
ren Nutzungsansprüchen abgewogen 
worden. Andere Raumansprüche wer-
den weiterhin auf nachgeordneten Pla-
nungsebenen im Rahmen der Konkreti-
sierungen von Schutzgebietsauswei-
sungen oder Maßnahmen des Natur- 
und Landschaftsschutzes unter Ein-
schluss des Vertragsnaturschutzes be-
rücksichtigt. 
 
Über die Ausweisung von Schutzgebie-
ten für Natur und Landschaft wird nicht 
im LEP, sondern auf der nachgeordne-
ten Planungsebene im Rahmen der 
Landschaftsplanung oder durch die für 
Naturschutz zuständigen Behörden ent-
schieden. 
 
Dazu gehört auch zu prüfen, ob und in-
wieweit die Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auch durch vertragliche Verein-
barungen (Vertragsnaturschutz) zu er-
reichen sind. 
 
Die Festlegung von Gebieten für den 
Schutz der Natur erstreckt sich auch auf 
die naturschutzwürdigen Teile von mili-

den landesweiten Biotopverbund wert-
volle Gebiete, die in den Regionalplä-
nen mit Planungsstand vom 31. Dezem-
ber 2014 als Bereiche zum Schutz der 
Natur festgelegt sind in die Kulisse der 
Gebiete zum Schutz der Natur einbezo-
gen. 
 
Die Festlegung der Gebiete für den 
Schutz der Natur beruht auf fachlichen 
Einschätzungen des LANUV und ist auf 
der Planungsebene des LEPs mit ande-
ren Nutzungsansprüchen abgewogen 
worden. Andere Raumansprüche wer-
den weiterhin auf nachgeordneten Pla-
nungsebenen im Rahmen der Konkreti-
sierungen von Schutzgebietsauswei-
sungen oder Maßnahmen des Natur- 
und Landschaftsschutzes unter Ein-
schluss des Vertragsnaturschutzes be-
rücksichtigt. 
 
Über die Ausweisung von Schutzgebie-
ten für Natur und Landschaft wird nicht 
im LEP, sondern auf der nachgeordne-
ten Planungsebene im Rahmen der 
Landschaftsplanung oder durch die für 
Naturschutz zuständigen Behörden ent-
schieden. 
 
Dazu gehört auch zu prüfen, ob und in-
wieweit die Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auch durch vertragliche Verein-
barungen (Vertragsnaturschutz) zu er-
reichen sind. 
 
Die Festlegung von Gebieten für den 
Schutz der Natur erstreckt sich auch auf 
die naturschutzwürdigen Teile von mili-

den landesweiten Biotopverbund wert-
volle Gebiete, die in den Regionalplä-
nen mit Planungsstand vom 31. Dezem-
ber 2014 als Bereiche zum Schutz der 
Natur festgelegt sind in die Kulisse der 
Gebiete zum Schutz der Natur einbezo-
gen. 
 
Die Festlegung der Gebiete für den 
Schutz der Natur beruht auf fachlichen 
Einschätzungen des LANUVK und ist 
auf der Planungsebene des LEPs mit 
anderen Nutzungsansprüchen abgewo-
gen worden. Andere Raumansprüche 
werden weiterhin auf nachgeordneten 
Planungsebenen im Rahmen der Kon-
kretisierungen von Schutzgebietsaus-
weisungen oder Maßnahmen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes unter Ein-
schluss des Vertragsnaturschutzes be-
rücksichtigt.  
 
Über die Ausweisung von Schutzgebie-
ten für Natur und Landschaft wird nicht 
im LEP, sondern auf der nachgeordne-
ten Planungsebene im Rahmen der 
Landschaftsplanung oder durch die für 
Naturschutz zuständigen Behörden ent-
schieden.  
 
Dazu gehört auch zu prüfen, ob und in-
wieweit die Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auch durch vertragliche Verein-
barungen (Vertragsnaturschutz) zu er-
reichen sind.  
 
Die Festlegung von Gebieten für den 
Schutz der Natur erstreckt sich auch auf 
die naturschutzwürdigen Teile von mili-

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wiederaufnahme dieser Erläuterung 
ist zu begrüßen. 
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tärisch genutzten Gebieten. Bei Maß-
nahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist auf Flächen, die 
ausschließlich oder überwiegend Zwe-
cken der Verteidigung, einschließlich 
der Erfüllung internationaler Verpflich-
tungen und des Schutzes der Zivilbevöl-
kerung dienen oder in einem verbindli-
chen Plan für die genannten Zwecke 
ausgewiesen sind, die bestimmungsge-
mäße Nutzung zu gewährleisten. Die 
Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind hier zu berücksichti-
gen (vgl. § 4 BNatSchG). Unberührt 
bleiben insoweit Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund einvernehmlicher Regelung 
zwischen den Verwaltungen des Militärs 
und des Naturschutzes. 
 

tärisch genutzten Gebieten. Bei Maß-
nahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist auf Flächen, die 
ausschließlich oder überwiegend Zwe-
cken der Verteidigung, einschließlich 
der Erfüllung internationaler Verpflich-
tungen und des Schutzes der Zivilbevöl-
kerung dienen oder in einem verbindli-
chen Plan für die genannten Zwecke 
ausgewiesen sind, die bestimmungsge-
mäße Nutzung zu gewährleisten. Die 
Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind hier zu berücksichti-
gen (vgl. § 4 BNatSchG). Unberührt 
bleiben insoweit Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund einvernehmlicher Regelung 
zwischen den Verwaltungen des Militärs 
und des Naturschutzes. 
 
Soweit Gebiete zum Schutz der Natur 
an GIB mit Betriebsbereichen nach 
Störfallverordnung angrenzen, ist bei 
der Ausweisung von naturschutzfachli-
chen Entwicklungsmaßnahmen dem 
Umgebungsschutz entsprechend 
Grundsatz 6.3-2 Rechnung zu tragen. 
 

tärisch genutzten Gebieten. Bei Maß-
nahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist auf Flächen, die 
ausschließlich oder überwiegend Zwe-
cken der Verteidigung, einschließlich 
der Erfüllung internationaler Verpflich-
tungen und des Schutzes der Zivilbevöl-
kerung dienen oder in einem verbindli-
chen Plan für die genannten Zwecke 
ausgewiesen sind, die bestimmungsge-
mäße Nutzung zu gewährleisten. Die 
Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind hier zu berücksichti-
gen (vgl. § 4 BNatSchG). Unberührt 
bleiben insoweit Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund einvernehmlicher Regelung 
zwischen den Verwaltungen des Militärs 
und des Naturschutzes.  
 
Soweit Gebiete zum Schutz der Natur 
an GIB Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzung mit Betriebsberei-
chen nach Störfallverordnung angren-
zen, ist bei der Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Entwicklungsmaßnah-
men dem Umgebungsschutz entspre-
chend Grundsatz 6.3-2 Rechnung zu 
tragen. 
 
Die Frage einer Inanspruchnahme eines 
GSN ist im Rahmen von Ziel 7.2-3 zur 
ausnahmsweisen Inanspruchnahme 
von BSN zu klären. Eine Doppelprüfung 
erfolgt dabei nicht. Maßgeblich ist das 
BSN, welches den GSN konkretisiert. 
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7.2-3 Ziel  
Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen 

7.2-3 Ziel  
Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen  
Ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von Bereichen für den Schutz der 
Natur 

7.2-3 Ziel  
Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen  
Ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von Bereichen für den Schutz der 
Natur 

 

Vorbehaltlich weitergehender natur-
schutzrechtlicher Regelungen darf 
ein Gebiet für den Schutz der Natur 
oder Teile davon für raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen 
nur in Anspruch genommen werden, 
wenn die angestrebte Nutzung nicht 
an anderer Stelle realisierbar ist, die 
Bedeutung des betroffenen Gebietes 
dies zulässt und der Eingriff auf das 
unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
 

Vorbehaltlich weitergehender natur-
schutzrechtlicher Regelungen darf 
ein Gebiet für den Schutz der Natur 
ein regionalplanerisch festgelegter 
Bereich für den Schutz der Natur 
oder Teile davon für raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen 
nur ausnahmsweise in Anspruch ge-
nommen werden, wenn die ange-
strebte Nutzung nicht an anderer 
Stelle realisierbar ist, die Bedeutung 
des betroffenen Gebietes dies zu-
lässt und der Eingriff auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt 
wird. für Verkehrs-, Ver- und Entsor-
gungstrassen  
 

- die in einem gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen 
Interesse liegen, für diese durch 
oder auf Grund eines Gesetzes 
das besondere Landesinteresse 
festgestellt wurde oder sie in ei-
nem verkehrlichen Bedarfsplan 
enthalten sind und 

- für die keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende, ansonsten 
rechtlich zulässige Trassenvari-
ante außerhalb von regionalpla-
nerisch festgelegten Bereich für 
den Schutz der Natur identifi-
ziert werden kann, die sachlich 
und technisch möglich und wirt-
schaftlich realisierbar ist. 

Vorbehaltlich weitergehender natur-
schutzrechtlicher Regelungen darf 
ein Gebiet für den Schutz der Natur 
eEin regionalplanerisch festgelegter 
Bereich für den Schutz der Natur 
oder Teile davon dürfen für raumbe-
deutsame Planungen und Maßnah-
men nur ausnahmsweise abwei-
chend von Ziel 7.2-2 in Anspruch ge-
nommen werden, wenn die ange-
strebte Nutzung nicht an anderer 
Stelle realisierbar ist, die Bedeutung 
des betroffenen Gebietes dies zu-
lässt und der Eingriff auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt 
wird. für Verkehrs-, Ver- und Entsor-
gungstrassen  

- die in einem gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen 
Interesse liegen, für diese durch 
oder auf Grund eines Gesetzes 
das besondere Landesinteresse 
festgestellt wurde oder sie in ei-
nem verkehrlichen Bedarfsplan 
enthalten sind und  

- für die keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende, ansonsten 
rechtlich zulässige Trassenvari-
ante außerhalb von regionalpla-
nerisch festgelegten Bereich für 
den Schutz der Natur identifi-
ziert werden kann, die sachlich 
und technisch möglich und wirt-
schaftlich realisierbar ist. 

Zur Verdeutlichung eines in der Re-
gel eng auszulegenden Ausnahme-
tatbestandes sollte zunächst der Be-
griff „ausnahmsweise“ in der Zielfor-
mulierung nicht gestrichen werden. 
 
Dieses Ziel beschränkt Eingriffe in-
nerhalb der Bereiche für den Schutz 
der Natur (BSN) auf bestimmte Anla-
gen bzw. Trassen. 
Dies ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht für Verkehrs-, Ver- und Entsor-
gungstrassen wie auch Transportlei-
tungen vertretbar, sofern für deren 
Führung keine Alternative außerhalb 
eins BSN besteht. Hintergrund ist 
nicht zuletzt, dass gerade für die 
Transformation im Energiebereich 
zusätzliche Leitungstrassen bei-
spielsweise für das Stromnetz und 
Wasserstoffleitungen benötigt wer-
den, die notgedrungen auch durch 
Naturbereiche in BSN führen können 
sollten.  
 
Vor dem Hintergrund der Vorrang-
funktion der BSN und der besonde-
ren Bedeutung der Schutzgebiete 
wird angeregt, die für die 2. Beteili-
gung im Ziel 7.2-3 ergänzten Ausnah-
metatbestände kritisch zu hinterfra-
gen. Anders als bei Leitungstrassen 
sind neue bauliche Vorhaben der 
Landes- und Bündnisverteidigung 
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- Ver- und Entsorgungstrassen, 
die in einem gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen 
Interesse liegen,  

- Verkehrstrassen, für die durch 
oder auf Grund eines Gesetzes 
das besondere Landesinteresse 
festgestellt wurde oder sie in ei-
nem verkehrlichen Bedarfsplan 
enthalten sind,  

- bauliche Vorhaben, die der Lan-
des- oder Bündnisverteidigung 
oder dem Zivilschutz dienen,  

- die Errichtung, Änderung oder 
den Ersatzbau von Hochwasser-
schutzanlagen, wenn dies zur 
Verhinderung von Hochwasser-
gefahren und zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Bevölke-
rung und Infrastruktur erforder-
lich ist,  

- die Erweiterung oder der Ersatz-
bau von vorhandenen raumbe-
deutsamen der Daseinsvorsorge 
dienenden Ver- und Entsor-
gungsanlagen oder Bestand-
strassen, die bereits im BSN lie-
gen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wie auch des Zivilschutzes in aller 
Regel nicht auf eine Lage im BSN an-
gewiesen. Eine Nutzung der BSN für 
Zwecke der Landes- oder Bündnis-
verteidigung und des Zivilschutzes 
sollte auf bereits vorhandene Anla-
gen in BSN und ggf. deren Erweite-
rungen beschränkt werden. 
 
Es wurden für die 2. Beteiligung Vo-
raussetzungen für die Ausnahmere-
gelung herausgenommen („nicht an 
anderer Stelle realisierbar“, „wenn … 
die Bedeutung des betroffenen Ge-
bietes dies zulässt“, „auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt“ 
sowie „keine Trassenvariante außer-
halb des BSN“). Es wird zur Verfol-
gung des Ziels 7.2-3 als sinnvoll an-
gesehen, diese Voraussetzungen im 
Rahmen der Zielfestlegung beizube-
halten. Dadurch behalten diese Vo-
raussetzungen den Status von einzu-
haltenden Bedingungen. Diese Be-
dingungen sind nur noch in anderer 
Formulierung als Grundsatz festge-
legt, siehe den Grundsatz 7.2-4. Das 
bedeutet, dass sie im Rahmen von 
Abwägungen überwindbar sind und 
nicht eingehalten werden müssen. 
 
Es wird angeregt, zum Hochwasser-
schutz im BSN einen Vorrang natur-
basierter Lösungen wie zum Beispiel 
eine Auenrevitalisierung in den LEP 
aufzunehmen, sofern der Hochwas-
serschutz auch auf diese Weise si-
chergestellt werden kann. 
 
Infrage gestellt werden sollte, ob be-
reits ein verkehrlicher Bedarfsplan 
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Für die Festlegung von Windenergie-
bereichen und die Errichtung einzel-
ner Windenergieanlagen bleiben die 
Festlegungen des Kapitels 10.2 des 
LEP NRW zur Errichtung von Wind-
energieanlagen in Teilen der Berei-
che zum Schutz der Natur unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Festlegung von Windenergie-
bereichen und die Errichtung einzel-
ner Windenergieanlagen bleiben die 
Festlegungen des Kapitels 10.2 des 
LEP NRW zur Errichtung von Wind-
energieanlagen in Teilen der Berei-
che zum Schutz der Natur unberührt. 
Die Festlegungen des Kapitels 10.2 
des LEP NRW zur Ausweisung von 
Windenergiebereichen in Bereichen 
für den Schutz der Natur bleiben un-
berührt.  
 
Weitergehende naturschutzrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt. 
 

als Grundlage für die Inanspruch-
nahme der Ausnahmeregelung aus-
reicht. Die wenigsten in einem ver-
kehrlichen Bedarfsplan enthaltenen 
Projekte liegen in einem überragen-
den öffentlichen Interesse des Bun-
des oder des Landes.  
 

Erläuterung zu 7.2-3 
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 
des Naturschutzes sind vorrangig in den 
Gebieten zum Schutz der Natur durch-
zuführen. Deshalb sind diese Gebiete 
vor vermeidbaren, beeinträchtigenden 
Nutzungen und Eingriffen zu bewahren. 
Die Festlegungen des LEP können da-
bei die örtlich zwischen unterschiedli-
chen Raumansprüchen auftretenden 
Zielkonflikte nicht abschließend lösen. 
 
 
 
 
 

Änderung der Erläuterung zu 7.2-3 
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 
des Naturschutzes sind vorrangig in den 
Gebieten oder zum Schutz der Natur re-
gionalplanerischen Bereichen zum 
Schutz der Natur (BSN) durchzuführen. 
Deshalb sind diese Gebiete vor ver-
meidbaren, beeinträchtigenden Nutzun-
gen und Eingriffen zu bewahren. Die 
Festlegungen des LEP können dabei 
die örtlich zwischen unterschiedlichen 
Raumansprüchen auftretenden Zielkon-
flikte nicht abschließend lösen. 
 
 

Änderung der Erläuterung zu 7.2-3 
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 
des Naturschutzes sind vorrangig in den 
Gebieten oder zum Schutz der Natur re-
gionalplanerischen Bereichen zum für 
den Schutz der Natur (BSN) durchzu-
führen. Deshalb sind diese Gebiete Be-
reiche vor vermeidbaren, beeinträchti-
genden Nutzungen und Eingriffen zu 
bewahren. Die Festlegungen des LEP 
können dabei die örtlich zwischen unter-
schiedlichen Raumansprüchen auftre-
tenden Zielkonflikte nicht abschließend 
lösen.  
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Eine Inanspruchnahme von Gebieten 
für den Schutz der Natur kommt nur 
ausnahmsweise unter den im Ziel fest-
gelegten restriktiven Voraussetzungen 
und nur für untergeordnete Teilgebiete 
in Betracht, d.h. wenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Inanspruchnahme von Gebieten 
für den Schutz der Natur regionalplane-
rischen BSN kommt nur ausnahms-
weise unter den im Ziel festgelegten 
restriktiven Voraussetzungen und nur 
für untergeordnete Teilgebiete in Be-
tracht. d.h. wenn In Einzelfällen ist es 
unvermeidbar, dass für Verkehrs-, Ver- 
und Entsorgungstrassen BSN durch-
quert werden müssen, auch wenn diese 
mit den vorrangigen Funktionen oder 
Nutzungen des BSN nicht vereinbar 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel 7.2-3 beschränkt diese Ausnah-
meregelung auf Trassenplanung, die in 
einem gesetzlich geregelten überragen-
den öffentlichen Interesse liegen, für 
diese durch oder auf Grund eines Ge-
setzes das besondere Landesinteresse 
festgestellt wurde oder sie in einem ver-
kehrlichen Bedarfsplan enthalten sind 
und bei denen keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende Trassenalternative 
außerhalb von BSN gefunden wird. 
 
Das Erfordernis der Raumbedeutsam-
keit nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG ist er-
füllt, wenn eine Planung oder Maß-
nahme Raum in Anspruch nimmt oder 

Eine Inanspruchnahme von Gebieten 
für den Schutz der Natur regionalplane-
rischen BSN kommt nur ausnahms-
weise für die genannten Vorhaben unter 
den im Ziel festgelegten restriktiven Vo-
raussetzungen und nur für untergeord-
nete Teilgebiete in Betracht. d.h. wenn 
In Einzelfällen ist es unvermeidbar, 
dass für Verkehrs-, Ver- und Entsor-
gungstrassen BSN durchquert werden 
müssen oder Vorhaben der Landes- 
oder Bündnisverteidigung, des Zivil-
schutzes sowie des Hochwasserschut-
zes außerhalb von Waldbereichen er-
schwert durchführbar sind, auch wenn 
diese mit den vorrangigen Funktionen 
oder Nutzungen des BSN nicht verein-
bar sind. Gleiches gilt für bereits vor-
handene raumbedeutsame der Da-
seinsvorsorge dienenden Ver- und Ent-
sorgungsanlagen und Bestandstrassen, 
die im Einzelfall erneuert, erweitert oder 
neu errichtet werden müssen. 
 
Ziel 7.2-3 beschränkt diese Ausnah-
meregelung auf Trassenplanung, die in 
einem gesetzlich geregelten überragen-
den öffentlichen Interesse liegen, für  
diese durch oder auf Grund eines Ge-
setzes das besondere Landesinteresse 
festgestellt wurde oder sie in einem ver-
kehrlichen Bedarfsplan enthalten sind 
und bei denen keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende Trassenalternative 
außerhalb von BSN gefunden wird.  
 
Das Erfordernis der Raumbedeutsam-
keit nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG ist er-
füllt, wenn eine Planung oder Maß-
nahme Raum in Anspruch nimmt oder 
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die räumliche Entwicklung oder Funk-
tion eines Gebietes beeinflusst. Dabei 
beurteilt sich die Frage der Raumbe-
deutsamkeit nach den tatsächlichen 
Umständen des Einzelfalls. Maßnah-
men an und im Zusammenhang mit be-
stehenden Trassen sind aufgrund der 
Vorprägung in der Regel nicht unter den 
Begriff der Raumbedeutsamkeit zu sub-
sumieren. Als nicht raumbedeutsam 
sind regelmäßig Radwegeverbindungen 
einzustufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von regionalplanerisch festge-
legten BSN werden im ersten Spiegel-
strich, der im LEP NRW formulierten 
Ziel-Ausnahme, drei mögliche Tatbe-
stände genannt. 
 
 
 
 
Um Maßnahmen im gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen Interesse 
handelt es sich mit Stand vom [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] u. a. Trassen für Höchstspan-
nungsleitungen nach § 1 Absatz 1 
BBPlG, Höchstspannungsleitungen 

die räumliche Entwicklung oder Funk-
tion eines Gebietes beeinflusst. Dabei 
beurteilt sich die Frage der Raumbe-
deutsamkeit nach den tatsächlichen 
Umständen des Einzelfalls. Maßnah-
men an und im Zusammenhang mit be-
stehenden Trassen sind aufgrund der 
Vorprägung in der Regel nicht unter den 
Begriff der Raumbedeutsamkeit zu sub-
sumieren. Als nicht raumbedeutsam 
sind regelmäßig Radwegeverbindungen 
einzustufen. In der Regel sind selbst-
ständige Radwege, die nicht in einem 
verkehrlichen Bedarfsplan enthalten 
sind, nicht raumbedeutsam. Insbeson-
dere selbstständige Radwege können in 
BSN so geplant und baulich ausgeführt 
werden, dass sie regelmäßig keine 
Raumbedeutsamkeit erreichen. Eine 
Querung von BSN durch selbstständige 
Radwege ist regelmäßig möglich, wenn 
diese fachrechtlich zulässig ist.  
 
Für die ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von regionalplanerisch festge-
legten BSN werden im ersten Spiegel-
strich, der im LEP NRW formulierten 
Ziel-Ausnahme, drei mögliche Tatbe-
stände genannt Ver- und Entsorgungs-
trassen genannt, die im gesetzlich gere-
gelten überragenden öffentlichen Inte-
resse liegen. 
 
Um Maßnahmen im gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen Interesse 
handelt es sich mit Stand vom [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] u. a. Trassen für Höchstspan-
nungsleitungen nach § 1 Absatz 1 
BBPlG, Höchstspannungsleitungen 
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nach § 1 Absatz 2 EnLAG, Höchstspan-
nungsleitungen nach § 1 NABEG, Offs-
hore-Leitungen nach § 1 Absatz 3 
WindSeeG, Hochspannungsleitungen 
nach § 43 Absatz 3a EnWG, Wasser-
stoffleitungen nach § 43l EnWG und 
Elektrizitätsverteilnetz-Leitungen im 
Sinne des § 14d Absatz 10 EnWG und 
die Trassen im Sinne des „Gesetzes zur 
Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren im Verkehrsbereich und zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 
über die Straffung von Maßnahmen zur 
rascheren Verwirklichung des transeu-
ropäischen Verkehrsnetzes“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus kann für Verkehrstras-
sen das besondere Landesinteresse 
festgestellt werden. Der Begriff des be-
sonderen Landesinteresses deckt sich 
mit Stand vom [Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der LEP-Änderung] mit dem 
gleichlautenden Rechtsbegriff des Ge-
setzes über den Öffentlichen Personen-
nahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW). 
 
 
Zudem ist eine ausnahmsweise Inan-
spruchnahme des BSN für Verkehrs-
trassen möglich, wenn die raumbedeut-
same Planung in einem verkehrlichen 

nach § 1 Absatz 2 EnLAG, Höchstspan-
nungsleitungen nach § 1 NABEG, Offs-
hore-Leitungen nach § 1 Absatz 3 
WindSeeG, Hochspannungsleitungen 
nach § 43 Absatz 3a EnWG, Wasser-
stoffleitungen nach § 43l EnWG und § 4 
WasserstoffBG, und Elektrizitätsverteil-
netz-Leitungen im Sinne des § 14d Ab-
satz 10 EnWG und sowie Kohlendioxid-
leitungen nach § 4 Absatz 1 KSpTG die 
Trassen im Sinne des „Gesetzes zur 
Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren im Verkehrsbereich und zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 
über die Straffung von Maßnahmen zur 
rascheren Verwirklichung des transeu-
ropäischen Verkehrsnetzes“.  
 
Der Neubau solcher Trassen erfasst 
auch die notwendigen Nebenanlagen, 
wie z.B. Umspannanlagen, Phasen-
schiebertransformatoren und  
Verdichterstationen.  
 
Der zweite Spiegelstrich in Ziel 7.2-3 
sieht eine Ausnahme Darüber hinaus 
kann für Verkehrstrassen vor, für die 
das besondere Landesinteresse festge-
stellt werden wurde. Der Begriff des be-
sonderen Landesinteresses deckt sich 
mit Stand vom [Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der LEP-Änderung] mit dem 
gleichlautenden Rechtsbegriff des Ge-
setzes über den Öffentlichen Personen-
nahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW).  
 
Zudem ist eine ausnahmsweise Inan-
spruchnahme des BSN für Verkehrs-
trassen möglich, wenn die raumbedeut-
same Planung in einem verkehrlichen 
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Bedarfsplan verankert ist. Die verkehrli-
chen Bedarfspläne enthalten den lang-
fristigen Bedarf für die jeweiligen Ver-
kehrsträger im Hinblick auf die ange-
strebte Infrastruktur und deren Vernet-
zung. Die Bedarfspläne werden durch 
oder auf Grund eines Gesetzes durch 
die parlamentarischen Gremien be-
schlossen und enthalten Listen mit klar 
abgegrenzten und benannten Vorha-
ben. Unter dem Begriff der verkehrli-
chen Bedarfspläne werden mit [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] verstanden: Landesstraßenbe-
darfsplan nach Landesstraßenausbau-
gesetz NRW, ÖPNV-Bedarfsplan nach 
ÖPNV-Gesetz NRW, Bedarfsplan für 
Radschnellverbindungen des Landes 
nach Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz, 
Bedarfsplan für die Bundesschienen-
wege nach Bundesschienenwegeaus-
baugesetz, Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen nach Fernstraßenausbau-
gesetz sowie Bedarfsplan für die Bun-
deswasserstraßen nach Bundeswasser-
straßenausbaugesetz.  
 
Die Ausnahmetatbestände des ersten 
Spiegelstrichs erfordern zusätzlich, 
dass keine ernsthaft in Betracht kom-
mende Trassenalternative außerhalb 
von BSN realisierbar ist. 
 
Eine ernsthaft in Betracht kommende 
Trassenalternative liegt vor, wenn eine 
Planungsalternative rechtlich zulässig, 
sachlich und technisch möglich sowie 
wirtschaftlich realisierbar ist. Ist eines 
der genannten Kriterien nicht erfüllt, ist 
das Vorhandensein einer ernsthaft in 

Bedarfsplan verankert ist. Die verkehrli-
chen Bedarfspläne enthalten den lang-
fristigen Bedarf für die jeweiligen Ver-
kehrsträger im Hinblick auf die ange-
strebte Infrastruktur und deren Vernet-
zung. Die Bedarfspläne werden durch 
oder auf Grund eines Gesetzes durch 
die parlamentarischen Gremien be-
schlossen und enthalten Listen mit klar 
abgegrenzten und benannten Vorha-
ben. Unter dem Begriff der verkehrli-
chen Bedarfspläne werden mit [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] u.a. verstanden: Landesstra-
ßenbedarfsplan nach Landesstraßen-
ausbaugesetz NRW, ÖPNV-Bedarfs-
plan nach ÖPNV-Gesetz NRW, Be-
darfsplan für Radschnellverbindungen 
des Landes nach Fahrrad- und Nahmo-
bilitätsgesetz, Bedarfsplan für die Bun-
desschienenwege nach Bundesschie-
nenwegeausbaugesetz, Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen nach Fernstra-
ßenausbaugesetz sowie Bedarfsplan für 
die Bundeswasserstraßen nach Bun-
deswasserstraßenausbaugesetz.  
 
Die Ausnahmetatbestände des ersten 
Spiegelstrichs erfordern zusätzlich,  
dass keine ernsthaft in Betracht kom-
mende Trassenalternative außerhalb  
von BSN realisierbar ist.  
 
Eine ernsthaft in Betracht kommende 
Trassenalternative liegt vor, wenn eine  
Planungsalternative rechtlich zulässig, 
sachlich und technisch möglich sowie  
wirtschaftlich realisierbar ist. Ist eines 
der genannten Kriterien nicht erfüllt,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Erläuterung sollte, wie auch die 
entsprechenden Zielfestlegungen, be-
stehen bleiben. 
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Betracht kommenden Trassenalterna-
tive außerhalb von regionalplanerischen 
BSN zu verneinen.  
 
 
Die Alternativenprüfung findet regelmä-
ßig im Rahmen einer Raumverträglich-
keitsprüfung, einem Bundesfachpla-
nungsverfahren, einem Präferenzraum-
bestimmungsverfahren, einem Linienbe-
stimmungsverfahren, einem Planfest-
stellungsverfahren oder einem ver-
gleichbaren Zulassungsverfahren für die 
Planung der Verkehrs-, Ver- oder Ent-
sorgungstrasse statt.  
 
Es ist dann keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende Trassenalternative 
außerhalb von BSN vorhanden, wenn 
die Trassenalternative ansonsten recht-
lich nicht zulässig ist. Rechtlich unzuläs-
sig ist eine Trassenalternative, wenn die 
Realisierung voraussichtlich gegen gel-
tendes Recht verstoßen würde.  
 
Es ist auch dann keine andere ernsthaft 
in Betracht kommende Trassenalterna-
tive außerhalb von BSN vorhanden, 
wenn sich in der Alternativenprüfung 
herausgestellt hat, dass eine Trasse au-
ßerhalb von regionalplanerischen BSN 
sachlich nicht möglich ist. Sachlich nicht 
durchführbar ist eine Trassenalterna-
tive, wenn diese den Hauptzweck des 
jeweiligen Vorhabens nicht erreicht.  
 
Technisch nicht durchführbar bedeutet, 
dass die Realisierung einer Trassenva-
riante durch technische Hindernisse 
ausgeschlossen ist. 
 

ist das Vorhandensein einer ernsthaft in 
Betracht kommenden Trassenalterna-
tive außerhalb von regionalplanerischen 
BSN zu verneinen.  
 
Die Alternativenprüfung findet regelmä-
ßig im Rahmen einer Raumverträglich-
keitsprüfung, einem Bundesfachpla-
nungsverfahren, einem Präferenzraum-
bestimmungsverfahren, einem Linienbe-
stimmungsverfahren, einem Planfest-
stellungsverfahren oder einem ver-
gleichbaren Zulassungsverfahren für die 
Planung der Verkehrs-, Ver- oder Ent-
sorgungstrasse statt. 
 
Es ist dann keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende Trassenalternative 
außerhalb von BSN vorhanden, wenn 
die Trassenalternative ansonsten recht-
lich nicht zulässig ist. Rechtlich unzuläs-
sig ist eine Trassenalternative, wenn die 
Realisierung voraussichtlich gegen gel-
tendes Recht verstoßen würde.  
 
Es ist auch dann keine andere ernsthaft 
in Betracht kommende Trassenalterna-
tive außerhalb von BSN vorhanden, 
wenn sich in der Alternativenprüfung 
herausgestellt hat, dass eine Trasse au-
ßerhalb von regionalplanerischen BSN 
sachlich nicht möglich ist. Sachlich nicht 
durchführbar ist eine Trassenalterna-
tive, wenn diese den Hauptzweck des 
jeweiligen Vorhabens nicht erreicht.  
 
Technisch nicht durchführbar bedeutet, 
dass die Realisierung einer Trassenva-
riante durch technische Hindernisse 
ausgeschlossen ist.  
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Wirtschaftlich nicht umsetzbar ist eine 
Trassenalternative, wenn deren Kosten 
die zu erwartenden Erträge so weit 
übersteigen, dass eine rentable Umset-
zung selbst unter optimistischen Annah-
men nicht möglich ist. Bei Planungen 
von Stromtrassen ist den räumlichen Er-
fordernissen für eine kostengünstige, si-
chere und umweltverträgliche Energie-
versorgung einschließlich des Ausbaus 
von Energienetzen ist nach § 2 Abs. 2 
Nr. 4 S. 5 ROG Rechnung zu tragen. 
 
Die ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von regionalplanerischen BSN nach Ziel 
7.2-3 ist erforderlich, weil linienförmige 
Planungen oder Maßnahmen üblicher-
weise definierte Anfangs- und End-
punkte haben, zwischen denen eine ge-
eignete Trasse gefunden werden muss 
(anders als punktförmige Planungen 
oder Maßnahmen). Dabei kann in selte-
nen Fällen ein großflächiger planeri-
scher Riegel auftreten, der eine Verbin-
dung des Anfangspunktes mit dem End-
punkt und somit eine Realisierung der li-
nienförmigen Planung oder Maßnahme 
unmöglich machen würde. Vorausge-
setzt, der Riegel wird durch einen BSN 
verursacht, kann die Ausnahmerege-
lung des Ziels 7.2-3 die Realisierung 
der linienförmigen Planung oder Maß-
nahme ermöglichen. 
 
 
 
Da BSN einen hohen Schutzstatus ha-
ben, soll die Ausnahmeregelung nur für 
raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen gelten, die von überragendem 
öffentlichen Interesse, im besonderen 

Wirtschaftlich nicht umsetzbar ist eine 
Trassenalternative, wenn deren Kosten 
die zu erwartenden Erträge so weit 
übersteigen, dass eine rentable Umset-
zung selbst unter optimistischen Annah-
men nicht möglich ist. Bei Planungen 
von Stromtrassen ist den räumlichen Er-
fordernissen für eine kostengünstige, si-
chere und umweltverträgliche Energie-
versorgung einschließlich des Ausbaus 
von Energienetzen ist nach § 2 Abs. 2 
Nr. 4 S. 5 ROG Rechnung zu tragen.  
 
Die ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von regionalplanerischen BSN nach Ziel 
7.2-3 für Verkehrs-, Ver- und Entsor-
gungstrassen ist erforderlich, weil linien-
förmige Planungen oder Maßnahmen 
üblicherweise definierte Anfangs- und 
Endpunkte haben, zwischen denen eine 
geeignete Trasse gefunden werden 
muss (anders als punktförmige Planun-
gen oder Maßnahmen). Dabei kann in 
seltenen Fällen ein großflächiger plane-
rischer Riegel auftreten, der eine Ver-
bindung des Anfangspunktes mit dem 
Endpunkt und somit eine Realisierung 
der linienförmigen Planung oder Maß-
nahme unmöglich machen würde. Vo-
rausgesetzt, der Riegel wird durch ei-
nen BSN verursacht, kann die Ausnah-
meregelung des Ziels 7.2-3 die Reali-
sierung der linienförmigen Planung oder 
Maßnahme ermöglichen, sofern die Vo-
raussetzungen des Grundsatzes 7.2-4 
berücksichtigt werden. 
Da BSN einen hohen Schutzstatus ha-
ben, soll die Ausnahmeregelung nur für 
raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen gelten, die von überragendem 
öffentlichen Interesse, im besonderen 
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- ein nachgewiesener Bedarf dafür 
vorliegt, 

- für den mit der Planung oder die 
Maßnahme verfolgten Zweck au-
ßerhalb der Gebiete zum Schutz 
der Natur keine zumutbaren Alter-
nativen bestehen, 

- die raumordnerischen und ökologi-
schen Funktionen des betroffenen 
Gebietes dies zulassen, und 

- die Beeinträchtigung des Gebietes 
auf das unbedingt erforderliche 
Maß beschränkt wird. 

 
Eine angestrebte Nutzung darf nicht in-
nerhalb eines Gebietes zum Schutz der 
Natur realisiert werden, wenn für den 
mit der Planung oder der Maßnahme 
verfolgten Zweck außerhalb der Gebiete 
zum Schutz der Natur eine zumutbaren 
Alternative besteht. 
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Bereiches 
zum Schutz der Natur steht. Das Vor-
handensein einer zumutbaren Alterna-
tive schließt die Inanspruchnahme des 
Gebietes zum Schutz der Natur aus. 
Unter dem Gesichtspunkt der Zumut-
barkeit kommen auch solche alternati-
ven Planungen und Maßnahmen in Be-
tracht, die den damit anstrebten Zweck 
in zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllen. 

Landesinteresse liegen oder in einem 
verkehrlichen Bedarfsplan enthalten 
sind (vgl. auch Ziel 7.3-3). 
 

- ein nachgewiesener Bedarf dafür 
vorliegt, 

- für den mit der Planung oder die 
Maßnahme verfolgten Zweck au-
ßerhalb der Gebiete zum Schutz 
der Natur keine zumutbaren Alter-
nativen bestehen, 

- die raumordnerischen und ökologi-
schen Funktionen des betroffenen 
Gebietes dies zulassen, und  

- die Beeinträchtigung des Gebietes 
auf das unbedingt erforderliche 
Maß beschränkt wird. 

 
Eine angestrebte Nutzung darf nicht in-
nerhalb eines Gebietes zum Schutz der 
Natur realisiert werden, wenn für den 
mit der Planung oder der Maßnahme 
verfolgten Zweck außerhalb der Gebiete 
zum Schutz der Natur eine zumutbaren 
Alternative besteht. 
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Bereiches 
zum Schutz der Natur steht. Das Vor-
handensein einer zumutbaren Alterna-
tive schließt die Inanspruchnahme des 
Gebietes zum Schutz der Natur aus. 
Unter dem Gesichtspunkt der Zumut-
barkeit kommen auch solche alternati-
ven Planungen und Maßnahmen in Be-
tracht, die den damit anstrebten Zweck 
in zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllen. 

Landesinteresse liegen oder in einem 
verkehrlichen Bedarfsplan enthalten 
sind (vgl. auch Ziel 7.3-3) in Ziel 7.2-3 
abschließend aufgelistet sind. 

- ein nachgewiesener Bedarf dafür 
vorliegt,  

- für den mit der Planung oder die 
Maßnahme verfolgten Zweck au-
ßerhalb der Gebiete zum Schutz 
der Natur keine zumutbaren Alter-
nativen bestehen,  

- die raumordnerischen und ökologi-
schen Funktionen des betroffenen 
Gebietes dies zulassen, und  

- die Beeinträchtigung des Gebietes 
auf das unbedingt erforderliche 
Maß beschränkt wird.  

 
Eine angestrebte Nutzung darf nicht in-
nerhalb eines Gebietes zum Schutz der 
Natur realisiert werden, wenn für den 
mit der Planung oder der Maßnahme 
verfolgten Zweck außerhalb der Gebiete 
zum Schutz der Natur eine zumutbaren 
Alternative besteht.  
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Bereiches 
zum Schutz der Natur steht. Das Vor-
handensein einer zumutbaren Alterna-
tive schließt die Inanspruchnahme des 
Gebietes zum Schutz der Natur aus. 
Unter dem Gesichtspunkt der Zumut-
barkeit kommen auch solche alternati-
ven Planungen und Maßnahmen in Be-
tracht, die den damit anstrebten Zweck 
in zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllen.  
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Als Alternativen kommt insbesondere 
eine Verkleinerung oder Verlagerung 
von Standorten in Betracht, die ohne 
oder mit geringerer Beeinträchtigung 
von Schutzfunktionen einhergehen. 
 
Allein die Anerkennung eines Bedarfs 
für die Inanspruchnahme von Freiraum 
und die Durchführung eines Flächen-
tauschs im Sinne von Ziel 6.1-1 reichen 
für sich genommen noch nicht aus, um 
eine Alternative als unzumutbar auszu-
schließen. 
 
Auch die Erwartung höherer Kosten z.B. 
für den Grunderwerb, für die Erschlie-
ßung, durch Entstehung komplexerer 
Betriebsabläufe, durch die Notwendig-
keit zum mehrfachen Vorhalten von Ein-
richtungen oder Einstellungen zusätzli-
chen Personals allein stellen die Zumut-
barkeit einer Alternative nicht in Frage. 
 
Eine Vereinbarkeit mit der Bedeutung 
eines betroffenen Gebiets liegt bei einer 
Planung oder Maßnahme dann vor, 
wenn die raumordnerischen und ökolo-
gischen Funktionen des betroffenen Ge-
bietes diese zulassen. 
 
Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme 
von Gebieten zum Schutz der Natur 
kann auch von weitergehenden rechtli-
chen Vorbehalten abhängen. Soweit ein 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder ein europäisches Vogel-
schutzgebiet in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen erheblich be-
einträchtigt werden kann, sind gemäß 

 
Als Alternativen kommt insbesondere 
eine Verkleinerung oder Verlagerung 
von Standorten in Betracht, die ohne 
oder mit geringerer Beeinträchtigung 
von Schutzfunktionen einhergehen. 
 
Allein die Anerkennung eines Bedarfs 
für die Inanspruchnahme von Freiraum 
und die Durchführung eines Flächen-
tauschs im Sinne von Ziel 6.1-1 reichen 
für sich genommen noch nicht aus, um 
eine Alternative als unzumutbar auszu-
schließen. 
 
Auch die Erwartung höherer Kosten z.B. 
für den Grunderwerb, für die Erschlie-
ßung, durch Entstehung komplexerer 
Betriebsabläufe, durch die Notwendig-
keit zum mehrfachen Vorhalten von Ein-
richtungen oder Einstellungen zusätzli-
chen Personals allein stellen die Zumut-
barkeit einer Alternative nicht in Frage. 
 
Eine Vereinbarkeit mit der Bedeutung 
eines betroffenen Gebiets liegt bei einer 
Planung oder Maßnahme dann vor, 
wenn die raumordnerischen und ökolo-
gischen Funktionen des betroffenen Ge-
bietes diese zulassen. 
 
Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme 
von Gebieten zum Schutz der Natur 
kann auch von weitergehenden rechtli-
chen Vorbehalten abhängen. Soweit ein 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder ein europäisches Vogel-
schutzgebiet in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen erheblich be-
einträchtigt werden kann, sind gemäß 

 
Als Alternativen kommt insbesondere 
eine Verkleinerung oder Verlagerung 
von Standorten in Betracht, die ohne 
oder mit geringerer Beeinträchtigung 
von Schutz-funktionen einhergehen.  
 
Allein die Anerkennung eines Bedarfs 
für die Inanspruchnahme von Freiraum 
und die Durchführung eines Flächen-
tauschs im Sinne von Ziel 6.1-1 reichen 
für sich genommen noch nicht aus, um 
eine Alternative als unzumutbar auszu-
schließen.  
 
Auch die Erwartung höherer Kosten z.B. 
für den Grunderwerb, für die Erschlie-
ßung, durch Entstehung komplexerer 
Betriebs-abläufe, durch die Notwendig-
keit zum mehrfachen Vorhalten von Ein-
richtungen oder Einstellungen zusätzli-
chen Personals allein stellen die Zumut-
barkeit einer Alternative nicht in Frage.  
 
Eine Vereinbarkeit mit der Bedeutung 
eines betroffenen Gebiets liegt bei einer 
Planung oder Maßnahme dann vor, 
wenn die raumordnerischen und ökolo-
gischen Funktionen des betroffenen Ge-
bietes diese zulassen.  
 
Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme 
von Gebieten zum Schutz der Natur 
kann auch von weitergehenden rechtli-
chen Vorbehalten abhängen. Soweit ein 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder ein europäisches Vogel-
schutzgebiet in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen erheblich be-
einträchtigt werden kann, sind gemäß 
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§ 7 Abs. 6 ROG bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen nach den §§ 8 
und 17 Abs. 2 und 3 die Vorschriften 
des Bundesnaturschutzgesetzes über 
die Zulässigkeit und Durchführung von 
derartigen Eingriffen einschließlich der 
Einholung der Stellungnahme der Euro-
päischen Kommission anzuwenden. Die 
hier genannten Zulässigkeitsvorausset-
zungen gelten auch bei Änderungen 
von Raumordnungsplänen. 
 
 
 
 

§ 7 Abs. 6 ROG bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen nach den §§ 8 
und 17 Abs. 2 und 3 die Vorschriften 
des Bundesnaturschutzgesetzes über 
die Zulässigkeit und Durchführung von 
derartigen Eingriffen einschließlich der 
Einholung der Stellungnahme der Euro-
päischen Kommission anzuwenden. Die 
hier genannten Zulässigkeitsvorausset-
zungen gelten auch bei Änderungen 
von Raumordnungsplänen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 Abs. 6 ROG bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen nach den §§ 8 
und 17 Abs. 2 und 3 die Vorschriften 
des Bundesnaturschutzgesetzes über 
die Zulässigkeit und Durchführung von 
derartigen Eingriffen einschließlich der 
Einholung der Stellungnahme der Euro-
päischen Kommission anzuwenden. Die 
hier genannten Zulässigkeitsvorausset-
zungen gelten auch bei Änderungen 
von Raumordnungsplänen.  
 
Eine dritte Ausnahme besteht für bauli-
che Vorhaben, die der Landes- oder 
Bündnisverteidigung oder dem Zivil-
schutz dienen.  
 
Die ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von BSN ist nur dann zulässig, wenn  
die geplante Nutzung direkt mit den Auf-
gaben der Landes- oder Bündnisvertei-
digung oder des Zivilschutzes verbun-
den sind. Dazu zählen insbesondere: 
Errichtung und Erweiterung von militäri-
schen Einrichtungen, die für den Schutz 
des Staates und die Verteidigungsbe-
reitschaft erforderlich sind, wie z.B. Ka-
sernen, Übungsplätze oder Militärflug-
plätze. Der Bau und Betrieb von infra-
strukturellen Anlagen, die für den Zivil-
schutz und die Krisenbewältigung not-
wendig sind, wie etwa Notfallversor-
gungszentren, Bunkeranlagen, Trans-
portleitungen, Transporttrassen oder 
Übungsstrecken sowie Anlagen, die der 
Herstellung oder Lagerung von Produk-
ten zur Landesverteidigung dienen.  
 
Ziel dieser Ausnahme ist es, den Schutz 
und die Nutzung von BSN für die Lan-
des- oder Bündnisverteidigung oder den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erweiterung von bestehenden mili-
tärischen Anlagen kann im BSN zuläs-
sig sein, eine Neuerrichtung solcher 
baulichen Anlagen sollte allerdings we-
gen in aller Regel auch in Krisenzeiten 
außerhalb eines BSN bestehender Al-
ternativen vermieden werden. 
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Zivilschutz miteinander in Einklang zu 
bringen. Dabei wird sichergestellt, dass 
der staatliche Sicherheitsbedarf in Kri-
senzeiten erfüllt werden kann ohne die 
nachhaltige Entwicklung und die ökolo-
gischen Funktionen der BSN zu gefähr-
den. 
 
Diese Ausnahme ist aufgrund der welt-
weit veränderten Sicherheitslage erfor-
derlich, um den Staat in seiner Verteidi-
gungsfähigkeit sowie der Bewältigung 
von Krisen und Katastrophen zu unter-
stützen. Die Inanspruchnahme von BSN 
für militärische Zwecke ermöglicht es, 
schnell und gezielt strategische Einrich-
tungen zu errichten, die für den Schutz 
des Staates und der Bevölkerung von 
wesentlicher Bedeutung sind. Insge-
samt ist diese Ausnahme ein entschei-
dendes Instrument, um in einer sich 
schnell verändernden sicherheitspoliti-
schen Lage auf Krisen und Bedrohun-
gen zu reagieren. Die Ausnahme er-
möglicht die Nutzung der Ausnahme in 
Ziel 2-3, Satz 4, 5. Spiegelstrich, in BSN 
für die hier genannten Zwecke.  
 
Eine weitere ausnahmsweise Inan-
spruchnahme von BSN ist für die Errich-
tung, Änderung oder den Ersatzbau von 
Hochwasserschutzanlagen notwendig. 
Eine Planung oder Maßnahme ist dann 
zulässig, wenn sie zur Verhinderung 
von Hochwassergefahren und zur Ge-
währleistung der Sicherheit der Bevöl-
kerung und Infrastruktur erforderlich ist.  
 
Der Begriff „Errichtung“ bedeutet die 
Herstellung (das Schaffen) einer neuen 
Hochwasserschutzanlage in BSN. Der 
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Begriff „Änderung“ bezieht sich auf die 
Umgestaltung (Umbau, Ausbau, Erwei-
terung, Verkleinerung) einer bestehen-
den baulichen Anlage und zwar unab-
hängig davon, ob die Umgestaltung die 
äußere Gestalt oder die innere bauliche 
Einrichtung der Anlage betrifft. Bei ei-
nem Ersatzbau handelt es sich um die 
Neuerrichtung einer gleichartigen bauli-
chen Anlage des Hochwasserschutzes 
derselben oder einer geringfügig abwei-
chenden Stelle.  
 
Die Sicherheit der Bevölkerung bezieht 
sich auf den Schutz von Lebensräumen, 
Gesundheit und Wohlstand der Men-
schen, die in einem bestimmten Gebiet 
leben. Beim Hochwasserschutz geht es 
darum, Menschen vor den Gefahren 
von Hochwasserereignissen, Über-
schwemmungen und anderen Naturka-
tastrophen zu schützen, die zu Verlet-
zungen, Todesfällen oder Schäden an 
Eigentum führen können. Diese Sicher-
heit umfasst sowohl die Verhinderung 
von unmittelbaren Bedrohungen durch 
Überschwemmungen als auch die lang-
fristige Reduzierung von Risiken durch 
den Klimawandel oder extreme Wetter-
ereignisse.  
 
Die Sicherheit der Infrastruktur bezieht 
sich auf den Schutz von kritischen Infra-
strukturen wie Verkehrswegen, Energie-
versorgung, Wasserversorgung, Abwas-
serentsorgung sowie kommunalen Ein-
richtungen, die für das Funktionieren 
der Gesellschaft und Wirtschaft uner-
lässlich sind. Hochwasserereignisse, 
die die Stabilität oder Funktionsfähigkeit 
dieser Infrastrukturen beeinträchtigen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSN beinhalten in aller Regel geeignete 
Flächen, auf denen der Hochwasser-
schutz durch Auenrenaturierung und die 
Schaffung von zusätzlichem Retentions-
raum verbessert werden kann. Dieser 
Aspekt kommt in den Erläuterungen zu 
kurz, in denen die Problemlösung zu 
sehr auf bauliche bzw. technische Anla-
gen des Hochwasserschutzes fokussiert 
wird. 
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können negative Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Stabilität, die Versor-
gungssicherheit und die Lebensqualität 
der Bevölkerung haben.  
 
Im Rahmen des Hochwasserschutzes 
können verschiedene bauliche Anlagen 
in BSN errichtet oder erweitert werden, 
die entweder den Abfluss von Wasser 
lenken oder das Risiko von Über-
schwemmungen reduzieren.  
 
Die Errichtung von Hochwasserschutz-
anlagen in BSN ist dann erforderlich, 
wenn ein hohes Risiko für die Bevölke-
rung besteht, dass die Hochwasserge-
fahr direkt oder indirekt zu einer Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit füh-
ren könnte. Die Sicherheit der Infra-
struktur bezieht sich auf den Schutz von 
kritischen Infrastrukturen wie Verkehrs-
wegen, Energieversorgung, Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung sowie 
kommunalen Einrichtungen, die für das 
Funktionieren der Gesellschaft und 
Wirtschaft erforderlich sind.  
 
Der letzte Spiegelstrich bezieht sich auf 
raumbedeutsame Anlagen und Trassen, 
die sich bereits in einem regionalplane-
rischen BSN befinden. Die Inanspruch-
nahme von BSN für die Erweiterung 
oder den Ersatzbau darf nur dann erfol-
gen, wenn sie der Daseinsvorsorge 
dient und somit einem übergeordneten 
öffentlichen Interesse entspricht. 
 
Als öffentliche Daseinsvorsorge werden 
alle öffentlichen Dienstleistungen und 
Einrichtungen bezeichnet, die notwen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

119 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dig sind, um die grundlegende Versor-
gung der Bevölkerung zu decken und 
die gesellschaftliche Existenz zu si-
chern. Der Begriff umfasst z. B. Einrich-
tungen und Infrastrukturen, die der Si-
cherheit der Menschen dienen und zur 
Funktionsfähigkeit der Gesellschaft bei-
tragen (z. B. technische Infrastrukturen: 
Abfallbeseitigung, Versorgung mit Was-
ser und Strom). Sie sind darauf ausge-
richtet, die Grundsicherung der Gesell-
schaft zu gewährleisten, und werden 
häufig vom Staat oder in öffentlich-
rechtlicher Form organisiert. Im Sinne 
dieser Ausnahme sind keine Planungen 
oder Maßnahmen der Gesundheitsvor-
sorge, Bildung oder Sicherheitsdienste 
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungs-
dienste inkludiert.  
 
Der Begriff „Erweiterung“ bedeutet die 
Herstellung (das Schaffen) einer bauli-
chen Erweiterung einer zulässigerweise 
errichteten der Daseinsvorsorge dienen-
den raumbedeutsamen Anlage im BSN. 
Bei einem Ersatzbau handelt es sich um 
die Neuerrichtung einer gleichartigen 
raumbedeutsamen Anlage oder Trasse 
an derselben oder einer geringfügig ab-
weichenden Stelle, um beispielweise 
eine baufällige Anlage oder Trasse zu 
ersetzen.  
 
Raumbedeutsame der Daseinsvorsorge 
dienende Ver- und Entsorgungsanlagen 
sind beispielsweise Abfalldeponien so-
wie Abwasserbehandlungs- und reini-
gungsanlagen. Eine Bestandstrasse 
dient der Versorgung mit Elektrizität in-
klusive der erforderlichen Nebenanla-
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Die in den Regionalplänen festgelegten 
BSN haben die Funktion von Vorrang-
gebieten. In ihnen sind andere raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen 
ausgeschlossen, soweit diese nicht mit 
den vorrangigen Funktionen oder Nut-
zungen des BSN vereinbar sind (vgl. § 
7 Abs. 3 ROG). Für die Fälle, in denen 
Ziel 7.2-3 zur Querung von BSN eine 
Ausnahme von der Vorranggebietsrege-
lung des Ziels 7.2-2 vorsieht, bleibt der 
BSN in seiner räumlichen Ausdehnung 

gen wie beispielweise Konverter, Um-
spannanlagen oder Verdichterstationen. 
Es kann sich auch um bestehende Ver-
kehrstrassen bzw. Verkehrswege han-
deln, die einem BSN liegen. Davon aus-
genommen sind jedoch private Ver-
kehrswege oder private Straßen, die 
nicht der öffentlichen Daseinsvorsorge 
dienen. Wird die Errichtung von Neben-
lagen durch Erweiterung oder Ersatz-
bau einer Bestandstrasse notwendig, 
sind diese auch ausnahmsweise im 
BSN zulässig.  
 
Die Ausnahme ist erforderlich, da sich 
vorhandene raumbedeutsame der Da-
seinsvorsorge dienenden Ver- und Ent-
sorgungsanlagen sowie Bestandstras-
sen in der Regel in BSN festgelegt sind 
oder sich in räumlicher Nähe zu regio-
nalplanerisch festgelegten BSN befin-
den. Um die Flächenneuinanspruch-
nahme zu reduzieren und eine gesi-
cherte Versorgung der Bevölkerung zu 
gewährleisten, ist die Erweiterung und 
der Ersatzbau dieser raumbedeutsamen 
Anlagen und Trassen im Bestand  
erforderlich. 
 
Die in den Regionalplänen festgelegten 
BSN haben die Funktion von Vorrang-
gebieten. In ihnen sind andere raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen 
ausgeschlossen, soweit diese nicht mit 
den vorrangigen Funktionen oder Nut-
zungen des BSN vereinbar sind (vgl. § 
7 Abs. 3 ROG). Für die Fälle, in denen 
Ziel 7.2-3 zur Querung von BSN eine 
Ausnahme von der Vorranggebietsrege-
lung des Ziels 7.2-2 vorsieht, bleibt der 
BSN in seiner räumlichen Ausdehnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

121 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

grundsätzlich bestehen und es bedarf 
insoweit in der Regel auch keiner Ände-
rung des Regionalplans. Für andere 
raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen kann die Regionalplanungsbe-
hörde eine Änderung des Regionalplans 
unter Zurücknahme von BSN oder Tei-
len davon durchführen. Soweit es sich 
dabei um Gebiete handelt, die auch im 
LEP festgelegt sind, ist eine frühzeitige 
Abstimmung mit der Landesplanungs-
behörde erforderlich. 
 
 
 
 
 
Die Ausnahmeregelung des Ziels 7.2-3 
greift vorbehaltlich weitergehender na-
turschutzrechtlicher Regelungen. Dar-
aus folgt, dass bei der geplanten Inan-
spruchnahme eines BSN vorab geprüft 
werden muss, ob weitergehende, fach-
gesetzlich begründete Restriktionen be-
stehen, die eine Umsetzung des Vorha-
bens in BSN voraussichtlich ausschlie-
ßen. Es bietet sich daher an, dass die o. 
g. Trassenplanungen von vornherein 
auf eine Inanspruchnahme der Flächen 
innerhalb von BSN beschränkt werden, 
die nicht als Naturschutzgebiete, Natio-
nalparke, Nationale Naturmonumente 
sowie Natura 2000-Gebiete gesichert 
sind. 
 
Die Abweichung von der Vorrangge-
bietsfunktion ist in Ziel 10.2-8 „Wind-
energienutzung in Bereichen für den 
Schutz der Natur“ bleibt unberührt. Da-
nach bleibt es möglich, dass für die 
Festlegung von Windenergiebereichen 

grundsätzlich bestehen und es bedarf 
insoweit in der Regel auch keiner Ände-
rung des Regionalplans, wenn zusätz-
lich die Voraussetzungen nach Grund-
satz 7.2-4 möglichst erfüllt sind. Für an-
dere raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen kann die Regionalpla-
nungsbehörde eine Änderung des Regi-
onalplans unter Zurücknahme von BSN 
oder Teilen davon durchführen. Soweit 
es sich dabei um Gebiete handelt, die 
auch im LEP festgelegt sind, ist eine  
frühzeitige Abstimmung mit der Landes-
planungsbehörde erforderlich. Fach-
rechtliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. 
 
Die Ausnahmeregelung des Ziels 7.2-3 
greift vorbehaltlich weitergehender na-
turschutzrechtlicher Regelungen. Dar-
aus folgt, dass bei der geplanten Inan-
spruchnahme eines BSN vorab geprüft 
werden muss, ob weitergehende, fach-
gesetzlich begründete Restriktionen be-
stehen, die eine Umsetzung des Vorha-
bens in BSN voraussichtlich ausschlie-
ßen. Es bietet sich daher an, dass die o. 
g. Trassenplanungen von vornherein 
auf eine Inanspruchnahme der Flächen 
innerhalb von BSN beschränkt werden, 
die nicht als Naturschutzgebiete, Natio-
nalparke, Nationale Naturmonumente 
sowie Natura 2000-Gebiete gesichert 
sind. 
 
Die Abweichung von der Vorrangge-
bietsfunktion ist in Ziel 10.2-8 „Wind-
energienutzung in Bereichen für den 
Schutz der Natur“ bleibt unberührt. Da-
nach bleibt es möglich, dass für die 
Festlegung von Windenergiebereichen 

 
 
Aus der Wendung „möglichst“ wird klar, 
dass die im Grundsatz 7.2-4 enthalte-
nen Voraussetzungen für die Ausnah-
men bzw. Abweichungen nach 7.2-3 
überwindbar sind und nicht unbedingt 
eingehalten werden müssen. Deshalb 
sollten diese Bedingungen wieder in die 
Zielfestlegung 7.2-3 zurückgeführt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Satz sollte (erweitert um die in 
der 2. Beteiligung ergänzten ausnahme-
fähigen Vorhaben) beibehalten werden, 
um der besonderen Schutzbedürftigkeit 
der angesprochenen Gebiete Rechnung 
zu tragen. 
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BSN in Anspruch genommen werden, 
soweit es sich dabei nicht um Natura 
2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Na-
tionale Naturmonumente oder National-
parke handelt. 
 

BSN in Anspruch genommen werden, 
soweit es sich dabei nicht um Natura 
2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Na-
tionale Naturmonumente oder National-
parke handelt. 
 

  7.2-4 Grundsatz Vermeidung von 
Beeinträchtigungen 

 

  Vor einer Inanspruchnahme von Be-
reichen für den Schutz der Natur 
nach Ziel 7.2-3 soll geprüft werden, 
ob eine raumverträglichere Trassen- 
oder Standortalternative außerhalb 
der regionalplanerischen Bereiche 
zum Schutz der Natur gegeben ist.  
 
Ist keine raumverträglichere Alterna-
tive vorhanden soll der Eingriff nur 
dann erfolgen, wenn die Bedeutung 
des betroffenen Bereiches dies zu-
lässt, die Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Bereiches nicht beein-
trächtigt und der Eingriff auf das un-
bedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
 
Querungen großflächiger Bereiche 
für den Schutz der Natur sollen ver-
mieden werden. 
 

Die Festlegung beinhaltet Restriktio-
nen zur Inanspruchnahme von BSN-
Flächen in den in Ziel 7.2-3 aufge-
führten Ausnahmefällen. Es wäre 
besser, diese Restriktionen, insbe-
sondere die Alternativenprüfung, 
nicht als (überwindbaren) Grundsatz 
zu formulieren, sondern wie noch in 
der  vorherigen Fassung als ein zu 
beachtendes Ziel des LEP, mit dem 
die Ausnahmeregelungen verbindlich 
eingeschränkt werden. Es ist kein 
Fall erkennbar, bei dem beispiels-
weise in Anbetracht der Schutzbe-
dürftigkeit eines BSN auf eine Alter-
nativenprüfung (kann das Vorhaben 
nicht auch außerhalb des BSN ver-
wirklicht werden?) verzichtet werden 
sollte. Ohne eine solche Prüfung ist 
eine sachgerechte Verortung von 
Großprojekten nicht sichergestellt.  
 

  Erläuterung zu 7.2-4 
Der Grundsatz 7.2-4 erfordert zusätz-
lich, dass auf Grundlage einer Prüfung 
von Trassen- oder Standortalternativen 
Beeinträchtigungen auf die BSN vermie-
den werden sollen. Eine raumverträgli-
che Trassen- oder Standortalternative 
bezeichnet eine mögliche Option für 
den Verlauf einer Trasse oder den 
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Standort einer Anlage, die keinen regio-
nalplanerischen Bereich für den Schutz 
der Natur in Anspruch nimmt und beste-
hende Schutzgebiete umgeht. Ziel ist 
eine möglichst umweltfreundliche und 
naturverträgliche Planung. Die Prüfung 
der raumverträglichen Trassen- oder 
Standortalternative erfolgt insbesondere 
im Rahmen einer Raumverträglichkeits-
prüfung, einem Bundesfachplanungs-
verfahren, einem Präferenzraumbestim-
mungsverfahren, einem Linienbestim-
mungsverfahren, einem Planfeststel-
lungsverfahren oder einem vergleichba-
ren Zulassungsverfahren.  
 
Im Rahmen von raumbedeutsamen Pla-
nungen oder Maßnahmen nach Ziel 7.2-
3 sind die Bestimmungen des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) zu 
beachten. Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind vorrangig zu vermeiden. Un-
vermeidbare Beeinträchtigungen sind 
durch geeignete Maßnahmen auszu-
gleichen oder zu ersetzen.  
 
Sofern raumbedeutsame Planungen 
oder Maßnahmen Schutzgebiete betref-
fen oder deren Schutzzwecke berühren 
können, sind die jeweiligen Schutz- und 
Erhaltungsziele maßgeblich. Beein-
trächtigungen der für den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteile sind zu ver-
meiden. 
 
Bei Planungen oder Maßnahmen mit 
möglichen Auswirkungen auf Gebiete 
des europäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000 ist sicherzustellen, dass 
deren Erhaltungsziele nicht beeinträch-
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tigt wer-den. Hierzu sind die Auswirkun-
gen auf Lebensraumtypen und Arten 
des gemeinschaftlichen Interesses früh-
zeitig zu prüfen und negative Auswir-
kungen auszuschließen oder auf das 
unvermeidbare Maß zu beschränken.  
 
Darüber hinaus sind die Belange des 
allgemeinen und besonderen Arten-
schutzes zu beachten. Besonders ge-
schützte Arten, ihre Lebensstätten so-
wie Wander- und Ausbreitungsräume 
sind vor erheblichen Beeinträchtigungen 
zu bewahren. Maßnahmen sind so aus-
zugestalten, dass Verstöße gegen ar-
tenschutzrechtliche Verbote vermieden 
werden.  
 
Soweit keine raumverträglichere Tras-
sen- oder Standortalternative außerhalb 
des BSN zur Verfügung steht, soll der 
Eingriff nur dann erfolgen, wenn die Be-
deutung des betroffenen Bereiches dies 
zulässt, die Funktionsfähigkeit des Be-
reiches nicht beeinträchtigt und der Ein-
griff auf das unbedingt erforderliche 
Maß beschränkt wird.  
 
Die BSN sichern Flächen mit herausra-
gender Bedeutung für das Biotopver-
bundsystem, darunter Flächen des län-
derübergreifenden, landesweiten und 
des regionalen Biotopverbundes. Die 
Kategorie umfasst Flächen, die unter 
landesweiten und regionalen Gesichts-
punkten in der Regel Kernbereiche mit 
einer hohen Schutzwürdigkeit sind und 
eine herausragende Bedeutung im Bio-
topverbund besitzen, welche durch die 
ausnahmsweise Inanspruchnahme 
möglichst berücksichtigt werden soll.  
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Des Weiteren sollen BSN ausnahms-
weise für Planungen und Maßnahmen 
in Anspruch genommen werden, wenn 
durch die Inanspruchnahme die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des be-
troffenen Bereiches für die angestrebte 
Entwicklung eines Biotopverbundsys-
tems nicht beeinträchtigt werden. Eine 
Beeinträchtigung liegt nicht vor, wenn 
die Inanspruchnahme mit den in § 1 
BNatSchG genannten Schutzfunktionen 
vereinbar ist.  
 
Maßgeblich für die Erhaltung der Vor-
rangfunktion im Rahmen einer beab-
sichtigten Inanspruchnahme von BSN 
ist insofern der Erhalt der jeweiligen 
Funktion des betroffenen Bereiches. 
Außerdem darf durch die Planung oder 
Maßnahme das Erreichen des Schutz-
zweckes der ggf. jeweils zugrundelie-
genden Schutzausweisung nicht verhin-
dert werden. So sind beispielsweise 
Planungen und Maßnahmen nicht zu-
lässig, die durch Zerschneidungen oder 
Versiegelungen den besonderen 
Schutzzweck oder das naturräumliche 
Potenzial sowie die naturräumliche Ent-
wicklung des BSN erheblich schädigen. 
Mit dieser Vorgabe wird sichergestellt, 
dass die Vorrangwirkung der BSN für 
den Naturschutz sowie den Biotopver-
bund erhalten bleibt.  
 
Zudem soll die ausnahmsweise Inan-
spruchnahme von BSN auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt wer-
den. Das bedeutet, dass alle Möglich-
keiten zur Minimierung des Eingriffs, z. 
B. durch Bündelung mit vorhandener 
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Infrastruktur, zu nutzen sind. Hierbei 
sind im Rahmen der Standort- bzw. 
Trassenwahl bestehende Vorbelastun-
gen (z.B. bestehende Straßen oder Lei-
tungstrassen) zu berücksichtigen (Bün-
delungscharakter).  
 
Letztlich sollten Querungen großflächi-
ger BSN in der Regel vermieden wer-
den. Liegt keine Alternative vor, soll 
eine raumbedeutsame Planung oder 
Maßnahme zugelassen werden, wenn 
diese einen großflächigen BSN quert.  
 
Bei Hoch- und Höchstspannungsleitun-
gen sollen §§ 43 EnWG sowie § 18 
Abs. 4a NABEG berücksichtigt werden. 
 

  7.2-4 5 Grundsatz 
Erholungs-, Sport- und Freizeitnut-
zungen in Gebieten für den Schutz 
der Natur 
 

Hinweis: Durch den neu eingefügten 
Grundsatz 7.2-4 wird der vormalige 
Grundsatz 7.2.4 entsprechend als 7.2-5 
nummeriert. 

  7.2-5 6 Grundsatz 
Landschaftsschutz und Land-
schaftspflege 

Hinweis: Durch den neu als 7.2-5 num-
merierten Grundsatz wird der vormalige 
Grundsatz 7.2.5 entsprechend als 7.2-6 
nummeriert. 

  7.2-7 Grundsatz  
Lenkung naturschutzrechtlicher 
Ausgleichs- und Ersatzverpflich-
tungen durch die Regionalplanung 

 

  Die Regionalpläne sollen die vorzu-
sehenden naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsverpflichtungen in Räume 
lenken, die aus überörtlicher Per-
spektive besonders geeignet sind, 
zur Entwicklung und Wiederherstel-
lung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes bei 

Es ist grundsätzlich positiv zu sehen, 
wenn der naturschutzrechtliche Aus-
gleich auf dafür unter regionaler Be-
trachtung besonders geeigneten Flä-
chen erfolgt und die Regionalpla-
nung hier eine lenkende Funktion er-
hält.  
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gleichzeitigem Erhalt der Agrarstruk-
tur an anderer Stelle beizutragen.  
 
Die Auswahl geeigneter Flächen er-
folgt als Angebotsplanung regelmä-
ßig in Bereichen für den Schutz der 
Natur und regionalen Grünzügen. 
Ausnahmsweise können auch  

- Brachflächen, die sich nicht für 
eine industrielle Nachnutzung 
eignen,  

- Kalamitätsflächen in Wäldern 
und  

- Tagebaufolgeflächen, sofern sie 
nicht für eine landwirtschaftli-
che oder forstwirtschaftliche 
Nutzung vorgesehen sind,  

durch die Regionalplanung ausge-
wählt werden, sofern sie naturfach-
lich geeignet und agrarstrukturell 
verträglich sind. 
 
Maßstabsbedingt erfolgt dies durch 
textliche Beschreibung z.B. der ge-
meinten Naturräume, um auch der 
weitergehenden Konkretisierung 
durch die Landschaftsplanung nicht 
vorzugreifen. Dabei sind die Belange 
der dort wirtschaftenden landwirt-
schaftlichen Betriebe zu berücksich-
tigen.  
Davon unbenommen bleibt die Mög-
lichkeit, Ausgleich- und Ersatzmaß-
nahmen auch an anderer Stelle um-
zusetzen. 
 

Hier ist jedoch zu bedenken, dass die 
Aufwertungsmöglichkeiten auf Flä-
chen in den Bereichen zum Schutz 
der Natur aufgrund ihrer erwartungs-
gemäß hohen naturschutzfachlichen 
Wertigkeit ggf. eingeschränkt sind.  
 
Für eine funktionale Kompensation 
im Sinne eines naturschutzfachli-
chen Ausgleichs ist zudem ein räum-
licher Zusammenhang zum Eingriffs-
ort erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den oben genannten Gründen 
wird die Regelung, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auch an anderer 
Stelle fachrechtlich umsetzen zu kön-
nen, als zwingend erforderlich ange-
sehen. 
 

  Erläuterung zu 7.2-7 
Mit der Festlegung sollen Ausgleichs- 
und Ersatzverpflichtungen durch eine 
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räumliche Konzentration in geeigneten 
Räumen besser zur Entwicklung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts beitragen können. Eine 
nur an örtlichen Flächenverfügbarkeiten 
ausgerichtete Perspektive kann so 
überwunden und eine Beeinträchtigung 
der Agrarstruktur reduziert werden.  
 
Die Regionalpläne sollen hierfür im 
Sinne einer Angebotsplanung solche 
Räume identifizieren, die aus natur-
schutzfachlicher Sicht besonders geeig-
net sind, ökologische Aufwertungen zu 
bündeln und funktional miteinander zu 
verknüpfen, während zugleich an ande-
rer Stelle landwirtschaftliche Nutzflä-
chen geschont werden.  
 
Die Auswahl geeigneter Räume erfolgt 
dabei vorrangig in Bereichen für den 
Schutz der Natur sowie in regionalen 
Grünzügen, da diese Gebiete aufgrund 
ihrer ökologischen Funktion, ihres Ent-
wicklungs- oder Vernetzungspotenzials 
in besonderer Weise geeignet sind, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf-
zunehmen. Bei der Auswahl der Räume 
sind die Belange der dort wirtschaften-
den landwirtschaftlichen Betriebe zu be-
rücksichtigen. Ausnahmsweise können 
darüber hinaus folgende Flächen durch 
die Regionalplanung als geeignet be-
nannt werden, sofern sie geeignet und 
agrarstrukturell verträglich sind. 
 
In Betracht kommen Brachflächen, so-
fern sie sich nach Lage der Dinge nicht 
für eine industrielle oder gewerbliche 
Nachnutzung eignen. Dies setzt voraus, 
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dass für die betreffenden Flächen we-
der bestehende noch absehbare ge-
werbliche Entwicklungsperspektiven be-
stehen und sie regionalplanerischen 
Entwicklungszielen – insbesondere der 
Sicherung von Gewerbe- und Industrie-
standorten – nicht entgegenstehen. Die 
Berücksichtigung solcher Brachflächen 
eröffnet zusätzliche ökologische Ent-
wicklungspotenziale, ohne strategische 
Flächenreserven für die wirtschaftliche 
Entwicklung zu beeinträchtigen.  
 
Die Berücksichtigung von Kalamitätsflä-
chen im Wald kann ebenfalls dazu bei-
tragen, ökologische Entwicklungspoten-
ziale zu nutzen, ohne reguläre forstwirt-
schaftliche Nutzungen oder strategische 
Waldentwicklungsziele zu beeinträchti-
gen. Ebenfalls können Tagebaufolgeflä-
chen für Zwecke der naturschutzrechtli-
chen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men in Betracht kommen, sofern sie 
nicht für eine land- oder forstwirtschaftli-
che Nutzung vorgesehen sind. Maßgeb-
lich sind hierbei die in Braunkohlenplä-
nen, Leitentscheidungen sowie Rekulti-
vierungs- und Entwicklungskonzepten 
festgelegten Folgenutzungen.  
 
Maßstabsbedingt erfolgt die räumliche 
Konkretisierung in der Regel nicht durch 
zeichnerische Festlegungen, sondern 
durch textliche Beschreibungen, etwa 
beispielsweise unter Bezugnahme auf 
bestimmte Naturräume, Landschafts-
räume oder funktionale Zusammen-
hänge. Auf diese Weise bleibt der Land-
schaftsplanung sowie den Zulassungs-
verfahren ein ausreichender Spielraum 
für die fachliche Ausgestaltung und 
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Konkretisierung der Maßnahmen. Die 
Möglichkeit Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen auch an anderer Stelle fach-
rechtlich umzusetzen, bleibt unberührt. 
Im Kontext des Ausbaus der erneuerba-
ren Energien – insbesondere bei Wind-
energieprojekten in Beschleunigungsge-
bieten – kann die Identifizierung dieser 
Räume dazu beitragen, Maßnahmen 
aus dem Nationalen Artenhilfspro-
gramm wirksam und naturschutzfachlich 
sinnvoll zu bündeln. 
 

7.3-1 Ziel  
Walderhaltung und Waldinan-
spruchnahme 

7.3-1 Ziel Grundsatz  
Walderhaltung und Waldinan-
spruchnahme 

7.3-1 Ziel Grundsatz  
Walderhaltung und Waldinan-
spruchnahme 

 

Wald ist insbesondere mit seiner Be-
deutung für die nachhaltige Holzpro-
duktion, den Arten- und Bio-
topschutz, die Kulturlandschaft, die 
landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung, den Kli-
maschutz und wegen seiner wichti-
gen Regulationsfunktionen im Land-
schafts- und Naturhaushalt zu erhal-
ten, vor nachteiligen Entwicklungen 
zu bewahren und weiterzuentwickeln. 
Dazu werden in den Regionalplänen 
entsprechende Waldbereiche festge-
legt. 
 
 
Ausnahmsweise dürfen Waldberei-
che für entgegenstehende Planungen 
und Maßnahmen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für 
die angestrebten Nutzungen ein Be-
darf nachgewiesen ist, dieser nicht 
außerhalb des Waldes realisierbar ist 
und die Waldumwandlung auf das 

Wald ist soll insbesondere mit seiner 
Bedeutung für die nachhaltige 
Holzproduktion, den Arten- und Bio-
topschutz, die Kulturlandschaft, die 
landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung, den Kli-
maschutz und wegen seiner wichti-
gen Regulationsfunktionen im Land-
schafts- und Naturhaushalt zu erhal-
ten, vor nachteiligen Entwicklungen 
zu bewahren bewahrt und weiterzu-
entwickeln weiterentwickelt werden. 
Dazu werden in den Regional-plänen 
entsprechende Waldbereiche festge-
legt. 
 
Ausnahmsweise dürfen Waldberei-
che für entgegenstehende Planungen 
und Maßnahmen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für 
die angestrebten Nutzungen ein Be-
darf nachgewiesen ist, dieser nicht 
außerhalb des Waldes realisierbar ist 
und die Waldumwandlung auf das 

Wald ist soll insbesondere mit seiner 
Bedeutung für die nachhaltige 
Holzproduktion, den Arten- und Bio-
topschutz, die Kulturlandschaft, die 
landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung, den Kli-
maschutz und wegen seiner wichti-
gen Regulationsfunktionen im Land-
schafts- und Naturhaushalt zu erhal-
ten, vor nachteiligen Entwicklungen 
zu bewahren bewahrt und weiterzu-
entwickeln weiterentwickelt werden. 
Dazu werden in den Regional-plänen 
entsprechende Waldbereiche festge-
legt. 
 
Ausnahmsweise dürfen Waldberei-
che für entgegenstehende Planungen 
und Maßnahmen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für 
die angestrebten Nutzungen ein Be-
darf nachgewiesen ist, dieser nicht 
außerhalb des Waldes realisierbar ist 
und die Waldumwandlung auf das 

Mit der Herabstufung der Festlegun-
gen zum Waldschutz von Zielen zu 
Grundsätzen ist der Schutz des Wal-
des raumordnerisch weniger ver-
bindlich geregelt. Dies ist kritisch zu 
sehen und wird den vielfältigen 
Funktionen des Waldes und § 2 
Abs. 2 Nr. 6 Raumordnungsgesetz 
(bezieht sich auf die Entwicklung, Si-
cherung und Wiederherstellung der 
natürlichen Lebensgrundlagen bzw. 
der Umwelt und des Klimas) nicht ge-
recht. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Festle-
gungen in 7.3-1 nach wie vor als Ziel 
zu formulieren. 
 
Die Begründung zur 3. LEP-Ände-
rung (S. 34f) ist in diesem Zusam-
menhang irreführend, weil dort da-
von gesprochen wird, dass mit der 
dritten LEP-Änderung weiterhin in-
tendiert wird, die Waldbereiche mit 
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unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
 
Die Errichtung von Windenergieanla-
gen ist möglich, sofern wesentliche 
Funktionen des Waldes nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden. 
 

unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
 
Die Errichtung von Windenergieanla-
gen ist möglich, sofern wesentliche 
Funktionen des Waldes nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden. 

unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
 
Die Errichtung von Windenergieanla-
gen ist möglich, sofern wesentliche 
Funktionen des Waldes nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden. 

dem Schutz von „Zielen der Raum-
ordnung“ auszustatten, obgleich 
jetzt nur noch ein Grundsatz festge-
legt werden soll. 

Erläuterung zu 7.3-1 
In Nordrhein-Westfalen sind 27 % der 
Landesfläche von Wald bedeckt; davon 
sind etwa 48 % Nadelwald und 52 % 
Laubwald (Stand 2009).  
 
 
 
 
 
 
Wälder, insbesondere reife Waldöko-
systeme, die für ihre Entwicklung mehr 
als hundert Jahre erfordern, erfüllen 
vielfältige Funktionen. Über die Holzpro-
duktion hat Wald eine große wirtschaftli-
che Bedeutung in vielen Produktions- 
und Anwendungsbereichen von Indust-
rie und Handwerk sowie auch für die 
Energiegewinnung. 
 
Wälder zeichnen sich durch natürliche 
Böden mit entsprechenden Bodenfunkti-
onen aus, schützen vor Erosion und wir-
ken ausgleichend auf Wasserhaushalt 
und Klima.  
 
 
 
 
Naturnahe Wälder dienen auch der Er-
haltung naturnaher Biotope und der Si-
cherung der Artenvielfalt.  

Änderung der Erläuterung zu 7.3-1 
In Nordrhein-Westfalen sind 27 28 % 
der Landesfläche von Wald bedeckt; 
davon sind etwa 48 % Nadelwald und 
52 % Laubwald (Stand 2009).  
Laut der vierten Bundeswaldinventur 
(2024) bestehen die nordrhein-westfäli-
schen Wälder zu fast zwei Dritteln aus 
Laubbäumen (65 %), meist Buchen und 
Eichen, und zu etwa 35 % aus Nadel-
bäumen, vor allem Fichten und Kiefern.  
Wälder, insbesondere reife Waldöko-
systeme, die für ihre Entwicklung mehr 
als hundert Jahre erfordern, erfüllen 
vielfältige Funktionen. Über die Holzpro-
duktion hat Wald eine große wirtschaftli-
che Bedeutung in vielen Produktions- 
und Anwendungsbereichen von Indust-
rie und Handwerk sowie auch für die 
Energiegewinnung. 
 
Wälder zeichnen sich durch natürliche 
Böden mit entsprechenden Bodenfunkti-
onen aus, schützen vor Erosion und wir-
ken ausgleichend auf Wasserhaushalt 
und Klima. Insbesondere in der Nähe 
von Siedlungsbereichen erfüllen sie 
wichtige klimatische Ausgleichs- und 
Schutzfunktionen für Natur und Land-
schaft sowie der Bevölkerung.  
Naturnahe Wälder dienen auch der Er-
haltung naturnaher Biotope und der Si-
cherung der Artenvielfalt.  

Änderung der Erläuterung zu 7.3-1 
In Nordrhein-Westfalen sind 27 28 % 
der Landesfläche von Wald bedeckt; 
davon sind etwa 48 % Nadelwald und 
52 % Laubwald (Stand 2009).  
Laut der vierten Bundeswaldinventur 
(2024) bestehen die nordrhein-westfäli-
schen Wälder zu fast zwei Dritteln aus 
Laubbäumen (65 %), meist Buchen und 
Eichen, und zu etwa 35 % aus Nadel-
bäumen, vor allem Fichten und Kiefern.  
Wälder, insbesondere reife Waldöko-
systeme, die für ihre Entwicklung mehr 
als hundert Jahre erfordern, erfüllen 
vielfältige Funktionen. Über die Holzpro-
duktion hat Wald eine große wirtschaftli-
che Bedeutung in vielen Produktions- 
und Anwendungsbereichen von Indust-
rie und Handwerk sowie auch für die 
Energiegewinnung. 
 
Wälder zeichnen sich durch natürliche 
Böden mit entsprechenden Bodenfunkti-
onen aus, schützen vor Erosion und wir-
ken ausgleichend auf Wasserhaushalt 
und Klima. Insbesondere in der Nähe 
von Siedlungsbereichen erfüllen sie 
wichtige klimatische Ausgleichs- und 
Schutzfunktionen für Natur und Land-
schaft sowie der Bevölkerung.  
Naturnahe Wälder dienen auch der Er-
haltung naturnaher Biotope und der Si-
cherung der Artenvielfalt.  
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Darüber hinaus haben Wälder im Koh-
lenstoffkreislauf eine wichtige Bedeu-
tung bei der CO2- Speicherung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wald ist bedeutender Bestandteil unse-
rer Kulturlandschaften, der das Land-
schaftsbild prägt, und hat auch für die 
landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung sowie für die 
Umweltbildung wichtige Aufgaben. Da-
bei kommen auf jede Einwohnerin und 
jeden Einwohner in Nordrhein-Westfa-
len durchschnittlich nur rd. 532 m² Wald 
(das entspricht der Pro-Kopf-Waldfläche 
von Berlin; zum Vergleich: Deutschland 
1.400 m² pro Kopf).  
 
Wegen dieser vielfältigen Nutz- und 
Schutzfunktionen ist der Wald in Nord-
rheinWestfalen zu erhalten und vor Be-
einträchtigungen und nachteiligen Ent-
wicklungen zu schützen.  
 
 
 
 

 
Darüber hinaus haben Wälder im Koh-
lenstoffkreislauf eine wichtige Bedeu-
tung bei der CO22- Speicherung. Die 
Nutzung von Holz im Rahmen der 
Waldbewirtschaftung trägt zum Klima-
schutz bei. Holzprodukte speichern 
während ihrer Lebensdauer das im Holz 
gebundene CO2. Gleichzeitig ersetzt 
Holz energieintensive Materialien wie 
Beton oder Stahl, wodurch fossile Roh-
stoffe und CO2- Emissionen eingespart 
werden. Eine nachhaltige Holzproduk-
tion verbindet somit Klimaschutz mit re-
gionaler wirtschaftlicher Wertschöpfung.  
 
 
Wald ist bedeutender Bestandteil unse-
rer Kulturlandschaften, der das Land-
schaftsbild prägt, und hat auch für die 
landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung sowie für die 
Umweltbildung wichtige Aufgaben. Da-
bei kommen auf jede Einwohnerin und 
jeden Einwohner in Nordrhein-Westfa-
len durchschnittlich nur rd. 532 528 m² 
Wald (das entspricht der Pro-Kopf-
Waldfläche von Berlin; zum Vergleich: 
Deutschland 1.400 1.363 m² pro Kopf).  
 
Wegen dieser vielfältigen Nutz- und 
Schutzfunktionen ist der Wald sollen 
Waldflächen in Nordrhein-Westfalen zu 
erhalten grundsätzlich erhalten und vor 
Beeinträchtigungen und nachteiligen 
Entwicklungen zu schützen geschützt 
und in ihren Strukturen weiterentwickelt 
werden. 
 

 
Darüber hinaus haben Wälder im Koh-
lenstoffkreislauf eine wichtige Bedeu-
tung bei der CO22-Speicherung Kohlen-
stoffspeicherung. Die Nutzung von Holz 
im Rahmen der Waldbewirtschaftung 
trägt zum Klimaschutz bei. Holzpro-
dukte speichern während ihrer Lebens-
dauer das im Holz gebundene CO2 Koh-
lenstoff. Gleichzeitig ersetzt Holz ener-
gieintensive Materialien wie Beton oder 
Stahl, wodurch fossile Rohstoffe und 
CO2-Emissionen eingespart werden. 
Eine nachhaltige Holzproduktion verbin-
det somit Klimaschutz mit regionaler 
wirtschaftlicher Wertschöpfung. 
 
Wald ist bedeutender Bestandteil unse-
rer Kulturlandschaften, der das Land-
schaftsbild prägt, und hat auch für die 
landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung sowie für die 
Umweltbildung wichtige Aufgaben. Da-
bei kommen auf jede Einwohnerin und 
jeden Einwohner in Nordrhein-Westfa-
len durchschnittlich nur rd. 532 528 m² 
Wald (das entspricht der Pro-Kopf-
Waldfläche von Berlin; zum Vergleich: 
Deutschland 1.400 1.363 m² pro Kopf).  
 
Wegen dieser vielfältigen Nutz- und 
Schutzfunktionen ist der Wald sollen 
Waldflächen in Nordrhein-Westfalen zu 
erhalten grundsätzlich erhalten und vor 
Beeinträchtigungen und nachteiligen 
Entwicklungen zu schützen geschützt 
und in ihren Strukturen weiterentwickelt 
werden. 
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In den Regionalplänen werden entspre-
chende Waldbereiche unter Berücksich-
tigung der forstlichen Fachbeiträge fest-
gelegt. Weiterhin soll er in seinen Struk-
turen weiterentwickelt und in waldarmen 
Gebieten vermehrt werden. 
 
In Deutschland ist Nordrhein-Westfalen 
das Land mit dem höchsten Anteil priva-
ten Waldbesitzes (65 % Privatwald). Die 
Erhaltung des Waldes als Raum für Er-
holung, Sport und Freizeit und als Be-
standteil der Kulturlandschaft mit wichti-
gen ökologischen und wirtschaftlichen 
Funktionen wird als wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe daher in hohem 
Maße auch von den privaten Waldbesit-
zern geleistet.  
 
Wald ist wegen seines wirtschaftlichen 
Nutzens und seiner Bedeutung für die 
Umwelt, insbesondere für die dauer-
hafte Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Boden-
fruchtbarkeit, das Landschaftsbild und 
die Erholung der Bevölkerung, zu erhal-
ten, erforderlichenfalls zu mehren und 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern (vgl. § 1 Bun-
deswaldgesetz). 
 
 
 
Die Genehmigung einer Waldumwand-
lung soll gemäß den Regelungen des 
Bundeswaldgesetzes und des Landes-
forstgesetzes beispielsweise dann ver-
sagt werden, wenn die Erhaltung des 
Waldes im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt, insbesondere wenn der 
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tigung der forstlichen Fachbeiträge fest-
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holung, Sport und Freizeit und als Be-
standteil der Kulturlandschaft mit wichti-
gen ökologischen und wirtschaftlichen 
Funktionen wird als wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe daher in hohem 
Maße auch von den privaten Waldbesit-
zern geleistet.  
 
Wald ist Gemäß § 1 Bundeswaldgesetz 
ist Wald wegen seines wirtschaftlichen 
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seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern (vgl. § 1 Bun-
deswaldgesetz). 
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lung soll  gemäß den Regelungen des 
Bundeswaldgesetzes und des Landes-
forstgesetzes beispielsweise dann ver-
sagt werden, wenn die Erhaltung des 
Waldes im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt, insbesondere wenn der 
Wald in der Gemeinde einen geringen 
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holung, Sport und Freizeit und als Be-
standteil der Kulturlandschaft mit wichti-
gen ökologischen und wirtschaftlichen 
Funktionen wird als wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe daher in hohem 
Maße auch von den privaten Waldbesit-
zern geleistet.  
 
Wald ist Gemäß § 1 Bundeswaldgesetz 
ist Wald wegen seines wirtschaftlichen 
Nutzens und seiner Bedeutung für die 
Umwelt, insbesondere für die dauer-
hafte Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Boden-
fruchtbarkeit, das Landschaftsbild und 
die Erholung der Bevölkerung, zu erhal-
ten, erforderlichenfalls zu mehren und 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern (vgl. § 1 Bun-
deswaldgesetz). 
 
Die Genehmigung einer Waldumwand-
lung soll gemäß den Regelungen des 
Bundeswaldgesetzes und des Landes-
forstgesetzes beispielsweise dann ver-
sagt werden, wenn die Erhaltung des 
Waldes im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt, insbesondere wenn der 
Wald in der Gemeinde einen geringen 
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Wald in der Gemeinde einen geringen 
Flächenanteil hat oder für die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes, den 
Schutz natürlicher Bodenfunktionen im 
Sinne des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes, die forstwirtschaftliche Erzeugung, 
das Landschaftsbild oder die Erholung 
der Bevölkerung von wesentlicher Be-
deutung ist oder dem Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzge-
setzes dient und die nachteiligen Wir-
kungen der Umwandlungen nicht durch 
Nebenbestimmungen, insbesondere 
durch die Verpflichtung, Ersatzauffors-
tungen durch Saat oder Pflanzung vor-
zunehmen, ganz oder zum wesentli-
chen Teil abgewendet werden können.  
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass erst 
reife Waldökosysteme ihre Funktionen, 
insbesondere in Bezug auf den Arten- 
und Biotopschutz, in vollem Umfang er-
füllen können und Ersatzaufforstungen 
für in Anspruch genommenen Wald de-
ren verlorengegangene Funktionen nur 
bedingt ausgleichen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flächenanteil hat oder für die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes, den 
Schutz natürlicher Bodenfunktionen im 
Sinne des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes, die forstwirtschaftliche Erzeugung, 
das Landschaftsbild oder die Erholung 
der Bevölkerung von wesentlicher Be-
deutung ist oder dem Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzge-
setzes dient und die nachteiligen Wir-
kungen der Umwandlungen nicht durch 
Nebenbestimmungen, insbesondere 
durch die Verpflichtung, Ersatzauffors-
tungen durch Saat oder Pflanzung vor-
zunehmen, ganz oder zum wesentli-
chen Teil abgewendet werden können.  
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass erst 
reife Waldökosysteme ihre Funktionen, 
insbesondere in Bezug auf den Arten- 
und Biotopschutz, in vollem Umfang er-
füllen können und Ersatzaufforstungen 
für in Anspruch genommenen Wald de-
ren verlorengegangene Funktionen nur 
bedingt ausgleichen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flächenanteil hat oder für die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes, den 
Schutz natürlicher Bodenfunktionen im 
Sinne des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes, die forstwirtschaftliche Erzeugung, 
das Landschaftsbild oder die Erholung 
der Bevölkerung von wesentlicher Be-
deutung ist oder dem Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzge-
setzes dient und die nachteiligen Wir-
kungen der Umwandlungen nicht durch 
Nebenbestimmungen, insbesondere 
durch die Verpflichtung, Ersatzauffors-
tungen durch Saat oder Pflanzung vor-
zunehmen, ganz oder zum wesentli-
chen Teil abgewendet werden können. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass erst 
reife Waldökosysteme ihre Funktionen, 
insbesondere in Bezug auf den Arten- 
und Biotopschutz, in vollem Umfang er-
füllen können und Ersatzaufforstungen 
für in Anspruch genommenen Wald de-
ren verlorengegangene Funktionen nur 
bedingt ausgleichen können. 
 
Die regionalen Erfordernisse und Maß-
nahmen zur Sicherung der für die Ent-
wicklung der Lebens- und Wirtschafts-
verhältnisse notwendigen forstlichen 
Voraussetzungen werden im Regional-
plan dargestellt. Die höhere Forstbe-
hörde erarbeitet hierzu einen forstlichen 
Fachbeitrag und schreibt ihn fort. Der 
forstliche Fachbeitrag ist vorbehaltlich 
der Darstellungen des Regionalplanes 
Richtlinie für die Forstbehörden bei de-
ren Beratungs-, Förderungs- und Be-
wirtschaftungstätigkeit. Er dient diesen 
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Aus diesem Grund dürfen regionalpla-
nerisch festgelegte Waldbereiche für 
andere Nutzungen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für die 
angestrebten Nutzungen ein Bedarf 
nachgewiesen ist, dieser nicht außer-
halb des Waldes realisierbar ist und die 
Waldumwandlung auf das unbedingt er-
forderliche Maß beschränkt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine angestrebte Nutzung darf nicht in-
nerhalb eines regionalplanerisch festge-
legten Waldbereichs realisiert werden, 
wenn für den mit der Planung oder der 
Maßnahme verfolgten Zweck außerhalb 
des Waldes eine zumutbare Alternative 
besteht.  
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Waldes 
steht. Das Vorhandensein einer zumut-

 
 
 
 
 
Aus diesem Grund dürfen regionalpla-
nerisch festgelegte Waldbereiche für 
andere Nutzungen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für die 
angestrebten Nutzungen ein Bedarf 
nachgewiesen ist, dieser nicht außer-
halb des Waldes realisierbar ist und die 
Waldumwandlung auf das unbedingt er-
forderliche Maß beschränkt wird.  
 
Aus den vorgenannten Gründen und 
gesetzlichen Bestimmungen des 
BWaldG und des LForstG sollen Wald-
flächen nur dann für entgegenstehende 
Planungen und Maßnahmen in An-
spruch genommen werden, wenn die 
angestrebten Nutzungen nicht außer-
halb von Waldflächen umgesetzt wer-
den können und die Waldumwandlung 
auf das unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
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legten Waldbereichs realisiert werden, 
wenn für den mit der Planung oder der 
Maßnahme verfolgten Zweck außerhalb 
des Waldeseine zumutbare Alternative 
besteht.  
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Waldes 
steht. Das Vorhandensein einer zumut-

als Grundlage für ihre Beiträge zu ande-
ren Fachplanungen sowie für deren Be-
teiligung an Planungen und Maßnah-
men von Trägern öffentlicher Vorhaben. 
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andere Nutzungen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für die 
angestrebten Nutzungen ein Bedarf 
nachgewiesen ist, dieser nicht außer-
halb des Waldes realisierbar ist und die 
Waldumwandlung auf das unbedingt er-
forderliche Maß beschränkt wird.  
 
Aus den vorgenannten Gründen und 
gesetzlichen Bestimmungen des 
BWaldG und des LForstG sollen Wald-
flächen nur dann für entgegenstehende 
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spruch genommen werden, wenn die 
angestrebten Nutzungen nicht außer-
halb von Waldflächen umgesetzt wer-
den können und die Waldumwandlung 
auf das unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird.  
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nerhalb eines regionalplanerisch festge-
legten Waldbereichs realisiert werden, 
wenn für den mit der Planung oder der 
Maßnahme verfolgten Zweck außerhalb 
des Waldeseine zumutbare Alternative 
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baren Alternative schließt die Inan-
spruchnahme des Waldes aus. Unter 
dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit 
kommen auch solche alternativen Pla-
nungen und Maßnahmen in Betracht, 
die den damit angestrebten Zweck in 
zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllen. 
 
Eine Alternative außerhalb des Waldes 
kann deshalb auch zumutbar sein, 
wenn sie mit höheren Kosten, z. B. für 
den Grunderwerb und für die Erschlie-
ßung, oder einem höheren Aufwand 
aufgrund geänderter Betriebsabläufe 
verbunden ist. 
 
Soweit Alternativen außerhalb des Wal-
des nicht zur Verfügung stehen, können 
im Rahmen der geforderten Beschrän-
kung auf das unbedingt erforderliche 
Maß einer Waldinanspruchnahme auch 
eine Verlagerung oder Verkleinerung 
der Planung oder Maßnahme geboten 
sein, um Beeinträchtigungen der Wald-
funktionen zu verringern. 
 
Diese generelle Festlegung zu einer 
ausnahmsweisen Inanspruchnahme 
des Waldes durch andere Nutzungen 
wird zugunsten der Windenergienut-
zung im Wald geöffnet, weil in Nord-
rhein-Westfalen die Stromerzeugung 
auf einen stetig steigenden Anteil er-
neuerbarer Energien umgestellt wird 
und der Ausbau der Windenergienut-
zung dabei einen wesentlichen Beitrag 
leisten soll. Aufgrund der ungleichen 

baren Alternative schließt die Inan-
spruchnahme des Waldes aus. Unter 
dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit 
kommen auch solche alternativen Pla-
nungen und Maßnahmen in Betracht, 
die den damit angestrebten Zweck in 
zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
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ßung, oder einem höheren Aufwand 
aufgrund geänderter Betriebsabläufe 
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im Rahmen der geforderten Beschrän-
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der Planung oder Maßnahme geboten 
sein, um Beeinträchtigungen der Wald-
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neuerbarer Energien umgestellt wird 
und der Ausbau der Windenergienut-
zung dabei einen wesentlichen Beitrag 
leisten soll. Aufgrund der ungleichen 

baren Alternative schließt die Inan-
spruchnahme des Waldes aus. Unter 
dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit 
kommen auch solche alternativen Pla-
nungen und Maßnahmen in Betracht, 
die den damit angestrebten Zweck in 
zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllen.  
 
Eine Alternative außerhalb des Waldes 
kann deshalb auch zumutbar sein, 
wenn sie mit höheren Kosten, z. B. für 
den Grunderwerb und für die Erschlie-
ßung, oder einem höheren Aufwand 
aufgrund geänderter Betriebsabläufe 
verbunden ist. 
 
Soweit Alternativen außerhalb des Wal-
des nicht zur Verfügung stehen, können 
im Rahmen der geforderten Beschrän-
kung auf das unbedingt erforderliche 
Maß einer Waldinanspruchnahme auch 
eine Verlagerung oder Verkleinerung 
der Planung oder Maßnahme geboten 
sein, um Beeinträchtigungen der Wald-
funktionen zu verringern.  
 
Diese generelle Festlegung zu einer 
ausnahmsweisen Inanspruchnahme  
des Waldes durch andere Nutzungen 
wird zugunsten der Windenergienut-
zung im Wald geöffnet, weil in Nord-
rhein-Westfalen die Stromerzeugung 
auf einen stetig steigenden Anteil er-
neuerbarer Energien umgestellt wird 
und der Ausbau der Windenergienut-
zung dabei einen wesentlichen Beitrag 
leisten soll. Aufgrund der ungleichen 
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Verteilung der Waldflächen gilt dies ins-
besondere für die waldreichen Regio-
nen innerhalb von Nordrhein-Westfalen.  
 
Wald steht der Errichtung von Wind-
energieanlagen nicht entgegen, sofern 
dadurch wesentliche Funktionen des 
Waldes nicht erheblich beeinträchtigt 
werden.  
 
Die Waldfunktionen im Sinne des Ziels 
7.3-1 ergeben sich grundsätzlich aus 
der Waldfunktionenkartierung. Sofern 
keine aktuelle Waldfunktionenkartierung 
vorliegt, sind die Funktionen am jeweili-
gen Standort im Einzelfall zu bestim-
men. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Erholungsfunktion durch Windener-
gieanlagen im Wald setzt voraus, dass 
der Wirkbereich der geplanten Maß-
nahme Waldflächen mit einer über-
durchschnittlichen Bedeutung für die Er-
holungs- und Freizeitnutzung betrifft. 
Dieses kann beispielsweise vorliegen 
bei einer sehr hohen Nutzung von 
Waldbereichen für Erholung und Frei-
zeit oder bei besonderer touristischer 
Erschließung der betroffenen Waldbe-
reiche. In waldarmen Gebieten, in de-
nen Waldgebiete häufig nur kleinflächig 
und inselartig in überwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Landschaftsberei-
chen liegen, haben Wälder generell ei-
nen hohen Stellenwert für den Biotop-
verbund, den Arten- und Biotopschutz, 
Regulationsfunktionen im Naturhaushalt 
und die landschaftsorientierte Erholung 
sowie Landschaftsbildfunktionen. 
 
In diesen Gebieten ist in der Regel auch 
davon auszugehen, dass geeignete 

Verteilung der Waldflächen gilt dies ins-
besondere für die wald-reichen Regio-
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Verteilung der Waldflächen gilt dies ins-
besondere für die waldreichen Regio-
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Wald steht der Errichtung von Wind-
energieanlagen nicht entgegen, sofern 
dadurch wesentliche Funktionen des 
Waldes nicht erheblich beeinträchtigt 
werden.  
 
Die Waldfunktionen im Sinne des Ziels 
7.3-1 ergeben sich grundsätzlich aus 
der Waldfunktionenkartierung. Sofern 
keine aktuelle Waldfunktionenkartierung 
vorliegt, sind die Funktionen am jeweili-
gen Standort im Einzelfall zu bestim-
men. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Erholungsfunktion durch Windener-
gieanlagen im Wald setzt voraus, dass 
der Wirkbereich der geplanten Maß-
nahme Waldflächen mit einer über-
durchschnittlichen Bedeutung für die Er-
holungs- und Freizeitnutzung betrifft. 
Dieses kann beispielsweise vorliegen 
bei einer sehr hohen Nutzung von 
Waldbereichen für Erholung und Frei-
zeit oder bei besonderer touristischer 
Erschließung der betroffenen Waldbe-
reiche. In waldarmen Gebieten, in de-
nen Waldgebiete häufig nur kleinflächig 
und inselartig in überwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Landschaftsberei-
chen liegen, haben Wälder generell ei-
nen hohen Stellenwert für den Biotop-
verbund, den Arten- und Biotopschutz, 
Regulationsfunktionen im Naturhaushalt 
und die landschaftsorientierte Erholung 
sowie Landschaftsbildfunktionen. 
 
In diesen Gebieten ist in der Regel auch 
davon auszugehen, dass geeignete 
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Standorte für Windenergieanlagen au-
ßerhalb des Waldes in einem ausrei-
chenden Umfang vorhanden sind. 
 
Die wirtschaftliche Ertragsfunktion des 
Waldes steht einer Festlegung von Flä-
chen für die Windenergienutzung im 
Wald in der Regel nicht entgegen, weil 
regelmäßig nur geringe Flächen (insbe-
sondere die Fundamentflächen) dauer-
haft der forstlichen Produktion entzogen 
sind. 
 

Standorte für Windenergieanlagen au-
ßerhalb des Waldes in einem ausrei-
chenden Umfang vorhanden sind. 
 
Die wirtschaftliche Ertragsfunktion des 
Waldes steht einer Festlegung von Flä-
chen für die Windenergienutzung im 
Wald in der Regel nicht entgegen, weil 
regelmäßig nur geringe Flächen (insbe-
sondere die Fundamentflächen) dauer-
haft der forstlichen Produktion entzogen 
sind. 
 

Standorte für Windenergieanlagen au-
ßerhalb des Waldes in einem ausrei-
chenden Umfang vorhanden sind.  
 
Die wirtschaftliche Ertragsfunktion des 
Waldes steht einer Festlegung von Flä-
chen für die Windenergienutzung im 
Wald in der Regel nicht entgegen, weil 
regelmäßig nur geringe Flächen (insbe-
sondere die Fundamentflächen) dauer-
haft der forstlichen Produktion entzogen 
sind. 
 

 7.3-2 Grundsatz 
Festlegung von Waldbereichen in Re-
gionalplänen 

7.3-2 Grundsatz  
Festlegung von Waldbereichen in 
Regionalplänen 

 

 Die Festlegung der Waldbereiche er-
folgt entsprechend Ziel 7.1-2 durch 
die Träger der Regionalplanung in 
Abwägung mit anderen Belangen auf 
Grundlage des forstwirtschaftlichen 
Fachbeitrags. 
 
Zur Walderhaltung und -entwicklung 
können in die regionalplanerische 
Festlegung von Waldbereichen auch 
Flächen einbezogen werden, die 
noch als Wald entwickelt werden sol-
len. 
 

Die Festlegung der Waldbereiche er-
folgt entsprechend Ziel 7.1-2 durch 
die Träger der Regionalplanung in 
Abwägung mit anderen Belangen auf 
Grundlage des forstwirtschaftlichen 
Fachbeitrags.  
 
Zur Walderhaltung und -entwicklung 
können in die regionalplanerische 
Festlegung von Waldbereichen auch 
Flächen einbezogen werden, die 
noch als Wald entwickelt werden sol-
len. 

Mit der Herabstufung der Festlegun-
gen zum Waldschutz von Zielen zu 
Grundsätzen ist der Schutz des Wal-
des raumordnerisch weniger ver-
bindlich geregelt. Dies ist kritisch zu 
sehen und wird den vielfältigen 
Funktionen des Waldes und § 2 
Abs. 2 Nr. 6 Raumordnungsgesetz 
eher nicht gerecht.  
 
Es wird vorgeschlagen, die Festle-
gung in 7.3-2 nach wie vor als Ziel zu 
formulieren. 
 

 Erläuterung zum Ziel 7.3-2 
Sowohl die gesetzlichen Ziele zum 
Schutz des Waldes (BWaldG, LForstG) 
als auch unterschiedliche in § 2 Abs. 2 
ROG genannten Grundsätze gebieten 
es, Wald bereits auf der Ebene der 
Raumordnungsplanung zu sichern und 
vor Nutzungen, die den vielfältigen 
Funktionen des Waldes entgegenste-
hen würden, zu schützen. 

Erläuterung zum Ziel 7.3-2 
Sowohl die gesetzlichen Ziele zum 
Schutz des Waldes (BWaldG, LForstG) 
als auch unterschiedliche in § 2 Abs. 2 
ROG genannten Grundsätze gebieten 
es, Wald bereits auf der Ebene der 
Raumordnungsplanung zu sichern und 
vor Nutzungen, die den vielfältigen 
Funktionen des Waldes entgegenste-
hen würden, zu schützen.  
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So sind Wälder Teil des nach § 2 Abs. 2 
Nr. 2 ROG zu schaffenden großräumig 
übergreifenden und ökologisch wirksa-
men Freiraumverbundsystem, bei dem 
auch die weitere Zerschneidung u.a. zu 
vermeiden ist. Weiterhin sind gemäß § 
2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG die räumli-
chen Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass die Forstwirtschaft in ihrer Be-
deutung insbesondere für die Rohstoff-
produktion zu erhalten ist und sie ihren 
Beitrag dazu leisten kann, die natürli-
chen Lebensgrundlagen in ländlichen 
Räumen zu schützen sowie Natur und 
Landschaft zu pflegen und zu gestalten. 
 
Ergänzend zu dem in Grundsatz 7.3-1 
festgelegten Grundschutz für alle Wald-
flächen haben die Regionalplanungsträ-
ger die Aufgabe die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen des Waldes plane-
risch zu sichern. Bereits durch Ziel 7.1-2 
werden die Regionalplanungsträger auf-
gefordert, Waldbereiche als Vorrangge-
biete im Rahmen der Freiraumsiche-
rung gemäß Durchführungsverordnung 
(DVO) zum Landesplanungsgesetz 
NRW (LPlG NRW) in den Regionalplä-
nen zu sichern. Die Festlegung der 
Waldbereiche erfolgt gemäß Ziel 7.1-2 
durch die Träger der Regionalplanung 
in Abwägung mit anderen Belangen auf 
Grundlage des forstlichen Fachbeitrags 
nach § 8 LForstG. 
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung 
des Waldes erfolgt in diesem Grundsatz 
eine Konkretisierung der bereits beste-
henden Festlegung. Die Ausweisung 
der Waldvorrangbereiche soll dabei auf 

 
So sind Wälder Teil des nach § 2 Abs. 2 
Nr. 2 ROG zu schaffenden großräumig 
übergreifenden und ökologisch wirksa-
men Freiraumverbundsystem, bei dem 
auch die weitere Zerschneidung u.a. zu 
vermeiden ist. Weiterhin sind gemäß § 
2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG die räumli-
chen Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass die Forstwirtschaft in ihrer Be-
deutung insbesondere für die Rohstoff-
produktion zu erhalten ist und sie ihren 
Beitrag dazu leisten kann, die natürli-
chen Lebensgrundlagen in ländlichen 
Räumen zu schützen sowie Natur und 
Landschaft zu pflegen und zu gestalten.  
 
Ergänzend zu dem in Grundsatz 7.3-1 
festgelegten Grundschutz für alle Wald-
flächen haben die Regionalplanungsträ-
ger die Aufgabe die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen des Waldes plane-
risch zu sichern. Bereits durch Ziel 7.1-2 
werden die Regionalplanungsträger auf-
gefordert Waldbereiche als Vorrangge-
biete im Rahmen der Freiraumsiche-
rung gemäß Durchführungsverordnung 
(DVO) zum Landesplanungsgesetz 
NRW (LPlG NRW) in den Regionalplä-
nen zu sichern. Die Festlegung der 
Waldbereiche erfolgt gemäß Ziel 7.1-2 
durch die Träger der Regionalplanung 
in Abwägung mit anderen Belangen auf 
Grundlage des forstlichen Fachbeitrags 
nach § 8 LForstG.  
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung 
des Waldes erfolgt in diesem Grundsatz 
eine Konkretisierung der bereits beste-
henden Festlegung. Die Ausweisung 
der Waldvorrangbereiche soll dabei auf 
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Grundlage vorliegender forstlicher 
Fachbeitrages mit anderen abwägungs-
relevanten Belangen erfolgen. 
  
In der Abwägung können beispielsweise 
berücksichtigt werden: 

- die Waldfunktionskarte NRW, 
- der Waldflächenanteil in der Re-

gion, 
- die Vermeidung von Zerschnei-

dung großflächiger Waldkomplexe, 
- die Biotopverbundflächen, 
- die Überlagerung von Waldflächen 

mit Schutzfestsetzungen und pla-
nerischen Konzepten und Plänen, 
z. B. des Natur- und Landschafts-
schutzes, des Grundwasser- und 
Bodenschutzes etc. 

 
In Waldbereichen sind andere raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen 
ausgeschlossen, soweit diese mit den 
vorrangigen Funktionen oder Nutzun-
gen des Waldes nicht vereinbar sind 
(vgl. § 7 Abs. 3 ROG).  
 
Gemäß § 1 BWaldG und der DVO zum 
LPlG NRW können auch Flächen, die 
erst noch als Wald entwickelt werden 
sollen, als Waldbereiche (Vorrangge-
biete) festgelegt werden. Diese sollen 
insbesondere in den mittelbewaldeten 
und waldarmen Regionen ausgewiesen 
werden und können als Ausgleich für 
verlorengehende Waldbereiche und zur 
Waldvermehrung in waldarmen Gebie-
ten genutzt werden. 
 
Die Anpassung und Abgrenzung der 
Waldbereiche erfolgt durch die Träger 
der Regionalplanung in Abwägung mit 

Grundlage vorliegender forstlicher 
Fachbeitrages mit anderen abwägungs-
relevanten Belangen erfolgen. 
 
In der Abwägung können beispielsweise 
berücksichtigt werden:  

- die Waldfunktionskarte NRW,  
- der Waldflächenanteil in der Re-

gion,  
- die Vermeidung von Zerschnei-

dung großflächiger Waldkomplexe,  
- die Biotopverbundflächen,  
- die Überlagerung von Waldflächen 

mit Schutzfestsetzungen und pla-
nerischen Konzepten und Plänen, 
z. B. des Natur- und Landschafts-
schutzes, des Grundwasser- und 
Bodenschutzes etc.  

 
In Waldbereichen sind andere raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen 
ausgeschlossen, soweit diese mit den 
vorrangigen Funktionen oder Nutzun-
gen des Waldes nicht vereinbar sind 
(vgl. § 7 Abs. 3 ROG).  
 
Gemäß § 1 BWaldG und der DVO zum 
LPlG NRW können auch Flächen, die 
erst noch als Wald entwickelt werden 
sollen, als Waldbereiche (Vorrangge-
biete) festgelegt werden. Diese sollen 
insbesondere in den mittelbewaldeten 
und waldarmen Regionen ausgewiesen 
werden und können als Ausgleich für 
verlorengehende Waldbereiche und zur 
Waldvermehrung in waldarmen Gebie-
ten genutzt werden.  
 
Die Anpassung und Abgrenzung der 
Waldbereiche erfolgt durch die Träger 
der Regionalplanung in Abwägung mit 
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anderen Belangen. Daher können 
Waldbereiche oder Teile davon durch 
den Träger der Regionalplanung unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 7.3-1 
und 7.3-2 auch zurückgenommen wer-
den. 
 

anderen Belangen. Daher können 
Waldbereiche oder Teile davon durch 
den Träger der Regionalplanung unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 7.3-1 
und 7.3-2 auch zurückgenommen  
werden. 

 7.3-3 Ziel  
Ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von Waldbereichen 

7.3-3 2 Ziel  
Ausnahmsweise Inanspruchnahme 
von Waldbereichen 

 

Gestrichene Festlegung aus 7.3-1: 
Ausnahmsweise dürfen Waldberei-
che für entgegenstehende Planungen 
und Maßnahmen nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn für 
die angestrebten Nutzungen ein Be-
darf nachgewiesen ist, dieser nicht 
außerhalb des Waldes realisierbar ist 
und die Waldumwandlung auf das 
unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein regionalplanerisch festgelegter 
Waldbereich oder Teile davon dürfen 
für raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen ausnahmsweise in An-
spruch genommen werden für Ver-
kehrs-, Ver- und Entsorgungstras-
sen, 
 
 
 
 

- die in einem gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen 
Interesse liegen oder bei denen 
das öffentliche Interesse bzw. 
das Allgemeinwohl gesetzlich 
festgestellt wurde oder für diese 
durch oder auf Grund eines Ge-
setzes das besondere Landesin-
teresse festgestellt wurde oder 
sie in einem verkehrlichen Be-
darfsplan enthalten sind und  

- für die keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende, ansonsten 
rechtlich zulässige Trassenvari-
ante außerhalb von Waldberei-
chen identifiziert werden kann, 

 
Regionalplanerisch werden Waldbe-
reiche als Vorranggebiete festgelegt. 
Abweichend von Ziel 7.1-2 dürfen 
Waldbereiche oder Teile davon Ein 
regionalplanerisch festgelegter Wald-
bereich oder Teile davon dürfen für 
raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen ausnahmsweise in An-
spruch genommen werden für Ver-
kehrs-, Ver- und Entsorgungstras-
sen,  

- die in einem gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen 
Interesse liegen oder bei denen 
das öffentliche Interesse bzw. 
das Allgemeinwohl gesetzlich 
festgestellt wurde oder für diese 
durch oder auf Grund eines Ge-
setzes das besondere Landesin-
teresse festgestellt wurde oder 
sie in einem verkehrlichen Be-
darfsplan enthalten sind und  

- für die keine andere ernsthaft in 
Betracht kommende, ansonsten 
rechtlich zulässige Trassenvari-
ante außerhalb von Waldberei-
chen identifiziert werden kann, 

 
Es ist kritisch zu sehen, dass die 
Festlegungen zum Schutz bzw. Er-
halt des Waldes im Ziel 7.3-1 nur 
noch als Grundsatz, die Ausnah-
meregelungen für die Inanspruch-
nahme von Wald für andere Vorha-
ben demgegenüber als Ziel festge-
legt werden sollen.  
 
Damit wird die Inanspruchnahme von 
Wald für u.a. Verkehrs-, Ver- und Ent-
sorgungstrassen sowie Betriebser-
weiterungen verbindlicher formuliert 
als der zugrunde liegende Wald-
schutz selbst. 
 
Die ursprünglichen Zielfestlegungen 
zum Waldschutz einschließlich der 
Ausnahmebestimmungen und der Al-
ternativenprüfung wurden den öffent-
lichen Belangen des Waldschutzes 
besser gerecht. 
 
Es wird empfohlen, die gestrichene 
Regelung, nach der für die Inan-
spruchnahme von Wald der Nach-
weis gefordert wird, dass keine ange-



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

142 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die sachlich und technisch mög-
lich und wirtschaftlich realisier-
bar ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die sachlich und technisch mög-
lich und wirtschaftlich realisier-
bar ist.  

 
- Ver- und Entsorgungstrassen, 

die in einem gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen 
Interesse liegen oder bei denen 
das öffentliche Interesse bzw. 
das Allgemeinwohl gesetzlich 
festgestellt wurde,  

- Verkehrstrassen, für die durch 
oder auf Grund eines Gesetzes 
das besondere Landesinteresse 
festgestellt wurde oder sie in ei-
nem verkehrlichen Bedarfsplan 
enthalten sind,  

- Bauflächen und -gebiete für die 
bauliche Erweiterung eines zu-
lässigerweise errichteten ge-
werblichen Betriebs, wenn dies 
für den Erhalt eines vorhande-
nen Betriebsstandortes in regio-
nalplanerisch festgelegten 
Waldbereichen oder in räumli-
cher Nähe zu Waldbereichen er-
forderlich ist und die in An-
spruch zu nehmende Fläche 
dies ohne ergänzende Verkehrs-
infrastrukturmaßnahmen ermög-
licht,  

- bauliche Vorhaben, die der Lan-
des- oder Bündnisverteidigung 
oder dem Zivilschutz dienen,  

- die Errichtung, Änderung oder 
den Ersatzbau von Hochwasser-
schutzanlagen, wenn dies zur 
Verhinderung von Hochwasser-
gefahren und zur Gewährleis-

messene Alternative (Trassenvari-
ante außerhalb des Waldbereiches) 
vorhanden ist, beizubehalten. 
 
Die ausnahmsweise Inanspruch-
nahme des Waldes für Verkehrs-, 
Ver- und Entsorgungstrassen von 
überragendem öffentlichen Interesse 
kann nachvollzogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erleichterungen der Inanspruch-
nahme des Waldes für die Erweite-
rung von Betriebsstandorten sind 
kritisch zu sehen. Zumindest diese 
Ausnahmebestimmung sollte nicht in 
Form eines Zieles festgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Für neue bauliche Anlagen zur Lan-
des-/Bündnisverteidigung und für 
den Hochwasserschutz sollte in je-
dem Fall verpflichtend eine Alterna-
tivenprüfung vorgegeben werden, 
um festzustellen, ob sich diese Maß-
nahmen nicht auch außerhalb des 
Waldes umsetzen lassen. 
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Die Errichtung von Windenergieanla-
gen ist möglich, sofern wesentliche 
Funktionen des Waldes nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausnahmsweise dürfen regionalpla-
nerisch festgelegte Waldbereiche 
oder Teile davon für Bauflächen und 
-gebiete in Anspruch genommen 
werden, wenn dies für den Erhalt ei-
nes vorhandenen Betriebsstandortes 
in regionalplanerisch festgelegten 
Waldbereichen oder in räumlicher 
Nähe zu Waldbereichen erforderlich 
ist und die in Anspruch zu nehmende 
Fläche dies ohne ergänzende Ver-
kehrsinfrastrukturmaßnahmen er-
möglicht.  
 
Für die Festlegung von Windenergie-
bereichen und die Errichtung einzel-
ner Windenergieanlagen bleiben die 
Festlegungen des Kapitels 10.2 die-
ses LEP unberührt. 
 

tung der Sicherheit der Bevölke-
rung und Infrastruktur erforder-
lich ist,  

- die Erweiterung oder den Er-
satzbau von vorhandenen raum-
bedeutsamen der Daseinsvor-
sorge dienenden Ver- und Ent-
sorgungsanlagen oder Bestand-
strassen, die bereits im Waldbe-
reich liegen.  

 
Ausnahmsweise dürfen regionalpla-
nerisch festgelegte Waldbereiche 
oder Teile davon für Bauflächen und 
-gebiete in Anspruch genommen 
werden, wenn dies für den Erhalt ei-
nes vorhandenen Betriebsstandortes 
in regionalplanerisch festgelegten 
Waldbereichen oder in räumlicher 
Nähe zu Waldbereichen erforderlich 
ist und die in Anspruch zu nehmende 
Fläche dies ohne ergänzende Ver-
kehrsinfrastrukturmaßnahmen er-
möglicht.  
 
Für die Festlegung von Windenergie-
bereichen und die Errichtung einzel-
ner Windenergieanlagen bleiben die 
Festlegungen des Kapitels 10.2 die-
ses LEP unberührt. Die Festlegungen 
des Kapitels 10.2 des LEP NRW zur 
Inanspruchnahme von Waldberei-
chen für die Windenergienutzung 
bleiben unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Neue Erläuterung zu 7.3-3 
 
 
 
 
 

Änderung der Erläuterung zu 7.3-2 
Waldbereiche sind nach Ziel 7.1-2 
durch die Regionalplanung als Vorrang-
gebiete festzulegen, um die ökologi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen 
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Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG soll die 
weitere Zerschneidung der freien Land-
schaft sowie von Waldflächen so weit 
wie möglich vermieden werden. Gleich-

Funktionen und Leistungen zu schüt-
zen. Die Festlegung erfolgt unter Be-
rücksichtigung des § 8 Absatz 2 Lan-
desforstgesetz NRW. In Waldbereichen 
sind andere raumbedeutsame Funktio-
nen oder Nutzungen ausgeschlossen, 
soweit diese mit den vorrangigen Funk-
tionen oder Nutzungen der Waldberei-
che nicht vereinbar sind (vgl. § 7 Abs. 3 
ROG).  
 
Um die in § 1 Bundeswaldgesetz veran-
kerten Ziele der Walderhaltung und er-
forderlichenfalls der Waldvermehrung 
umzusetzen, können auch Flächen, die 
erst noch als Wald entwickelt werden 
sollen, als Waldbereiche festgelegt wer-
den. Diese sollen insbesondere in mit-
telbewaldeten und waldarmen Regionen 
ausgewiesen werden. Sie können als 
Ausgleich für verlorene Waldflächen ge-
nutzt werden.  
 
Die Inanspruchnahme von Waldberei-
chen stellt grundsätzlich einen Eingriff in 
ein geschütztes Naturgut dar, das so-
wohl für den Klimaschutz als auch für 
die Biodiversität und die Erholung von 
zentraler Bedeutung ist. Daher wird der 
Schutz von Wäldern in der Raumord-
nung besonders hervorgehoben. In die-
sem Kontext sind Waldbereiche vor ei-
ner nicht notwendigen Nutzung zu 
schützen und ihre Inanspruchnahme ist 
in der Regel zu vermeiden.  
 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG soll die 
weitere Zerschneidung der freien Land-
schaft sowie von Waldflächen so weit 
wie möglich vermieden werden. Gleich-
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wohl ist es in einzelnen Fällen unver-
meidbar, dass Verkehrs-, Ver- und Ent-
sorgungstrassen Waldbereiche durch-
queren müssen, auch wenn dies nicht 
mit vorrangigen Funktionen des Waldes 
vereinbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben der Öffnung der Waldbereiche 
für die in Kapitel 10.2 getroffenen Rege-
lung zur Windenergienutzung werden 
mit Ziel 7.3-3 zwei Ausnahmen inner-
halb der regionalplanerischen Waldbe-
reiche getroffen. Die ausnahmsweise 
Inanspruchnahme ist für Verkehrs-, Ver- 
und Entsorgungstrassen möglich, die im 
überragenden öffentlichen Interesse so-
wie im öffentlichen Interesse liegen oder 
bei denen das Allgemeinwohl gesetzlich 
festgestellt wurde. Darüber hinaus sind 
Verkehrstrassen zulässig, für die durch 
oder auf Grund eines Gesetzes das be-
sondere Landesinteresse festgestellt 
wurde oder es sich um Vorhaben han-
delt, die in einem verkehrlichen Bedarfs-
plan enthalten sind. 
 

wohl ist es in einzelnen Fällen unver-
meidbar, dass Eine Inanspruchnahme 
von regionalplanerischen Waldberei-
chen kommt nur ausnahmsweise für die 
genannten Vorhaben in Betracht. In Ein-
zelfällen ist es unvermeidbar, dass für 
Verkehrs-, Ver- und Entsorgungstras-
sen Waldbereiche durchqueren durch-
quert werden müssen oder Vorhaben 
der Landes- oder Bündnisverteidigung, 
des Zivilschutzes sowie des Hochwas-
serschutzes außerhalb von Waldberei-
chen erschwert durchführbar sind, auch 
wenn dies nicht mit vorrangigen Funkti-
onen des Waldes vereinbar ist. Glei-
ches gilt für bereits vorhandene der Da-
seinsvorsorge dienenden raumbedeut-
samen Ver- und Entsorgungsanlagen 
sowie Bestandstrassen, die im Einzelfall 
erneuert, erweitert oder an derselben 
Stelle neu errichtet werden müssen.  
 
Neben der Öffnung der Waldbereiche 
für die in Kapitel 10.2 getroffenen Rege-
lung zur Windenergienutzung werden 
mit Ziel 7.3-32 zwei weitere Ausnahmen 
innerhalb der regionalplanerischen 
Waldbereiche getroffen formuliert. Die 
ausnahmsweise Inanspruchnahme ist 
für Verkehrs-, Ver- und Entsorgungs-
trassen möglich, die im überragenden 
öffentlichen Interesse sowie im öffentli-
chen Interesse liegen oder bei denen 
das Allgemeinwohl gesetzlich festge-
stellt wurde. Darüber hinaus sind Ver-
kehrstrassen zulässig, für die durch 
oder auf Grund eines Gesetzes das be-
sondere Landesinteresse festgestellt 
wurde oder es sich um Vorhaben han-
delt, die in einem verkehrlichen Bedarfs-
plan enthalten sind.  
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Das Erfordernis der Raumbedeutsam-
keit nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG ist er-
füllt, wenn eine Planung oder Maß-
nahme Raum in Anspruch nimmt oder 
die räumliche Entwicklung oder Funk-
tion eines Gebietes beeinflusst. Dabei 
beurteilt sich die Frage der Raumbe-
deutsamkeit nach den tatsächlichen 
Umständen des Einzelfalls. Maßnah-
men an und im Zusammenhang mit be-
stehenden Trassen sind aufgrund der 
Vorprägung in der Regel nicht unter den 
Begriff der Raumbedeutsamkeit zu sub-
sumieren. Als nicht raumbedeutsam 
sind regelmäßig Radwegeverbindungen 
einzustufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von regionalplanerisch festge-
legten Waldbereichen werden im ersten 
Spiegelstrich, der im LEP NRW formu-
lierten Ziel-Ausnahme, vier mögliche 
Tatbestände genannt.  
 
 
 
 
 
 

 
Das Erfordernis der Raumbedeutsam-
keit nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG ist er-
füllt, wenn eine Planung oder Maß-
nahme Raum in Anspruch nimmt oder 
die räumliche Entwicklung oder Funk-
tion eines Gebietes Bereiches beein-
flusst. Dabei beurteilt sich die Frage der 
Raumbedeutsamkeit nach den tatsächli-
chen Umständen des Einzelfalls. Maß-
nahmen an und im Zusammenhang mit 
bestehenden Trassen sind aufgrund der 
Vorprägung in der Regel nicht unter den 
Begriff der Raumbedeutsamkeit zu sub-
sumieren. Als nicht raumbedeutsam 
sind regelmäßig Radwegeverbindungen 
einzustufen. In der Regel sind selbst-
ständige Radwege, die nicht in einem 
verkehrlichen Bedarfsplan enthalten 
sind, nicht raumbedeutsam. Insbeson-
dere selbstständige Radwege können in 
Waldbereichen so geplant und baulich 
ausgeführt werden, dass sie regelmäßig 
keine Raumbedeutsamkeit erreichen. 
Eine Querung von Waldbereichen durch 
selbstständige Radwege ist regelmäßig 
möglich, wenn diese fachrechtlich ver-
träglich ist.  
 
Für die ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von regionalplanerisch festge-
legten Waldbereichen werden im ersten 
Spiegelstrich, der im LEP NRW formu-
lierten Ziel-Ausnahme, vier mögliche 
Tatbestände genannt aufgezählt.  
Für die ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von regionalplanerischen Wald-
bereichen werden im ersten Spiegel-
strich Ver- und Entsorgungstrassen ge-
nannt, die im gesetzlich geregelten 
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Um Maßnahmen im gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen Interesse 
handelt es sich mit Stand vom [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] u. a. bei Trassen für Höchst-
spannungsleitungen nach § 1 Absatz 1 
BBPlG, Höchstspannungsleitungen 
nach § 1 Absatz 2 EnLAG, Höchstspan-
nungsleitungen nach § 1 NABEG, Offs-
hore-Leitungen nach § 1 Absatz 3 
WindSeeG, Hochspannungsleitungen 
nach § 43 Absatz 3a EnWG, Wasser-
stoffleitungen nach § 43l EnWG und 
Elektrizitätsverteilnetz-Leitungen im 
Sinne des § 14d Absatz 10 EnWG und 
die Trassen im Sinne des „Gesetzes zur 
Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren im Verkehrsbereich und zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 
über die Straffung von Maßnahmen zur 
rascheren Verwirklichung des transeu-
ropäischen Verkehrsnetzes“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den Begriffen des gesetzlich festge-
stellten öffentlichen Interesses und des 
gesetzlich festgestellten Allgemeinwohls 
sind Planungen und Maßnahmen er-

überragenden öffentlichen Interesse so-
wie im öffentlichen Interesse liegen oder 
bei denen das Allgemeinwohl gesetzlich 
festgestellt wurde.  
 
Um Maßnahmen im gesetzlich geregel-
ten überragenden öffentlichen Interesse 
handelt es sich mit Stand vom [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] u. a. bei Trassen für Höchst-
spannungsleitungen nach § 1 Absatz 1 
BBPlG, Höchstspannungsleitungen 
nach § 1 Absatz 2 EnLAG, Höchstspan-
nungsleitungen nach § 1 NABEG, Offs-
hore-Leitungen nach § 1 Absatz 3 
WindSeeG, Hochspannungsleitungen 
nach § 43 Absatz 3a EnWG, Wasser-
stoffleitungen nach § 43l EnWG und § 4 
WasserstoffBG, und Elektrizitätsverteil-
netz-Leitungen im Sinne des § 14d Ab-
satz 10 EnWG und sowie Kohlendioxid-
leitungen nach § 4 Absatz 1 KSpTG die 
Trassen im Sinne des „Gesetzes zur 
Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren im Verkehrsbereich und zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 
über die Straffung von Maßnahmen zur 
rascheren Verwirklichung des transeu-
ropäischen Verkehrsnetzes“. 
 
Der Neubau einer solchen Trasse er-
fasst auch die notwendigen Nebenanla-
gen, wie z. B. Umspannanlagen, Pha-
senschiebertransformatoren und Ver-
dichterstationen.  
 
Mit den Begriffen des gesetzlich festge-
stellten öffentlichen Interesses und des 
gesetzlich festgestellten Allgemeinwohls 
sind Planungen und Maßnahmen er-
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fasst, die nach dem Gesetz im öffentli-
chen Interesse liegen. Ein gesetzlich 
geregeltes überragendes öffentliches 
Interesse ist nicht erforderlich. Hierbei 
sollen private Interessen abgegrenzt 
werden. 
 
Darüber hinaus kann für Verkehrstras-
sen das besondere Landesinteresse 
festgestellt werden. Der Begriff des be-
sonderen Landesinteresses deckt sich 
mit Stand vom [Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der LEP-Änderung] mit dem 
gleichlautenden Rechtsbegriff des Ge-
setzes über den Öffentlichen Personen-
nahverkehr in Nordrhein-Westfalen  
(ÖPNVG NRW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zudem ist eine ausnahmsweise Inan-
spruchnahme von Waldbereichen für 
Verkehrstrassen möglich, wenn die 
raumbedeutsame Planung in einem ver-
kehrlichen Bedarfsplan verankert ist. 
Die verkehrlichen Bedarfspläne enthal-
ten den langfristigen Bedarf für die je-
weiligen Verkehrsträger im Hinblick auf 
die angestrebte Infrastruktur und deren 
Vernetzung. Die Bedarfspläne werden 
durch oder auf Grund eines Gesetzes 
durch die parlamentarischen Gremien 
beschlossen und enthalten Listen mit 

fasst, die nach dem Gesetz im öffentli-
chen Interesse liegen. Ein gesetzlich 
geregeltes überragendes öffentliches 
Interesse ist nicht erforderlich. Hierbei 
sollen private Interessen abgegrenzt 
werden.  
 
Darüber hinaus kann für Verkehrstras-
sen das besondere Landesinteresse 
festgestellt werden. Der Begriff des be-
sonderen Landesinteresses deckt sich 
mit Stand vom [Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der LEP-Änderung] mit dem 
gleichlautenden Rechtsbegriff des Ge-
setzes über den Öffentlichen Personen-
nahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW).  
 
Der zweite Spiegelstrich in Ziel 7.3-2 
sieht eine Ausnahme für Verkehrstras-
sen vor, für die das besondere Landes-
interesse festgestellt wurde. Der Begriff 
des besonderen Landesinteresses 
deckt sich mit dem gleichlautenden 
Rechtsbegriff des Gesetzes über den 
Öffentlichen Personennahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).  
 
Zudem ist eine ausnahmsweise Inan-
spruchnahme von Waldbereichen für 
Verkehrstrassen möglich, wenn die 
raumbedeutsame Planung in einem ver-
kehrlichen Bedarfsplan verankert ist. 
Die verkehrlichen Bedarfspläne enthal-
ten den langfristigen Bedarf für die je-
weiligen Verkehrsträger im Hinblick auf 
die angestrebte Infrastruktur und deren 
Vernetzung. Die Bedarfspläne werden 
durch oder auf Grund eines Gesetzes 
durch die parlamentarischen Gremien 
beschlossen und enthalten Listen mit 
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klar abgegrenzten und benannten Vor-
haben. Unter dem Begriff der verkehrli-
chen Bedarfspläne werden mit [Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der LEP-Än-
derung] verstanden: Landesstraßenbe-
darfsplan nach Landesstraßenausbau-
gesetz NRW, ÖPNV-Bedarfsplan nach 
ÖPNV-Gesetz NRW, Bedarfsplan für 
Radschnellverbindungen des Landes 
nach Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz, 
Bedarfsplan für die Bundesschienen-
wege nach Bundesschienenwegeaus-
baugesetz, Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen nach Fernstraßenausbau-
gesetz sowie Bedarfsplan für die Bun-
deswasserstraßen nach Bundeswasser-
straßenausbaugesetz.  
 
Die Ausnahmetatbestände des ersten 
Spiegelstrichs erfordern zusätzlich, 
dass keine ernsthaft in Betracht kom-
mende Trassenalternative außerhalb 
von Waldbereichen realisierbar ist. 
 
Eine ernsthaft in Betracht kommende 
Trassenalternative liegt vor, wenn eine 
Planungsalternative rechtlich zulässig, 
sachlich und technisch möglich sowie 
wirtschaftlich realisierbar ist. Ist eines 
der genannten Kriterien nicht erfüllt, ist 
das Vorhandensein einer ernsthaft in 
Betracht kommenden Trassenalterna-
tive außerhalb von regionalplanerischen 
Waldbereichen zu verneinen. 
 
Die Alternativenprüfung findet regelmä-
ßig im Rahmen einer Raumverträglich-
keitsprüfung, einem Bundesfachpla-
nungsverfahren, einem Präferenzraum-
bestimmungsverfahren, einem Linienbe-

klar abgegrenzten und benannten Vor-
haben. Unter dem Begriff der verkehrli-
chen Bedarfspläne werden u.a. mit 
[Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der LEP-
Änderung] verstanden: Landesstraßen-
bedarfsplan nach Landesstraßenaus-
baugesetz NRW, ÖPNV-Bedarfsplan 
nach ÖPNV-Gesetz NRW, Bedarfsplan 
für Radschnellverbindungen des Lan-
des nach Fahrrad- und Nahmobilitäts-
gesetz, Bedarfsplan für die Bundes-
schienenwege nach Bundesschienen-
wegeausbaugesetz, Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen nach Fernstraßen-
ausbaugesetz sowie Bedarfsplan für die 
Bundeswasserstraßen nach Bundes-
wasserstraßenausbaugesetz.  
 
Die Ausnahmetatbestände des ersten 
Spiegelstrichs erfordern zusätzlich, 
dass keine ernsthaft in Betracht kom-
mende Trassenalternative außerhalb 
von Waldbereichen realisierbar ist.  
 
Eine ernsthaft in Betracht kommende 
Trassenalternative liegt vor, wenn eine 
Planungsalternative rechtlich zulässig, 
sachlich und technisch möglich sowie 
wirtschaftlich realisierbar ist. Ist eines 
der genannten Kriterien nicht erfüllt, ist 
das Vorhandensein einer ernsthaft in 
Betracht kommenden Trassenalterna-
tive außerhalb von regionalplanerischen 
Waldbereichen zu verneinen.  
 
Die Alternativenprüfung findet regelmä-
ßig im Rahmen einer Raumverträglich-
keitsprüfung, einem Bundesfachpla-
nungsverfahren, einem Präferenzraum-
bestimmungsverfahren, einem Linienbe-
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stimmungsverfahren, einem Planfest-
stellungsverfahren oder einem ver-
gleichbaren Zulassungsverfahren für die 
Planung der Verkehrs-, Ver- oder Ent-
sorgungstrasse statt.  
 
Rechtlich zulässig ist eine Trassenalter-
native, wenn die Realisierung voraus-
sichtlich nicht gegen geltendes Recht 
verstoßen würde.  
 
Sachlich nicht durchführbar ist eine 
Trassenalternative, wenn diese den 
Hauptzweck des jeweiligen Vorhabens 
nicht erreicht.  
 
Technisch nicht durchführbar bedeutet, 
dass die Realisierung einer Trassenva-
riante durch technische Hindernisse 
ausgeschlossen ist. 
 
Wirtschaftlich nicht umsetzbar ist eine 
Trassenalternative, wenn deren Kosten 
die zu erwartenden Erträge so weit 
übersteigen, dass eine rentable Umset-
zung selbst unter optimistischen Annah-
men nicht möglich ist. Bei Planungen 
von Stromtrassen ist den räumlichen Er-
fordernissen für eine kostengünstige, si-
chere und umweltverträgliche Energie-
versorgung einschließlich des Ausbaus 
von Energienetzen ist nach § 2 Abs. 2 
Nr. 4 S. 5 ROG Rechnung zu tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

stimmungsverfahren, einem Planfest-
stellungsverfahren oder einem ver-
gleichbaren Zulassungsverfahren für die 
Planung der Verkehrs-, Ver- oder Ent-
sorgungstrasse statt.  
 
Rechtlich zulässig ist eine Trassenalter-
native, wenn die Realisierung voraus-
sichtlich nicht gegen geltendes Recht 
verstoßen würde. 
 
Sachlich nicht durchführbar ist eine 
Trassenalternative, wenn diese den 
Hauptzweck des jeweiligen Vorhabens 
nicht erreicht.  
 
Technisch nicht durchführbar bedeutet, 
dass die Realisierung einer Trassenva-
riante durch technische Hindernisse 
ausgeschlossen ist.  
 
Wirtschaftlich nicht umsetzbar ist eine 
Trassenalternative, wenn deren Kosten 
die zu erwartenden Erträge so weit 
übersteigen, dass eine rentable Umset-
zung selbst unter optimistischen Annah-
men nicht möglich ist. Bei Planungen 
von Stromtrassen ist den räumlichen Er-
fordernissen für eine kostengünstige, si-
chere und umweltverträgliche Energie-
versorgung einschließlich des Ausbaus 
von Energienetzen ist nach § 2 Abs. 2 
Nr. 4 S. 5 ROG Rechnung zu tragen.  
 
Die Ausnahmen für Verkehrs-, Ver- und 
Entsorgungstrassen im Ziel 7.3-2 sind 
erforderlich, weil linienförmige Planun-
gen oder Maßnahmen üblicherweise 
definierte Anfangs- und Endpunkte ha-
ben zwischen denen eine geeignete 
Trasse gefunden werden muss (anders 
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Mit der zweiten Ausnahme in Ziel 7.3-3 
wird ermöglicht, dass betriebsnotwen-
dige bauliche Erweiterungen vorhande-
ner Betriebsstandorte im Rahmen der 
Darstellung und Festsetzung von Bau-
flächen und -gebieten ausnahmsweise 
auch dann zulässig sind, wenn die Er-
weiterungsflächen in einem regionalpla-
nerisch festgelegten Waldbereich liegen 
oder eine räumliche Nähe zu Waldbe-
reichen aufweisen und dafür ein regio-
nalplanerisch festgelegter Waldbereich 
in Anspruch genommen werden muss.  
 
Für eine betriebliche Erweiterung im 
Sinne dieser Ausnahmeregelung kom-
men neben Betriebsstandorten, die iso-
liert in einem regionalplanerisch festge-
legten Waldbereich oder im sonstigen 
Freiraum liegen, auch Betriebsstandorte 
in Betracht, die im regionalplanerischen 
Siedlungsraum liegen oder in regional-
planerisch festgelegten Freiraum gele-
genen Ortsteilen. 

als punktförmige Planungen oder Maß-
nahmen). Dabei kann in seltenen Fällen 
ein großflächiger planerischer Riegel 
auftreten, der eine Verbindung des An-
fangspunktes mit dem Endpunkt und 
somit eine Realisierung der Planung 
oder Maßnahme unmöglich machen 
würde. In diesem Fall wird durch die 
Ausnahmeregelung des Ziels 7.3-2 eine 
Realisierung der linienförmigen Planung 
oder Maßnahme ggf. ermöglicht, sofern 
der Riegel durch einen regionalplane-
risch gesicherten Waldbereich verur-
sacht wird und die Voraussetzungen 
nach Grundsatz 7.3-3 berücksichtigt 
werden.  
 
Mit der zweiten dritten Ausnahme in Ziel 
7.3-3 2 wird ermöglicht, dass betriebs-
notwendige bauliche Erweiterungen vor-
handener Betriebsstandorte im Rahmen 
der Darstellung und Festsetzung von 
Bauflächen und -gebieten ausnahms-
weise auch dann zulässig sind, wenn 
die Erweiterungsflächen in einem regio-
nalplanerisch festgelegten Waldbereich 
liegen oder eine räumliche Nähe zu 
Waldbereichen aufweisen und dafür ein 
regionalplanerisch festgelegter Waldbe-
reich in Anspruch genommen werden 
muss. 
Für eine betriebliche Erweiterung im 
Sinne dieser Ausnahmeregelung kom-
men neben Betriebsstandorten, die iso-
liert in einem regionalplanerisch festge-
legten Waldbereich oder im sonstigen 
Freiraum liegen, auch Betriebsstandorte 
in Betracht, die im regionalplanerischen 
Siedlungsraum liegen oder in regional-
planerisch festgelegten Freiraum gele-
genen Ortsteilen.  
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Die Ausnahmeregelung ist erforderlich, 
da es zum Erhalt von Betriebsstandor-
ten, die in einem regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereich oder in räum-
licher Nähe zu Waldbereichen liegen, 
einer Möglichkeit der Betriebserweite-
rung bedarf. Die bauliche Erweiterung 
entspricht dabei der Errichtung neuer 
und Änderung vorhandener baulicher 
Anlagen. Die Regelung geht über die 
Erweiterungsmöglichkeit der angemes-
senen Betriebserweiterung des § 35 
Abs. 4 Nr. 6 BauGB hinaus, indem sie 
die Darstellung und Festsetzung von 
Bauflächen und -gebieten in Bauleitplä-
nen ermöglicht. Einer Rücknahme regi-
onalplanerischen Waldbereiches bedarf 
es nicht.  
 
Zu den Betriebsstandorten im Sinne der 
Ausnahme gehören die Standorte be-
stehender Betriebe, die nach den §§ 30 
ff. BauGB genehmigt oder genehmi-
gungsfähig sind. Es sind sowohl Vorha-
ben erfasst, die nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 
BauGB bereits erweitert, als auch Be-
triebsstandorte, die auf Grundlage eines 
Bebauungsplanes realisiert wurden.  
 
Die bauliche Erweiterung eines Be-
triebsstandortes in regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereichen ist nur zu-
lässig, wenn sie für den Erhalt des Be-
triebes erforderlich ist. Sie muss unmit-
telbar dem Betrieb dienen. Diese Vo-
raussetzung ist in der Regel gegeben, 
wenn neue flächenintensivere Anforde-
rungen an die Produktion gestellt wer-
den oder die Wirtschaftlichkeit eines 
Produktionsbetriebes in Gefahr wäre. 

 
Die Ausnahmeregelung ist erforderlich, 
da es zum Erhalt von Betriebsstandor-
ten, die in einem regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereich oder in räum-
licher Nähe zu Waldbereichen liegen, 
einer Möglichkeit der Betriebserweite-
rung bedarf. Die bauliche Erweiterung 
entspricht dabei der Errichtung neuer 
und Änderung vorhandener baulicher 
Anlagen. Die Regelung geht über die 
Erweiterungsmöglichkeit der angemes-
senen Betriebserweiterung des § 35 
Abs. 4 Nr. 6 BauGB hinaus, indem sie 
die Darstellung und Festsetzung von 
Bauflächen und -gebieten in Bauleitplä-
nen ermöglicht. Einer Rücknahme regi-
onalplanerischen Waldbereiches bedarf 
es nicht.  
 
Zu den Betriebsstandorten im Sinne der 
Ausnahme gehören die Standorte be-
stehender Betriebe, die nach den §§ 30 
ff. BauGB genehmigt oder genehmi-
gungsfähig sind. Es sind sowohl Vorha-
ben erfasst, die nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 
BauGB bereits erweitert, als auch Be-
triebsstandorte, die auf Grundlage eines 
Bebauungsplanes realisiert wurden. 
 
Die bauliche Erweiterung eines Be-
triebsstandortes in regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereichen ist nur zu-
lässig, wenn sie für den Erhalt des Be-
triebes erforderlich ist. Sie muss unmit-
telbar dem Betrieb dienen. Diese Vo-
raussetzung ist in der Regel gegeben, 
wenn neue flächenintensivere Anforde-
rungen an die Produktion gestellt wer-
den oder die Wirtschaftlichkeit eines 
Produktionsbetriebes in Gefahr wäre. 
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Die Notwendigkeit zur baulichen Erwei-
terung kann sich auch daraus ergeben, 
dass Modernisierungen erforderlich 
sind, um umweltschützende Auflagen 
zu erfüllen, die mehr Betriebsfläche er-
fordern, damit klimaschützend oder -an-
gepasst produziert werden kann. Zu-
dem kann eine bauliche Erweiterung zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen und damit 
zur Erhaltung des Betriebs notwendig 
sein. Die Erweiterung hat ihre äußerste 
Grenze in dem, was die Ausnahmen in 
Ziel 2-3, Satz 4, Spiegelstrich 1 und 2 
bzw. die Regelungen in Ziel 2-4 ermög-
lichen.  
 
Eine Nachfolgenutzung für aufgege-
bene Betriebsstandorte, eine Nutzungs-
änderung oder den Bau von Betriebs-
wohnungen ermöglicht die Ausnah-
meregelung des Ziel 7.3-3 nicht. 
 
Die in Anspruch zu nehmende Fläche 
muss die Inanspruchnahme ohne er-
gänzende Verkehrsinfrastrukturmaß-
nahmen zulassen. Das heißt, die vor-
handene Verkehrsinfrastruktur muss die 
Betriebserweiterung auffangen. So soll 
verhindert werden, dass isoliert im Wald 
oder angrenzend an den Siedlungsbe-
reich Infrastruktur für den Logistik- oder 
sonstigen betrieblichen Verkehr erwei-
tert wird. Es gilt das Gebot, dass mög-
lichst wenig Fläche zu versiegeln ist. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Notwendigkeit zur baulichen Erwei-
terung kann sich auch daraus ergeben, 
dass Modernisierungen erforderlich 
sind, um umweltschützende Auflagen 
zu erfüllen, die mehr Betriebsfläche er-
fordern, damit klimaschützend oder -an-
gepasst produziert werden kann. Zu-
dem kann eine bauliche Erweiterung zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen und damit 
zur Erhaltung des Betriebs notwendig 
sein. Die Erweiterung hat ihre äußerste 
Grenze in dem, was die Ausnahmen in 
Ziel 2-3, Satz 4, Spiegelstrich 1 und 2 
bzw. die Regelungen in Ziel 2-4 ermög-
lichen.  
 
Eine Nachfolgenutzung für aufgege-
bene Betriebsstandorte, eine Nutzungs-
änderung oder den Bau von Betriebs-
wohnungen ermöglicht die Ausnah-
meregelung des Ziel 7.3-3 2 nicht.  
 
Die in Anspruch zu nehmende Fläche 
muss die Inanspruchnahme ohne er-
gänzende Verkehrsinfrastrukturmaß-
nahmen zulassen. Das heißt, die vor-
handene Verkehrsinfrastruktur muss die 
Betriebserweiterung auffangen. So soll 
verhindert werden, dass isoliert im Wald 
in Waldbereichen oder angrenzend an 
den Siedlungsbereich Infrastruktur für 
den Logistik- oder sonstigen betriebli-
chen Verkehr erweitert wird. Es gilt das 
Gebot, dass möglichst wenig Fläche zu 
versiegeln ist.  
 
Eine vierte Ausnahme besteht für bauli-
che Vorhaben, die der Landes- oder 
Bündnisverteidigung oder dem Zivil-
schutz dienen. Die ausnahmsweise In-
anspruchnahme von Waldbereichen ist 
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nur dann zulässig, wenn die geplante 
Nutzung direkt mit den Aufgaben der 
Landes- oder Bündnisverteidigung oder 
des Zivilschutzes verbunden sind. Dazu 
zählen insbesondere: Errichtung und 
Erweiterung von militärischen Einrich-
tungen, die für den Schutz des Staates 
und die Verteidigungsbereitschaft erfor-
derlich sind, wie z.B. Kasernen, 
Übungsplätze oder Militärflugplätze. Der 
Bau und Betrieb von infrastrukturellen 
Anlagen, die für den Zivilschutz und die 
Krisenbewältigung notwendig sind, wie 
etwa Notfallversorgungszentren, Bun-
keranlagen, Transportleitungen, Trans-
porttrassen oder Übungsstrecken sowie 
Anlagen, die der Herstellung oder Lage-
rung von Produkten zur Landesverteidi-
gung dienen.  
 
Ziel dieser Ausnahme ist es, den Schutz 
und die Nutzung von Waldbereichen für 
die Landes- oder Bündnisverteidigung 
oder den Zivilschutz miteinander in Ein-
klang zu bringen. Dabei wird sicherge-
stellt, dass der staatliche Sicherheitsbe-
darf in Krisenzeiten erfüllt werden kann, 
ohne die nachhaltige Entwicklung und 
die ökologischen Funktionen des Wal-
des zu gefährden.  
 
Diese Ausnahme ist aufgrund der welt-
weit veränderten Sicherheitslage erfor-
derlich, um den Staat in seiner Verteidi-
gungsfähigkeit sowie der Bewältigung 
von Krisen und Katastrophen zu unter-
stützen. Die Inanspruchnahme von 
Waldbereichen für militärische Zwecke 
ermöglicht es, schnell und gezielt strate-
gische Einrichtungen zu errichten, die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

155 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für den Schutz des Staates und der Be-
völkerung von wesentlicher Bedeutung 
sind. Insgesamt ist diese Ausnahme ein 
entscheidendes Instrument, um in einer 
sich schnell verändernden sicherheits-
politischen Lage auf Krisen und Bedro-
hungen zu reagieren. Die Ausnahme er-
möglicht die Nutzung der Ausnahme in 
Ziel 2-3, Satz 4, 5. Spiegelstrich, in 
Waldbereichen für die hier genannten 
Zwecke.  
 
Eine weitere ausnahmsweise Inan-
spruchnahme von Waldbereichen ist für 
die Errichtung, Änderung oder den Er-
satzbau von Hochwasserschutzanlagen 
notwendig. Eine Planung oder Maß-
nahme ist dann zulässig, wenn sie zur 
Verhinderung von Hochwassergefahren 
und zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Bevölkerung und Infrastruktur erfor-
derlich ist.  
 
Der Begriff „Errichtung“ bedeutet die 
Herstellung (das Schaffen) einer neuen 
Hochwasserschutzanlage in Waldberei-
chen. Der Begriff „Änderung“ bezieht 
sich auf die Umgestaltung (Umbau, 
Ausbau, Erweiterung, Verkleinerung) ei-
ner bestehenden baulichen Anlage und 
zwar unabhängig davon, ob die Umge-
staltung die äußere Gestalt oder die in-
nere bauliche Einrichtung der Anlage 
betrifft. Bei einem Ersatzbau handelt es 
sich um die Neuerrichtung einer gleich-
artigen baulichen Anlage des Hochwas-
serschutzes an derselben oder einer 
geringfügig abweichenden Stelle.  
 
Die Sicherheit der Bevölkerung bezieht 
sich auf den Schutz von Lebensräumen, 
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Gesundheit und Wohlstand der Men-
schen, die in einem bestimmten Gebiet 
leben. Beim Hochwasserschutz geht es 
darum, Menschen vor den Gefahren 
von Hochwasserereignissen, Über-
schwemmungen und anderen Naturka-
tastrophen zu schützen, die zu Verlet-
zungen, Todesfällen oder Schäden an 
Eigentum führen können. Diese Sicher-
heit umfasst sowohl die Verhinderung 
von unmittelbaren Bedrohungen durch 
Überschwemmungen als auch die lang-
fristige Reduzierung von Risiken durch 
den Klimawandel oder extreme Wetter-
ereignisse. 
 
Die Sicherheit der Infrastruktur bezieht 
sich auf den Schutz von kritischen Infra-
strukturen wie Verkehrswegen, Energie-
versorgung, Wasserversorgung, Abwas-
serentsorgung sowie kommunalen Ein-
richtungen, die für das Funktionieren 
der Gesellschaft und Wirtschaft uner-
lässlich sind. Hochwasserereignisse, 
die die Stabilität oder Funktionsfähigkeit 
dieser Infrastrukturen beeinträchtigen, 
können negative Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Stabilität, die Versor-
gungssicherheit und die Lebensqualität 
der Bevölkerung haben.  
 
Im Rahmen des Hochwasserschutzes 
können verschiedene bauliche Anlagen 
im Wald errichtet oder erweitert werden, 
die entweder den Abfluss von Wasser 
lenken oder das Risiko von Über-
schwemmungen reduzieren.  
 
Die Errichtung von Hochwasserschutz-
anlagen in Waldbereichen ist dann er-
forderlich, wenn ein hohes Risiko für die 
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Bevölkerung besteht, dass die Hoch-
wassergefahr direkt oder indirekt zu ei-
ner Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit führen könnte. Die Sicherheit 
der Infrastruktur bezieht sich auf den 
Schutz von kritischen Infrastrukturen 
wie Verkehrswegen, Energieversor-
gung, Wasserversorgung, Abwasserent-
sorgung sowie kommunalen Einrichtun-
gen, die für das Funktionieren der Ge-
sellschaft und Wirtschaft erforderlich 
sind.  
 
Die letzte Ausnahme von Ziel 7.3-2 be-
zieht sich auf raumbedeutsame, der Da-
seinsvorsorge dienenden Ver- und Ent-
sorgungsanlagen sowie Bestandstras-
sen, die sich bereits in einem regional-
planerischen Waldbereich befinden. Die 
Inanspruchnahme von Waldbereichen 
für die Erweiterung oder den Ersatzbau 
darf nur dann erfolgen, wenn sie der 
Daseinsvorsorge dient und somit einem 
übergeordneten öffentlichen Interesse 
entspricht. 
 
Als öffentliche Daseinsvorsorge werden 
alle öffentlichen Dienstleistungen und 
Einrichtungen bezeichnet, die notwen-
dig sind, um die grundlegende Versor-
gung der Bevölkerung zu decken und 
die gesellschaftliche Existenz zu si-
chern. Der Begriff umfasst z. B. Einrich-
tungen und Infrastrukturen, die der Si-
cherheit der Menschen dienen und zur 
Funktionsfähigkeit der Gesellschaft bei-
tragen (z. B. technische Infrastrukturen: 
Abfallbeseitigung, Versorgung mit Was-
ser und Strom).  
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Sie sind darauf ausgerichtet, die Grund-
sicherung der Gesellschaft zu gewähr-
leisten, und werden häufig vom Staat 
oder in öffentlich-rechtlicher Form orga-
nisiert. Im Sinne dieser Ausnahme sind 
keine Anlagen der Gesundheitsvor-
sorge, Bildung oder Sicherheitsdienste 
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungs-
dienste inkludiert.  
 
Der Begriff „Erweiterung“ bedeutet die 
Herstellung (das Schaffen) einer bauli-
chen Erweiterung einer zulässigerweise 
errichteten der Daseinsvorsorge dienen-
den raumbedeutsamen Anlage im 
Waldbereich. Bei einem Ersatzneubau 
handelt es sich um die Neuerrichtung 
einer gleichartigen raumbedeutsamen 
Anlage oder Trasse an derselben oder 
einer geringfügig abweichenden Stelle, 
um beispielweise eine baufällige Anlage 
oder Trasse zu ersetzen.  
 
Raumbedeutsame der Daseinsvorsorge 
dienende Ver- und Entsorgungsanlagen 
sind beispielsweise Abfalldeponien so-
wie Abwasserbehandlungs- und reini-
gungsanlagen. Eine Bestandstrasse 
dient der Versorgung mit Elektrizität in-
klusive der erforderlichen Nebenanla-
gen wie beispielweise Konverter, Um-
spannanlagen oder Verdichterstationen. 
Es kann sich auch um bestehende Ver-
kehrstrassen bzw. Verkehrswege han-
deln, die in einem Waldbereich liegen. 
Davon ausgenommen sind jedoch pri-
vate Verkehrswege oder private Stra-
ßen, die nicht der öffentlichen Daseins-
vorsorge dienen. Wird die Errichtung 
von Nebenlagen durch Erweiterung 
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Ausgenommen von der Ausnahmerege-
lung sind aufgrund ihres Schutzzweckes 
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Na-
tionale Naturmonumente, Naturwaldzel-
len, Wildnisentwicklungsgebiete sowie 
Natura 2000-Gebiete. Auch bei solchen 
geschützten Bereichen handelt es sich 
nicht um Flächen, die eine Inanspruch-
nahme ermöglichen.  
 
Die Regelungen des Ziels 7.2-3 bleiben 
unberührt und sind daher ergänzend 
heranzuziehen, soweit über Waldbe-
reich hinaus auch eine Festlegung von 
BSN betroffen ist. 
 
Für die Erweiterungen von Betriebs-
standorten in einem regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereich oder mit einer 
räumlichen Nähe zu Waldbereichen, 
welche die Voraussetzungen von Ziel 
7.3 -3 nicht erfüllen, ist die Rücknahme 

oder Ersatzbau der Bestandstrasse not-
wendig, sind diese auch ausnahms-
weise in Waldbereichen zulässig. 
 
Die Ausnahme ist erforderlich, da sich 
vorhandene raumbedeutsame der Da-
seinsvorsorge dienenden Ver- und Ent-
sorgungsanlagen sowie Bestandstras-
sen zum Teil in Waldbereichen festge-
legt sind oder sich in räumlicher Nähe 
zu regionalplanerisch festgelegten 
Waldbereichen befinden. Um die Flä-
chenneuinanspruchnahme zu reduzie-
ren und eine gesicherte Versorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten, ist die 
Erweiterung und der Ersatzbau dieser 
raumbedeutsamen Anlagen und Tras-
sen im Bestand erforderlich.  
 
Ausgenommen von der Ausnahmerege-
lung sind aufgrund ihres Schutzzweckes 
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Na-
tionale Naturmonumente, Naturwaldzel-
len, Wildnisentwicklungsgebiete sowie 
Natura 2000-Gebiete. Auch bei solchen 
geschützten Bereichen handelt es sich 
nicht um Flächen, die eine Inanspruch-
nahme ermöglichen.  
 
Die Regelungen des Ziels 7.2-3 bleiben 
unberührt und sind daher ergänzend 
heranzuziehen, soweit über Waldbe-
reich hinaus auch eine Festlegung von 
BSN betroffen ist.  
 
Für die Erweiterungen von Betriebs-
standorten in einem regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereich oder mit einer 
räumlichen Nähe zu Waldbereichen, 
welche die Voraussetzungen von Ziel 
7.3-3 2 nicht erfüllen, ist die Rücknahme 
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von Waldbereichen durch den Regional-
planungsträger unter Berücksichtigung 
der Grundsätze 7.3 -1 und 7.3 -2 mög-
lich. 
 
Für die Fälle, in denen Ziel 7.3 -3 zur 
Querung von Waldbereichen eine Aus-
nahme von der Vorranggebietsregelung 
des Ziels 7.1 -2 vorsieht und bei denen 
keine andere ernsthaft in Betracht kom-
mende Trassenalternative außerhalb 
von Wald - bereichen gefunden wird, 
bedarf es in der Regel keiner Änderung 
des Regionalplans. 
 
 
 
 
Die Ausnahme für Verkehrs -, Ver- und 
Entsorgungstrassen im Ziel 7.3 -3 ist er-
forderlich, weil linienförmige Planungen 
oder Maßnahmen üblicherweise defi-
nierte Anfangs - und Endpunkte haben 
zwischen denen eine geeignete Trasse 
gefunden werden muss (anders als 
punktförmige Planungen oder Maßnah-
men). Dabei kann in seltenen Fällen ein 
großflächiger planerischer Riegel auftre-
ten, der eine Verbindung des Anfangs-
punktes mit dem Endpunkt und somit 
eine Realisierung der Planung oder 
Maßnahme unmöglich machen würde. 
In diesem Fall wird durch die Ausnah-
meregelung des Ziels 7.3-3 eine Reali-
sierung der linienförmigen Planung oder 
Maßnahme ggf. ermöglicht, sofern der 
Riegel durch einen regionalplanerisch 
gesicherten Waldbereich verursacht 
wird. Darüber hinaus ist eine aus-
nahmsweise Inanspruchnahme von 

von Waldbereichen durch den Regional-
planungsträger unter Berücksichtigung 
der Grundsätze des Grundsatzes 7.3-1 
und 7.3-2 möglich. 
 
Für die Fälle, in denen Ziel 7.3-3 2 zur 
Querung Inanspruchnahme von Wald-
bereichen eine Ausnahme von der Vor-
ranggebietsregelung des Ziels 7.1-2 
vorsieht und bei denen keine andere 
ernsthaft in Betracht kommende Tras-
senalternative außerhalb von Waldbe-
reichen gefunden wird, bedarf es in der 
Regel keiner Änderung des Regional-
plans, wenn die Voraussetzungen nach 
Grundsatz 7.3-3 erfüllt sind. Fachrechtli-
che Regelungen bleiben unberührt.  
 
Die Ausnahme für Verkehrs-, Ver- und 
Entsorgungstrassen im Ziel 7.3-3 ist er-
forderlich, weil linienförmige Planungen 
oder Maßnahmen üblicherweise defi-
nierte Anfangs- und Endpunkte haben 
zwischen denen eine geeignete Trasse 
gefunden werden muss (anders als 
punktförmige Planungen oder Maßnah-
men). Dabei kann in seltenen Fällen ein 
großflächiger planerischer Riegel auftre-
ten, der eine Verbindung des Anfangs-
punktes mit dem Endpunkt und somit 
eine Realisierung der Planung oder 
Maßnahme unmöglich machen würde. 
In diesem Fall wird durch die Ausnah-
meregelung des Ziels 7.3-3 eine Reali-
sierung der linienförmigen Planung oder 
Maßnahme ggf. ermöglicht, sofern der 
Riegel durch einen regionalplanerisch 
gesicherten Waldbereich verursacht 
wird. Darüber hinaus ist eine aus-
nahmsweise Inanspruchnahme von 
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Waldbereichen für angemessene Be-
triebserweiterungen erforderlich, um die 
wirtschaftliche Entwicklung von Be-
standsunternehmen nicht zu gefährden.  
 
Verglichen mit regionalplanerischen 
BSN haben regionalplanerisch gesi-
cherte Waldbereiche in der Regel einen 
niedrigeren fachrechtlichen Schutzsta-
tus, weshalb in regionalplanerisch gesi-
cherten Waldbereichen sowohl linienför-
mige Planungen oder Maßnahmen im 
überragenden öffentlichen Interesse als 
auch linienförmige Planungen oder 
Maßnahmen im öffentlichen Interesse 
und festgestelltem Allgemeinwohl aus-
nahmsweise zulässig sind. Darüber hin-
aus sind Verkehrstrassen ausnahms-
weise zulässig, für die das besondere 
Landesinteresse festgestellt wurde oder 
für Vorhaben innerhalb eines verkehrli-
chen Bedarfsplans (vgl. auch Ziel 7.2-
3). 
 
Für andere raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen, die nicht von den 
Ausnahmen des Ziels 7.3-3 erfasst wer-
den, kann die Regionalplanungsbe-
hörde unter Berücksichtigung der mit 
Grundsatz 7.3-1 verbundenen Prüfun-
gen eine Änderung des Regionalplans 
unter Zurücknahme von Waldbereichen 
oder Teilen davon durchführen. Die 
Grundsätze 7.3-1 und 7.3-2 sind hierbei 
zu berücksichtigen. 
 

Waldbereichen für angemessene Be-
triebserweiterungen erforderlich, um die 
wirtschaftliche Entwicklung von Be-
standsunternehmen nicht zu gefährden. 
 
Verglichen mit regionalplanerischen 
BSN haben regionalplanerisch gesi-
cherte Waldbereiche in der Regel einen 
niedrigeren fachrechtlichen Schutzsta-
tus, weshalb in regionalplanerisch gesi-
cherten Waldbereichen sowohl linienför-
mige Planungen oder Maßnahmen im 
überragenden öffentlichen Interesse als 
auch linienförmige Planungen oder 
Maßnahmen im öffentlichen Interesse 
und festgestelltem Allgemeinwohl aus-
nahmsweise zulässig sind. Darüber hin-
aus sind Verkehrstrassen ausnahms-
weise zulässig, für die das besondere 
Landesinteresse festgestellt wurde oder 
für Vorhaben innerhalb eines verkehrli-
chen Bedarfsplans (vgl. auch Ziel 7.2-
3).  
 
Für andere raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen, die nicht von den 
Ausnahmen des Ziels 7.3-3 erfasst wer-
den, kann die Regionalplanungsbe-
hörde unter Berücksichtigung der mit 
Grundsatz 7.3-1 verbundenen Prüfun-
gen eine Änderung des Regionalplans 
unter Zurücknahme von Waldbereichen 
oder Teilen davon durchführen. Die 
Grundsätze 7.3-1 und 7.3-2 sind hierbei 
zu berücksichtigen.  
 
Die Festlegungen des Kapitels 10.2 des 
LEP NRW zur Inanspruchnahme von 
Waldbereichen für die Windenergienut-
zung bleiben unberührt. 
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 7.3-4 Grundsatz  
Alternativenprüfung Betriebserwei-
terungen 

7.3-4 3 Grundsatz  
Alternativenprüfung Betriebserwei-
terungen  
Vermeidung von  
Beeinträchtigungen 

 

 Eine nach Ziel 7.3-3 ausnahmsweise 
mögliche Inanspruchnahme von 
Waldbereichen für Bauflächen und -
gebiete soll nur erfolgen, soweit die 
Betriebserweiterung nicht außerhalb 
des Waldes realisierbar ist und die 
Waldinanspruchnahme auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt 
wird. 
 

Eine nach Ziel 7.3-3 ausnahmsweise 
mögliche Inanspruchnahme von 
Waldbereichen für Bauflächen und -
gebiete soll nur erfolgen, soweit die 
Betriebserweiterung nicht außerhalb 
des Waldes realisierbar ist und die 
Waldinanspruchnahme auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt 
wird.  
Vor einer Inanspruchnahme von 
Waldbereichen nach Ziel 7.3-2 soll 
geprüft werden, ob eine raumverträg-
lichere Trassen- oder Standortalter-
native außerhalb der regionalplaneri-
schen Waldbereiche gegeben ist.  
 
Ist keine raumverträglichere Alterna-
tive vorhanden soll der Eingriff nur 
dann erfolgen, wenn die Bedeutung 
des betroffenen Bereiches dies zu-
lässt, die Funktionsfähigkeit des Be-
reiches nicht beeinträchtigt und der 
Eingriff auf das unbedingt erforderli-
che Maß beschränkt wird. 
 

Es relativiert zu sehr den Wald-
schutz, wenn die Abweichungen vom 
Waldschutz selbst nur als Grundsatz 
ausgestaltet wird, die Ermöglichung 
von Betriebserweiterungen im Wald 
als Ziel formuliert wird und dann wie-
derum die Alternativenprüfung für 
Betriebserweiterungen im Wald nur 
als Grundsatz festgelegt wird.  
Es relativiert zu sehr den Wald-
schutz, wenn die Abweichungen bzw. 
die Inanspruchnahme von Wald für 
Trassen und Vorhaben wie bspw. Be-
triebserweiterungen als Ziel formu-
liert werden und die Alternativenprü-
fung nur als Grundsatz festgelegt 
werden. 
 
Die ursprünglichen Zielfestlegungen 
zum Waldschutz im LEP einschließ-
lich der Ausnahmebestimmungen 
und der Alternativenprüfung wurden 
den öffentlichen Belangen des Wald-
schutzes besser gerecht. 
 

 Neue Erläuterung zu 7.3-4 
Ob eine ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von Waldbereichen für Bauflä-
chen und –gebiete möglich ist, wird auf 
Grundlage der Voraussetzungen des 
Ziels 7.3-3 geprüft.  
 
Ist eine Inanspruchnahme der Waldbe-
reiche für den Erhalt eines in einem 
Waldbereich oder in räumlicher Nähe zu 

Änderung der Erläuterung zu 7.3-3 
Ob eine ausnahmsweise Inanspruch-
nahme von Waldbereichen für Bauflä-
chen und –gebiete möglich ist, wird soll 
auf Grundlage der Voraussetzungen 
des Ziels 7.3-3 2 geprüft werden.  
 
Ist eine Inanspruchnahme der Waldbe-
reiche für den Erhalt eines in einem 
Waldbereich oder in räumlicher Nähe zu 
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Waldbereichen liegenden Betriebs er-
forderlich und lässt die Fläche eine bau-
liche Erweiterung zu, soll die bauliche 
Erweiterung gleichwohl nur dann erfol-
gen, wenn sie nicht außerhalb des Wal-
des realisierbar ist und die Waldinan-
spruchnahme auf das unbedingt erfor-
derliche Maß beschränkt wird.  
 
Sie soll nicht innerhalb eines regional-
planerisch festgelegten Waldbereichs 
realisiert werden, wenn für die Betriebs-
erweiterung außerhalb des Waldes eine 
zumutbare Alternative besteht. 
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Waldes 
steht. Als zumutbare Alternative kann 
auch eine Umsetzung in Betracht kom-
men, die den angestrebten Zweck in 
zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllt. Eine Al-
ternative außerhalb des Waldes kann 
deshalb auch zumutbar sein, wenn sie 
mit höheren Kosten, z. B. für den 
Grunderwerb und für die Erschließung, 
oder einem höheren Aufwand aufgrund 
geänderter Betriebsabläufe verbunden 
ist. 
 
Soweit zumutbare Alternativen außer-
halb des Waldes nicht zur Verfügung 
stehen, können im Rahmen der gefor-
derten Beschränkung auf das unbedingt 
erforderliche Maß einer Waldinan-
spruchnahme auch eine Verlagerung 
oder Verkleinerung der Planung oder 

Waldbereichen liegenden Betriebs er-
forderlich und lässt die Fläche eine bau-
liche Erweiterung zu, soll die bauliche 
Erweiterung gleichwohl nur dann erfol-
gen, wenn sie nicht außerhalb des Wal-
des realisierbar ist und die Waldinan-
spruchnahme auf das unbedingt erfor-
derliche Maß beschränkt wird.  
 
Sie soll nicht innerhalb eines regional-
planerisch festgelegten Waldbereichs 
realisiert werden, wenn für die Betriebs-
erweiterung außerhalb des Waldes eine 
zumutbare Alternative besteht.  
 
Der Begriff der zumutbaren Alternative 
setzt voraus, dass der Mehraufwand in 
einem vertretbaren Verhältnis zur kon-
kreten Beeinträchtigung des Waldes 
steht. Als zumutbare Alternative kann 
auch eine Umsetzung in Betracht kom-
men, die den angestrebten Zweck in 
zeitlicher, räumlicher und funktionell-
sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen 
am Zweckerfüllungsgrad erfüllt. Eine Al-
ternative außerhalb des Waldes kann 
deshalb auch zumutbar sein, wenn sie 
mit höheren Kosten, z. B. für den 
Grunderwerb und für die Erschließung, 
oder einem höheren Aufwand aufgrund 
geänderter Betriebsabläufe verbunden 
ist. 
 
Soweit zumutbare Alternativen außer-
halb des Waldes nicht zur Verfügung 
stehen, können im Rahmen der gefor-
derten Beschränkung auf das unbedingt 
erforderliche Maß einer Waldinan-
spruchnahme auch eine Verlagerung 
oder Verkleinerung der Planung oder 
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Maßnahme geboten sein, um Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen zu 
verringern. 
 

Maßnahme geboten sein, um Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen zu 
verringern.  
 
Der Grundsatz 7.3-3 erfordert zusätz-
lich, dass auf Grundlage einer Prüfung 
von Trassen- oder Standortalternativen 
Beeinträchtigungen auf die Funktionsfä-
higkeit der Waldbereiche vermieden 
werden sollen und der Eingriff auf das 
unbedingt erforderliche Maß beschränkt 
wird.  
 
Eine raumverträgliche Trassen- oder 
Standortalternative bezeichnet eine 
mögliche Option für den Verlauf einer 
Trasse oder den Standort einer Anlage, 
die keinen regionalplanerischen Wald-
bereich in Anspruch nimmt und beste-
hende Schutzgebiete möglichst umgeht. 
Ziel ist eine möglichst umweltfreundli-
che und naturschonende Planung. Die 
Prüfung der raumverträglichen Trassen- 
oder Standortalternative erfolgt insbe-
sondere im Rahmen einer Raumver-
träglichkeitsprüfung, einem Bundesfach-
planungsverfahren, einem Präferenz-
raumbestimmungsverfahren, einem Li-
nienbestimmungsverfahren, einem 
Planfeststellungsverfahren oder einem 
vergleichbaren Zulassungsverfahren.  
 
Soweit keine raumverträglichere Tras-
sen- oder Standortalternative außerhalb 
des BSN zur Verfügung steht, soll der 
Eingriff nur dann erfolgen, wenn die Be-
deutung des betroffenen Bereiches dies 
zulässt, die Funktionsfähigkeit des Be-
reiches nicht beeinträchtigt und der Ein-
griff auf das unbedingt erforderliche 
Maß beschränkt wird.  
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Des Weiteren dürfen Waldbereiche aus-
nahmsweise für Planungen und Maß-
nahmen in Anspruch genommen wer-
den, wenn durch die Inanspruchnahme 
die zugrundeliegenden Funktionen des 
betroffenen Bereiches nicht beeinträch-
tigt werden und die Vorrangfunktion er-
halten bleibt. Der Wald erfüllt unver-
zichtbare Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktionen, die bei raumbezogenen Ent-
scheidungen besonders zu berücksichti-
gen sind. Als Lebensraum, Klimaregula-
tor und Wasserspeicher trägt er wesent-
lich zu den ökologischen Schutzfunktio-
nen bei. Mit dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz bildet er zugleich eine 
zentrale Grundlage einer nachhaltigen 
Nutzung. Auch seine Bedeutung für die 
Erholung der Bevölkerung ist hervorzu-
heben. Aus diesen Funktionen folgt 
seine besondere wirtschaftliche Rele-
vanz – sowohl für die Forstwirtschaft, 
als Rohstoffquelle als auch für den Tou-
rismussektor. Die Waldfunktionenkartie-
rung der Forstbehörde liefert dazu fach-
liche Erkenntnisse.  
 
Zudem soll die ausnahmsweise Inan-
spruchnahme von Waldbereichen auf 
das unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt werden. Dies bedeutet, dass 
alle Möglichkeiten zur Minimierung des 
Eingriffs, z. B. durch Bündelung mit vor-
handener Infrastruktur, zu nutzen sind. 
Hierbei sind im Rahmen der Standort- 
bzw. Trassenwahl bestehende Vorbe-
lastungen (z.B. bestehende Straßen 
oder Leitungstrassen) zu berücksichti-
gen (Bündelungscharakter).  
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Bei Hoch- und Höchstspannungsleitun-
gen sollen §§ 43 EnWG sowie § 18 
Abs. 4a NABEG berücksichtigt werden. 
 

7.3-2 Grundsatz 
Nachhaltig und ordnungsgemäß 
bewirtschaftete Wälder 

7.3-2 5 Grundsatz 
Nachhaltig und ordnungsgemäß 
bewirtschaftete Wälder 

7.3-2 5 4 Grundsatz 
Nachhaltig und ordnungsgemäß 
bewirtschaftete Wälder 

 

7.3-3 Grundsatz 
Waldarme und waldreiche Gebiete 

7.3-3 6 Grundsatz 
Waldarme und waldreiche Gebiete 

7.3-3 6 5 Grundsatz 
Waldarme und waldreiche Gebiete 

 
 
 

  In waldreichen Gebieten soll als Aus-
gleich für die Inanspruchnahme von 
Waldflächen vornehmlich die Struk-
tur vorhandener Waldbestände ver-
bessert werden. In waldarmen Gebie-
ten soll im Rahmen der angestrebten 
Entwicklung auf eine Waldvermeh-
rung hingewirkt werden.  
 
Bei der ausnahmsweisen Inan-
spruchnahme von Waldbereichen 
nach Ziel 7.3-2, insbesondere in 
waldarmen Gebieten, soll geprüft 
werden, ob die in Anspruch genom-
menen Waldflächen durch neue 
Waldflächen in mindestens gleichem 
Flächenumfang ausgeglichen werden 
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Ausgleich für die Inanspruch-
nahme von Waldflächen in waldar-
men Gebieten wird begrüßt.  
 

  Änderungen der Erläuterung zu 7.3-5 
Einige Teile des Landes weisen einen 
Waldflächenanteil auf, der Ersatzauf-
forstungen zur Erhaltung des Waldes 
entbehrlich macht, weil sie die Vielfalt 
der Landschaft und wertvolle Offenland-
biotope vermindern können. In Gemein-
den mit mehr als 60 % Waldflächenan-
teil (vgl. Abb. 5) können nachteilige Wir-
kungen von Waldinanspruchnahmen in 
anderer Weise häufig besser als durch 
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eine Neuanlage von Wald kompensiert 
werden. 
In Gemeinden mit geringerem Waldflä-
chenanteil sind bei notwendigen Waldi-
nanspruchnahmen kompensierende Er-
satzaufforstungen erforderlich. In wald-
armen Gebieten (Gemeinden mit weni-
ger als 20 % Waldanteil / vgl. Abb. 5) 
soll unter Wahrung des kulturland-
schaftlichen Charakters dieser Gebiete 
nach Möglichkeit eine Vermehrung des 
Waldanteils angestrebt werden.  
 
Insbesondere in waldarmen Gebieten 
soll darüber hinaus geprüft werden, ob 
die in Anspruch genommenen Waldflä-
chen durch neue Waldflächen in min-
destens gleichem Flächenumfang aus-
geglichen werden können, um einen 
dauerhaften Verlust von regionalplaneri-
schen Waldbereichen und ihren Funkti-
onen zu vermeiden. 
 

7.4-6 Ziel 
Überschwemmungsbereiche 

7.4-6 Ziel 
Überschwemmungsbereiche 

7.4-6 Ziel  
Überschwemmungsbereiche 

 

Die Überschwemmungsbereiche der 
Fließgewässer sind für den Abfluss 
und die Retention von Hochwasser 
zu erhalten und zu entwickeln. Die 
Überschwemmungsbereiche sind 
von hochwasserempfindlichen oder 
den Abfluss behindern den Nutzun-
gen, insbesondere von zusätzlichen 
Siedlungsbereichen und Bauflächen, 
freizuhalten. Die innerhalb von Über-
schwemmungsbereichen in Flächen-
nutzungsplänen dargestellten Bauflä-
chen, die noch nicht realisiert oder in 
verbindliche Bauleitpläne umgesetzt 
wurden, sind zurückzunehmen und 

Die Überschwemmungsbereiche der 
Fließgewässer sind für den Abfluss 
und die Retention von Hochwasser 
zu erhalten und zu entwickeln. Die 
Überschwemmungsbereiche sind 
von hochwasserempfindlichen oder 
den Abfluss behindern den Nutzun-
gen, insbesondere von zusätzlichen 
Siedlungsbereichen und Bauflächen, 
freizuhalten. Die innerhalb von Über-
schwemmungsbereichen in Flächen-
nutzungsplänen dargestellten Bauflä-
chen, die noch nicht realisiert oder in 
verbindliche Bauleitpläne umgesetzt 
wurden, sind zurückzunehmen und 

Die Überschwemmungsbereiche der 
Fließgewässer sind als Vorrangge-
biete für den Abfluss und die Re-
tention von Hochwasser zu erhalten 
und zu entwickeln. Die Überschwem-
mungsbereiche sind von hochwas-
serempfindlichen oder den Abfluss 
behindernden Nutzungen, insbeson-
dere von zusätzlichen Siedlungsbe-
reichen und Bauflächen, freizuhalten. 
Die innerhalb von Überschwem-
mungsbereichen in Flächennut-
zungsplänen dargestellten Bauflä-
chen, die noch nicht realisiert oder in 
verbindliche Bauleitpläne umgesetzt 

 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

168 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

vorrangig als natürlicher Retentions-
raum zu sichern. 
 
 
Ausnahmen von den Festlegungen 
der Absätze 2 und 3 sind möglich für 
raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, für die auch das Was-
serhaushaltsgesetz oder das Lan-
deswassergesetz entsprechende 
Ausnahmemöglichkeiten vorsehen. 
Standorte von raumbedeutsamen 
Hochwasserrückhaltebecken sind in 
den Regionalplänen als Über-
schwemmungsbereiche zu sichern 
und vorsorglich von Nutzungen, wel-
che die wasserwirtschaftliche Zweck-
bestimmung gefährden können, frei-
zuhalten. 

vorrangig als natürlicher Retentions-
raum zu sichern. 
 

 
Ausnahmen von den Festlegungen 
der Absätze 2 und 3 sind möglich für 
raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, für die auch das Was-
serhaushaltsgesetz oder das Lan-
deswassergesetz entsprechende 
Ausnahmemöglichkeiten vorsehen. 
Standorte von raumbedeutsamen 
Hochwasserrückhaltebecken sind in 
den Regionalplänen als Über-
schwemmungsbereiche zu sichern 
und vorsorglich von Nutzungen, wel-
che die wasserwirtschaftliche Zweck-
bestimmung gefährden können, frei-
zuhalten. 

 

wurden, sind zurückzunehmen und 
vorrangig als natürlicher Retentions-
raum zu sichern.  
 
Ausnahmen von den Festlegungen 
der Absätze 2 und 3 sind möglich für 
raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, für die auch das Was-
serhaushaltsgesetz oder das Lan-
deswassergesetz entsprechende 
Ausnahmemöglichkeiten vorsehen. 
Standorte von raumbedeutsamen 
Hochwasserrückhaltebecken sind in 
den Regionalplänen als Über-
schwemmungsbereiche zu sichern 
und vorsorglich von Nutzungen, wel-
che die wasserwirtschaftliche Zweck-
bestimmung gefährden können, frei-
zuhalten. 
 

Erläuterung zu 7.4-6 
Hochwasser sind natürliche, durch hohe 
Niederschläge hervorgerufene Wasser-
standsschwankungen in Fließgewäs-
sern, die durch unterschiedliche Wetter-
verhältnisse hervorgerufen werden und 
zum Wesen eines Flusses gehören. 
Wenn bauliche Aktivitäten der Men-
schen und seine Nutzungen dicht an 
Gewässer heranrücken, können bei 
Hochwasser Schäden entstehen.  
 
Der vorbeugende Hochwasserschutz ist 
eine gemeinsame Aufgabe von Wasser-
wirtschaft und Raumordnung. Gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ist für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz im Binnen-
land vor allem durch Sicherung oder 

Änderung der Erläuterung zu 7.4-6 
Hochwasser sind natürliche, durch hohe 
Niederschläge hervorgerufene Wasser-
standsschwankungen in Fließgewäs-
sern, die durch unterschiedliche Wetter-
verhältnisse hervorgerufen werden und 
zum Wesen eines Flusses gehören. 
Wenn bauliche Aktivitäten der Men-
schen und seine Nutzungen dicht an 
Gewässer heranrücken, können bei 
Hochwasser Schäden entstehen.  
 
Der vorbeugende Hochwasserschutz ist 
eine gemeinsame Aufgabe von Wasser-
wirtschaft und Raumordnung. Gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ist für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz im Binnen-
land vor allem durch Sicherung oder 

Änderung der Erläuterung zu 7.4-6 
Hochwasser sind natürliche, durch hohe 
Niederschläge hervorgerufene Wasser-
standsschwankungen in Fließgewäs-
sern, die durch unterschiedliche Wetter-
verhältnisse hervorgerufen werden und 
zum Wesen eines Flusses gehören. 
Wenn bauliche Aktivitäten der Men-
schen und seine Nutzungen dicht an 
Gewässer heranrücken, können bei 
Hochwasser Schäden entstehen.  
 
Der vorbeugende Hochwasserschutz ist 
eine gemeinsame Aufgabe von Wasser-
wirtschaft und Raumordnung. Gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ist für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz im Binnen-
land vor allem durch Sicherung oder 
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Rückgewinnung von Auen, Rückhalte-
flächen und Entlastungsflächen zu sor-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgewinnung von Auen, Rückhalte-
flächen und Entlastungsflächen zu sor-
gen. 
 
Vor dem Hintergrund der großen Hoch-
wasserschäden in den letzten beiden 
Jahrzehnten und angesichts des auf-
grund des Klimawandels größer wer-
denden Hochwasserrisikos hat die Bun-
desregierung gemäß § 17 Abs. 2 ROG 
einen länderübergreifenden Raumord-
nungsplan für den Hochwasserschutz 
aufgestellt. Dieser Bundesraumord-
nungsplan Hochwasserschutz (BRPH) 
enthält textliche Ziele und Grundsätze, 
die durch die Raumordnung der Länder 
sowie insbesondere durch die Bauleit-
planung und verschiedene Fachplanun-
gen unmittelbar – d.h. auch unabhängig 
von einer Übernahme und Konkretisie-
rung in Raumordnungsplänen der Län-
der – zu beachten bzw. zu berücksichti-
gen sind. 
 
Der Bundesraumordnungsplan ist kom-
plementär zum Regelungsregime des 
Fachrechts, dem Wasserhaushaltsge-
setz, konzipiert. Daher erfolgt zum ei-
nen für die festgesetzten oder vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebiete 
sowie die Risikogebiete außerhalb der 
Überschwemmungsgebiete im Sinne 
des Wasserhaushaltsgesetzes eine Be-
zugnahme auf die Regelungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes, soweit diese 
abschließend sind. Diese Regelungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben 
also unberührt. 
 

Rückgewinnung von Auen, Rückhalte-
flächen und Entlastungsflächen zu sor-
gen.  
 
Vor dem Hintergrund der großen Hoch-
wasserschäden in den letzten beiden 
Jahrzehnten und angesichts des auf-
grund des Klimawandels größer wer-
denden Hochwasserrisikos hat die Bun-
desregierung gemäß § 17 Abs. 2 ROG 
einen länderübergreifenden Raumord-
nungsplan für den Hochwasserschutz 
aufgestellt. Dieser Bundesraumord-
nungsplan Hochwasserschutz (BRPH) 
enthält textliche Ziele und Grundsätze, 
die durch die Raumordnung der Länder 
sowie insbesondere durch die Bauleit-
planung und verschiedene Fachplanun-
gen unmittelbar – d.h. auch unabhängig 
von einer Übernahme und Konkretisie-
rung in Raumordnungsplänen der Län-
der – zu beachten bzw. zu berücksichti-
gen sind.  
 
Der Bundesraumordnungsplan ist kom-
plementär zum Regelungsregime des 
Fachrechts, dem Wasserhaushaltsge-
setz, konzipiert. Daher erfolgt zum ei-
nen für die festgesetzten oder vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebiete 
sowie die Risikogebiete außerhalb der 
Überschwemmungsgebiete im Sinne 
des Wasserhaushaltsgesetzes eine Be-
zugnahme auf die Regelungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes, soweit diese 
abschließend sind. Diese Regelungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben 
also unberührt.  
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Für die Wasserwirtschaft gibt die Richtli-
nie über die Bewertung und das Ma-
nagement von Hochwasserrisiken 
(2007/60/EG) einen einheitlichen Rah-
men für den Umgang mit dem Hoch-
wasserrisiko innerhalb der EU vor. Die 
EU-Richtlinie ist zum 1. März 2010 
durch Inkrafttreten des Abschnitts 6 im 
Wasserhaushaltsgesetz in nationales 
Recht übernommen worden und ver-
pflichtet dazu, die nachteiligen Folgen 
von Hochwasser für die Gesundheit des 
Menschen und seine wirtschaftliche Tä-
tigkeit, die Umwelt und die Kulturgüter 
zu verringern.  
 
Im Rahmen der Umsetzung der rechtli-
chen Vorgaben zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz hat das Land Nord-
rhein-Westfalen in einer ersten Stufe für 
die einzelnen Flussgebietsabschnitte im 
Land Nordrhein-Westfalen die Gebiete 
oder Gewässerabschnitte mit signifikan-
tem Hochwasserrisiko festgelegt. Seit 
Dezember 2011 liegt für die nordrhein-
westfälischen Gewässer der „Bericht 
zur vorläufigen Bewertung nach der EG-
Hochwasserrisikomanagement-Richtli-
nie (EG-HWRM-RL) in NRW“ vor. Bei 
448 Gewässern mit einer Länge von 
rund 6.000 Kilometern wurde ein erheb-
liches Hochwasserrisiko festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Wasserwirtschaft gibt die Richtli-
nie über die Bewertung und das Ma-
nagement von Hochwasserrisiken 
(2007/60/EG) einen einheitlichen Rah-
men für den Umgang mit dem Hoch-
wasserrisiko innerhalb der EU vor. Die 
EU-Richtlinie ist zum 1. März 2010 
durch Inkrafttreten des Abschnitts 6 im 
Wasserhaushaltsgesetz in nationales 
Recht übernommen worden und ver-
pflichtet dazu, die nachteiligen Folgen 
von Hochwasser für die Gesundheit des 
Menschen und seine wirtschaftliche Tä-
tigkeit, die Umwelt und die Kulturgüter 
zu verringern. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der rechtli-
chen Vorgaben zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz hat das Land Nord-
rhein-Westfalen in einer ersten Stufe für 
die einzelnen Flussgebietsabschnitte im 
Land Nordrhein-Westfalen die Gebiete 
oder Gewässerabschnitte mit signifikan-
tem Hochwasserrisiko festgelegt. Seit 
Dezember 2011 liegt für die nordrhein-
westfälischen Gewässer der „Bericht 
zur vorläufigen Bewertung nach der EG-
Hochwasserrisikomanagement-Richtli-
nie (EG-HWRM-RL) in NRW“ vor. Bei 
448 Gewässern mit einer Länge von 
rund 6.000 Kilometern wurde ein erheb-
liches Hochwasserrisiko festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Wasserwirtschaft gibt die Richtli-
nie über die Bewertung und das Ma-
nagement von Hochwasserrisiken 
(2007/60/EG) einen einheitlichen Rah-
men für den Umgang mit dem Hoch-
wasserrisiko innerhalb der EU vor. Die 
EU-Richtlinie ist zum 1. März 2010 
durch Inkrafttreten des Abschnitts 6 im 
Wasserhaushaltsgesetz in nationales 
Recht übernommen worden und ver-
pflichtet dazu, die nachteiligen Folgen 
von Hochwasser für die Gesundheit des 
Menschen und seine wirtschaftliche Tä-
tigkeit, die Umwelt und die Kulturgüter 
zu verringern. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der rechtli-
chen Vorgaben zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz hat das Land Nord-
rhein-Westfalen in einer ersten Stufe für 
die einzelnen Flussgebietsabschnitte im 
Land Nordrhein-Westfalen die Gebiete 
oder Gewässerabschnitte mit signifikan-
tem Hochwasserrisiko festgelegt. Seit 
Dezember 2011 liegt für die nordrhein-
westfälischen Gewässer der „Bericht 
zur vorläufigen Bewertung nach der EG-
Hochwasserrisikomanagement-Richtli-
nie (EG-HWRM-RL) in NRW“ vor. Bei 
448 Gewässern mit einer Länge von 
rund 6.000 Kilometern wurde ein erheb-
liches Hochwasserrisiko festgestellt.  
 
Im Rahmen der Umsetzung des dritten 
Zyklus der EG-Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie (EG-HWRM-RL) in 
NRW“ wurde für 456 Gewässer mit ei-
ner Länge von über 6.000 Kilometern 
ein erhebliches Hochwasserrisiko fest-
gestellt. 
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Für diese Gewässerstrecken haben die 
Bezirksregierungen Hochwassergefah-
renkarten und Hochwasserrisikokarten 
erstellt. Damit wird über die Ausdeh-
nung und Tiefe einer möglichen Überflu-
tung informiert und aufgezeigt, wo z. B. 
Wohn- und Industriegebäude oder Ver-
kehrswege und Versorgungseinrichtun-
gen betroffen sein können. Die Hoch-
wassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten nehmen dabei auf ver-
schiedene Szenarien Bezug, die über 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit definiert 
werden: Häufige, mittlere und seltene 
Hochwasserereignisse (z. B. „HQ100“: 
„100-jährliches Hochwasser“ mit dem 
Risiko, etwa alle 100 Jahre aufzutreten). 
 
Auf der Grundlage dieser Informationen 
erarbeiten die Bezirksregierungen ge-
meinsam mit allen zuständigen Akteu-
ren (z. B. Kommunen, Wasser- und 
Deichverbänden, andere interessierte 
Stellen) Hochwasserrisiko-Manage-
mentpläne. Diese Pläne werden Ziele 
und Maßnahmen für alle Handlungsbe-
reiche – von der städtebaulichen Pla-
nung bis zur Gefahrenabwehr – benen-
nen, die im Zusammenhang mit Hoch-
wasser in der jeweiligen Region rele-
vant sind. Die Pläne werden erstmals 
bis Ende 2015 erarbeitet und werden in 
einem Zeitzyklus von jeweils sechs 
Jahre fortgeschrieben (erster Zeitraum 
2015 – 2021) fortgeschrieben. 
 
Der Landesentwicklungsplan stellt 
Überschwemmungsbereiche als Vor-
ranggebiete der Raumordnung dar. Die 
Abgrenzung dieser Überschwemmungs-

Für diese Gewässerstrecken haben die 
Bezirksregierungen Hochwassergefah-
renkarten und Hochwasserrisikokarten 
erstellt. Damit wird über die Ausdeh-
nung und Tiefe einer möglichen Überflu-
tung informiert und aufgezeigt, wo z. B. 
Wohn- und Industriegebäude oder Ver-
kehrswege und Versorgungseinrichtun-
gen betroffen sein können. Die Hoch-
wassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten nehmen dabei auf ver-
schiedene Szenarien Bezug, die über 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit definiert 
werden: Häufige, mittlere und seltene 
Hochwasserereignisse (z. B. „HQ100“: 
„100-jährliches Hochwasser“ mit dem 
Risiko, etwa alle 100 Jahre aufzutreten). 
 
Auf der Grundlage dieser Informationen 
erarbeiten die Bezirksregierungen ge-
meinsam mit allen zuständigen Akteu-
ren (z. B. Kommunen, Wasser- und 
Deichverbänden, andere interessierte 
Stellen) Hochwasserrisiko-Manage-
mentpläne. Diese Pläne werden Ziele 
und Maßnahmen für alle Handlungsbe-
reiche – von der städtebaulichen Pla-
nung bis zur Gefahrenabwehr – benen-
nen, die im Zusammenhang mit Hoch-
wasser in der jeweiligen Region rele-
vant sind. Die Pläne werden erstmals 
bis Ende 2015 erarbeitet und werden in 
einem Zeitzyklus von jeweils sechs 
Jahre fortgeschrieben (erster Zeitraum 
2015 – 2021) fortgeschrieben. 
 
Der Landesentwicklungsplan stellt 
Überschwemmungsbereiche als Vor-
ranggebiete der Raumordnung dar. Die 
Abgrenzung dieser Überschwemmungs-

Für diese Gewässerstrecken haben die 
Bezirksregierungen Hochwassergefah-
renkarten und Hochwasserrisikokarten 
erstellt. Damit wird über die Ausdeh-
nung und Tiefe einer möglichen Überflu-
tung informiert und aufgezeigt, wo z. B. 
Wohn- und Industriegebäude oder Ver-
kehrswege und Versorgungseinrichtun-
gen betroffen sein können. Die Hoch-
wassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten nehmen dabei auf ver-
schiedene Szenarien Bezug, die über 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit definiert 
werden: Häufige, mittlere und seltene 
Hochwasserereignisse (z. B. „HQ100“: 
„100-jährliches Hochwasser“ mit dem 
Risiko, etwa alle 100 Jahre aufzutreten).  
 
Auf der Grundlage dieser Informationen 
erarbeiten die Bezirksregierungen ge-
meinsam mit allen zuständigen Akteu-
ren (z. B. Kommunen, Wasser- und  
Deichverbänden, andere interessierte 
Stellen) Hochwasserrisiko-Manage-
mentpläne. Diese Pläne werden Ziele 
und Maßnahmen für alle Handlungsbe-
reiche – von der städtebaulichen Pla-
nung bis zur Gefahrenabwehr – benen-
nen, die im Zusammenhang mit Hoch-
wasser in der jeweiligen Region rele-
vant sind. Die Pläne werden erstmals 
bis Ende 2015 erarbeitet und werden in 
einem Zeitzyklus von jeweils sechs Jah-
ren fortgeschrieben (erster Zeitraum 
2015 – 2021) fortgeschrieben.  
 
Der Landesentwicklungsplan stellt 
Überschwemmungsbereiche als Vor-
ranggebiete der Raumordnung dar. Die 
Abgrenzung dieser Überschwemmungs-
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bereiche folgt der Abgrenzung der „Ge-
biete ohne technischen Hochwasser-
schutz“, die von den Bezirksregierungen 
erarbeitet und im Internetgestützten In-
formationssystem über die Flussgebiete 
in NRW landesweit einheitlich der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind. Dabei ist 
das Szenario HQ100 maßgeblich, wel-
ches die Ausdehnung und das Ausmaß 
eines Hochwassers mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (Ereignisse, die im statis-
tischen Mittel mindestens alle 100 Jahre 
auftreten) wiedergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Wellenscheitel extremer Hoch-
wasserereignisse in einem beherrsch-
baren Rahmen zu halten, muss den 
Flüssen wieder mehr Raum gegeben 
werden. Die Wassermassen können 
sich dann in die Fläche ausdehnen, 
wodurch die Spitzenwerte der Hoch-
wasser reduziert werden. Bei diesen 
Maßnahmen schützt der „Oberlieger“ 
weiter oben am Flusslauf naturgemäß 
den „Unterlieger“ an einer tieferen Stelle 
des Flusses. 
 
Im Bereich des Rheins bestehen beson-
dere Herausforderungen hinsichtlich der 
Beherrschung von extremen Hochwas-
serereignissen, insbesondere weil in 
vielen Bereichen durch Eindeichungen 
ein Ausdehnen in die Fläche bei extre-
men Hochwässern eingeschränkt ist. 
Um dem Rhein bei Hochwasser wieder 

bereiche folgt der Abgrenzung der „Ge-
biete ohne technischen Hochwasser-
schutz“, die von den Bezirksregierungen 
erarbeitet und im Internetgestützten In-
formationssystem über die Flussgebiete 
in NRW landesweit einheitlich der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind. Dabei ist 
das Szenario HQ100 maßgeblich, wel-
ches die Ausdehnung und das Ausmaß 
eines Hochwassers mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (Ereignisse, die im statis-
tischen Mittel mindestens alle 100 Jahre 
auftreten) wiedergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Wellenscheitel extremer Hoch-
wasserereignisse in einem beherrsch-
baren Rahmen zu halten, muss den 
Flüssen wieder mehr Raum gegeben 
werden. Die Wassermassen können 
sich dann in die Fläche ausdehnen, 
wodurch die Spitzenwerte der Hoch-
wasser reduziert werden. Bei diesen-
Maßnahmen schützt der „Oberlieger“ 
weiter oben am Flusslauf naturgemäß 
den „Unterlieger“ an einer tieferen Stelle 
des Flusses. 
 
Im Bereich des Rheins bestehen beson-
dere Herausforderungen hinsichtlich der 
Beherrschung von extremen Hochwas-
serereignissen, insbesondere weil in 
vielen Bereichen durch Eindeichungen 
ein Ausdehnen in die Fläche bei extre-
men Hochwässern eingeschränkt ist. 
Um dem Rhein bei Hochwasser wieder 

bereiche folgt der Abgrenzung der „Ge-
biete ohne technischen Hochwasser-
schutz“ in den Hochwassergefahrenkar-
ten, die von den Bezirksregierungen er-
arbeitet und im Internetgestützten Infor-
mationssystem über die Flussgebiete in 
NRW landesweit einheitlich über die In-
ternetplattform Hochwasserkarten.NRW 
sowie weitere Umwelt-Informationssys-
teme der Öffentlichkeit zugänglich sind. 
Dabei ist das Szenario mittlere Wahr-
scheinlichkeit (HQ100) maßgeblich, 
welches die Ausdehnung und das Aus-
maß eines Hochwassersereignisses mit 
mittlerer Wahrscheinlichkeit (Ereignisse, 
die im statistischen Mittel mindestens 
alle 100 Jahre auftreten) wiedergibt dar-
stellt, das im statistischen Mittel einmal 
in 100 Jahren auftritt.  
 
Um die Wellenscheitel extremer Hoch-
wasserereignisse in einem beherrsch-
baren Rahmen zu halten, muss den 
Flüssen wieder mehr Raum gegeben 
werden. Die Wassermassen können 
sich dann in die Fläche ausdehnen, 
wodurch die Spitzenwerte der Hoch-
wasser reduziert werden.  Bei diesen 
Maßnahmen schützt der „Oberlieger“ 
weiter oben am Flusslauf naturgemäß 
den „Unterlieger“ an einer tieferen Stelle 
des Flusses.  
 
Im Bereich des Rheins bestehen beson-
dere Herausforderungen hinsichtlich der 
Beherrschung von extremen Hochwas-
serereignissen, insbesondere weil in 
vielen Bereichen durch Eindeichungen 
ein Ausdehnen in die Fläche bei extre-
men Hochwässern eingeschränkt ist. 
Um dem Rhein bei Hochwasser wieder 
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mehr Platz für seine enormen Abfluss-
mengen zu bieten, wurden an sechs 
Standorten Deichrückverlegungen in 
das Hochwasserschutzkonzept aufge-
nommen. Zusätzlich soll ein Teil der 
Hochwasserabflüsse des Rheins in drei 
steuerbaren Rückhalteräumen zwi-
schengespeichert werden. Diese Rück-
halteräume sollen nach Angaben der 
wasserwirtschaftlichen Fachplanung  
nur dann geflutet werden, wenn Deich-
brüche und großflächige Überschwem-
mungskatastrophen drohen. Eine Flu-
tung geschieht daher statistisch gese-
hen seltener als einmal in einhundert 
Jahren, so dass diese Flächen wie bis-
her weiter genutzt werden können. Um 
diese Flächen auch raumordnerisch vor 
entgegenstehenden Nutzungen zu si-
chern, sind diese Bereiche im LEP 
ebenfalls als Überschwemmungsbe-
reich gesichert. 
 
 
 
 
 
Maßstabsbedingt sind die Überschwem-
mungsbereiche im Landesentwicklungs-
plan nicht vollständig zeichnerisch dar-
gestellt. In den Regionalplänen sind die 
Überschwemmungsbereiche entspre-
chend ihrem Maßstab zu konkretisieren 
(basierend auf den Gefahrenkarten mit 
dem Szenario HQ100). Dabei sind in 
Abstimmung mit der Wasserwirtschaft 
auch weitere geeignete rückgewinnbare 
Retentionsräume als Überschwem-
mungsbereiche zu sichern (vgl. Ziel 7.4-
7). Entsprechend soll mit vorhandenen 
oder geplanten regionalplanerisch 

mehr Platz für seine enormen Abfluss-
mengen zu bieten, wurden an sechs 
Standorten Deichrückverlegungen in 
das Hochwasserschutzkonzept aufge-
nommen. Zusätzlich soll ein Teil der 
Hochwasserabflüsse des Rheins in drei 
steuerbaren Rückhalteräumen zwi-
schengespeichert werden. Diese Rück-
halteräume sollen nach Angaben der 
wasserwirtschaftlichen Fachplanung  
nur dann geflutet werden, wenn Deich-
brüche und großflächige Überschwem-
mungskatastrophen drohen. Eine Flu-
tung geschieht daher statistisch gese-
hen seltener als einmal in einhundert 
Jahren, so dass diese Flächen wie bis-
her weiter genutzt werden können. Um 
diese Flächen auch raumordnerisch vor 
entgegenstehenden Nutzungen zu si-
chern, sind diese Bereiche im LEP 
ebenfalls als Überschwemmungsbe-
reich gesichert. 
 
 
 
 
 
Maßstabsbedingt sind die Überschwem-
mungsbereiche im Landesentwicklungs-
plan nicht vollständig zeichnerisch dar-
gestellt. In den Regionalplänen sind die 
Überschwemmungsbereiche entspre-
chend ihrem Maßstab zu konkretisieren 
(basierend auf den Gefahrenkarten mit 
dem Szenario HQ100). Dabei sind in 
Abstimmung mit der Wasserwirtschaft 
auch weitere geeignete rückgewinnbare 
Retentionsräume als Überschwem-
mungsbereiche zu sichern (vgl. Ziel 7.4-
7). Entsprechend soll mit vorhandenen 
oder geplanten regionalplanerisch 

mehr Platz für seine enormen Abfluss-
mengen zu bieten, wurden an sechs 
Standorten Deichrückverlegungen in 
das Hochwasserschutzkonzept aufge-
nommen. Zusätzlich soll ein Teil der 
Hochwasserabflüsse des Rheins in drei 
steuerbaren Rückhalteräumen zwi-
schengespeichert werden. Diese Rück-
halteräume sollen werden Deichrück-
verlegungen sowie gesteuerte und nicht 
gesteuerte Rückhalteräume geplant und 
umgesetzt. Die gesteuerten Rückhalte-
räume sollen nach Angaben der was-
serwirtschaftlichen Fachplanung nur 
dann geflutet werden, wenn Deichbrü-
che und großflächige Überschwem-
mungskatastrophen drohen. Eine Flu-
tung geschieht daher statistisch gese-
hen seltener als einmal in einhundert 
Jahren, so dass diese Flächen wie bis-
her weiter genutzt werden können. Um 
diese Flächen auch raumordnerisch vor 
entgegenstehenden Nutzungen zu si-
chern, sind diese Bereiche im LEP 
ebenfalls als Überschwemmungsbe-
reich gesichert.  
 
Maßstabsbedingt sind die Überschwem-
mungsbereiche im Landesentwicklungs-
plan nicht vollständig zeichnerisch dar-
gestellt. In den Regionalplänen sind die 
Überschwemmungsbereiche entspre-
chend ihrem Maßstab zu konkretisieren 
(basierend auf den Gefahrenkarten mit 
dem Szenario HQ100). Dabei sind in 
Abstimmung mit der Wasserwirtschaft 
auch weitere geeignete rückgewinnbare 
Retentionsräume als Überschwem-
mungsbereiche zu sichern (vgl. Ziel 7.4-
7). Entsprechend soll mit vorhandenen 
oder geplanten regionalplanerisch 
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raumbedeutsamen Standorten von 
Hochwasserrückhaltebecken verfahren 
werden. 
 
(Hinweis: Die nachfolgenden Absätze wer-
den nicht geändert und daher nicht wieder-
gegebenen.) 

raumbedeutsamen Standorten von 
Hochwasserrückhaltebecken verfahren 
werden. 
 
(Hinweis: Die nachfolgenden Absätze wer-
den nicht geändert und daher nicht wieder-
gegebenen.) 

raumbedeutsamen Standorten von 
Hochwasserrückhaltebecken verfahren 
werden.  
 
(Hinweis: Die nachfolgenden Absätze wer-
den nicht geändert und daher  
nicht wiedergegebenen.) 
 

  Ziel 7.4-7  
Rückgewinnung von Retentions-
raum und weitere Maßnahmen des 
vorbeugenden Hochwasserschut-
zes 

 

  Zur Vergrößerung des Rückhaltever-
mögens sind an ausgebauten und 
eingedeichten Gewässern hierfür ge-
eignete Bereiche vorsorgend zu si-
chern und nach Prüfung durch ent-
sprechende Planungen und Maßnah-
men als Retentionsraum zurückzuge-
winnen. 
 
Die vorsorgliche Sicherung kann 
auch weitere raumbedeutsame Maß-
nahmen des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes umfassen. 

 

 

  Änderungen der Erläuterung zur 7.4-7 
Für den schadlosen Hochwasserabfluss 
sind möglichst durchgängige gewässer-
begleitende Überschwemmungsgebiete 
in ausreichender Breite anzustreben 
(„Raum für den Fluss“). 

 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

175 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

  Um das Rückhaltevermögen der Ge-
wässersysteme zu verbessern, sollen in 
Abstimmung mit anderen räumlichen 
Anforderungen auch Flächen, die als 
Retentionsraum zurückgewonnen wer-
den können, in die regionalplanerische 
Festlegung der Überschwemmungsbe-
reiche einbezogen werden. Damit soll 
eine erstmalige Festsetzung von bauli-
chen Nutzungen in diesen Bereichen 
verhindert und damit die Option für ent-
sprechende wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen (z. B. Deichrückverlegung) ge-
sichert werden.  
 
Darüber hinaus können auch weitere, 
raumbedeutsame Hochwasserschutz-
maßnahmen – soweit maßstäblich mög-
lich – als Vorranggebiete gesichert wer-
den. Dies kann Flächen für Deichrück-
verlegungen, Neubau und Sanierung 
technischer Hochwasserschutzanlagen 
oder Renaturierungsmaßnahmen auf 
der Grundlage konkreter Hochwasser-
schutzkonzepte oder der jeweiligen Re-
gionalpakte für Hochwasserschutz um-
fassen. Die Regionalpakte für Hochwas-
serschutz werden auf Grundlage des 
Paktes für Hochwasserschutz NRW von 
den Kommunen, den Wasserverbänden 
und dem Land für die Flusseinzugsge-
biete im Land abgeschlossen.  
 
Die Flächen werden durch die Oberen 
Wasserbehörden der Bezirksregierun-
gen gebündelt als planerische Grund-
lage bereitgestellt. 
 

 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

176 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

7.4-8 Grundsatz  
Berücksichtigung potenzieller 
Überflutungsgefahren 

7.4-8 Grundsatz 
Berücksichtigung potenzieller 
Überflutungsgefahren 

7.4-8 Grundsatz  
Berücksichtigung potenzieller 
Überflutungsgefahren 

 

In deichgeschützten und von Extrem-
hochwasser erreichbaren Gebieten 
soll bei der räumlichen Nutzung die 
potenzielle Überflutungsgefahr be-
rücksichtigt werden. 

In deichgeschützten und sowie in 
von Extremhochwasser erreichbaren 
Gebieten (Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten im 
Sinne des § 78 b WHG) soll bei der 
räumlichen Nutzung die potenzielle 
Überflutungsgefahr sollen bereits auf 
der Ebene der Regionalplanung die 
Vorsorgeerwägungen des § 78 b 
WHG berücksichtigt werden.  
Bei der Bauleitplanung sollen was-
serwirtschaftlich ermittelte voraus-
sichtliche Einstautiefen und Fließge-
schwindigkeiten, die zu einer diffe-
renzierten Bewertung des Risikos 
führen können, mit in Abwägungen 
einbezogen werden. 
 
 
Dabei sollen die Empfindlichkeit und 
Schutzwürdigkeit der unterschiedli-
chen räumlichen Nutzung und die 
Verwundbarkeit kritischer und sen-
sibler Infrastrukturen in der Abwä-
gung mitberücksichtigt werden. 
 

In deichgeschützten und sowie in 
von Extremhochwasser erreichbaren 
Gebieten (Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten im 
Sinne des § 78 b WHG) soll bei der 
räumlichen Nutzung die potenzielle 
Überflutungsgefahr sollen bereits auf 
der Ebene der Regionalplanung die 
Vorsorgeerwägungen des § 78 b 
WHG berücksichtigt werden. Bei der 
Bauleitplanung sollen wasserwirt-
schaftlich ermittelte voraussichtliche 
Einstautiefen und Fließgeschwindig-
keiten, die insbesondere zu einer dif-
ferenzierten Bewertung des Risikos 
der Gefährdung und Vulnerabilität 
führen können, mit in Abwägungen 
einbezogen werden.  
 
Dabei sollen die Empfindlichkeit und 
Schutzwürdigkeit der unterschiedli-
chen räumlichen Nutzung und die 
Verwundbarkeit kritischer und sen-
sibler Infrastrukturen in der Abwä-
gung mitberücksichtigt werden. 

 

Erläuterung zu 7.4-8 
In Bereichen, die nur bei Extremhoch-
wasser (statistisch seltener als einmal in 
100 Jahren) überflutet würden, und in 
deichgeschützten Bereichen soll bei der 
räumlichen Nutzung die potenzielle 
Überflutungsgefahr berücksichtigt wer-
den. 
 
 
 

Änderungen der Erläuterung zu 7.4-8 
In Bereichen Risikogebieten außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten nach 
§ 78 b WHG, die nur bei Extremhoch-
wasser (statistisch seltener als einmal in 
100 Jahren) überflutet würden, und so-
wie in deichgeschützten Bereichen soll 
bei der räumlichen Nutzung die potenzi-
elle Überflutungsgefahr sollen bereits 
auf der Ebene der Regionalplanung die 
Vorsorgeerwägungen des § 78 WHG 

Änderungen der Erläuterung zu 7.4-8 
In Bereichen Risikogebieten außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten nach 
§ 78 b WHG, die nur bei Extremhoch-
wasser (statistisch seltener als einmal in 
100 Jahren) überflutet würden, und so-
wie in deichgeschützten Bereichen soll 
bei der räumlichen Nutzung die potenzi-
elle Überflutungsgefahr sollen bereits 
auf der Ebene der Regionalplanung die 
Vorsorgeerwägungen des § 78 WHG 
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Soweit maßstäblich möglich, sollen 
diese Bereiche in Erläuterungskarten 
der Regionalpläne abgebildet werden, 
um die potenzielle Gefährdung bewusst 
zu machen und zu angepassten Bau-
weisen und Nutzungen sowie zu 
Schutzmaßnahmen anzuregen (z. B. 
Berücksichtigung dieser Gefährdung bei 
der Ansiedlung von im Katastrophenfall 
erforderlichen Einrichtungen, Freihal-
tung besonders tiefliegenden Geländes, 
Kammerung, vorbereitende Katastro-
phenschutzmaßnahmen). 
 
 

berücksichtigt werden. Dies betrifft so-
wohl eigene Festlegungen der Regio-
nalplanung als auch Prüfungen im Rah-
men der Beteiligung bei anderen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnah-
men. 
 
Soweit maßstäblich möglich, sollen 
diese Bereiche Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten nach 
§ 78 b WHG, die insbesondere der Ge-
fahrenkarte nach § 74 WHG entnom-
men werden können, in Erläuterungs-
karten der Regionalpläne nachrichtlich 
abgebildet werden, um die auf potenzi-
elle Gefährdungen bewusst zu machen 
und zu angepassten Bauweisen und 
Nutzungen sowie zu Schutzmaßnah-
men anzuregen. (z. B. Berücksichtigung 
dieser Gefährdung bei der Ansiedlung 
von im Katastrophenfall erforderlichen 
Einrichtungen, Freihaltung besonders 
tiefliegenden Geländes, Kammerung, 
vorbereitende Katastrophenschutzmaß-
nahmen). hinzuweisen. 
 
Insbesondere im Rahmen der nachfol-
genden, konkretisierenden Bauleitpla-
nung sind Maßnahmen zum Schutz der 
zukünftigen Nutzung zu treffen. Dies gilt 
für die Gebiete, die sowohl ohne als 
auch mit technischem Hochwasser-
schutz von einer Hochwassergefahr 
bzw. einem Hochwasserrisiko betroffen 
sind. Die Voraussetzungen für Planun-
gen oder Nutzungen innerhalb dieser 
Bereiche sind durch den Bundesraum-
ordnungsplan Hochwasser und die §§ 
78 f. WHG geregelt. 
 

berücksichtigt werden. Dies betrifft so-
wohl eigene Festlegungen der Regio-
nalplanung als auch Prüfungen im Rah-
men der Beteiligung bei anderen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnah-
men. 
 
Soweit maßstäblich möglich, sollen 
diese Bereiche Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten nach 
§ 78 b WHG, die insbesondere der Ge-
fahrenkarte nach § 74 WHG entnom-
men werden können, in Erläuterungs-
karten der Regionalpläne nachrichtlich 
abgebildet werden, um die auf potenzi-
elle Gefährdungen bewusst zu machen 
und zu angepassten Bauweisen und 
Nutzungen sowie zu Schutzmaßnah-
men anzuregen. (z. B. Berücksichtigung 
dieser Gefährdung bei der Ansiedlung 
von im Katastrophenfall erforderlichen 
Einrichtungen, Freihaltung besonders 
tiefliegenden Geländes, Kammerung, 
vorbereitende Katastrophenschutzmaß-
nahmen). hinzuweisen. 
 
Insbesondere sollen im Rahmen der 
nachfolgenden, konkretisierenden Bau-
leitplanung sind Maßnahmen zum 
Schutz der zukünftigen Nutzung zu tref-
fen dargestellt oder festgesetzt werden. 
Hierbei sind auch die Belange räumlich 
angrenzender Ober- und Unterlieger be-
sonders im Einwirkungsbereich von 
Fließgewässern einer Risikoabwägung 
zu unterziehen. Dies gilt für die Gebiete, 
die sowohl ohne als auch mit techni-
schem Hochwasserschutz von einer 
Hochwassergefahr bzw. einem Hoch-
wasserrisiko betroffen sind. Die Voraus-
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setzungen für Planungen oder Nutzun-
gen innerhalb dieser Bereiche sind 
durch den Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser und die §§ 78 f. b-c WHG 
geregelt. 
 

7.5-2 Grundsatz  
Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen und Betriebsstandorte 

7.5-2 Grundsatz  
Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen und Betriebsstandorte 

7.5-2 Grundsatz  
Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen und Betriebsstandorte 

 

Die im Freiraum liegenden, von der 
Landwirtschaft genutzten Flächen 
sollen, als wesentliche Grundlage für 
die Produktion von Nahrungsmitteln 
und nachwachsenden Rohstoffen er-
halten werden.  
 
Wertvolle landwirtschaftliche Böden 
mit besonders hoher natürlicher Bo-
denfruchtbarkeit oder besonderer 
Eignung für eine landwirtschaftliche 
Nutzung sollen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke nicht in Anspruch 
genommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Freiraum liegenden, von der 
Landwirtschaft genutzten Flächen 
sollen, als wesentliche Grundlage für 
die Produktion von Nahrungsmitteln 
und nachwachsenden Rohstoffen er-
halten werden.  
 
Wertvolle landwirtschaftliche Böden 
mit besonders hoher natürlicher Bo-
denfruchtbarkeit oder besonderer 
Eignung für eine landwirtschaftliche 
Nutzung sollen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke nicht in Anspruch 
genommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Freiraum liegenden, von der 
Landwirtschaft genutzten Flächen 
sollen, als wesentliche Grundlage für 
die Produktion von Nahrungsmitteln 
und nachwachsenden Rohstoffen er-
halten werden.  
 
Wertvolle landwirtschaftliche Böden 
mit besonders hoher natürlicher Bo-
den-fruchtbarkeit oder besonderer 
Eignung für eine landwirtschaftliche 
Nutzung sollen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke nicht in Anspruch 
genommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Schutz von Flächen, die beson-
ders für die Landwirtschaft geeignet 
und wegen der Produktivität der Bö-
den wertvoll sind, wird durch die 
Streichung des Absatzes 2 im Grund-
satz 7.5-2 geschwächt. Dies erleich-
tert eine Siedlungsentwicklung auf 
gerade diesen wertvollen Flächen, in-
dem diese raumordnerisch mit den 
landwirtschaftlich weniger wertvollen 
Flächen gleichgesetzt werden. Dies 
ist kritisch zu sehen, weil hochwerti-
ger Boden eine bedeutsame Res-
source ist, deren Verlust kaum bzw. 
erst nach Jahrhunderten reversibel 
ist. 
 
Die Wertigkeit des Bodens war bis-
her ein gutes Kriterium, um die Sied-
lungsentwicklung auf landwirtschaft-
lich weniger wertvolle Flächen zu 
lenken. Bei Alternativlosigkeit be-
stand für die kommunalen Planungs-



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

179 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaftliche Betriebe sollen 
in ihrem Bestand und ihren Entwick-
lungsmöglichkeiten gesichert wer-
den. Bei unvermeidbaren Inan-
spruchnahmen landwirtschaftlicher 
Nutzflächen sollen negative Wirkun-
gen auf landwirtschaftliche Betriebe 
so gering wie möglich gehalten wer-
den. 
 
Unter Berücksichtigung der jeweili-
gen regionalen und lokalen Gegeben-
heiten sollen bei der Umsetzung von 
regionalplanerischen Festlegungen 
auf der Ebene der Fach- oder Bauleit-
planung agrarstrukturverträgliche 
Lösungen in Kooperation mit den Be-
troffenen entwickelt und – falls mög-
lich – durch die Instrumente der länd-
lichen Bodenordnung begleitet wer-
den. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaftliche Betriebe sollen 
in ihrem Bestand und ihren Entwick-
lungsmöglichkeiten gesichert wer-
den. Bei unvermeidbaren Inan-
spruchnahmen landwirtschaftlicher 
Nutzflächen sollen negative Wirkun-
gen auf landwirtschaftliche Betriebe 
so gering wie möglich gehalten wer-
den. 
 
Unter Berücksichtigung der jeweili-
gen regionalen und lokalen Gegeben-
heiten sollen bei der Umsetzung von 
regionalplanerischen Festlegungen 
auf der Ebene der Fach- oder Bauleit-
planung agrarstrukturverträgliche 
Lösungen in Kooperation mit den Be-
troffenen entwickelt und – falls mög-
lich – durch die Instrumente der länd-
lichen Bodenordnung begleitet wer-
den. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaftliche Betriebe sollen 
in ihrem Bestand und ihren Entwick-
lungsmöglichkeiten gesichert wer-
den. Bei unvermeidbaren Inan-
spruchnahmen landwirtschaftlicher 
Nutzflächen sollen negative Wirkun-
gen auf landwirtschaftliche Betriebe 
so gering wie möglich gehalten wer-
den.  
 
Unter Berücksichtigung der jeweili-
gen regionalen und lokalen Gegeben-
heiten sollen bei der Umsetzung von 
regionalplanerischen Festlegungen 
auf der Ebene der Fach- oder Bauleit-
planung agrarstrukturverträgliche 
Lösungen in Kooperation mit den Be-
troffenen entwickelt und – falls mög-
lich – durch die Instrumente der länd-
lichen Bodenordnung begleitet wer-
den. 

hoheitsträger bislang stets die Mög-
lichkeit, den Grundsatz im Zuge der 
Abwägung aller öffentlichen Belange 
und privaten Interessen zu überwin-
den. Es besteht allerdings kein An-
lass, den Grundsatz gänzlich fallen 
zu lassen, dafür hat der Schutz wert-
voller Böden eine zu große Bedeu-
tung. 
 

Erläuterung zu 7.5-2 
Die agrarstrukturellen Erfordernisse sol-
len bei der Abwägung konkurrierender 
Nutzungen berücksichtigt werden. Nach 
Möglichkeit sollen für andere Nutzungen 
keine Flächen in Anspruch genommen 
werden, die eine hohe natürliche Bo-
denfruchtbarkeit besitzen oder in ande-
rer Weise für die Landwirtschaft beson-
ders wertvoll sind. 

Änderungen der Erläuterung zu 7.5-2 
Die agrarstrukturellen Erfordernisse sol-
len bei der Abwägung konkurrierender 
Nutzungen berücksichtigt werden. Nach 
Möglichkeit sollen für andere Nutzungen 
keine Flächen in Anspruch genommen 
werden, die eine hohe natürliche Bo-
denfruchtbarkeit besitzen oder in ande-
rer Weise für die Landwirtschaft beson-
ders wertvoll sind. 

Änderungen der Erläuterung zu 7.5-2 
Die agrarstrukturellen Erfordernisse sol-
len bei der Abwägung konkurrierender 
Nutzungen berücksichtigt werden. Nach 
Möglichkeit sollen für andere Nutzungen 
keine Flächen in Anspruch genommen 
werden, die eine hohe natürliche Bo-
denfruchtbarkeit besitzen oder in ande-
rer Weise für die Landwirtschaft beson-
ders wertvoll sind.  
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Die natürliche Bodenfruchtbarkeit be-
zeichnet das natürliche Vermögen von 
Böden zur nachhaltigen Pflanzenpro-
duktion. Da diese Fähigkeit weitgehend 
unabhängig von Kulturmaßnahmen wie 
Düngung, Humuswirtschaft und Be- 
oder Entwässerung ist, haben Böden 
mit hoher Bodenfruchtbarkeit für die 
Landwirtschaft einen besonderen Wert. 
Ab einer Bodenwertzahl von über 55 
Punkten gelten Böden als besonders 
fruchtbar. 
 
Auch landwirtschaftliche Flächen unter-
halb dieser  
Bodenwertzahlen können für die Land-
wirtschaft eine besondere Bedeutung 
haben. Dies kann  
insbesondere dann gegeben sein, wenn 

- sie nach Lage, Form und Größe 
sowie ihren Eigenschaften ein 
wichtiger Bestandteil in der wirt-
schaftlichen Struktur eines land-
wirtschaftlichen Betriebes oder der 
allgemeinen Agrarstruktur sind, 
oder 

- eine zweckmäßige Erschließung 
der Flächen vorhanden ist. 

 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen der 
Agrarstruktur, beispielsweise durch 
neue Verkehrstrassen, sollen auch 
künftig durch Bodenordnungsmaßnah-
men ausgeglichen werden. 
 
Die Erhaltung und die Weiterentwick-
lung der Betriebsstandorte sind als Aus-
gangspunkte der landwirtschaftlichen 
Flächenbewirtschaftung von herausra-
gender Bedeutung. 

 
Die natürliche Bodenfruchtbarkeit be-
zeichnet das natürliche Vermögen von 
Böden zur nachhaltigen Pflanzenpro-
duktion. Da diese Fähigkeit weitgehend 
unabhängig von Kulturmaßnahmen wie 
Düngung, Humuswirtschaft und Be- 
oder Entwässerung ist, haben Böden 
mit hoher Bodenfruchtbarkeit für die 
Landwirtschaft einen besonderen Wert. 
Ab einer Bodenwertzahl von über 55 
Punkten gelten Böden als besonders 
fruchtbar. 
 
Auch landwirtschaftliche Flächen unter-
halb dieser Bodenwertzahlen können 
für die Landwirtschaft eine besondere 
Bedeutung haben. Dies kann  
insbesondere dann gegeben sein, wenn  

- sie nach Lage, Form und Größe 
sowie ihren Eigenschaften ein 
wichtiger Bestandteil in der wirt-
schaftlichen Struktur eines land-
wirtschaftlichen Betriebes oder der 
allgemeinen Agrarstruktur sind, 
oder 

- eine zweckmäßige Erschließung 
der Flächen vorhanden ist. 

 
 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen der 
Agrarstruktur, beispielsweise durch 
neue Verkehrstrassen, sollen auch 
künftig durch Bodenordnungsmaßnah-
men ausgeglichen werden. 
 
Die Erhaltung und die Weiterentwick-
lung der Betriebsstandorte sind als Aus-
gangspunkte der landwirtschaftlichen 
Flächenbewirtschaftung von herausra-
gender Bedeutung. Die Errichtung von 

 
Die natürliche Bodenfruchtbarkeit be-
zeichnet das natürliche Vermögen von 
Böden zur nachhaltigen Pflanzenpro-
duktion. Da diese Fähigkeit weitgehend 
unabhängig von Kulturmaßnahmen wie 
Düngung, Humuswirtschaft und Be- 
oder Entwässerung ist, haben Böden 
mit hoher Bodenfruchtbarkeit für die 
Landwirtschaft einen besonderen Wert. 
Ab einer Bodenwertzahl von über 55 
Punkten gelten Böden als besonders 
fruchtbar.  
 
Auch landwirtschaftliche Flächen unter-
halb dieser Bodenwertzahlen können 
für die Landwirtschaft eine besondere 
Bedeutung haben. Dies kann insbeson-
dere dann gegeben sein, wenn  

- sie nach Lage, Form und Größe 
sowie ihren Eigenschaften ein 
wichtiger Bestandteil in der wirt-
schaftlichen Struktur eines land-
wirtschaftlichen Betriebes oder der 
allgemeinen Agrarstruktur sind, 
oder  

- eine zweckmäßige Erschließung 
der Flächen vorhanden ist. 

 
 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen der 
Agrarstruktur, beispielsweise durch 
neue Verkehrstrassen, sollen auch 
künftig durch Bodenordnungsmaßnah-
men ausgeglichen werden. 
 
Die Erhaltung und die Weiterentwick-
lung der Betriebsstandorte sind als Aus-
gangspunkte der landwirtschaftlichen 
Flächenbewirtschaftung von herausra-
gender Bedeutung. Die Errichtung von 
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Gewächshäusern und dazugehörigen 
Nebenanlagen stehen dabei dem Erhalt 
landwirtschaftlicher Fläche nicht entge-
gen. Für raumbedeutsame Gewächs-
häuser sollen bevorzugt solche Stand-
orte vorgesehen werden, an denen die 
Voraussetzungen für die Nutzung von 
Abwärme aus benachbarten Betrieben 
(z. B. Kraftwerken oder Rechenzentren) 
oder die Nutzung regenerativer Wärme-
quellen (z. B. Geothermie) gegeben 
sind. 
 
Bei Gewächshäusern und dazugehöri-
gen Nebenanlagen handelt es sich 
grundsätzlich um Nutzungen, die nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB privilegiert im 
Außenbereich zulässig sein können. Im 
Einzelfall kann sich jedoch die Erforder-
lichkeit einer Bauleitplanung nach § 1 
Abs. 3 BauGB ergeben. 
 

Gewächshäusern und dazugehörigen 
Nebenanlagen stehen dabei dem Erhalt 
landwirtschaftlicher Fläche nicht entge-
gen. Für raumbedeutsame Gewächs-
häuser sollen bevorzugt solche Stand-
orte vorgesehen werden, an denen die 
Voraussetzungen für die Nutzung von 
Abwärme aus benachbarten Betrieben 
(z. B. Kraftwerken oder Rechenzentren) 
oder die Nutzung regenerativer Wärme-
quellen (z. B. Geothermie) gegeben 
sind.  
 
Bei Gewächshäusern und dazugehöri-
gen Nebenanlagen handelt es sich 
grundsätzlich um Nutzungen, die nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB privilegiert im 
Außenbereich zulässig sein können. Im 
Einzelfall kann sich jedoch die Erforder-
lichkeit einer Bauleitplanung nach § 1 
Abs. 3 BauGB ergeben. 
 

 7.5-3 Grundsatz  
Festlegung Landwirtschaftlicher 
Kernräume 

7.5-3 Grundsatz  
Festlegung Landwirtschaftlicher 
Kernräume 

 

Siehe auch Grundsatz 10.2-16: 
Regional- oder Bauleitplanung für raum-
bedeutsame Freiflächen-Solarenergie-
anlagen soll auf Flächen innerhalb der 
allgemeinen Freiraum- und Agrarberei-
che, die sich durch besonders hohe 
landwirtschaftliche Ertragskraft der Bö-
den, besonders günstige Agrar- und Be-
triebsstrukturen oder eine besonders 
hohe Wertigkeit für spezielle landwirt-
schaftliche Nutzungen wie Sonderkultu-
ren auszeichnen, nur für Agri-Photovol-
taikanlagen erfolgen 
 

 
In den Regionalplänen sollen Teile 
des allgemeinen Freiraums, die sich 
durch eine besonders hohe landwirt-
schaftliche Ertragskraft und Boden-
fruchtbarkeit, besonders günstige 
Agrar- und Betriebsstrukturen oder 
eine Konzentration von besonders 
hochwertigen spezialisierten land-
wirtschaftlichen Nutzungen und Son-
derkulturen auszeichnen, als Vorbe-
haltsgebiet „Landwirtschaftliche 
Kernräume“ festgelegt und für eine 
der landwirtschaftlichen Nutzung 
entgegenstehenden Nutzung, z. B. 

 
In den Regionalplänen sollen Teile 
des allgemeinen Freiraums, die sich 
durch eine besonders hohe landwirt-
schaftliche Ertragskraft und Boden-
fruchtbarkeit, besonders günstige 
Agrar- und Betriebsstrukturen oder 
eine Konzentration von besonders 
hochwertigen spezialisierten land-
wirtschaftlichen Nutzungen und Son-
derkulturen auszeichnen, als Vorbe-
haltsgebiet „Landwirtschaftliche 
Kernräume“ festgelegt und für eine 
der landwirtschaftlichen Nutzung 
entgegenstehenden Nutzung, z. B. 

 
Der explizite Ausschluss von Sied-
lungs- und Verkehrsflächen wird auf 
die gesondert von der Regionalpla-
nung festzulegenden Landwirtschaft-
lichen Kernräume begrenzt und da-
mit räumlich eingeschränkt.  
 
Es ist allerdings nicht nachvollzieh-
bar, warum die Landwirtschaft in den 
Kernräumen besser geschützt wer-
den soll als außerhalb dieser Räume. 
Die Wertigkeit des Bodens war bis-
her ein gutes Kriterium, um die Sied-
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1. Beteiligung (2025) 
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2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

Siedlungs- und Verkehrszwecke, 
nicht in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Die Festlegungen des Kapitels 10.2 
zur Nutzung von Wind- und Solar-
energie dieses LEP bleiben hiervon 
unberührt. 

 

Siedlungs- und Verkehrszwecke, 
nicht in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Die Festlegungen des Kapitels 10.2 
zur Nutzung von Wind- und Solar-
energie dieses LEP bleiben hiervon 
unberührt. 

lungsentwicklung auf landwirtschaft-
lich weniger wertvolle Flächen zu 
lenken. Bei Alternativlosigkeit be-
stand für die kommunalen Planungs-
hoheitsträger bislang stet die Mög-
lichkeit, den Grundsatz im Zuge der 
Abwägung aller öffentlichen Belange 
und privaten Interessen zu überwin-
den. Es besteht allerdings kein An-
lass, den Grundsatz gänzlich fallen 
zu lassen, dafür hat der Schutz wert-
voller Böden eine zu große Bedeu-
tung. 
 

 Erläuterung zu 7.5-3 
In den Regionalplänen sollen geeignete 
Teile des allgemeinen Freiraums als 
Vorbehaltsgebiet „Landwirtschaftliche 
Kernräume“ festgelegt werden. Grund-
lage dafür sind geeignete Informationen 
zur Differenzierung unterschiedlicher 
Schutzniveaus, z. B. aus den der Regio-
nalplanung vorliegenden landwirtschaft-
lichen Fachbeiträgen gem. § 12 Abs. 2 
LPlG NRW. Diese Fachbeiträge können 
insbesondere durch die Landwirt-
schaftskammer oder von ihr beauftrag-
ten Stellen erstellt werden. Vorliegende 
Fachbeiträge und Konzepte nach § 12 
Abs. 2 LPlG NRW sind bei der Erarbei-
tung von Raumordnungsplänen zu be-
rücksichtigen. Die Regionalplanungsbe-
hörden sollen den Umfang und die pla-
nerische Abgrenzung von landwirt-
schaftlichen Kernräumen möglichst 
frühzeitig mit der Landwirtschaftskam-
mer oder deren beauftragten Stellen in-
formell abstimmen. 
 

Änderungen der Erläuterung zu 7.5-3 
In den Regionalplänen sollen geeignete 
Teile des allgemeinen Freiraums als 
Vorbehaltsgebiet „Landwirtschaftliche 
Kernräume“ festgelegt werden. Grund-
lage dafür sind geeignete Informationen 
zur Differenzierung unterschiedlicher 
Schutzniveaus, z. B. aus den der Regio-
nalplanung vorliegenden landwirtschaft-
lichen Fachbeiträgen gem. § 12 Abs. 2 
LPlG NRW. Diese Fachbeiträge können 
insbesondere durch die Landwirt-
schaftskammer oder von ihr beauftrag-
ten Stellen erstellt werden. Vorliegende 
Fachbeiträge und Konzepte nach § 12 
Abs. 2 LPlG NRW sind bei der Erarbei-
tung von Raumordnungsplänen zu be-
rücksichtigen. Die Regionalplanungsbe-
hörden sollen den Umfang und die pla-
nerische Abgrenzung von landwirt-
schaftlichen Kernräumen möglichst 
frühzeitig mit der Landwirtschaftskam-
mer oder deren beauftragten Stellen in-
formell abstimmen.  
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Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

In die Festlegung landwirtschaftlicher 
Kernräume sollen insbesondere Ge-
biete einbezogen werden, die aufgrund 
ihrer Agrar- und Betriebsstruktur und 
dem landwirtschaftlichen Wertschöp-
fungspotential, auch unter Berücksichti-
gung von spezialisierten Nutzungen und 
Sonderkulturen, für den Bestand und 
die Entwicklungsmöglichkeiten landwirt-
schaftlicher Betriebe bedeutsam sind. 
Zudem ist die natürliche Ertragsfähigkeit 
der Böden mittels der Bodenschätzung 
nach § 4 des Bodenschätzungsgeset-
zes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 
3150, 3176) in der jeweils geltenden 
Fassung differenziert zu betrachten. Da-
bei besitzen Flächen ab einer Boden-
wertzahl von 35 Punkten in der Regel 
eine gute landwirtschaftliche Eignung. 
Flächen mit einer niedrigeren Boden-
wertzahl können je nach Lage, Topo-
graphie oder weiterer agrarstruktureller 
Merkmale für die Landwirtschaft eben-
falls wertvoll sein. Flächen ab einer Bo-
denwertzahl von 55 Punkten haben 
nach der Bodenkarte des Geologischen 
Dienstes eine hohe oder sehr hohe Bo-
denfruchtbarkeit und daher für die land-
wirtschaftliche Nutzung einen besonde-
ren Wert. 
 
In landwirtschaftlichen Kernräumen sind 
die raumbedeutsamen Funktionen oder 
Nutzungen der Landwirtschaft bei erfor-
derlicher Abwägung mit konkurrieren-
den raumbedeutsamen Funktionen der 
Nutzungen mit besonderem Gewicht zu 
berücksichtigen. Entgegenstehende 
Nutzungen, z. B. für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke, sollen möglichst auf 

In die Festlegung landwirtschaftlicher 
Kernräume sollen insbesondere Ge-
biete einbezogen werden, die aufgrund 
ihrer Agrar- und Betriebsstruktur und 
dem landwirtschaftlichen Wertschöp-
fungspotential, auch unter Berücksichti-
gung von spezialisierten Nutzungen und 
Sonderkulturen, für den Bestand und 
die Entwicklungsmöglichkeiten landwirt-
schaftlicher Betriebe bedeutsam sind. 
Zudem ist die natürliche Ertragsfähigkeit 
der Böden mittels der Bodenschätzung 
nach § 4 des Bodenschätzungsgeset-
zes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 
3150, 3176) in der jeweils geltenden 
Fassung differenziert zu betrachten. Da-
bei besitzen Flächen ab einer Boden-
wertzahl von 35 Punkten in der Regel 
eine gute landwirtschaftliche Eignung. 
Flächen mit einer niedrigeren Boden-
wertzahl können je nach Lage, Topo-
graphie oder weiterer agrarstruktureller 
Merkmale für die Landwirtschaft eben-
falls wertvoll sein. Flächen ab einer Bo-
denwertzahl von 55 Punkten haben 
nach der Bodenkarte des Geologischen 
Dienstes eine hohe oder sehr hohe Bo-
denfruchtbarkeit und daher für die land-
wirtschaftliche Nutzung einen besonde-
ren Wert.  
 
In landwirtschaftlichen Kernräumen sind 
die raumbedeutsamen Funktionen oder 
Nutzungen der Landwirtschaft bei erfor-
derlicher Abwägung mit konkurrieren-
den raumbedeutsamen Funktionen oder 
Nutzungen mit besonderem Gewicht zu 
berücksichtigen. Entgegenstehende 
Nutzungen, z. B. für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke, sollen möglichst auf 
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Flächen außerhalb der landwirtschaftli-
chen Kernräume verwiesen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festlegungen des Kapitels 10.2 zur 
Nutzung von Wind- und Solarenergie 
dieses LEP bleiben hiervon unberührt. 
 

Flächen außerhalb der landwirtschaftli-
chen Kernräume verwiesen werden.  
In landwirtschaftlichen Kernräumen kön-
nen Maßnahmen des Natur- und Ge-
wässerschutz sowie zur Klimaanpas-
sung erfolgen, sofern ihre Auswirkun-
gen auf die landwirtschaftliche Nutzung 
im Rahmen der Abwägung eingehend 
berücksichtigt werden. Großflächige  
Kompensationsmaßnahmen sollen au-
ßerhalb landwirtschaftlicher Kernräume 
umgesetzt werden, sofern es sich nicht 
um produktionsintegrierte Maßnahmen 
handelt.  
 
Die Festlegungen des Kapitels 10.2 zur 
Nutzung von Wind- und Solarenergie 
dieses LEP bleiben hiervon unberührt. 

 
 
Diese Klarstellung, dass in landwirt-
schaftlichen Kernräumen Maßnahmen 
des Natur- und Gewässerschutzes so-
wie zur Klimaanpassung erfolgen dür-
fen, wird begrüßt.  
 

8.1-1 Grundsatz  
Integration von Siedlungs- und Ver-
kehrsplanung 

8.1-1 Grundsatz  
Integration von Siedlungs- und Ver-
kehrsplanung 

8.1-1 Grundsatz  
Integration von Siedlungs- und Ver-
kehrsplanung 

 

Siedlungsräumliche und verkehrsinf-
rastrukturelle Planungen sollen auf-
einander abgestimmt werden. 

Siedlungsräumliche und verkehrsinf-
rastrukturelle Planungen sollen auf-
einander abgestimmt werden.  
 
In zentralörtlich bedeutsamen Allge-
meinen Siedlungsbereichen sollen 
die Gemeinden den ÖPNV sowie An-
gebote der weiteren Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes gegenüber 
dem MIV vorrangig entwickeln. 
Grundlage für die Planung der Ver-
kehrsinfrastruktur soll der in den Re-
gionalplänen festgelegte Siedlungs-
raum sein. 
 

Siedlungsräumliche und verkehrsinf-
rastrukturelle Planungen sollen auf-
einander abgestimmt werden.  
 
In zentralörtlich bedeutsamen Allge-
meinen Siedlungsbereichen sollen 
die Kreise, die kreisfreien Städte und 
die kreisangehörigen Gemeinden den 
ÖPNV sowie Angebote der weiteren 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes  
gegenüber dem MIV vorrangig entwi-
ckeln. Grundlage für die Planung der 
Verkehrsinfrastruktur soll der in den 
Regionalplänen festgelegte Sied-
lungsraum sein. 
 

 
 
 

Erläuterung zu 8.1-1 Änderungen zur Erläuterung zu 8.1-1 Änderungen zur Erläuterung zu 8.1-1  
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Siedlungs- und Verkehrsplanung beein-
flussen sich gegenseitig bzw. sind von-
einander abhängig. Die Verkehrspla-
nung führt einerseits zur Aufwertung 
von Siedlungsbereichen durch Verbes-
serung ihrer Erreichbarkeit, andererseits 
verursacht Verkehr auch Störwirkungen 
innerhalb und außerhalb von Siedlungs-
bereichen. 
 
Mit der verbesserten Abstimmung von 
Siedlungs-und Verkehrsplanung soll 
eine Verminderung der Flächeninan-
spruchnahme und der Verkehrsbelas-
tung sowie eine Vermeidung von zu-
sätzlichem Verkehr und eine Einspa-
rung von Infrastrukturfolgekosten er-
reicht werden.  
 
Hierbei ist die Nahmobilität (nichtmotori-
sierter Verkehr) und die dafür notwen-
dige Infrastruktur von wesentlicher Be-
deutung. Fahrradmitnahme im Öffentli-
chen Verkehr und die Bereitstellung von 
Bike & Ride - Anlagen als wichtige 
Schnittstellen tragen zu funktionierender 
Nahmobilität bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedlungs- und Verkehrsplanung beein-
flussen sich gegenseitig bzw. sind von-
einander abhängig. Die Verkehrspla-
nung führt einerseits zur Aufwertung 
von Siedlungsbereichen durch Verbes-
serung ihrer Erreichbarkeit, andererseits 
verursacht Verkehr auch Störwirkungen 
innerhalb und außerhalb von Siedlungs-
bereichen. 
 
Mit der verbesserten Abstimmung von 
Siedlungs- und Verkehrsplanung soll 
eine Verminderung der Flächeninan-
spruchnahme und der Verkehrsbelas-
tung sowie eine Vermeidung von zu-
sätzlichem Verkehr und eine Einspa-
rung von Infrastrukturfolgekosten er-
reicht werden. 
 
Hierbei ist die Nahmobilität (nichtmotori-
sierter Verkehr) und die dafür notwen-
dige Infrastruktur von wesentlicher Be-
deutung. Fahrradmitnahme im Öffentli-
chen Verkehr und die Bereitstellung von 
Bike & Ride - Anlagen als wichtige 
Schnittstellen tragen zu funktionierender 
Nahmobilität bei. 
Zur Sicherstellung der Mobilität mit dem 
Fahrrad soll der Siedlungsraum an ein 
hierarchisches Radverkehrsnetz ange-
bunden werden. Das überörtliche Rad-
verkehrsnetz (Kreisgebiet) soll sich in 
das Radvorrangnetz des Landes, das 
lokale Radverkehrsnetz (Gemeindege-
biet) in das überörtliche Radverkehrs-
netz einfügen.  
 
Durch die Bereitstellung bedarfsgerech-
ter Angebote der Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes oder durch die Aus-
weisung bzw. Freihaltung von Flächen 

Siedlungs- und Verkehrsplanung beein-
flussen sich gegenseitig bzw. sind von-
einander abhängig. Die Verkehrspla-
nung führt einerseits zur Aufwertung 
von Siedlungsbereichen durch Verbes-
serung ihrer Erreichbarkeit, andererseits 
verursacht Verkehr auch Störwirkungen 
innerhalb und außerhalb von Siedlungs-
bereichen.  
 
Mit der verbesserten Abstimmung von 
Siedlungs- und Verkehrsplanung soll 
eine Verminderung der Flächeninan-
spruchnahme und der Verkehrsbelas-
tung sowie eine Vermeidung von zu-
sätzlichem Verkehr und eine Einspa-
rung von Infrastrukturfolgekosten er-
reicht werden.  
 
Hierbei ist die Nahmobilität (nichtmotori-
sierter Verkehr) und die dafür notwen-
dige Infrastruktur von wesentlicher Be-
deutung. Fahrradmitnahme im Öffentli-
chen Verkehr und die Bereitstellung von 
Bike & Ride - Anlagen als wichtige 
Schnittstellen tragen zu funktionierender 
Nahmobilität bei.  
Zur Sicherstellung der Mobilität mit dem 
Fahrrad soll der Siedlungsraum an ein 
hierarchisches Radverkehrsnetz ange-
bunden werden. Das überörtliche Rad-
verkehrsnetz (Kreisgebiet) soll sich in 
das Radvorrangnetz des Landes, das 
lokale Radverkehrsnetz (Gemeindege-
biet) in das überörtliche Radverkehrs-
netz einfügen.  
 
Durch die Bereitstellung bedarfsgerech-
ter Angebote der Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes oder durch die Aus-
weisung bzw. Freihaltung von Flächen 
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für diese Angebote (z. B. Mobilstationen 
ggfs. ergänzt um weitere kleinflächige 
Angebote der Grundversorgung) sollen 
die Voraussetzungen für eine Verlage-
rung der Verkehre auf Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes geschaffen wer-
den, insbesondere bei der Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen oder Gewerbe-
flächen sowie bei Verdichtung. 
 
Gerade zentralörtlich bedeutsame All-
gemeine Siedlungsbereiche mit verdich-
teter Siedlungsstruktur sind durch die 
dort induzierten Verkehre verkehrlich 
hoch belastet bei einer gleichzeitig vor-
handenen hohen Anzahl an potentiellen 
Nutzenden für die Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes. Hier ist es umso 
wichtiger, den ÖPNV sowie die weiteren 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes 
vorrangig vor dem MIV zu entwickeln, 
so dass die Nutzung des eigenen PKWs 
oder Zweitwagens in diesen Räumen 
überflüssig wird. Dabei sind die Ge-
meinden nicht nur als Träger der Bau-
leitplanung (z. B. Festsetzung von Flä-
chen für Mobilstationen oder Fahr-
radparkhäusern), sondern auch als Trä-
ger der kommunalen Verkehrsplanung 
gefragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für diese Angebote (z. B. Mobilstationen 
ggfs. ergänzt um weitere kleinflächige 
Angebote der Grundversorgung) sollen 
die Voraussetzungen für eine Verlage-
rung der Verkehre auf Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes geschaffen wer-
den, insbesondere bei der Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen oder Gewerbe-
flächen sowie bei Verdichtung.  
 
Gerade zentralörtlich bedeutsame All-
gemeine Siedlungsbereiche mit verdich-
teter Siedlungsstruktur sind durch die 
dort induzierten Verkehre verkehrlich 
hoch belastet bei einer gleichzeitig vor-
handenen hohen Anzahl an potentiellen 
Nutzenden für die Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes. Hier ist es umso 
wichtiger, den ÖPNV sowie die weiteren 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes 
vorrangig vor dem MIV zu entwickeln, 
so dass die Nutzung des eigenen PKWs 
oder Zweitwagens in diesen Räumen 
überflüssig wird. Dabei sind die Kreise, 
die kreisfreien Städte und die kreisan-
gehörigen Gemeinden nicht nur in Tei-
len als Träger der Bauleitplanung (z. B. 
Festsetzung von Flächen für Mobilstati-
onen oder Fahrradparkhäusern), son-
dern auch in Teilen als Träger der kom-
munalen Verkehrsplanung gefragt. Da-
bei soll die regionale und überregionale 
Erreichbarkeit der Innenstädte und 
wichtiger Wirtschaftsstandorte für den 
Wirtschaftsverkehr weiterhin gewähr-
leistet werden. Der Fußverkehr ist 
Rückgrat einer umweltfreundlichen Mo-
bilität für alle Menschen; der Ausbau 
von vernetzten und barrierefreien Fuß-
wegen soll ebenfalls berücksichtigt  
werden.  
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Auch sollen die Voraussetzungen für 
die Entwicklung multimodaler Verkehrs-
strukturen mit verschiedenen Verkehrs-
trägern sowie die zukünftige Integration 
neuer Verkehrskonzepte unter Nutzung 
alternativer Antriebe geschaffen wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genauso sinnvoll ist es für die entspre-
chenden Vorhabenträger, bei der Pla-
nung von Verkehrsinfrastrukturen vor-
rangig auf den in den Regionalplänen 
festgelegten Siedlungsraum abzustel-
len, da sich dort gemäß Ziel 2-3 vorran-
gig die Siedlungsentwicklung der Ge-
meinden vollziehen muss. 
 
Auch sollen die Voraussetzungen für 
die Entwicklung multimodaler und inter-
modaler Verkehrsstrukturen mit ver-
schiedenen Verkehrsträgern sowie die 
zukünftige Integration neuer Verkehrs-
konzepte unter Nutzung alternativer An-
triebe geschaffen werden. 
 
Das umfasst ebenfalls die Entwicklung 
von Häfen, Güterbahnhöfen, Anlagen 
des kombinierten Verkehrs mit ihren be-
stehenden und zukünftig zu erwarten-
den Verkehren. Dazu wird auch auf Ziel 
8.1-9 Landesbedeutsame Häfen und 
Wasserstraßen und den Grundsatz 8.1-
10 Güterverkehr auf Schiene und Was-
ser verwiesen. 
 

 
Bei zentralörtlich bedeutsamen Allge-
meinen Siedlungsbereichen in Gemein-
den mit geringer verdichteten Sied-
lungsstrukturen (z. B. im ländlichen 
Raum) können daraus sich ergebende 
Erschwernisse für die vorrangige Ent-
wicklung des ÖPNV sowie der weiteren 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes in 
der Umsetzung des Grundsatzes be-
rücksichtigt werden. Im Übrigen wird 
auch auf die Regelungen des ÖPNVG 
NRW verwiesen. 
 
Genauso sinnvoll ist es für die entspre-
chenden Vorhabenträger, bei der Pla-
nung von Verkehrsinfrastrukturen vor-
rangig auf den in den Regionalplänen 
festgelegten Siedlungsraum abzustel-
len, da sich dort gemäß Ziel 2-3 vorran-
gig die Siedlungsentwicklung der Ge-
meinden vollziehen muss.  
 
Auch sollen die Voraussetzungen für 
die Entwicklung multimodaler und inter-
modaler Verkehrsstrukturen mit ver-
schiedenen Verkehrsträgern sowie die 
zukünftige Integration neuer Verkehrs-
konzepte unter Nutzung alternativer An-
triebe geschaffen werden.  
 
Das umfasst ebenfalls die Entwicklung 
von Häfen, Güterbahnhöfen, Anlagen 
des kombinierten Verkehrs mit ihren be-
stehenden und zukünftig zu erwarten-
den Verkehren. Dazu wird auch auf Ziel 
8.1-9 Landesbedeutsame Häfen und 
Wasserstraßen und den Grundsatz 8.1-
10 Güterverkehr auf Schiene und Was-
ser verwiesen. 
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8.1-11 Ziel 
Öffentlicher Verkehr 

8.1-11 Ziel 
Öffentlicher Verkehr 

8.1-11 Ziel 
Öffentlicher Verkehr 

 

Die Mittel- und Oberzentren des 
Landes sind bedarfsgerecht an den 
Öffentlichen Verkehr anzubinden. 
Das Schienennetz ist so leistungs-
fähig zu entwickeln, dass es die 
Funktion des Grundnetzes für den 
Öffentlichen Personennahverkehr 
wahrnehmen kann. Zur leistungs-
starken Erschließung der Städtere-
gion Rhein-Ruhr ist der Rhein-Ruhr 
Express (RRX) zu verwirklichen. 
Nicht mehr genutzte, für die regio-
nale Raumentwicklung bedeutsame 
Schienenwege sind von der Regio-
nalplanung als Trassen zu sichern. 
 

Die Mittel- und Oberzentren des 
Landes sind bedarfsgerecht an den 
Öffentlichen Verkehr anzubinden. 
Das Schienennetz ist so leistungs-
fähig zu entwickeln, dass es die 
Funktion des Grundnetzes für den 
Öffentlichen Personennahverkehr 
wahrnehmen kann. Zur leistungs-
starken Erschließung der Städtere-
gion Rhein-Ruhr ist der Rhein-Ruhr 
Express (RRX) zu verwirklichen. 
Nicht mehr genutzte, für die regio-
nale Raumentwicklung bedeutsame 
Schienenwege sind von der Regio-
nalplanung als Trassen zu sichern. 
 

Die Mittel- und Oberzentren des 
Landes sind bedarfsgerecht an den 
Öffentlichen Verkehr anzubinden. 
Das Schienennetz ist so leistungs-
fähig zu entwickeln, dass es die 
Funktion des Grundnetzes für den 
Öffentlichen Personennahverkehr 
wahrnehmen kann. Zur leistungs-
starken Erschließung der Städtere-
gion Rhein-Ruhr ist der Rhein-Ruhr 
Express (RRX) zu verwirklichen. 
Nicht mehr genutzte, für die regio-
nale Raumentwicklung bedeutsame 
Schienenwege sind von der Regio-
nalplanung als Trassen zu sichern. 

 

Erläuterung zu 8.1-11 
(Hinweis: die ersten vier Absätze der 
Erläuterungen zum Ziel werden nicht 
geändert und daher nicht wiedergege-
ben.) 
 
Nicht mehr genutzte (nicht mehr be-
diente, stillgelegte oder bereits freige-
stellte), raumbedeutsame Schienenver-
bindungen werden als Optionstrassen 
für die Zukunft benötigt, da eine völlige 
Neuplanung von Trassen angesichts 
der hohen Siedlungsdichte mit erhebli-
chen Restriktionen und hohen Kosten 
verbunden ist. Raumbedeutsame Ver-
bindungen sind zum einen die in den 
Bedarfsplänen von Bund und Land zur 
Reaktivierung enthaltenen Schie-
nentrassen und zum anderen nicht 
mehr genutzte Schienentrassen, für de-
ren Reaktivierung als Schienenstrecke 
zurzeit zwar kein Bedarf absehbar ist, 

Änderung der Erläuterung zu 8.1-11 
(Hinweis: die ersten vier Absätze der 
Erläuterungen zum Ziel werden nicht 
geändert und daher nicht wiedergege-
ben.)  
 
Nicht mehr genutzte (nicht mehr be-
diente, stillgelegte oder bereits freige-
stellte), raumbedeutsame Schienenver-
bindungen werden als Optionstrassen 
für die Zukunft benötigt, da eine völlige 
Neuplanung von Trassen angesichts 
der hohen Siedlungsdichte mit erhebli-
chen Restriktionen und hohen Kosten 
verbunden ist. Raumbedeutsame Ver-
bindungen sind zum einen die in den 
Bedarfsplänen von Bund und Land zur 
Reaktivierung enthaltenen Schie-
nentrassen und zum anderen nicht 
mehr genutzte Schienentrassen, für de-
ren Reaktivierung als Schienenstrecke 
zurzeit zwar kein Bedarf absehbar ist, 

Änderung der Erläuterung zu 8.1-11 
(Hinweis: die ersten vier Absätze der 
Erläuterungen zum Ziel werden nicht 
geändert und daher nicht wiedergege-
ben.)  
 
Nicht mehr genutzte (nicht mehr be-
diente, stillgelegte oder bereits freige-
stellte), raumbedeutsame Schienenver-
bindungen werden als Optionstrassen 
für die Zukunft benötigt, da eine völlige 
Neuplanung von Trassen angesichts 
der hohen Siedlungsdichte mit erhebli-
chen Restriktionen und hohen Kosten 
verbunden ist. Raumbedeutsame Ver-
bindungen sind zum einen die in den 
Bedarfsplänen von Bund und Land zur 
Reaktivierung enthaltenen Schie-
nentrassen und zum anderen nicht 
mehr genutzte Schienentrassen, für de-
ren Reaktivierung als Schienenstrecke 
zurzeit zwar kein Bedarf absehbar ist, 
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die jedoch regionalbedeutsame Sied-
lungsflächen, Einrichtungen oder Anla-
gen miteinander verbinden. Letztere 
sind als Trassen zu sichern und erlau-
ben damit eine Nutzung durch andere li-
nienförmige Infrastrukturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zwischen-)Nutzungen dieser Trassen 
zur Nahmobilität oder zur touristischen 
Nutzung z. B. durch die Anlage von 
Radwegen werden angestrebt. Auf der 
Basis früherer Schienenwege und -
netze können so gesundheits- und mo-
bilitätsfördernde neue Infrastrukturen 
entstehen. 

die jedoch regionalbedeutsame Sied-
lungsflächen, Einrichtungen oder Anla-
gen miteinander verbinden. Letztere 
sind als Trassen zu sichern und erlau-
ben damit eine Nutzung durch andere li-
nienförmige Infrastrukturen. 
 
Die im jeweils gültigen Bedarfsplan für 
Radschnellverbindungen gemäß § 19 
des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Fahr-
rad- und Nahmobilitätsgesetz - FaNaG) 
aufgeführten Radschnellverbindungen 
dienen ebenfalls der regionalen Mobili-
tät und sind alternativ als Nutzung auf 
diesen stillgelegten und gesicherten 
Schienentrassen möglich.  
 
(Zwischen-)Nutzungen dieser Trassen 
zur Nahmobilität oder zur touristischen 
Nutzung z. B. durch die Anlage von 
Radwegen werden angestrebt. Auf der 
Basis früherer Schienenwege und -
netze können so gesundheits- und mo-
bilitätsfördernde neue Infrastrukturen 
entstehen. 
 

die jedoch regionalbedeutsame Sied-
lungsflächen, Einrichtungen oder Anla-
gen miteinander verbinden. Letztere 
sind als Trassen zu sichern und erlau-
ben damit eine Nutzung durch andere li-
nienförmige Infrastrukturen.  
 
Die im jeweils gültigen Bedarfsplan für 
Radschnellverbindungen gemäß § 19 
des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Fahr-
rad- und Nahmobilitätsgesetz - FaNaG) 
aufgeführten Radschnellverbindungen 
dienen ebenfalls der regionalen Mobili-
tät und sind alternativ als Nutzung auf 
diesen stillgelegten und gesicherten  
Schienentrassen möglich.  
 
(Zwischen-)Nutzungen dieser Trassen 
zur Nahmobilität oder zur touristischen 
Nutzung z. B. durch die Anlage von 
Radwegen werden angestrebt. Auf der 
Basis früherer Schienenwege und - 
netze können so gesundheits- und mo-
bilitätsfördernde neue Infrastrukturen  
entstehen. 

 

 8.1-13 Grundsatz  
Landesweites Radvorrangnetz und 
Radschnellverbindungen 

8.1-13 Grundsatz  
Landesweites Radvorrangnetz und 
Radschnellverbindungen 

 

 Regional- und Bauleitplanung sollen 
die Trassen für Radschnellverbin-
dungen des Landes gemäß Bedarfs-
plan und für das landesweite Radvor-
rangnetz von entgegenstehenden 
Nutzungen freihalten. 
 

Regional- und Bauleitplanung sollen 
die Trassen für Radschnellverbin-
dungen des Landes gemäß Bedarfs-
plan und für das landesweite Radvor-
rangnetz von entgegenstehenden 
Nutzungen freihalten. 

 

 Erläuterung zu 8.1-13 
Die Landesregierung erarbeitet einen 
Bedarfsplan Radschnellverbindungen 

Änderung der Erläuterung zu 8.1-13 
Die Landesregierung erarbeitet einen 
Bedarfsplan Radschnellverbindungen 
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nach § 19 Fahrrad- und Nahmobilitäts-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(FaNaG NRW) und ein landesweites 
Radvorrangnetz gemäß § 17 FaNaG 
NRW. Ziel ist es, ein Netz von Zentrum-
Zentrum-Verbindungen zu definieren als 
Grundlage für die Realisierung mög-
lichst direkt geführter und bedarfsge-
recht ausgebauter Radverkehrsanlagen 
zwischen zentralen Orten. Mit diesen 
baulastträgerübergreifenden attraktiven 
Radverkehrsverbindungen soll ein signi-
fikanter Beitrag zur Verkehrswende ge-
leistet und das Fahrrad eine echte Alter-
native im Alltagsverkehr werden. Im 
Jahr 2024 hat das Land einen Initialvor-
schlag für das landesweite Radvorrang-
netz über die Bezirksregierungen den 
kommunalen Ebene zur Abstimmung 
übermittelt. Land und Kommunen sind 
gemeinsam gefordert, diese Zielsetzun-
gen in den jeweiligen Planungen zu be-
rücksichtigen. Bauflächendarstellungen 
sind damit i. d. R. nicht ausgeschlossen, 
sofern sie die Durchgängigkeit der Tras-
sen sichern bzw. zumindest nicht beein-
trächtigen. 
 

nach § 19 Fahrrad- und Nahmobilitäts-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(FaNaG NRW) und ein landesweites 
Radvorrangnetz gemäß § 17 FaNaG 
NRW. Ziel ist es, ein Netz von Zentrum-
Zentrum-Verbindungen zu definieren als 
Grundlage für die Realisierung mög-
lichst direkt geführter und bedarfsge-
recht ausgebauter Radverkehrsanlagen 
zwischen zentralen Orten. Mit diesen 
baulastträgerübergreifenden attraktiven 
Radverkehrsverbindungen soll ein signi-
fikanter Beitrag zur Verkehrswende ge-
leistet und das Fahrrad eine echte Alter-
native im Alltagsverkehr werden. Im 
Jahr 2024 hat das Land einen Initialvor-
schlag für das landesweite Radvorrang-
netz über die Bezirksregierungen den 
kommunalen Ebene zur Abstimmung 
übermittelt. Land und Kommunen sind 
gemeinsam gefordert, diese Zielsetzun-
gen in den jeweiligen Planungen zu be-
rücksichtigen. Die Trassen für Rad-
schnellverbindungen und das landes-
weite Radvorrangnetz sollen mindes-
tens in einer Erläuterungskarte zum Re-
gionalplan dargestellt werden in Verbin-
dung mit einem konkretisierenden 
Grundsatz und in der kommunalen Bau-
leitplanung sollen die Trassen vor ent-
gegenstehenden Nutzungen freigehal-
ten werden. Bauflächendarstellungen 
sind damit i. d. R. nicht ausgeschlossen, 
sofern sie die Durchgängigkeit der Tras-
sen sichern bzw. zumindest nicht beein-
trächtigen. 
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 8.2-8 Grundsatz  
Nutzung von Kraftwerksstandorten 
für den Aufbau einer zukunftsorien-
tierten Infrastruktur für Wasserstoff 
und Strom aus erneuerbaren Ener-
gien 

8.2-8 Grundsatz  
Nutzung von Kraftwerksstandorten 
für den Aufbau einer zukunftsorien-
tierten Infrastruktur für Wasserstoff 
und Strom aus erneuerbaren Ener-
gien 

 

 Regional- und Bauleitplanung sollen 
darauf hinwirken, dass Kraftwerks-
standorte oder überwiegende Teilflä-
chen von Kraftwerksstandorten, auf 
denen die Kraftwerke und deren ein-
schlägige Nebenbetriebe oder Teile 
davon dauerhaft nach dem Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetz außer 
Betrieb genommen sind, für neue 
Kraftwerke, Konverter, Phasenschie-
ber, Großbatteriespeicher oder große 
Elektrolyseure genutzt werden. 
 

Regional- und Bauleitplanung sollen 
darauf hinwirken, dass Kraftwerks-
standorte oder überwiegende Teilflä-
chen von Kraftwerksstandorten, auf 
denen die Kraftwerke und deren ein-
schlägige Nebenbetriebe oder Teile 
davon dauerhaft nach dem Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetz außer 
Betrieb genommen sind, für neue 
Kraftwerke, Konverter, Schalt- und 
Umspannwerke, Phasenschieber, 
Großbatteriespeicher, Wasserstoff-
speicher oder große Elektrolyseure 
genutzt werden. Dies gilt nicht für die 
Kraftwerksstandorte Grevenbroich-
Frimmersdorf, Grevenbroich-Neu-
rath, Frechen-Wachtberg und Berg-
heim-Niederaußem. 
 

 
 

 Erläuterung zu 8.2-8 
Die Transformation des Energiesystems 
macht sowohl den Umbau des Übertra-
gungsnetzes als auch den Aufbau eines 
Wasserstoffnetzes erforderlich. 
 
Konventionelle Kraftwerke werden 
schrittweise außer Betrieb genommen 
(vgl. dazu auch das Gesetz zur Redu-
zierung und zur Beendigung der Kohle-
verstromung (Kohleverstromungsbeen-
digungsgesetz - KVBG)). Danach sind 
Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie durch den Einsatz von Kohle 

Änderungen der Erläuterung zu 8.2-8 
Die Transformation des Energiesystems 
macht sowohl den Umbau des Übertra-
gungsnetzes als auch den Aufbau eines 
Wasserstoffnetzes erforderlich.  
 
Konventionelle Kraftwerke werden 
schrittweise außer Betrieb genommen 
(vgl. dazu auch das Gesetz zur Redu-
zierung und zur Beendigung der Kohle-
verstromung (Kohleverstromungsbeen-
digungsgesetz - KVBG)). Danach sind 
Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie durch den Einsatz von Kohle 
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schrittweise zu reduzieren und zu been-
digen. Bei einigen Kraftwerksstandorten 
verschiebt sich die Herausforderung, 
eine Nachnutzung der Standorte zu pla-
nen, weil die Anlagen infolge diverser 
Reservemechanismen noch in Betrieb 
sind oder bereitgehalten werden. Letzt-
lich erfordert die Energiewende aber 
eine planerische Befassung der Regio-
nal- und Bauleitplanung mit der zukünf-
tigen Nutzung der Kraftwerksstandorte. 
 
 
 
 
 
Unter Kraftwerksstandorten im Sinne 
des Grundsatzes 8.2-8 sind raumbe-
deutsame Standorte für Braun- oder 
Steinkohlekraftwerken ab einer Gesamt-
fläche von 10 ha zu verstehen. Dies 
schließt sowohl entsprechende Berei-
che für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) mit Zweckbindung als 
auch solche ohne Zweckbindung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schrittweise zu reduzieren und zu been-
digen. Bei einigen Kraftwerksstandorten 
verschiebt sich die Herausforderung, 
eine Nachnutzung der Standorte zu pla-
nen, weil die Anlagen infolge diverser 
Reservemechanismen noch in Betrieb 
sind oder bereitgehalten werden. Zu-
dem gibt es Braun- und Steinkohlekraft-
werksstandorte, die vor dem Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetz stillgelegt 
wurden. Letztlich erfordert die Energie-
wende aber eine planerische Befassung 
der Regional- und Bauleitplanung mit 
der zukünftigen Nutzung der Kraft-
werksstandorte.  
 
Unter Kraftwerksstandorten im Sinne 
des Grundsatzes 8.2-8 sind raumbe-
deutsame Standorte für Braun- oder 
Steinkohlekraftwerken ab einer Gesamt-
fläche von 10 ha zu verstehen. Dies 
schließt sowohl entsprechende Berei-
che für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) mit Zweckbindung als 
auch solche ohne Zweckbindung ein. 
Für die vom Anwendungsbereich des 
Grundsatzes ausgenommenen Kraft-
werkstandorte Grevenbroich-Frimmers-
dorf, Grevenbroich-Neurath, Frechen-
Wachtberg und Bergheim-Niederaußem 
stellt die Landesregierung über ihre Be-
teiligung an der Perspektive.Struk-
tur.Wandel GmbH sicher, dass bei der 
zukünftigen Entwicklung dieser Kraft-
werksstandorte insgesamt mindestens 
50 ha, perspektivisch auch bis zu 100 
ha, für neue Kraftwerke, Konverter, 
Schalt- und Umspannwerke, Phasen-
schieber, Großbatteriespeicher, Was-
serstoffspeicher oder große Elektroly-
seure zur Verfügung gestellt werden.  
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Konventionelle Kraftwerksleistung muss 
durch neue Kraftwerke ersetzt werden, 
dabei umfassen neue Kraftwerke auf-
grund des Neubauverbots für Stein- und 
Braunkohleanlagen nach § 53 KVBG 
nicht mehr die Kraftwerke, die bislang 
den nordrhein-westfälischen Kraftwerks-
park maßgeblich geprägt haben. Der 
Deutsche Bundestag hat mit dem Oster-
paket im Jahr 2020 bereits zwei Aus-
schreibungssegmente für neue Kraft-
werke gesetzlich verankert. Mit Ankün-
digung einer Kraftwerksstrategie durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz wurde ein weiteres 
Ausschreibungssegment angekündigt 
(siehe https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/aktuelles/kraftwerks-
strategie-2257868). Unter neuen Kraft-
werken sind daher im Wesentlichen 
Wasserstoffkraftwerke oder H2-ready-
Kraftwerke zu verstehen. Weitergehend 
sind perspektivisch auch Kraftwerke auf 
der Basis von Wasserstoffderivaten zu 
erwarten. Die Errichtung dieser neuen 
Kraftwerke bedingt einen entsprechen-
den Anschluss sowohl an das Strom-
übertragungsnetz als auch an eine Inf-
rastruktur von Gas bzw. Wasserstoff 
oder Wasserstoffderivaten. Zudem wei-
sen die Vorhaben einen erheblichen 
Flächenbedarf auf. 
 
Auch Konverter, Phasenschieber, Batte-
riespeicher und große Elektrolyseure 
sind für die Energiewende unabdingbar. 
Diese Anlagen benötigen insbesondere 
in der Bauphase eine ausgebaute Ver-
kehrsinfrastruktur zum Antransport der 
großen Bauteile, eine gute ausgebaute 

 
Konventionelle Kraftwerksleistung muss 
durch neue Kraftwerke ersetzt werden, 
dabei umfassen neue Kraftwerke auf-
grund des Neubauverbots für Stein- und 
Braunkohleanlagen nach § 53 KVBG 
nicht mehr die Kraftwerke, die bislang 
den nordrhein-westfälischen Kraftwerks-
park maßgeblich geprägt haben. Der 
Deutsche Bundestag hat mit dem Oster-
paket im Jahr 2020 bereits zwei Aus-
schreibungssegmente für neue Kraft-
werke gesetzlich verankert. Mit Ankün-
digung einer Kraftwerksstrategie durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz wurde ein weiteres 
Ausschreibungssegment angekündigt 
(siehe https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/aktuelles/kraftwerks-
strategie-2257868). Unter neuen Kraft-
werken sind daher im Wesentlichen 
Wasserstoffkraftwerke oder H2-ready-
Kraftwerke zu verstehen. Weitergehend 
sind perspektivisch auch Kraftwerke auf 
der Basis von Wasserstoffderivaten zu 
erwarten. Die Errichtung dieser neuen 
Kraftwerke bedingt einen entsprechen-
den Anschluss sowohl an das Strom-
übertragungsnetz als auch an eine Inf-
rastruktur von Gas bzw. Wasserstoff 
oder Wasserstoffderivaten. Zudem wei-
sen die Vorhaben einen erheblichen 
Flächenbedarf auf.  
 
Auch Konverter, Schalt- und Umspann-
anlagen, Phasenschieber, Batteriespei-
cher, Wasserstoffspeicher und große 
Elektrolyseure sind für die Energie-
wende unabdingbar. Diese Anlagen be-
nötigen insbesondere in der Bauphase 
eine ausgebaute Verkehrsinfrastruktur 
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Stromleitungs-Infrastruktur im Betrieb, 
zum Teil eine Gas- oder Wasserstoff-
Infrastruktur und zeichnen sich zum Teil 
ebenfalls durch einen hohen Flächen-
verbrauch aus. 
 
 
Ein Konverter wandelt am Endpunkt 
Gleichstrom in Wechselstrom um, bevor 
der Strom ins weitere Übertragungs- 
und Verteilnetz fließen kann. Ein sol-
cher Konverter ist immer dann erforder-
lich, wenn der Strom über eine Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Verbindung 
transportiert wird. Der Transport mittels 
Gleichstrom ist dabei verlustärmer als 
der Transport mittels Wechselstrom. 
Daher werden Höchstspannungs-
Gleichstrom-Verbindungen zwischen 
neuen Erzeugungsschwerpunkten an 
Offshore-Windparks in der Nordsee so-
wie von küstennahen Standorten zu 
Verbrauchsschwerpunkten unter ande-
rem in Nordrhein-Westfalen geplant. Für 
die Einbindung großer neuer Strom-
mengen in die hiesige Versorgungs-
struktur sind Kraftwerksstandorte be-
sonders geeignet. Ihre Nutzung vermei-
det nicht nur die Freirauminanspruch-
nahme für die Konverter, sondern ver-
meidet auch zusätzlichen Netzausbau 
im Wechselstromnetz. Einzelne Konver-
ter benötigen etwa eine Fläche von 10 
bis 15 Hektar, bei einem Standort für 
zwei Konverter ist eine Fläche von ca. 
20 Hektar notwendig.  
 
 
 
 
 

zum Antransport der großen Bauteile, 
eine gute ausgebaute Stromleitungs-Inf-
rastruktur im Betrieb, zum Teil eine 
Gas- oder Wasserstoff-Infrastruktur und 
zeichnen sich zum Teil ebenfalls durch 
einen hohen Flächenverbrauch aus.  
 
Ein Konverter wandelt am Endpunkt 
Gleichstrom in Wechselstrom um, bevor 
der Strom ins weitere Übertragungs- 
und Verteilnetz fließen kann. Ein sol-
cher Konverter ist immer dann erforder-
lich, wenn der Strom über eine Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Verbindung 
transportiert wird. Der Transport mittels 
Gleichstrom ist dabei verlustärmer als 
der Transport mittels Wechselstrom. 
Daher werden Höchstspannungs-
Gleichstrom-Verbindungen zwischen 
neuen Erzeugungsschwerpunkten an 
Offshore-Windparks in der Nordsee so-
wie von küstennahen Standorten zu 
Verbrauchsschwerpunkten unter ande-
rem in Nordrhein-Westfalen geplant. Für 
die Einbindung großer neuer Strom-
mengen in die hiesige Versorgungs-
struktur sind Kraftwerksstandorte be-
sonders geeignet. Ihre Nutzung vermei-
det nicht nur die Freirauminanspruch-
nahme für die Konverter, sondern ver-
meidet auch zusätzlichen Netzausbau 
im Wechselstromnetz. Einzelne Konver-
ter benötigen etwa eine Fläche von 10 
bis 15 Hektar, bei einem Standort für 
zwei Konverter ist eine Fläche von ca. 
20 Hektar notwendig.  
 
Bei Schalt- und Umspannanlagen ist 
anhand der vorliegenden Netzan-
schlussanfragen bei den Netzbetreibern 
und des Netzentwicklungsplans Strom 
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Bei einem Phasenschieber handelt es 
sich um ein gezielt den Lastfluss steu-
erndes Betriebsmittel, das zur Netzsta-
bilität beiträgt. Dabei werden in der Re-
gel zuvor von Kraftwerken erbrachte 
Systemdienstleistungen ersetzt. Dafür 
benötigt der Phasenschieber zwangs-
läufig einen Anschluss an einen leis-
tungsfähigen Netzknoten, der an Kraft-
werksstandorten bereits vorhanden ist. 
Zudem ist der Netzanschlusspunkt be-
reits gut in das Übertragungsnetz inte-
griert und vermeidet so zusätzlichen 
Netzausbaubedarf. 
 
 
 
Auch ein großer Batteriespeicher hat ei-
nen hohen elektrischen Bedarf, der nur 

2037/2045, Version 2023, ein großer 
Zubaubedarf bis zum Jahr 2037 abseh-
bar. Im Netzentwicklungsplan sind auf 
Ebene des Höchstspannungsnetzes bis 
zu 23 Umspannanlagen enthalten, die 
neu errichtet werden müssen. Diese 
sind für den Betrieb des Stromnetzes 
für den Wechsel der Spannungsebene 
erforderlich und bilden einen wichtigen 
Beitrag zur Transformation des Energie-
systems. Entsprechend besteht ein ho-
her Flächenbedarf und die Anlagen be-
nötigen eine gute Anbindung an das 
Höchstspannungsnetz. Zudem sind sie 
unerlässlich, um Ansiedlungsvorhaben 
mit großer elektrischer Anschlussleis-
tung, aber auch Kraftwerke und Konver-
ter im Wechselstromnetz anzubinden. 
Schalt- und Umspannanlagen sollen 
auch auf den stillgelegten Flächen er-
richtet werden können. 
 
Bei einem Phasenschieber handelt es 
sich um ein gezielt den Lastfluss steu-
erndes Betriebsmittel, das zur Netzsta-
bilität beiträgt. Dabei werden in der Re-
gel zuvor von Kraftwerken erbrachte 
Systemdienstleistungen ersetzt. Dafür 
benötigt der Phasenschieber zwangs-
läufig einen Anschluss an einen leis-
tungsfähigen Netzknoten, der an Kraft-
werksstandorten bereits vorhanden ist. 
Zudem ist der Netzanschlusspunkt be-
reits gut in das Übertragungsnetz inte-
griert und vermeidet so zusätzlichen 
Netzausbaubedarf. Unter dem Begriff 
Phasenschieber sind auch Rotierende 
Phasenschieber zu verstehen.  
 
Auch ein großer Batteriespeicher hat ei-
nen hohen elektrischen Bedarf, der nur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreis Mettmann Synopse zur 3. LEP-Änderung  –  2. Beteiligung 09.04.2026 

196 / 221 
 

Geltender LEP  

(Stand: 09.04.2024) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

1. Beteiligung (2025) 

Geplante 3. LEP-Änderung 

2. Beteiligung (aktuell) 

Stellungnahme Kreis Mettmann 

zur 2. Beteiligung 

durch einen entsprechenden Anschluss 
an das Übertragungsnetz gedeckt wer-
den kann oder diesen Anschluss für die 
Erbringung von Systemdienstleistungen 
für das Übertragungsnetz benötigt. Da-
bei können auch mehrere zusammen-
geschaltete Module gemeinsam diese 
Größenordnung erreichen. Um einen 
großen Batteriespeicher handelt es sich 
daher, wenn die elektrische Leistung die 
Schwelle überschreitet, ab der eine An-
lage für systemrelevant erklärt oder ihre 
Stilllegung verboten werden kann. 
Diese Schwelle liegt nach §13 b Abs. 5 
EnWG bei 50 MW. Große Batteriespei-
cher können wie konventionelle Kraft-
werke zur Systemstabilität beitragen. 
Batteriespeicher haben beispielsweise 
einen Flächenbedarf von 4 Hektar für 
einen Speicher mit 250 MW Speicher-
kapazität. Beide Voraussetzungen, der 
vorhandene Anschluss an das Übertra-
gungsnetz und die Flächenverfügbar-
keit, sind an bestehenden Kraftwerks-
standorten regelmäßig gegeben. 
 
Bei großen Elektrolyseuren handelt es 
sich gleichfalls um solche, die einen An-
schluss an das Übertragungsnetz Strom 
an einem Kraftwerksnetzknoten sinnvoll 
erscheinen lassen. Davon ist ab einer 
Schwelle von 50 MW auszugehen, vgl. 
§ 13 b Abs. 5 EnWG. Zudem ist auch 
ein Anschluss an das Wasserstoffnetz 
erforderlich. Bei Kraftwerksflächen, die 
bereits über einen Gasfernleitungsan-
schluss verfügen, der mit dem Kraftwerk 
auf Wasserstoff umgestellt werden kann 
oder die nach der Planung des Wasser-
stoffkernnetzes (siehe https://fnb - 
gas.de/wasserstoffnetz -wasserstoff-

durch einen entsprechenden Anschluss 
an das Übertragungsnetz gedeckt wer-
den kann oder diesen Anschluss für die 
Erbringung von Systemdienstleistungen 
für das Übertragungsnetz benötigt. Da-
bei können auch mehrere zusammen-
geschaltete Module gemeinsam diese 
Größenordnung erreichen. Um einen 
großen Batteriespeicher handelt es sich 
daher, wenn die elektrische Leistung die 
Schwelle überschreitet, ab der eine An-
lage für systemrelevant erklärt oder ihre 
Stilllegung verboten werden kann. 
Diese Schwelle liegt nach §13 b Abs. 5 
EnWG bei 50 MW. Große Batteriespei-
cher können wie konventionelle Kraft-
werke zur Systemstabilität beitragen. 
Batteriespeicher haben beispielsweise 
einen Flächenbedarf von 4 Hektar für 
einen Speicher mit 250 MW Speicher-
kapazität. Beide Voraussetzungen, der 
vorhandene Anschluss an das Übertra-
gungsnetz und die Flächenverfügbar-
keit, sind an bestehenden Kraftwerks-
standorten regelmäßig gegeben. 
 
Bei großen Elektrolyseuren handelt es 
sich gleichfalls um solche, die einen An-
schluss an das Übertragungsnetz Strom 
an einem Kraftwerksnetzknoten sinnvoll 
erscheinen lassen. Davon ist ab einer 
Schwelle von 50 MW auszugehen, vgl. 
§ 13 b Abs. 5 EnWG. Zudem ist auch 
ein Anschluss an das Wasserstoffnetz 
erforderlich. Bei Kraftwerksflächen, die 
bereits über einen Gasfernleitungsan-
schluss verfügen, der mit dem Kraftwerk 
auf Wasserstoff umgestellt werden kann 
oder die nach der Planung des Wasser-
stoffkernnetzes (siehe https://fnb-
gas.de/wasserstoffnetz-wasserstoff-
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kernnetz) an eine Wasserstoffinfrastruk-
tur angeschlossen werden sollen, sind 
große Synergieeffekte zu erwarten. Zu-
sätzlicher Energieinfrastrukturausbau 
wird vermieden. Elektrolyseure in der 
Größenordnung ab 500 MW weisen bei-
spielsweise einen Flächenbedarf von 
rund 5 ha auf. Dies ist aber auch von 
den Gegebenheiten am jeweiligen 
Standort abhängig. Zudem sind mögli-
che Kapazitätserweiterungen von Be-
ginn an zu berücksichtigen, um einen 
modularen Aufbau von Erzeugungska-
pazitäten zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraftwerksstandorte zeichnen sich 
durch ihre Großflächigkeit, ihre bereits 
vorhandene Stromleitungsinfrastruktur 
(zur Verteilung großer Stromerzeu-
gungskapazitäten) sowie ihre gute ver-
kehrliche Anbindung aus. 
 
Vor diesem Hintergrund eignen sich 
Kraftwerksstandorte in besonderem 
Maße für die Nachnutzung durch neue 
Kraftwerke, Konverter, Phasenschieber, 
Großbatteriespeicher und große Elekt-
rolyseure. Durch eine solche Inan-
spruchnahme dieser (zukünftigen) 
Brachflächen wird die Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlicher Fläche und an-
deren Freiflächen reduziert. Dies umso 

kernnetz) an eine Wasserstoffinfrastruk-
tur angeschlossen werden sollen, sind 
große Synergieeffekte zu erwarten. Zu-
sätzlicher Energieinfrastrukturausbau 
wird vermieden. Elektrolyseure in der 
Größenordnung ab 500 MW weisen bei-
spielsweise einen Flächenbedarf von 
rund 5 ha auf. Dies ist aber auch von 
den Gegebenheiten am jeweiligen 
Standorte abhängig. Zudem sind mögli-
che Kapazitätserweiterungen von Be-
ginn an zu berücksichtigen um einen 
modularen Aufbau von Erzeugungska-
pazitäten zu ermöglichen.  
 
Oberirdische Wasserstoffspeicher kön-
nen z. B. notwendig sein, um den von  
großen Elektrolyseuren erzeugten, gas-
förmigen Wasserstoff für spätere Nut-
zung zu speichern, oder den von Was-
serstoffkraftwerken benötigen Wasser-
stoff vor der Verbrennung zwischenzu-
speichern.  
 
Kraftwerksstandorte zeichnen sich 
durch ihre Großflächigkeit, ihre bereits 
vorhandene Stromleitungsinfrastruktur 
(zur Verteilung großer Stromerzeu-
gungskapazitäten) sowie ihre gute ver-
kehrliche Anbindung aus.  
 
Vor diesem Hintergrund eignen sich 
Kraftwerksstandorte in besonderem 
Maße für die Nachnutzung durch neue 
Kraftwerke, Konverter, Schalt- und  
Umspannanlagen, Phasenschieber, 
Großbatteriespeicher, Wasserstoffspei-
cher und große Elektrolyseure. Durch 
eine solche Inanspruchnahme dieser 
(zukünftigen) Brachflächen wird die In-
anspruchnahme von landwirtschaftlicher 
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mehr, als bei der Nutzung der in aller 
Regel bereits gut erschlossenen Kraft-
werksstandorte anders als im Freiraum 
keine zusätzlichen Flächen für neue 
Leitungen oder neue Verkehrserschlie-
ßungen benötigt werden und die Inan-
spruchnahme weiterer (landwirtschaftli-
cher) Flächen für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen zumindest deutlich ge-
ringer ausfallen dürfte.  
 
 
 
Aus den vorgenannten Gründen werden 
mit dem Grundsatz 8.2-8 mehrere 
Grundsätze der Raumordnung gemäß 
§ 2 Abs. 2 ROG umgesetzt: insbeson-
dere wird strukturverändernden Heraus-
forderungen Rechnung getragen, 
Brachflächenentwicklungen gegenüber 
neuen Flächeninanspruchnahmen vor-
gezogen, Freiraum vor weiteren Fach-
planungen geschützt und damit die wei-
tere Zerschneidung der freien Land-
schaft vermieden und vor allem den 
räumlichen Erfordernissen einer kosten-
günstige, sichere und umweltverträgli-
che Energieversorgung in der Zukunft 
Rechnung getragen. 
 
Idealerweise werden Konverter, Batte-
riespeicher und große Elektrolyseure 
auf Kraftwerksstandorten kombiniert. 
Damit kann der über den Konverter ge-
lieferte EE-Strom unmittelbar vor Ort 
(auch) für den großen Elektrolyseur ge-
nutzt oder in einem Batteriespeicher ge-
speichert werden. 
 

Fläche und anderen Freiflächen redu-
ziert. Dies umso mehr, als bei der Nut-
zung der in aller Regel bereits gut er-
schlossenen Kraftwerksstandorte an-
ders als im Freiraum keine oder zumin-
dest weniger zusätzlichen Flächen für 
neue Leitungen oder neue Verkehrser-
schließungen benötigt werden und die 
Inanspruchnahme weiterer (landwirt-
schaftlicher) Flächen für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen zumindest deut-
lich geringer ausfallen dürfte.  
 
Aus den vorgenannten Gründen werden 
mit dem Grundsatz 8.2-8 mehrere 
Grundsätze der Raumordnung gemäß 
§ 2 Abs. 2 ROG umgesetzt: insbeson-
dere wird strukturverändernden Heraus-
forderungen Rechnung getragen, 
Brachflächenentwicklungen gegenüber 
neuen Flächeninanspruchnahmen vor-
gezogen, Freiraum vor weiteren Fach-
planungen geschützt und damit die wei-
tere Zerschneidung der freien Land-
schaft vermieden und vor allem den 
räumlichen Erfordernissen einer kosten-
günstige, sichere und umweltverträgli-
che Energieversorgung in der Zukunft 
Rechnung getragen.  
 
Idealerweise werden Konverter, Batte-
riespeicher und große Elektrolyseure 
auf Kraftwerksstandorten kombiniert. 
Damit kann der über den Konverter ge-
lieferte EE-Strom unmittelbar vor Ort 
(auch) für den großen Elektrolyseur ge-
nutzt oder in einem Batteriespeicher ge-
speichert werden.  
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Es ist davon auszugehen, dass die Flä-
chen, die für neue Kraftwerke, Konver-
ter, Phasenschieber, Batteriespeicher 
oder große Elektrolyseure benötigt wer-
den, nur einen Teil der Kraftwerksstand-
orte in Anspruch nehmen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass den-
noch Flächen auf den Kraftwerksstand-
orten verbleiben, die für andere Nutzun-
gen zur Verfügung stehen, da „überwie-
gende Teile“ nach dem Grundsatz 8.2-8 
bedeutet, dass für die genannten Ener-
gieanlagen über 50 % und im Umkehr-
schluss für andere Nutzungen bis unter 
50 % des Kraftwerksstandortes genutzt 
werden sollen. 
 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Flä-
chen, die für neue Kraftwerke, Konver-
ter, Schalt- und Umspannanlagen, Pha-
senschieber, Batteriespeicher, Wasser-
stoffspeicher oder große Elektrolyseure 
benötigt werden, nur einen Teil der 
Kraftwerksstandorte in Anspruch neh-
men. Insofern kann davon ausgegan-
gen werden, dass dennoch Flächen auf 
den Kraftwerksstandorten verbleiben, 
die für andere Nutzungen zur Verfügung 
stehen, da „überwiegende Teile“ nach 
dem Grundsatz 8.2-8 bedeutet, dass für 
die genannten Energieanlagen über 
50 % und im Umkehrschluss für andere 
Nutzungen bis unter 50 % des Kraft-
werksstandortes genutzt werden sollen. 
Die Art und die Flächenzuschnitte der 
anderen Nutzungen sollen die Planun-
gen der genannten Energieanlagen 
nicht behindern. 
 

9.2-1 Ziel  
Räumliche Festlegungen für ober-
flächennahe nichtenergetische 
Rohstoffe 

9.2-1 Ziel  
Räumliche Festlegungen für ober-
flächennahe nichtenergetische 
Rohstoffe 

9.2-1 Ziel  
Räumliche Festlegungen für ober-
flächennahe nichtenergetische  
Rohstoffe 

 

Für die Rohstoffsicherung sind in 
den Regionalplänen Bereiche für die 
Sicherung und den Abbau oberflä-
chennaher Bodenschätze für nicht-
energetische Rohstoffe als Vorrang-
gebiete oder als Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
festzulegen. 

Für die Rohstoffsicherung sind in 
den Regionalplänen Bereiche für die 
Sicherung und den Abbau oberflä-
chennaher Bodenschätze für nicht-
energetische Rohstoffe als Vorrang-
gebiete oder als Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
Ausschlusswirkung festzulegen. 
 

Für die Rohstoffsicherung sind in 
den Regionalplänen Bereiche für die 
Sicherung und den Abbau oberflä-
chennaher Bodenschätze für nicht-
energetische Rohstoffe als Vorrang-
gebiete oder als Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
Ausschlusswirkung festzulegen. 
 

 

Erläuterung zu 9.2-1 
 
 
 
 

Änderungen der Erläuterung zu 9.2-1 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG sind die 
räumlichen Voraussetzungen für die 
vorsorgende Sicherung sowie für die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung 

Änderungen der Erläuterung zu 9.2-1 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG sind die 
räumlichen Voraussetzungen für die 
vorsorgende Sicherung sowie für die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung 
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Zu den nichtenergetischen Rohstoffen 
zählen neben den hier näher behandel-
ten oberflächennahen Locker- und Fest-
gesteinen wie z. B. Sand und Kies, Ton, 
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder 
Sandstein auch die in der Regel im Tief-
bau zu gewinnenden Rohstoffe wie z. B. 
Salze, Erze, Schwerspat oder Dach-
schiefer. Für letztere erfolgt in der Regel 
keine Festlegung in den Regionalplä-
nen.  
 
Die planerische Sicherung der heimi-
schen oberflächennahen Bodenschätze 
erfolgt in Regionalplänen durch textliche 
und zeichnerische Festlegungen von 
Bereichen für die Sicherung und den 
Abbau oberflächennaher Bodenschätze 
(BSAB) als Vorranggebiete. 
 
Die planerische Erforderlichkeit für die 
Festlegung von Vorranggebieten mit 
Eignungswirkung kann sich insbeson-
dere durch den Bedarf für räumliche 
Konzentration der Abgrabung und hohe 
Nutzungskonflikte ergeben. 
 
 
Entsprechend der regionalen Besonder-
heiten kann dies bei einzelnen oder 
mehreren Rohstoffgruppen im gesam-
ten Planungsgebiet oder in Teilräumen 
vorkommen. Die planerische Erforder-
lichkeit kann insbesondere vorliegen 

- bei großflächig verbreiteten Roh-
stoffvorkommen und hohem Ab-
grabungsdruck; dabei bedarf es 

von standortgebundenen Rohstoffen zu 
schaffen. 
 
Zu den nichtenergetischen Rohstoffen 
zählen neben den hier näher behandel-
ten oberflächennahen Locker- und Fest-
gesteinen wie z. B. Sand und Kies, Ton, 
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder 
Sandstein auch die in der Regel im Tief-
bau zu gewinnenden Rohstoffe wie z. B. 
Salze, Erze, Schwerspat oder Dach-
schiefer. Für letztere erfolgt in der Regel 
keine Festlegung in den Regionalplä-
nen.  
 
Die planerische Sicherung der heimi-
schen oberflächennahen Bodenschätze 
erfolgt in Regionalplänen durch textliche 
und zeichnerische Festlegungen von 
Bereichen für die Sicherung und den 
Abbau oberflächennaher Bodenschätze 
(BSAB) als Vorranggebiete.  
 
Die planerische Erforderlichkeit für die 
Festlegung von Vorranggebieten mit 
Eignungswirkung Ausschlusswirkung 
kann sich insbesondere durch den Be-
darf für räumliche Konzentration der Ab-
grabung und hohe Nutzungskonflikte er-
geben. 
 
Entsprechend der regionalen Besonder-
heiten kann dies bei einzelnen oder 
mehreren Rohstoffgruppen im gesam-
ten Planungsgebiet oder in Teilräumen 
vorkommen. Die planerische Erforder-
lichkeit kann insbesondere vorliegen 

- bei großflächig verbreiteten Roh-
stoffvorkommen und hohem Ab-
grabungsdruck; dabei bedarf es 

von standortgebundenen Rohstoffen zu 
schaffen.  
 
Zu den nichtenergetischen Rohstoffen 
zählen neben den hier näher behandel-
ten oberflächennahen Locker- und Fest-
gesteinen wie z. B. Sand und Kies, Ton, 
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder 
Sandstein auch die in der Regel im Tief-
bau zu gewinnenden Rohstoffe wie z. B. 
Salze, Erze, Schwerspat oder Dach-
schiefer. Für letztere erfolgt in der Regel 
keine Festlegung in den Regionalplä-
nen.  
 
Die planerische Sicherung der heimi-
schen oberflächennahen Bodenschätze 
erfolgt in Regionalplänen durch textliche 
und zeichnerische Festlegungen von 
Bereichen für die Sicherung und den 
Abbau oberflächennaher Bodenschätze 
(BSAB) als Vorranggebiete.  
 
Die planerische Erforderlichkeit für die 
Festlegung von Vorranggebieten mit 
Eignungswirkung Ausschlusswirkung 
kann sich insbesondere durch den Be-
darf für räumliche Konzentration der Ab-
grabung und hohe Nutzungskonflikte er-
geben. 
 
Entsprechend der regionalen Besonder-
heiten kann dies bei einzelnen oder 
mehreren Rohstoffgruppen im gesam-
ten Planungsgebiet oder in Teilräumen 
vorkommen. Die planerische Erforder-
lichkeit kann insbesondere vorliegen 

- bei großflächig verbreiteten Roh-
stoffvorkommen und hohem Ab-
grabungsdruck; dabei bedarf es 
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zur Bündelung des Abgrabungsge-
schehens einer besonderen raum-
ordnerischen Steuerung (z.B. in 
konfliktarme Standorte), 

- bei regional konzentrierten, bedeu-
tenden Rohstoffvorkommen mit 
hoher räumlicher Nutzungskonkur-
renz; in diesen Fällen bedarf es für 
den Ausgleich verschiedener klein-
räumiger Nutzungsansprüche ei-
ner besonderen raumordnerischen 
Steuerung (z.B. hinsichtlich des 
Naturschutzes). 

 
Dabei ist nach überörtlichen Maßstäben 
vorzugehen. Das heißt, wenn im über-
wiegenden Teil der Planungsregion 
oder in Teilräumen entsprechende pla-
nerische Fragestellungen bestehen 
(z.B. hinsichtlich des Abbaus von Kies), 
ist in der Regel von einer planerischen 
Erforderlichkeit im Sinne des Ziels aus-
zugehen. Somit können dann in der Re-
gel auch für die Gesamtregion Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungs-
gebieten festgelegt werden.  
 
 
Für eine angemessene planerische Si-
cherung ist die Kenntnis der heimischen 
Rohstoffpotenziale unerlässlich. Dem 
dienen die vorhandenen geologischen 
Kartenwerke und Datensammlungen 
sowie insbesondere die Landesrohstoff-
karte der für Geologie zuständigen 
Fachbehörde als wesentliche Planungs-
grundlage. Die Landesrohstoffkarte ver-
mittelt die notwendigen Informationen, 
um bedeutsame Lagerstätten zu identifi-
zieren, damit sie in allen planerischen 
Abwägungsprozessen berücksichtigt 

zur Bündelung des Abgrabungsge-
schehens einer besonderen raum-
ordnerischen Steuerung (z.B. in 
konfliktarme Standorte), 

- bei regional konzentrierten, bedeu-
tenden Rohstoffvorkommen mit 
hoher räumlicher Nutzungskonkur-
renz; in diesen Fällen bedarf es für 
den Ausgleich verschiedener klein-
räumiger Nutzungsansprüche ei-
ner besonderen raumordnerischen 
Steuerung (z.B. hinsichtlich des 
Naturschutzes). 

 
Dabei ist nach überörtlichen Maßstäben 
vorzugehen. Das heißt, wenn im über-
wiegenden Teil der Planungsregion 
oder in Teilräumen entsprechende pla-
nerische Fragestellungen bestehen 
(z.B. hinsichtlich des Abbaus von Kies), 
ist in der Regel von einer planerischen 
Erforderlichkeit im Sinne des Ziels aus-
zugehen. Somit können dann in der Re-
gel auch für die Gesamtregion Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungs-
gebieten Ausschlusswirkung festgelegt 
werden. 
 
Für eine angemessene planerische Si-
cherung ist die Kenntnis der heimischen 
Rohstoffpotenziale unerlässlich. Dem 
dienen die vorhandenen geologischen 
Kartenwerke und Datensammlungen 
sowie insbesondere die Landesrohstoff-
karte der für Geologie zuständigen 
Fachbehörde als wesentliche Planungs-
grundlage. Die Landesrohstoffkarte ver-
mittelt die notwendigen Informationen, 
um bedeutsame Lagerstätten zu identifi-
zieren, damit sie in allen planerischen 
Abwägungsprozessen berücksichtigt 

zur Bündelung des Abgrabungsge-
schehens einer besonderen raum-
ordnerischen Steuerung (z.B. in 
konfliktarme Standorte), 

- bei regional konzentrierten, bedeu-
tenden Rohstoffvorkommen mit 
hoher räumlicher Nutzungskonkur-
renz; in diesen Fällen bedarf es für 
den Ausgleich verschiedener klein-
räumiger Nutzungsansprüche ei-
ner besonderen raumordnerischen 
Steuerung (z.B. hinsichtlich des 
Naturschutzes). 

 
Dabei ist nach überörtlichen Maßstäben 
vorzugehen. Das heißt, wenn im über-
wiegenden Teil der Planungsregion 
oder in Teilräumen entsprechende pla-
nerische Fragestellungen bestehen 
(z.B. hinsichtlich des Abbaus von Kies), 
ist in der Regel von einer planerischen 
Erforderlichkeit im Sinne des Ziels aus-
zugehen. Somit können dann in der Re-
gel auch für die Gesamtregion Vorrang-
gebiete mit der Wirkung von Eignungs-
gebieten Ausschlusswirkung festgelegt 
werden. 
 
Für eine angemessene planerische Si-
cherung ist die Kenntnis der heimischen 
Rohstoffpotenziale unerlässlich. Dem 
dienen die vorhandenen geologischen 
Kartenwerke und Datensammlungen 
sowie insbesondere die Landesrohstoff-
karte der für Geologie zuständigen 
Fachbehörde als wesentliche Planungs-
grundlage. Die Landesrohstoffkarte ver-
mittelt die notwendigen Informationen, 
um bedeutsame Lagerstätten zu identifi-
zieren, damit sie in allen planerischen 
Abwägungsprozessen berücksichtigt 
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werden können. Die Festlegung von 
BSAB für die Rohstoffsicherung soll flä-
chensparend möglichst in den Gebieten 
vorgenommen werden, die in der Lan-
desrohstoffkarte mit vergleichsweise hö-
heren Rohstoffmächtigkeiten ausgewie-
sen sind. Gleichfalls sollen die Qualitä-
ten berücksichtigt werden.  
 
Für die Versorgung von Wirtschaft und 
Bevölkerung mit nichtenergetischen 
Rohstoffen erfolgt die regionalplaneri-
sche Sicherung durch die Festlegung 
von BSAB als Vorranggebiete unter Be-
rücksichtigung der rohstoffgeologischen 
Empfehlungen der für Geologie zustän-
digen Fachbehörde. Dabei sollen be-
triebliche Entwicklungsvorstellungen 
und die Anwendung besonderer Um-
welttechniken sowie konkurrierende 
Nutzungsvorstellungen pauschaliert 
oder typisiert berücksichtigt werden.  
 
Die zeichnerische Festlegung von 
BSAB als Vorranggebiete mit der Wir-
kung von Eignungsgebieten erfordert 
ein schlüssiges, den gesamten Pla-
nungsraum umfassendes Planungskon-
zept.  
 
Die zeichnerische Festlegung von 
BSAB muss erwarten lassen, dass die 
Flächen in der Regel für Abgrabungen 
genutzt werden können und sich diese 
Nutzungsmöglichkeit bei Entscheidun-
gen auf nachfolgenden planerischen 
Ebenen durchsetzt. 
 
Änderungen der Festlegungen der Vor-
ranggebiete mit Eignungswirkung (z.B. 
aus übergeordnetem Interesse) sind 

werden können. Die Festlegung von 
BSAB für die Rohstoffsicherung soll flä-
chensparend möglichst in den Gebieten 
vorgenommen werden, die in der Lan-
desrohstoffkarte mit vergleichsweise hö-
heren Rohstoffmächtigkeiten ausgewie-
sen sind. Gleichfalls sollen die Qualitä-
ten berücksichtigt werden. 
 
Für die Versorgung von Wirtschaft und 
Bevölkerung mit nichtenergetischen 
Rohstoffen erfolgt die regionalplaneri-
sche Sicherung durch die Festlegung 
von BSAB als Vorranggebiete unter Be-
rücksichtigung der rohstoffgeologischen 
Empfehlungen der für Geologie zustän-
digen Fachbehörde. Dabei sollen be-
triebliche Entwicklungsvorstellungen 
und die Anwendung besonderer Um-
welttechniken sowie konkurrierende 
Nutzungsvorstellungen pauschaliert 
oder typisiert berücksichtigt werden.  
 
Die zeichnerische Festlegung von 
BSAB als Vorranggebiete mit der Wir-
kung von Eignungsgebieten Aus-
schlusswirkung erfordert ein schlüssi-
ges, den gesamten Planungsraum um-
fassendes Planungskonzept. 
 
Die zeichnerische Festlegung von 
BSAB muss erwarten lassen, dass die 
Flächen in der Regel für Abgrabungen 
genutzt werden können und sich diese 
Nutzungsmöglichkeit bei Entscheidun-
gen auf nachfolgenden planerischen 
Ebenen durchsetzt. 
 
Änderungen der Festlegungen der Vor-
ranggebiete mit Eignungswirkung Aus-

werden können. Die Festlegung von 
BSAB für die Rohstoffsicherung soll flä-
chensparend möglichst in den Gebieten 
vorgenommen werden, die in der Lan-
desrohstoffkarte mit vergleichsweise hö-
heren Rohstoffmächtigkeiten ausgewie-
sen sind. Gleichfalls sollen die Qualitä-
ten berücksichtigt werden. 
 
Für die Versorgung von Wirtschaft und 
Bevölkerung mit nichtenergetischen 
Rohstoffen erfolgt die regionalplaneri-
sche Sicherung durch die Festlegung 
von BSAB als Vorranggebiete unter Be-
rücksichtigung der rohstoffgeologischen 
Empfehlungen der für Geologie zustän-
digen Fachbehörde. Dabei sollen be-
triebliche Entwicklungsvorstellungen 
und die Anwendung besonderer Um-
welttechniken sowie konkurrierende 
Nutzungsvorstellungen pauschaliert 
oder typisiert berücksichtigt werden. 
 
Die zeichnerische Festlegung von 
BSAB als Vorranggebiete mit der Wir-
kung von Eignungsgebieten Aus-
schlusswirkung erfordert ein schlüssi-
ges, den gesamten Planungsraum um-
fassendes Planungskonzept. 
  
Die zeichnerische Festlegung von 
BSAB muss erwarten lassen, dass die 
Flächen in der Regel für Abgrabungen 
genutzt werden können und sich diese 
Nutzungsmöglichkeit bei Entscheidun-
gen auf nachfolgenden planerischen 
Ebenen durchsetzt. 
 
Änderungen der Festlegungen der Vor-
ranggebiete mit Eignungswirkung Aus-
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möglich, wenn sie dem zugrundeliegen-
den gesamträumlichen Konzept weiter-
hin entsprechen oder dieses fortschrei-
ben. 
 
 
Abgrabungsvorhaben haben sich bei 
Vorranggebieten mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten in den BSAB zu voll-
ziehen. Die Regionalpläne können dar-
über hinaus bei räumlicher Steuerung 
begründete Ausnahmen textlich festle-
gen. 
 
Die planerischen Festlegungen richten 
sich gleichermaßen an den Abbau von 
Bodenschätzen nach den jeweiligen 
Vorschriften des Abgrabungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen, des Bundesberg-
gesetzes, des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und des Wasserhaus-
haltsgesetzes. Sowohl wegen der ge-
samtwirtschaftlichen Bedeutung der 
Rohstoffe, als auch wegen der Nut-
zungskonflikte, die deren Gewinnung 
oftmals auslöst, ist ihre langfristig ange-
legte, vorsorgende Sicherung in Raum-
ordnungsplänen erforderlich; sie gehen 
fachrechtlichen Genehmigungen voran. 
 

schlusswirkung (z.B. aus übergeordne-
tem Interesse) sind möglich, wenn sie 
dem zugrundeliegenden gesamträumli-
chen Konzept weiterhin entsprechen 
oder dieses fortschreiben.  
 
Abgrabungsvorhaben haben sich bei 
Vorranggebieten mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten Ausschlusswirkung in 
den BSAB zu vollziehen. Die Regio-
nalpläne können darüber hinaus bei 
räumlicher Steuerung begründete Aus-
nahmen textlich festlegen. 
 
Die planerischen Festlegungen richten 
sich gleichermaßen an den Abbau von 
Bodenschätzen nach den jeweiligen 
Vorschriften des Abgrabungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen, des Bundesberg-
gesetzes, des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und des Wasserhaus-
haltsgesetzes. Sowohl wegen der ge-
samtwirtschaftlichen Bedeutung der 
Rohstoffe, als auch wegen der Nut-
zungskonflikte, die deren Gewinnung 
oftmals auslöst, ist ihre langfristig ange-
legte, vorsorgende Sicherung in Raum-
ordnungsplänen erforderlich; sie gehen 
fachrechtlichen Genehmigungen voran. 
 

schlusswirkung (z.B. aus übergeordne-
tem Interesse) sind möglich, wenn sie 
dem zugrundeliegenden gesamträumli-
chen Konzept weiterhin entsprechen 
oder dieses fortschreiben.  
 
Abgrabungsvorhaben haben sich bei 
Vorranggebieten mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten Ausschlusswirkung in 
den BSAB zu vollziehen. Die Regio-
nalpläne können darüber hinaus bei 
räumlicher Steuerung begründete Aus-
nahmen textlich festlegen. 
 
Die planerischen Festlegungen richten 
sich gleichermaßen an den Abbau von 
Bodenschätzen nach den jeweiligen 
Vorschriften des Abgrabungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen, des Bundesberg-
gesetzes, des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und des Wasserhaus-
haltsgesetzes. Sowohl wegen der ge-
samtwirtschaftlichen Bedeutung der 
Rohstoffe, als auch wegen der Nut-
zungskonflikte, die deren Gewinnung 
oftmals auslöst, ist ihre langfristig ange-
legte, vorsorgende Sicherung in Raum-
ordnungsplänen erforderlich; sie gehen 
fachrechtlichen Genehmigungen voran. 
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9.2-2 Ziel 
Versorgungszeiträume 

9.2-2 Ziel 
Versorgungszeiträume 

9.2-2 Ziel 
Versorgungszeiträume 

 

Die Bereiche für die Sicherung und 
den Abbau oberflächennaher Boden-
schätze für nichtenergetische Roh-
stoffe sind für einen Versorgungs-
zeitraum von mindestens 20 Jahren 
für Lockergesteine und von mindes-
tens 35 Jahren für Festgesteine fest-
zulegen. 

Die Bereiche für die Sicherung und 
den Abbau oberflächennaher Boden-
schätze für nichtenergetische Roh-
stoffe sind für einen Versorgungs-
zeitraum von mindestens 20 Jahren 
für Lockergesteine und von mindes-
tens 35 Jahren für Festgesteine fest-
zulegen. 

 

Die Bereiche für die Sicherung und 
den Abbau oberflächennaher Boden-
schätze für nichtenergetische Roh-
stoffe sind für einen Versorgungs-
zeitraum von mindestens 20 Jahren 
für Lockergesteine und von mindes-
tens 35 Jahren für Festgesteine fest-
zulegen. 
 

Die Regelungen haben sich für den 
Abbau von Festgestein (bspw. Kalk-
stein in Wülfrath) nicht geändert. 
Eine Planungssicherheit für den 
Festgesteinsabbau von mindestens 
35 Jahren bei der Festlegung der 
BSAB im Zuge der regulären Regio-
nalplanfortschreibung reicht aus.  

Erläuterung zu 9.2-2 
Mit der zeichnerischen Festlegung von 
BSAB ist, bezogen auf die im jeweiligen 
regionalen Planungsgebiet verfügbaren 
Rohstoffarten, ein bedarfsgerechter 
Versorgungszeitraum zu gewährleisten. 
Dazu sind die Vorranggebiete ohne die 
Wirkung von Eignungsgebieten oder 
Vorranggebiete mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten so zu bemessen, 
dass ihr Lagerstätteninhalt den voraus-
sichtlichen Bedarf für mindestens 25 
Jahre für Lockergesteine und für min-
destens 35 Jahre für Festgesteine 
deckt.  
 
 
25 Jahre für Lockergestein und 35 
Jahre für Festgestein sind der Regelfall. 
Bereits regionalplanerisch gesicherte 
längere Versorgungszeiträume können 
entsprechende Abweichungen vom Re-
gelfall rechtfertigen.  
 
Der Versorgungszeitraum für Festge-
steine liegt über dem für Lockerge-
steine, da insbesondere die Kalkstein-
gewinnung und Zementproduktion mit 
hohen Investitionskosten verbunden 

Änderung der Erläuterung zu 9.2-2 
Mit der zeichnerischen Festlegung von 
BSAB ist, bezogen auf die im jeweiligen 
regionalen Planungsgebiet verfügbaren 
Rohstoffarten, ein bedarfsgerechter 
Versorgungszeitraum zu gewährleisten. 
Dazu sind die Vorranggebiete ohne die 
Wirkung von Eignungsgebieten Aus-
schlusswirkung oder Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
Ausschlusswirkung so zu bemessen, 
dass ihr Lagerstätteninhalt den voraus-
sichtlichen Bedarf für mindestens 25 20 
Jahre für Lockergesteine und für min-
destens 35 Jahre für Festgesteine 
deckt.  
 
25 20 Jahre für Lockergestein und 35 
Jahre für Festgestein sind der Regelfall. 
Bereits regionalplanerisch gesicherte 
längere Versorgungszeiträume können 
entsprechende Abweichungen vom Re-
gelfall rechtfertigen. 
 
Der Versorgungszeitraum für Festge-
steine liegt über dem für Lockerge-
steine, da insbesondere  die Kalkstein-
gewinnung und Zementproduktion mit 
hohen Investitionskosten verbunden 

Änderung der Erläuterung zu 9.2-2 
Mit der zeichnerischen Festlegung von 
BSAB ist, bezogen auf die im jeweiligen 
regionalen Planungsgebiet verfügbaren 
Rohstoffarten, ein bedarfsgerechter 
Versorgungszeitraum zu gewährleisten. 
Dazu sind die Vorranggebiete ohne die 
Wirkung von Eignungsgebieten Aus-
schlusswirkung oder Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
Ausschlusswirkung so zu bemessen, 
dass ihr Lagerstätteninhalt den voraus-
sichtlichen Bedarf für mindestens 25 20 
Jahre für Lockergesteine und für min-
destens 35 Jahre für Festgesteine 
deckt.  
 
25 20 Jahre für Lockergestein und 35 
Jahre für Festgestein sind der Regelfall. 
Bereits regionalplanerisch gesicherte 
längere Versorgungszeiträume können 
entsprechende Abweichungen vom Re-
gelfall rechtfertigen. 
 
Der Versorgungszeitraum für Festge-
steine liegt über dem für Lockerge-
steine, da insbesondere  die Kalkstein-
gewinnung und Zementproduktion mit 
hohen Investitionskosten verbunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass im Zu-
sammenspiel von Ziel 9.2-2 und Ziel 
9.2-3 die Planungssicherheit für den Ab-
bau von Festgestein von 35 Jahren auf 
25 Jahre abschmelzen kann, bevor die 
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sind und für die betriebswirtschaftliche 
Amortisation eine Planungssicherheit 
von mindestens 25 Jahren gegeben 
sein muss, da ansonsten weitere Inves-
titionen ausbleiben. 
 
Die Bedarfsermittlung erfolgt auf der 
Grundlage eines landeseinheitlichen 
Abgrabungsmonitorings, bei dem der 
Fortschritt des Rohstoffabbaus nach 
Fläche und Volumen erfasst wird. Bei 
dem Abgrabungsmonitoring fließen als 
wesentliche Aspekte u. a. die Versor-
gung von Wirtschaft und Bevölkerung, 
Möglichkeiten der Substitution und der 
gezielten Nutzung von Rohstoffvorkom-
men mit höheren Mächtigkeiten in die 
Bedarfsermittlung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sind und für die betriebswirtschaftliche 
Amortisation eine Planungssicherheit 
von mindestens 25 35 Jahren gegeben 
sein muss, da ansonsten weitere Inves-
titionen ausbleiben. 
 
Die Bedarfsermittlung erfolgt auf der 
Grundlage eines landeseinheitlichen 
Abgrabungsmonitorings, bei dem der 
Fortschritt des Rohstoffabbaus nach 
Fläche und Volumen erfasst wird. Bei 
dem Abgrabungsmonitoring fließen als 
wesentliche Aspekte u. a. die Versor-
gung von Wirtschaft und Bevölkerung, 
Möglichkeiten der Substitution und der 
gezielten Nutzung von Rohstoffvorkom-
men mit höheren Mächtigkeiten in die 
Bedarfsermittlung ein. 
 
Die Entwicklung des Abgrabungsge-
schehens in Nordrhein-Westfalen wird 
über ein landeseinheitliches Abgra-
bungsmonitoring erfasst, dass der Geo-
logische Dienst Nordrhein-Westfalen in 
enger Abstimmung mit der Landespla-
nungsbehörde durchführt. Dabei wird 
anhand der Auswertung von Luftbildrei-
hen und der Rohstoffkarte des Landes 
NRW die durchschnittliche Flächeninan-
spruchnahme und das durchschnittliche 
abgebaute Volumen der jeweils zurück-
liegenden Jahre ermittelt. Eine ausführ-
liche Methodenbeschreibung für das 
Abgrabungsmonitoring bei Lockerge-
steinen sowie der jeweils aktuelle Moni-
toringbericht für Lockergesteine ist auf 
der Internetseite des Geologischen 
Dienstes Nordrhein-Westfalen veröffent-
licht. Ein Abgrabungsmonitoring für 
Festgesteine ist im Aufbau.  
 

sind und für die betriebswirtschaftliche 
Amortisation eine Planungssicherheit 
von mindestens 25 35 Jahren gegeben 
sein muss, da ansonsten weitere Inves-
titionen ausbleiben. 
 
Die Bedarfsermittlung erfolgt auf der 
Grundlage eines landeseinheitlichen 
Abgrabungsmonitorings, bei dem der 
Fortschritt des Rohstoffabbaus nach 
Fläche und Volumen erfasst wird. Bei 
dem Abgrabungsmonitoring fließen als 
wesentliche Aspekte u. a. die Versor-
gung von Wirtschaft und Bevölkerung, 
Möglichkeiten der Substitution und der 
gezielten Nutzung von Rohstoffvorkom-
men mit höheren Mächtigkeiten in die 
Bedarfsermittlung ein. 
 
Die Entwicklung des Abgrabungsge-
schehens in Nordrhein-Westfalen wird 
über ein landeseinheitliches Abgra-
bungsmonitoring erfasst, dass der Geo-
logische Dienst Nordrhein-Westfalen in 
enger Abstimmung mit der Landespla-
nungsbehörde durchführt. Dabei wird 
anhand der Auswertung von Luftbildrei-
hen und der Rohstoffkarte des Landes 
NRW die durchschnittliche Flächeninan-
spruchnahme und das durchschnittliche 
abgebaute Volumen der jeweils zurück-
liegenden Jahre ermittelt. Eine ausführ-
liche Methodenbeschreibung für das 
Abgrabungsmonitoring bei Lockerge-
steinen sowie der jeweils aktuelle Moni-
toringbericht für Lockergesteine ist auf 
der Internetseite des Geologischen 
Dienstes Nordrhein-Westfalen veröffent-
licht. Ein Abgrabungsmonitoring für 
Festgesteine ist im Aufbau.  
 

Regionalplanung neue BSAB-Flächen 
ausweisen müsste. Dies ist in Bezug 
auf das Erfordernis einer flächensparen-
den Abbautätigkeit und der vollständi-
gen Ausbeutung der Rohstofflagerstät-
ten zu begrüßen. 
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Die noch vorhandenen Rohstoffvorräte 
in genehmigten Abgrabungen außer-
halb von BSAB sind auf die Versor-
gungsräume anzurechnen.  
 
Des Weiteren sind bei der Ermittlung 
des Bedarfs auch Rohstoffmengen aus 
dem Braunkohlentagebau einzubezie-
hen, sofern dadurch der ordnungsge-
mäße Betrieb und Abschluss des 
Braunkohlentagebaus nicht beeinträch-
tigt wird. 

Das Abgrabungsmonitoring gibt den Re-
gionalplanungsbehörden Grunddaten 
an die Hand, um  
1. den künftigen Rohstoffbedarf inner-

halb der in Ziel 9.2-2 festgelegten 
Versorgungszeiträume zu prognos-
tizieren, 

2. darauf aufbauend mit Hilfe eines 
vom Geologischen Dienst zur Verfü-
gung gestellten Planungstools die 
zur Deckung des Bedarfs neu fest-
zulegenden Bereiche für die Siche-
rung und den Abbau oberflächenna-
her Bodenschätze (BSAB) im Regi-
onalplan berechnen zu können, und 

3. die Versorgungsreichweite der sich 
nach und nach aufzehrenden plane-
risch gesicherten BSAB und Abgra-
bungsstellen kontinuierlich überprü-
fen zu können (siehe dazu die An-
forderungen aus Ziel 9.2-3). 

 
Das Abgrabungsmonitoring bereitet die 
o. g. Grunddaten für die einzelnen Regi-
onalplanungsgebiete und die einzelne 
im Abgrabungsmonitoring näher be-
schriebenen Rohstoffgruppen differen-
ziert auf.  
 
Die noch vorhandenen Rohstoffvorräte 
in genehmigten Abgrabungen außer-
halb von BSAB sind auf die Versor-
gungszeiträume anzurechnen. 
 
Des Weiteren sind bei der Ermittlung 
des Bedarfs auch Rohstoffmengen aus 
dem Braunkohlentagebau einzubezie-
hen, sofern dadurch der ordnungsge-
mäße Betrieb und Abschluss des 
Braunkohlentagebaus nicht beeinträch-
tigt wird. 

Das Abgrabungsmonitoring gibt den Re-
gionalplanungsbehörden Grunddaten 
an die Hand, um  
1. den künftigen Rohstoffbedarf inner-

halb der in Ziel 9.2-2 festgelegten 
Versorgungszeiträume zu prognos-
tizieren, 

2. darauf aufbauend mit Hilfe eines 
vom Geologischen Dienst zur Verfü-
gung gestellten Planungstools die 
zur Deckung des Bedarfs neu fest-
zulegenden Bereiche für die Siche-
rung und den Abbau oberflächenna-
her Bodenschätze (BSAB) im Regi-
onalplan berechnen zu können, und 

3. die Versorgungsreichweite der sich 
nach und nach aufzehrenden plane-
risch gesicherten BSAB und Abgra-
bungsstellen kontinuierlich überprü-
fen zu können (siehe dazu die An-
forderungen aus Ziel 9.2-3). 

 
Das Abgrabungsmonitoring bereitet die 
o. g. Grunddaten für die einzelnen Regi-
onalplanungsgebiete und die einzelne 
im Abgrabungsmonitoring näher be-
schriebenen Rohstoffgruppen differen-
ziert auf.  
 
Die noch vorhandenen Rohstoffvorräte 
in genehmigten Abgrabungen außer-
halb von BSAB sind auf die Versor-
gungszeiträume anzurechnen. 
 
Des Weiteren sind bei der Ermittlung 
des Bedarfs auch Rohstoffmengen aus 
dem Braunkohlentagebau einzubezie-
hen, sofern dadurch der ordnungsge-
mäße Betrieb und Abschluss des 
Braunkohlentagebaus nicht beeinträch-
tigt wird. 
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9.2-3 Ziel 
Fortschreibung 

9.2-3 Ziel 
Fortschreibung 

9.2-3 Ziel 
Fortschreibung 

 

Die Fortschreibung der Bereiche für 
die Sicherung und den Abbau ober-
flächennaher Bodenschätze für 
nichtenergetische Rohstoffe hat so 
zu erfolgen, dass ein Versorgungs-
zeitraum für Lockergesteine von 10 
Jahren und für Festgesteine von 25 
Jahren nicht unterschritten wird. Mit 
der Fortschreibung ist wieder der 
Versorgungszeitraum gemäß Ziel 9.2-
2 herzustellen. 

 

Die Fortschreibung der Bereiche für 
die Sicherung und den Abbau ober-
flächennaher Bodenschätze für 
nichtenergetische Rohstoffe hat so 
zu erfolgen, dass ein Versorgungs-
zeitraum für Lockergesteine von 10 
Jahren und für Festgesteine von 25 
Jahren nicht unterschritten wird. Mit 
der Fortschreibung ist wieder der 
Versorgungszeitraum gemäß Ziel 9.2-
2 herzustellen. 

Die Fortschreibung der Bereiche für 
die Sicherung und den Abbau ober-
flächennaher Bodenschätze für 
nichtenergetische Rohstoffe hat so 
zu erfolgen, dass ein Versorgungs-
zeitraum für Lockergesteine von 10 
Jahren und für Festgesteine von 25 
Jahren nicht unterschritten wird. Mit 
der Fortschreibung ist wieder der 
Versorgungszeitraum gemäß Ziel 9.2-
2 herzustellen. 

Es ist zu begrüßen, dass im Zusam-
menspiel von Ziel 9.2-2 und Ziel 9.2-3 
die Planungssicherheit für den Ab-
bau von Festgestein von 35 Jahren 
auf 25 Jahre abschmelzen kann, be-
vor die Regionalplanung neue BSAB-
Flächen ausweisen müsste. Dies ist 
im Hinblick auf das zu verfolgende 
Ziel einer flächensparenden Abbautä-
tigkeit und der vollständigen Aus-
beutung der Rohstofflagerstätten 
sinnvoll und erforderlich. 
 

Erläuterung zu 9.2-3 
Die Rohstoffgewinnung wird durch ein 
nach Vorgaben der Landesplanungsbe-
hörde landeseinheitliches luft- oder sa-
tellitenbildgestütztes Monitoring beglei-
tet. Im Rahmen des Monitorings werden 
der Abbaufortschritt erfasst sowie die in 
den festgelegten BSAB und den geneh-
migten Flächen verbliebenen Rohstoff-
vorräte mittels der Landesrohstoffkarte 
bewertet. Die Ergebnisse nutzen die je-
weiligen Regionalplanungsbehörden re-
gelmäßig zur Prüfung eines Fortschrei-
bungserfordernisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Erläuterung zu 9.2-3 
Die Rohstoffgewinnung wird durch ein 
nach Vorgaben der Landesplanungsbe-
hörde landesein-heitliches luft- oder sa-
tellitenbildgestütztes Monitoring beglei-
tet. Im Rahmen des Monitorings werden 
der Abbaufortschritt erfasst sowie die in 
den festgelegten BSAB und den geneh-
migten Flächen verbliebenen Rohstoff-
vorräte mittels der Landesrohstoffkarte 
bewertet. Die Ergebnisse nutzen die je-
weiligen Regionalplanungsbehörden re-
gelmäßig zur Prüfung eines Fortschrei-
bungserfordernisses.  
 
Der Auftrag aus § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG, 
die räumlichen Voraussetzungen für die 
vorsorgende Sicherung sowie für die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung 
von standortgebundenen Rohstoffen zu 
schaffen, schließt mit ein, dass die Inan-
spruchnahme der planerisch gesicher-
ten Flächen im Rahmen eines Monito-

Änderung der Erläuterung zu 9.2-3 
Die Rohstoffgewinnung wird durch ein 
nach Vorgaben der Landesplanungsbe-
hörde landesein-heitliches luft- oder sa-
tellitenbildgestütztes Monitoring beglei-
tet. Im Rahmen des Monitorings werden 
der Abbaufortschritt erfasst sowie die in 
den festgelegten BSAB und den geneh-
migten Flächen verbliebenen Rohstoff-
vorräte mittels der Landesrohstoffkarte 
bewertet. Die Ergebnisse nutzen die je-
weiligen Regionalplanungsbehörden re-
gelmäßig zur Prüfung eines Fortschrei-
bungserfordernisses.  
 
Der Auftrag aus § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG, 
die räumlichen Voraussetzungen für die 
vorsorgende Sicherung sowie für die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung 
von standortgebundenen Rohstoffen zu 
schaffen, schließt mit ein, dass die Inan-
spruchnahme der planerisch gesicher-
ten Flächen im Rahmen eines Monito-
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Über eine Fortschreibung des Regional-
planes entscheidet der regionale Pla-
nungsträger.  
 
Mit dem Abgrabungsmonitoring wird 
eine jährliche Quantifizierung der je-
weils vorhandenen planerischen Rest-
reichweiten für die einzelnen Rohstoff-
gruppen (z. B. Sand und Kies, Ton und 
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder 
Sandstein) vorgenommen.  
 
Mit der Fortschreibung ist so rechtzeitig 
zu beginnen, dass ein Versorgungszeit-
raum von 15 Jahren für Lockergesteine 
und von 25 Jahren für Festgesteine 
nicht unterschritten wird. Dem Zeitpunkt 
der Fortschreibung liegt zugrunde, dass 
die Laufzeit eines Regionalplans übli-
cherweise 10 Jahre beträgt und dann 
eine Überprüfung des Regionalplans er-
folgt. Sollte durch das Abgrabungsmoni-
toring festgestellt werden, dass der Ver-
sorgungszeitraum der BSAB schneller 
sinkt als ursprünglich ermittelt, muss 
eine Ergänzung der BSAB vorgenom-
men werden, um die Steuerungswir-
kung des Regionalplans nicht in Frage 
zu stellen.  
 

rings beobachtet und eine Mindestver-
sorgung der Bevölkerung und der Wirt-
schaft gewährleistet wird. Die Regional-
planungsbehörden können auf die je-
weils aktualisiert vorliegenden Daten 
aus dem Abgrabungsmonitoring (Jah-
resbericht) zurückgreifen, um Fort-
schreibungserfordernisse des Regional-
plans zu prüfen (siehe dazu Erläuterun-
gen zu Ziel 9.2-2). 
 
Über eine Fortschreibung des Regional-
planes entscheidet der regionale Pla-
nungsträger.  
 
Mit dem Abgrabungsmonitoring wird 
eine jährliche Quantifizierung der je-
weils vorhandenen planerischen Rest-
reichweiten für die einzelnen Rohstoff-
gruppen (z. B. Sand und Kies, Ton und 
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder 
Sandstein) vorgenommen.  
 
Mit der Fortschreibung ist so rechtzeitig 
zu beginnen, dass ein Versorgungszeit-
raum von 15 10 Jahren für Lockerge-
steine und von 25 Jahren für Festge-
steine nicht unterschritten wird. Dem 
Zeitpunkt der Fortschreibung liegt zu-
grunde, dass die Laufzeit eines Regio-
nalplans üblicherweise 10 Jahre beträgt 
und dann eine Überprüfung des Regio-
nalplans erfolgt. Sollte durch Wenn über 
das Abgrabungsmonitoring festgestellt 
werden wird, dass der die planerisch 
gesicherte Versorgungszeitraum der 
BSAB schneller sinkt erschöpft wird als 
ursprünglich ermittelt, muss eine Ergän-
zung der BSAB angenommen und die in 
Ziel 9.2-3 festgelegten planerisch zu si-

rings beobachtet und eine Mindestver-
sorgung der Bevölkerung und der Wirt-
schaft gewährleistet wird. Die Regional-
planungsbehörden können auf die je-
weils aktualisiert vorliegenden Daten 
aus dem Abgrabungsmonitoring (Jah-
resbericht) zurückgreifen, um Fort-
schreibungserfordernisse des Regional-
plans zu prüfen (siehe dazu Erläuterun-
gen zu Ziel 9.2-2).  
 
Über eine Fortschreibung des Regional-
planes entscheidet der regionale Pla-
nungsträger. 
 
Mit dem Abgrabungsmonitoring wird 
eine jährliche Quantifizierung der je-
weils vorhandenen planerischen Rest-
reichweiten für die einzelnen Rohstoff-
gruppen (z. B. Sand und Kies, Ton und 
Lehm, Kalkstein, Tonstein, Basalt oder 
Sandstein) vorgenommen.  
 
Mit der Fortschreibung ist so rechtzeitig 
zu beginnen, dass ein Versorgungszeit-
raum von 15 10 Jahren für Lockerge-
steine und von 25 Jahren für Festge-
steine nicht unterschritten wird. Dem 
Zeitpunkt der Fortschreibung liegt zu-
grunde, dass die Laufzeit eines Regio-
nalplans üblicherweise 10 Jahre beträgt 
und dann eine Überprüfung des Regio-
nalplans erfolgt. Sollte durch Wenn über 
das Abgrabungsmonitoring festgestellt 
werden wird, dass der die planerisch 
gesicherte Versorgungszeitraum der 
BSAB schneller sinkt erschöpft wird als 
ursprünglich ermittelt, muss eine Ergän-
zung der BSAB angenommen und die in 
Ziel 9.2-3 festgelegten planerisch zu si-
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Ergibt sich die Notwendigkeit einer Fort-
schreibung, so ist die planerische 
Reichweite für alle in der Planung be-
rücksichtigten oberflächennahen nicht-
energetischen Rohstoffe wieder auf 
mindestens 25 Jahre für Lockergesteine 
und mindestens 35 Jahre für Festge-
steine zu ergänzen. 
 

chernden Versorgungszeiträume unter-
schritten werden, müssen entspre-
chende BSAB-Festlegungen ergänzt 
werden, um die Steuerungswirkung des 
Regionalplans nicht in Frage zu stellen.  
 
Ergibt sich die Notwendigkeit einer Fort-
schreibung, so Dabei ist die planerische 
Reichweite für alle in der Planung be-
rücksichtigten oberflächennahen nicht-
energetischen Rohstoffe wieder auf 
mindestens 25 20 Jahre für Lockerge-
steine und mindestens 35 Jahre für 
Festgesteine zu ergänzen. 
 

chernden Versorgungszeiträume unter-
schritten werden, müssen entspre-
chende BSAB-Festlegungen ergänzt 
werden, um die Steuerungswirkung des 
Regionalplans nicht in Frage zu stellen.  
 
Ergibt sich die Notwendigkeit einer Fort-
schreibung, so Dabei ist die planerische 
Reichweite für alle in der Planung be-
rücksichtigten oberflächennahen nicht-
energetischen Rohstoffe wieder auf 
mindestens 25 20 Jahre für Lockerge-
steine und mindestens 35 Jahre für 
Festgesteine zu ergänzen. 
 

 
 

9.2-4 Ziel 
Degressionspfad für die Sicherung 
nichtenergetischer Rohstoffe (Kies 
und Sand) 

9.2-4 Ziel 
Degressionspfad für die Sicherung 
nichtenergetischer Rohstoffe (Kies  
und Sand) 

 

 Bei der bedarfsgerechten und flä-
chensparenden Festlegung von Ab-
grabungsbereichen für Kies und 
Sand ist neben der Entwicklung des 
bisherigen Abgrabungsgeschehens 
(Abgrabungsmonitoring) auch eine 
Prognose zu den Einsparmöglichkei-
ten bei Kies und Sand zu beachten 
(Degressionsfaktor). 
 
Einsparmöglichkeiten für Kies und 
Sand unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Entwicklung erge-
ben sich im Rahmen der Kreislauf-
wirtschaft insbesondere aus der Nut-
zung von Recycling-Potentialen, der 
Möglichkeiten der Substitution und 
rohstoffsparenden Bauweisen (Roh-
stoffmonitoring). 
 

Bei der bedarfsgerechten und flä-
chensparenden Festlegung von Ab-
grabungsbereichen für Kies und 
Sand ist neben der Entwicklung des 
bisherigen Abgrabungsgeschehens 
(Abgrabungsmonitoring) auch eine 
Prognose zu den Einsparmöglichkei-
ten bei Kies und Sand zu beachten 
(Degressionsfaktor).  
 
Einsparmöglichkeiten für Kies und 
Sand unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Entwicklung erge-
ben sich im Rahmen der Kreislauf-
wirtschaft insbesondere aus der Nut-
zung von Recycling-Potentialen, der 
Möglichkeiten der Substitution und 
rohstoffsparenden Bauweisen (Roh-
stoffmonitoring). 

 
 
 
 

 Erläuterung zu 9.2-4 Änderungen der Erläuterung zu 9.2-4  
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Flächen und Rohstoffvorkommen sind 
endliche Ressourcen, die nachhaltig 
und damit zukunftsweisend genutzt wer-
den müssen. Die Gewinnung oberflä-
chennaher Bodenschätze, insbeson-
dere von Kies und Sand, steht zuneh-
mend in Konkurrenz zu anderen Flä-
chennutzungsansprüchen (z. B. Land-
wirtschaft, Sicherung von Flächen für 
den Grundwasserschutz und die Trink-
wassergewinnung) und Belangen des 
Flächen- und Umweltschutzes. Dort, wo 
die Kies- und Sandgewinnung im Nas-
sabbau stattfindet, bleiben dauerhaft 
Wasserflächen zurück, die in den be-
troffenen Gemeinden für unterschiedli-
che Nutzungen u.a. für die Landwirt-
schaft nur noch eingeschränkt zur Ver-
fügung stehen. Daher kommt der sach-
gerechten Ermittlung der quantitativen 
Flächenbedarfe für die Sicherung von 
Rohstoffabbaubereichen eine zentrale 
Rolle zu. 
 
Ziel des Landes sind dabei geschlos-
sene Stoffkreisläufe und die Vermei-
dung von „Downcycling“. Aus diesem 
Grund werden zunehmend Anstrengun-
gen zur Einsparung und zum sparsa-
men Umgang mit Primärrohstoffen un-
ternommen (z. B. durch Nutzung von 
Recycling-Potentialen, Möglichkeiten 
der Substitution und rohstoffsparenden 
Bauweisen, Nutzung alternativer Bau-
stoffe und marktwirtschaftlicher Redukti-
onsanreize). Ziel ist ein schrittweises 
Absenken der Primärrohstoffverbrau-
che, das von nachweisbar effektiven 
und mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
vereinbaren Maßnahmen der öffentli-

Flächen und Rohstoffvorkommen sind 
endliche Ressourcen, die nachhaltig 
und damit zukunftsweisend genutzt wer-
den müssen. Die Gewinnung oberflä-
chennaher Bodenschätze, insbeson-
dere von Kies und Sand, steht zuneh-
mend in Konkurrenz zu anderen Flä-
chennutzungsansprüchen (z. B. Land-
wirtschaft, Sicherung von Flächen für 
den Grundwasserschutz und die Trink-
wassergewinnung) und Belangen des 
Flächen- und Umweltschutzes. Dort, wo 
die Kies- und Sandgewinnung im Nas-
sabbau stattfindet, bleiben dauerhaft 
Wasserflächen zurück, die in den be-
troffenen Gemeinden für unterschiedli-
che Nutzungen u.a. für die Landwirt-
schaft nur noch eingeschränkt zur Ver-
fügung stehen. Daher kommt der sach-
gerechten Ermittlung der quantitativen 
Flächenbedarfe für die Sicherung von 
Rohstoffabbaubereichen eine zentrale 
Rolle zu.  
 
Ziel des Landes sind dabei geschlos-
sene Stoffkreisläufe und die Vermei-
dung von „Downcycling“. Aus diesem 
Grund werden zunehmend Anstrengun-
gen zur Einsparung und zum sparsa-
men Umgang mit Primärrohstoffen un-
ternommen (z. B. durch Nutzung von 
Recycling-Potentialen, Möglichkeiten 
der Substitution und rohstoffsparenden 
Bauweisen, Nutzung alternativer Bau-
stoffe und marktwirtschaftlicher Redukti-
onsanreize). Ziel ist ein schrittweises 
Absenken der Primärrohstoffverbrau-
che, das von nachweisbar effektiven 
und mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
vereinbaren Maßnahmen der öffentli-
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chen Hand und der privaten Bauwirt-
schaft begleitet wird und im Ergebnis 
dann die notwendige Flächeninan-
spruchnahme durch Abgrabungsberei-
che reduziert. 
 
Um den Verbrauch und den Bedarf an 
Kies und Sand unterschiedlicher Quali-
täten sowohl der Privatwirtschaft als 
auch der öffentlichen Hand zu ermitteln, 
entwickelt die Landesregierung ein wis-
senschaftlich begründetes Rohstoffmo-
nitoring, das unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Sekundärrohstoffe, alterna-
tiven Baustoffen und der Preisentwick-
lung von Baustoffen unter der Wahrung 
der Wettbewerbsfähigkeit eine belast-
bare Ableitung eines nachhaltigen und 
damit auch wirtschaftlich tragfähigen 
Degressionsfaktors ermöglicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chen Hand und der privaten Bauwirt-
schaft begleitet wird und im Ergebnis 
dann die notwendige Flächeninan-
spruchnahme durch Abgrabungsberei-
che reduziert.  
 
Um den Verbrauch und den Bedarf an 
Kies und Sand unterschiedlicher Quali-
täten sowohl der Privatwirtschaft als 
auch der öffentlichen Hand zu ermitteln, 
entwickelt die Landesregierung ein wis-
senschaftlich begründetes Rohstoffmo-
nitoring, das welches das bestehende 
Abgrabungsmonitoring um eine bedarfs-
orientierte, in die Zukunft gerichtete 
Prognose ergänzt und dadurch eine 
verbesserte Planungsgrundlage für die 
Regionalplanung schafft, indem volks-
wirtschaftliche Aspekte und die Nachfra-
geperspektive einbezogen werden. Da-
bei werden die unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Sekundärrohstoffe, al-
ternativen Baustoffen und der die Preis-
entwicklung von Baustoffen unter der 
Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit be-
rücksichtigt, um eine belastbare Ablei-
tung eines nachhaltigen und damit auch 
wirtschaftlich tragfähigen Degressions-
faktors zu ermöglichten. Als objektives, 
ergebnisoffenes Maß bildet der Degres-
sionsfaktor Einsparpotenziale, aber 
auch gegenläufige volkswirtschaftliche 
Dynamiken – etwa bei stark steigender 
Nachfrage – sachgerecht ab.  
 
Vom Degressionsfaktor ausgenommen 
sind präquartäre Kiese und Sande. 
Diese Rohstoffe kommen in Nordrhein-
Westfalen nur in wenigen, geologisch 
eng begrenzten Lagerstätten vor, besit-
zen jedoch bundes- und europaweite 
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Ein so ermittelter Degressionsfaktor ist 
im Übrigen auch Bestandteil einer funk-
tionierenden Kreislaufwirtschaftsstrate-
gie, die die Transformation zu einem kli-
maneutralen Industriestandort stärkt. Es 
geht um einen klugen und schonenden 
Umgang mit Primärrohstoffen, der durch 
die Nutzung von Recycling-Potenzialen 
und die Möglichkeiten der Substitution 
und rohstoffsparenden Bauweise die 
wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes dauerhaft stärkt. 
 
Der jeweilige Degressionsfaktor wird bei 
der Ermittlung der Versorgungszeit-
räume auf Grundlage des Abgrabungs-
monitoring angewendet und den Regio-
nalplanungsbehörden künftig auf der 
Grundlage des Ziel 9.2-4 zur landesein-
heitlich verbindlichen Anwendung durch 
Erlass mitgeteilt. 
 
Die Anwendung des jeweiligen Degres-
sionsfaktors bzw. der damit angenom-
menen Degression des künftigen Ver-
brauchs an primären Rohstoffen Sand 
und Kies kann bei bestehenden Regio-
nalplänen unmittelbar dazu führen, dass 
sich die aus Ziel 9.2-3 ergebende Erfor-
derlichkeit zur Fortschreibung von Regi-
onalplänen zur Festlegung neuer BSAB 
zeitlich nach hinten verschiebt. 
 
Sofern Versorgungszeiträume aufgrund 
von Annahmen zur Degression künftiger 
Bedarfe übererfüllt werden, kann dies 
durch den Träger der Regionalplanung 
auch zur Rücknahme von BSAB durch 

Bedeutung für zahlreiche industrielle 
Anwendungen. 
 
Ein so ermittelter Degressionsfaktor ist 
im Übrigen auch Bestandteil einer funk-
tionierenden Kreislaufwirtschaftsstrate-
gie, die die Transformation zu einem kli-
maneutralen Industriestandort stärkt. Es 
geht um einen klugen und schonenden 
Umgang mit Primärrohstoffen, der durch 
die Nutzung von Recycling-Potenzialen 
und die Möglichkeiten der Substitution 
und rohstoffsparenden Bauweise die 
wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes dauerhaft stärkt.  
 
Der jeweilige Degressionsfaktor wird bei 
der Ermittlung der Versorgungszeit-
räume auf Grundlage des Abgrabungs-
monitoring angewendet und den Regio-
nalplanungsbehörden künftig auf der 
Grundlage des Ziel 9.2-4 zur landesein-
heitlich verbindlichen Anwendung durch 
Erlass mitgeteilt.  
 
Die Anwendung des jeweiligen Degres-
sionsfaktors bzw. der damit angenom-
menen Degression des künftigen Ver-
brauchs an primären Rohstoffen Sand 
und Kies kann bei bestehenden Regio-
nalplänen unmittelbar dazu führen, dass 
sich die aus Ziel 9.2-3 ergebende Erfor-
derlichkeit zur Fortschreibung von Regi-
onalplänen zur Festlegung neuer BSAB 
zeitlich nach hinten verschiebt.  
 
Sofern Versorgungszeiträume aufgrund 
von Annahmen zur Degression künftiger 
Bedarfe übererfüllt werden, kann dies 
durch den Träger der Regionalplanung 
auch zur Rücknahme von BSAB durch 
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Regionalplanänderung genutzt werden. 
In diesen Fällen wird empfohlen, die zu-
rückgenommenen Flächen in den Regi-
onalplänen zu sichern, um die grund-
sätzliche Verfügbarkeit des Rohstoffes 
im Sinne einer nachhaltigen Raumord-
nung und Ressourcensicherung auch 
für künftige Generationen zu erhalten. 
 

Regionalplanänderung genutzt werden. 
In diesen Fällen wird empfohlen, die zu-
rückgenommenen Flächen in den Regi-
onalplänen zu sichern, um die grund-
sätzliche Verfügbarkeit des Rohstoffes 
im Sinne einer nachhaltigen Raumord-
nung und Ressourcensicherung auch 
für künftige Generationen zu erhalten. 
 

  Ziel 9.2-7  
Standorte zur Aufbereitung und 
Wiederverwendung von minerali-
schen Recyclingbaustoffen 

 

  Abweichend von Ziel 8.3-2 können 
Standorte für Abfallbehandlungsan-
lagen, die der stofflichen Verwertung 
von mineralischen Abfällen dienen 
und damit einer Reduzierung des pri-
mären Rohstoffbedarfs und einer 
Steigerung der Aufbereitung und 
Verwendung von mineralischen Re-
cyclingbaustoffen dienen, auf der 
Grundlage eines kreisweiten Konzep-
tes auch isoliert im Freiraum als Be-
reich für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB) mit entsprechender 
Zweckbindung festgelegt werden, 
wenn  

- die infrastrukturellen Vorausset-
zungen für einen solchen Stand-
ort dort bereits vorliegen und  

- sichergestellt ist, dass nach der 
Aufgabe der Nutzung der Anlage 
die Nachfolgenutzung der vor-
herige Freiraumzustand wieder-
hergestellt wird. Die GIB-Festle-
gung ist dann entsprechend zu-
rückzunehmen. 

Es ist nicht erkennbar, warum Anla-
gen, die der stofflichen Verwertung 
von mineralischen Abfällen dienen, 
nicht angeschlossen an den Sied-
lungsraum, sondern isoliert im Frei-
raum geplant werden können sollen.  
Insofern erschließt sich der Sinn und 
Zweck dieser Zielfestlegung nicht. 
Vielmehr sind gerade solche Abfall-
behandlungsanlagen geeignet, den 
Freiraum und dessen Funktionen 
auch durch die ausgelösten Trans-
portverkehre massiv zu beeinträchti-
gen. Eine Wiederherstellung des Na-
turhaushalts und der ökologischen 
Bodenfunktionen ist nach Betriebs-
einstellung an den entsprechenden 
Standorten kaum möglich. Vielmehr 
sollten die mit solchen Vorhaben ver-
bundenen erheblichen Eingriffe in 
die Natur an isolierten Standorten im 
Freiraum vermieden werden. 
 
Es ist deshalb auch nicht erkennbar, 
weshalb die Kreise für solche Nut-
zungen ein Konzept entwickeln soll-
ten. 
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  Änderung der Erläuterung zu 9.2-7 
Das Ziel sieht vor, dass – abweichend 
von Ziel 8.3-2 – Standorte für Abfallbe-
handlungsanlagen, die der stofflichen 
Verwertung (§ 3 Abs. 23a KrWG) von 
mineralischen Abfällen und somit der 
Reduzierung des primären Rohstoffbe-
darfs dienen und die Aufbereitung sowie 
Verwendung von mineralischen Recyc-
lingbaustoffen fördern, auch isoliert im 
Freiraum festgelegt werden können. Die 
Festlegung solcher Standorte als GIB 
mit entsprechender Zweckbindung im 
Freiraum ist jedoch nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen zulässig.  
 
Ein isolierter Standort im Freiraum ist 
nur dann als GIB festzulegen, wenn die 
infrastrukturellen Voraussetzungen be-
reits vorhanden sind. Dazu gehört unter 
anderem die Anbindung an Verkehrs-
wege, wie Straßen oder Schienen- und 
Wassernetze, die eine wirtschaftliche 
und logistische Anlieferung und Abho-
lung von Rohstoffen und Produkten er-
möglichen. Auch die Versorgung mit 
Strom, Wasser und gegebenenfalls Ab-
wasserentsorgung müssen sicherge-
stellt sein. Nur wenn diese grundlegen-
den Infrastrukturen bereits vorliegen, ist 
die Festlegung eines solchen Standorts 
isoliert im Freiraum zulässig. 
 
Eine weitere Voraussetzung für die 
Festlegung eines solchen Standorts für 
Recyclinganlagen isoliert im Freiraum 
ist es sicherzustellen, dass nach der 
Aufgabe der Nutzung der Anlage der 
vorherige Freiraumzustand wiederher-
gestellt wird. Die Wiederherstellung des 
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vorherigen Freiraumzustands umfasst 
insbesondere den vollständigen Rück-
bau der Anlage sowie die Beseitigung 
der infolge der Nutzung entstandenen 
Bodenversiegelungen, soweit dies zur 
Rückführung in den vorherigen Zustand 
erforderlich ist. Mit der Aufgabe der Nut-
zung entsteht zugleich das planerische 
Erfordernis einer Rücknahme der GIB-
Festlegung. Diese Verpflichtung stellt si-
cher, dass keine langfristigen negativen 
Auswirkungen auf die Landschaft oder 
den Naturhaushalt entstehen und der 
Standort nach Beendigung der Nutzung 
wieder einer dem Raum entsprechen-
den Nutzung zugeführt wird. So wird 
eine nachhaltige Nutzung des Raums 
gewährleistet. 
 

10.2-14 Ziel 
Raumbedeutsame Freiflächen-So-
larenergie im Freiraum 

10.2-14 Ziel 
Raumbedeutsame Freiflächen-So-
larenergie im Freiraum 

10.2-14 Ziel 
Raumbedeutsame Freiflächen-So-
larenergie im Freiraum 

 

Regional- oder Bauleitplanung für 
raumbedeutsame Freiflächen-Solar-
energieanlagen ist im Freiraum mit 
Ausnahme von regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereichen und Be-
reichen für den Schutz der Natur 
möglich, wenn der jeweilige Standort 
mit der Schutz- und Nutzfunktion der 
jeweiligen Festlegung im Regional-
plan vereinbar ist. Dabei ist dem 
überragenden öffentlichen Interesse 
des Ausbaus der Erneuerbaren Ener-
gien Rechnung zu tragen. 

Regional- oder Bauleitplanung für 
raumbedeutsame Freiflächen- Solar-
energieanlagen ist im Freiraum mit 
Ausnahme von regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereichen und Be-
reichen für den Schutz der Natur 
möglich, wenn der jeweilige Standort 
mit der Schutz- und Nutzfunktion der 
jeweiligen Festlegung im Regional-
plan vereinbar ist. Dabei ist dem 
überragenden öffentlichen Interesse 
des Ausbaus der Erneuerbaren Ener-
gien Rechnung zu tragen. 
 
Die Möglichkeit zur Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen 
durch Regional- oder Bauleitplanung 

Regional- oder Bauleitplanung für 
raumbedeutsame Freiflächen-Solar-
energieanlagen ist im Freiraum mit 
Ausnahme von regionalplanerisch 
festgelegten Waldbereichen und Be-
reichen für den Schutz der Natur 
möglich, wenn der jeweilige Standort 
mit der Schutz- und Nutzfunktion der 
jeweiligen Festlegung im Regional-
plan vereinbar ist. Dabei ist dem 
überragenden öffentlichen Interesse 
des Ausbaus der Erneuerbaren Ener-
gien Rechnung zu tragen.  
 
Die Möglichkeit zur Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen 
durch Regional- oder Bauleitplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelungen sollen offenbar ein 
Kompromiss sein zwischen dem er-
forderlichen Ausbau von industriel-
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für klassische Freiflächen-Solarener-
gieanlagen entfällt ab dem Zeitpunkt, 
ab dem im Wege des Freiflächen-So-
larenergieanlagen-Monitorings fest-
gestellt und veröffentlicht ist, dass 
der jeweils geltende Grenzwert für 
den Zubau an Freiflächen-Solarener-
gieanlagen auf landwirtschaftlichen 
Flächen im Land Nordrhein-Westfa-
len gegenüber dem Stand vom 
31.12.2022 überschritten ist: bis zum 
31.12.2030 beträgt der Grenzwert 7,1 
Gigawatt; ab dem 01.01.2031 beträgt 
der Grenzwert 15,7 Gigawatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Möglichkeit zur Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen 
Kernräumen und vergleichbaren Flä-
chen durch Regional- oder Bauleit-
planung für alle Bauarten von Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen ist abwei-
chend von Grundsatz 10.2-16 dann 
möglich, wenn im Wege des Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen-Monito-
rings festgestellt und bekanntge-
macht wird, dass gegenüber dem 
Stand vom 31.12.2022 der Zubau an 
Freiflächen-Solarenergieanlagen im 
Land Nordrhein-Westfalen von 7 GW 
bis zum 31.12.2030 nicht erreicht 
wird. 
 

für klassische Freiflächen-Solarener-
gieanlagen entfällt ab dem Zeitpunkt, 
ab dem im Wege des Freiflächen-So-
larenergieanlagen-Monitorings fest-
gestellt und veröffentlicht ist, dass 
der jeweils geltende Grenzwert für 
den Zubau an Freiflächen-Solarener-
gieanlagen auf landwirtschaftlichen 
Flächen im Land Nordrhein-Westfa-
len gegenüber dem Stand vom 
31.12.2022 überschritten ist: bis zum 
31.12.2030 beträgt der Grenzwert 7,1 
Gigawatt; ab dem 01.01.2031 beträgt 
der Grenzwert 15,7 Gigawatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Möglichkeit zur Die Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen 
Kernräumen und vergleichbaren Flä-
chen, die nicht landwirtschaftliche 
Kernräume sind, sondern nach 
Grundsatz 10.2-16 nur vergleichbare 
Eigenschaften besitzen, durch Regio-
nal- oder Bauleitplanung für alle Bau-
arten von Freiflächen-Solarenergie-
anlagen ist abweichend von Grund-
satz 10.2-16 dann möglich, wenn und 
solange im Wege des jährlichen Frei-
flächen-Solarenergieanlagen-Monito-
rings festgestellt und bekanntge-
macht veröffentlicht wird, dass ge-
genüber dem Stand vom 31.12.2022 
der Zubau an Freiflächen-Solarener-

len FFSA und der dafür erforderli-
chen Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen bzw. der Be-
rücksichtigung der Interessen der 
Landwirtschaft. Der gigawattabhän-
gige Sprung bei den differenzieren-
den Zielvorgaben für die Zeit vor und 
nach dem Jahreswechsel 2030 / 
2031, 2035 / 2036 und 2040 / 2041 ist 
allerdings nicht nachvollziehbar. Es 
können bspw. Ende der zwanziger 
Jahre FFSA-Planungen einge-
schränkt sein, die dann ab 2031 doch 
auf einmal alle wieder möglich sein 
sollen, weil dann neue Gigawattziele 
erreicht werden dürfen. Dies beein-
trächtigt die Planungssicherheit der 
beteiligten Kommunen, Flächenei-
gentümer und Investoren und liegt 
eher nicht im Interesse einer kontinu-
ierlichen bedarfsgerechten Entwick-
lung bei der Stromversorgung. 
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gieanlagen im Land Nordrhein-West-
falen von 7 GW bis zum 31.12.2030 
bzw. von 11,5 GW bis zum 31.12.2035 
bzw. von 15,9 GW bis zum 31.12.2040 
nicht erreicht wird. 
 

Erläuterung zu 10.2-14 
(Hinweis: die bisherigen Erläuterungen 
des Ziels werden nicht geändert und da-
her nicht wiedergegeben.) 
 
 
 
 

Änderung der Erläuterung zu 10.2-14 
(Hinweis: die bisherigen Erläuterungen 
des Ziels werden nicht geändert und da-
her nicht wiedergegeben.)  
 
Der Bundesgesetzgeber hat in § 37 
Abs. 4 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG) festgehalten, dass keine 
Gebote für Freiflächenanlagen, die auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen er-
richtet werden sollen, abgegeben wer-
den dürfen, wenn drei Monate vor dem 
jeweiligen Gebotstermin Freiflächenan-
lagen, die nach dem Ablauf des 
31.12.2022 in Betrieb genommen wur-
den, mit einer installierten Leistung von 
mehr als 80 Gigawatt (ab 2031 177,5 
Gigawatt) auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen betrieben werden und im 
Marktstammdatenregister als in Betrieb 
genommen registriert wurden.  
 
 
 
 
 
Um den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und zugleich den Erhalt der 
landwirtschaftlichen Fläche zu gewähr-
leisten, werden diese Grenzwerte auf-
gegriffen, anhand des Anteils der land-
wirtschaftlichen Fläche Nordrhein-West-
falens (1.595.091 Hektar, vgl. Statisti-
sches Bundesamt (Destatis), 2024 | 

Änderung der Erläuterung zu 10.2-14 
(Hinweis: die bisherigen Erläuterungen 
des Ziels werden nicht geändert und da-
her nicht wiedergegeben.) 
 
Der Bundesgesetzgeber hat in § 37 
Abs. 4 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG Erneuerbare-Energien-Ge-
setz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S.1066), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
52) geändert worden ist) festgehalten, 
dass keine Gebote für Freiflächenanla-
gen, die auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen errichtet werden sollen, abge-
geben werden dürfen, wenn drei Mo-
nate vor dem jeweiligen Gebotstermin 
Freiflächenanlagen, die nach dem Ab-
lauf des 31.12.2022 in Betrieb genom-
men wurden, mit einer installierten Leis-
tung von mehr als 80 Gigawatt (ab 2031 
177,5 Gigawatt) auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen betrieben werden 
und im Marktstammdatenregister als in 
Betrieb genommen registriert wurden.  
 
Um den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und zugleich den Erhalt der 
landwirtschaftlichen Fläche zu gewähr-
leisten, werden diese Grenzwerte auf-
gegriffen, anhand des Anteils der land-
wirtschaftlichen Fläche Nordrein-West-
falens (1.595.091 Hektar, vgl. Statisti-
sches Bundesamt (Destatis), 2024 | 
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Stand: 31.12.2022) an der landwirt-
schaftlichen Fläche bundesweit 
(18.020.717 Hektar, vgl. Statistisches 
Bundesamt (Destatis), 2024 | Stand: 
31.12.2022) heruntergerechnet und als 
Grenzwerte für die Regional - oder Bau-
leitplanung für den Zubau von Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen in NRW fest-
gelegt, bis zu dem landwirtschaftliche 
Fläche in Anspruch genommen werden 
kann. Mit Erreichen dieser Grenzwerte 
darf Regional- oder Bauleitplanung für 
klassische Freiflächen-Solarenergiean-
lagen nur noch außerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen durchgeführt wer-
den. Eine Errichtung von Agri -PV-Anla-
gen auf landwirtschaftlichen Flächen ist 
weiterhin möglich. Bis zum 31.12.2030 
beträgt der Grenzwert 7,1 Gigawatt. Ab 
dem 01.01.2031 beträgt der Grenzwert 
15,7 Gigawatt.  
 
 
Um die Klimaschutzziele des Bundes 
und des Landes Nordrhein -Westfalens 
zu erreichen und langfristig Treibhaus-
gasneutralität sicherstellen zu können, 
ist es notwendig, ausreichend Flächen 
für den Ausbau von Erneuerbaren Ener-
gien zur Verfügung zu stellen. Sollte der 
genannte Zielwert nicht erreicht werden, 
ist eine Inanspruchnahme von landwirt-
schaftlichen Kernräumen und vergleich-
baren Flächen abweichend von Grund-
satz 10.2 -16 für Regional- oder Bauleit-
planung für alle Bauarten von Freiflä-
chen -Solarenergieanlagen möglich. 
Der Zielwert bezieht sich auf den Aus-
baupfad gem. § 4 EEG. Demnach soll 
eine Steigerung der installierten Leis-
tung von Solaranlagen bundesweit auf 

Stand: 31.12.2022) an der landwirt-
schaftlichen Fläche bundesweit 
(18.020.717 Hektar, vgl. Statistisches 
Bundesamt (Destatis), 2024 | Stand: 
31.12.2022) heruntergerechnet und als 
Grenzwerte für die Regional- oder Bau-
leitplanung für den Zubau von Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen in NRW fest-
gelegt, bis zu dem landwirtschaftliche 
Fläche in Anspruch genommen werden 
kann. Mit Erreichen dieser Grenzwerte 
darf Regional- oder Bauleitplanung für 
klassische raumbedeutsame und nicht 
raumbedeutsame Freiflächen-Solar-
energieanlagen nur noch außerhalb 
landwirtschaftlicher Flächen durchge-
führt werden. Eine Errichtung von Agri-
PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen 
Flächen ist weiterhin möglich. Bis zum 
31.12.2030 beträgt der Grenzwert 7,1 
Gigawatt. Ab dem 01.01.2031 beträgt 
der Grenzwert 15,7 Gigawatt.  
 
Um die Klimaschutzziele des Bundes 
und des Landes Nordrhein-Westfalens 
zu erreichen und langfristig Treibhaus-
gasneutralität sicherstellen zu können, 
ist es notwendig, ausreichend Flächen 
für den Ausbau von Erneuerbaren Ener-
gien zur Verfügung zu stellen. Sollten 
der die genannten Zielwerte nicht er-
reicht werden, ist eine Inanspruch-
nahme von den im Ziel näher bezeich-
neten landwirtschaftlichen Kernräumen 
und vergleichbaren Flächen abwei-
chend von Grundsatz 10.2-16 für Regio-
nal- oder Bauleitplanung für alle Bauar-
ten von Freiflächen-Solarenergieanla-
gen möglich. Der Die Zielwerte bezieh-
ten sich auf den Ausbaupfad gem. § 4 
EEG. Demnach soll eine Steigerung der 
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215 Gigawatt im Jahr 2030 erreicht wer-
den. Dieser Ausbau soll hälftig auf Dach 
und hälftig auf Freiflächen stattfinden. 
Für Nordrhein -Westfalen ergibt sich 
proportional zur Landesfläche somit ein 
linear abgeleiteter Zielwert für den Zu-
bau von Freiflächen -Solarenergieanla-
gen von 7 GW bis zum 31.12.2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die sowohl in Absatz zwei und Absatz 
drei des Zieles 10.2 -14 genannten 
Werte werden ermittelt durch das vom 
Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein -Westfalen 
(LANUV NRW) durchzuführende Moni-
toring. Das Freiflächen -Solarenergie -
Monitoring wird vom LANUV NRW lan-
deseinheitlich durchgeführt und erfasst 
den jährlichen Zubau an Freiflächen - 
Photovoltaik ab dem 31.12.2022. Dazu 
werden alle in NRW zugebauten Anla-
gen nach Typ (Klassische FF-PV, Agri-
PV, Floating -PV) mit einer Leistung > 
100 kWp einschließlich ihrer Leistung 
und der bisherigen Flächennutzung am 
Standort erfasst und differenziert für 
Kreise und kreisfreie Städte und Pla-
nungsregionen in einem jährlichen Mo-
nitoringbericht dargestellt. Der Monito-
ringbericht mit einer Auswertung auf 
Ebene der Planungsregionen sowie auf 
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
wird bis Ende April des jeweiligen 

installierten Leistung von Solaranlagen 
bundesweit auf 215 Gigawatt im Jahr 
2030, 309 Gigawatt bis 2025 und 400 
Gigawatt bis 2040 erreicht werden. Die-
ser Ausbau soll hälftig auf Dach und 
hälftig auf Freiflächen stattfinden. Für 
Nordrhein-Westfalen ergibt sich propor-
tional zur Landesfläche somit ein linear 
abgeleiteter Zielwert für den Zubau von 
allen Freiflächen-Solarenergieanlagen 
(ob privilegiert, raumbedeutsam oder 
nicht raumbedeutsam) von 7 GW bis 
zum 31.12.2030 bzw. von 11,5 GW bis 
zum 31.12.2035 bzw. von 15,9 GW bis 
zum 31.12.2040.  
 
Die sowohl in Absatz zwei und Absatz 
drei des Zieles 10.2-14 genannten 
Werte werden ermittelt durch das vom 
Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Klima Nordrhein-West-
falen (LANUVK NRW) durchzuführende 
Monitoring und beinhalten den Zubau 
aller Freiflächensolarenergieanlagen, 
auch der nicht-raumbedeutsamen und 
der privilegierten Freiflächensolarener-
gieanlagen. Das Freiflächen-Solarener-
gie-Monitoring wird vom LANUVK NRW 
landeseinheitlich durchgeführt und er-
fasst den jährlichen Zubau an Freiflä-
chen-Photovoltaik ab dem 31.12.2022. 
Dazu werden alle in NRW zugebauten 
Anlagen nach Typ (Klassische FF-PV, 
Agri-PV, Floating-PV) mit einer Leistung 
> 100 kWp einschließlich ihrer Leistung 
und der bisherigen Flächennutzung am 
Standort erfasst und differenziert für 
Kreise und kreisfreie Städte und Pla-
nungsregionen in einem jährlichen Mo-
nitoringbericht dargestellt. Der Monito-
ringbericht mit einer Auswertung auf 
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Folgejahres erstellt und auf der Home-
page der Landesplanung veröffentlicht. 
Ab diesem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung liegen die Voraussetzungen für 
die im zweiten Absatz des Ziels be-
schriebene Überprüfung vor. 
 
 
 
 
 
Um den Ausbau der Freiflächen-Solar-
energie voranzutreiben, gleichzeitig 
aber landwirtschaftliche Fläche nicht 
übermäßig in Anspruch zu nehmen, 
wird den Kommunen und Kreisen in 
Nordrhein - Westfalen empfohlen, ei-
gene Konzepte für den Klimaschutz be-
ziehungsweise für Erneuerbare Ener-
gien zu erstellen. Damit das Konzept als 
städtebauliches Entwicklungskonzept 
im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
gelten kann, welches in der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen ist, muss es 
vom Rat der Gemeinde nach Abwägung 
der betroffenen Belange förmlich be-
schlossen werden. Neben kommunalen 
Entwicklungskonzepten können meh-
rere Kommunen oder Kreise auch regio-
nale Entwicklungskonzepte als städte-
bauliche Entwicklungskonzepte im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB auf-
stellen. Diese können ebenfalls einen 
Beitrag zur Abstimmung der Bauleit-
pläne benachbarter Kommunen (§ 2 
Abs. 2 BauGB) leisten. Hierbei können 
beispielsweise in interkommunaler Zu-
sammenarbeit Flächen identifiziert wer-
den, welche sich für die Errichtung von 
Freiflächen-Solarenergieanlagen beson-
ders eignen. 

Ebene der Planungsregionen sowie auf 
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
wird bis Ende April Mai des jeweiligen 
Folgejahres erstellt und im Ministerial-
blatt NRW (MBl. NRW.) auf der Home-
page der Landesplanung veröffentlicht. 
Ab diesem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung liegen die Voraussetzungen für 
die im zweiten und dritten Absatz des 
Ziels beschriebene Überprüfung vor.  
 
Um den Ausbau der Freiflächen-Solar-
energie voranzutreiben, gleichzeitig 
aber landwirtschaftliche Fläche nicht 
übermäßig in Anspruch zu nehmen, 
wird den Kommunen und Kreisen in 
Nordrhein-Westfalen empfohlen, eigene 
Konzepte für den Klimaschutz bezie-
hungsweise für Erneuerbare Energien 
zu erstellen. Damit das Konzept als 
städtebauliches Entwicklungskonzept 
im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
gelten kann, welches in der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen ist, muss es 
vom Rat der Gemeinde nach Abwägung 
der betroffenen Belange förmlich be-
schlossen werden. Neben kommunalen 
Entwicklungskonzepten können meh-
rere Kommunen oder Kreise auch regio-
nale Entwicklungskonzepte als städte-
bauliche Entwicklungskonzepte im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB auf-
stellen. Diese können ebenfalls einen 
Beitrag zur Abstimmung der Bauleit-
pläne benachbarter Kommunen (§ 2 
Abs. 2 BauGB) leisten. Hierbei können 
beispielsweise in interkommunaler Zu-
sammenarbeit Flächen identifiziert wer-
den, welche sich für die Errichtung von 
Freiflächen-Solarenergieanlagen beson-
ders eignen. Eine besondere Eignung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung zur Erarbeitung von Kon-
zepten durch die kreisangehörigen 
Kommunen in Abstimmung mit den 
Kreisen für den Ausbau der erneuerba-
ren Energien, insbesondere für Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen, wird be-
grüßt. Allein über das gesamte Gemein-
degebiet betreffende und idealerweise 
regional abgestimmte Konzepte lässt 
sich eine raumverträgliche und zielfüh-
rende Verortung von Freiflächen-Solar-
energieanlagen sicherstellen, die allen 
maßgeblichen öffentlichen Belangen 
Rechnung trägt.  
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 liegt u.a. vor, wenn ein Netzanschluss 
vorhanden ist oder mit geringem Auf-
wand hergestellt werden kann. 
 

 
 
 
 

 


